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Was von Corona übrig bleibt – Eine Einführung

Bettina Kohlrausch, Eileen Peters, Karin Schulze Buschoff

1. Die Pandemie als gesellschaftliche Zäsur

»Es ist ernst, also nehmen Sie es auch ernst.«1 Mit diesen Worten schwor die

damalige Kanzlerin Angela Merkel die Bevölkerung im März 2020 auf die Be-

drohung durch ein bis dahin unbekanntes Virus ein. Der Ausbruch der Corona-

Pandemie durch den SARS-CoV-2-Erreger hat weltweit das Leben der Menschen

ebenso abrupt wie grundlegend verändert. Auch in Deutschland mussten wenige

Tage nach Merkels Ansprache und infolge des ersten Lockdowns der Alltag und

die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft als Ganzes neu strukturiert werden.

Von einem Tag auf den anderen schlossen Kitas und Grundschulen, Hotels und

Restaurants und sogar einige Fabriken. Von der Bundesregierung wurden um-

fangreiche und bisher nie dagewesene Kontaktbeschränkungen eingeführt, um

die weitere Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu verhindern. Damit wandelten

sich auch die Muster der Erwerbsbeteiligung rasant: Es gab eine Gruppe von Be-

schäftigten, die in Kurzarbeit waren oder ihre Erwerbsarbeit gar nicht ausüben

konnten, während sich für andere Gruppen, die in systemrelevanten Bereichen

wie der Pflege und Gesundheitsversorgung tätig waren, die Erwerbsarbeitszeiten

ausweiteten. Im Durchschnitt sank die Erwerbsarbeitszeit (siehe dazu unten),

jedoch mit der Konsequenz, dass viele Erwerbstätige teilweise erhebliche Ein-

kommensverluste hinnehmen mussten (siehe Brülle und Spannagel in diesem

Band). Die Schließung von Kitas und Schulen, aber auch von Pflegeinrichtungen

zwangen Menschen mit Sorgeverantwortung, zusätzlich zu ihrer Erwerbsarbeit

die Sorgearbeit selbst zu organisieren, was für sie mit erheblichen Belastungen

einherging (vgl. hierzu Hövermann in diesem Band).

Zusätzlich zu den Belastungen, die durch Einkommenseinbußen, den Anstieg

der Sorgearbeit und die vielen anderen Umstellungen verursacht waren, sahen

1 Fernsehansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel am 18. März 2020, vgl. auch Pressemitteilung

100 des Presse- und Informationsdienstes der Bundesregierung (BPA) vom 18. März 2020.



8 Bettina Kohlrausch, Eileen Peters, Karin Schulze Buschoff

sich die Bürger*innen plötzlich mit einem neuen, unbekannten und beängs-

tigenden Virus konfrontiert, dessen Gefahren zunächst schwer abzuschätzen

waren. Mit dem Ziel, die Bevölkerung zu schützen und die Ausbreitung des

Virus zu verhindern, wurden seitens der Bundes- und Länderregierungen sehr

weitreichende Maßnahmen schnell angeordnet und umgesetzt, die teilweise

erhebliche Einschränkungen der Grundrechte zur Folge hatten. So wurden bei-

spielswiese Gottesdienste untersagt, Demonstrationen zeitweise verboten sowie

Kontaktbeschränkungen verhängt. Die beschlossenen Maßnahmen hatten um-

fassende Konsequenzen für das alltägliche Leben. Menschen waren gezwungen,

sich – vielfach in kleinen Wohnungen (mit Kindern) – in Quarantäne zu bege-

ben, Spielplätze wurden gesperrt. Bisher selbstverständliche Freizeitaktivitäten,

wie der Besuch eines Fitnessstudios oder Zoos, waren plötzlich untersagt. Die

eingeübten und etablierten demokratischen Aushandlungsprozesse und Institu-

tionen schienen dabei nur begrenzt geeignet, die politischen Entscheidungen,

die immer rasch und notwendigerweise auf der Grundlage begrenzten Wissens

getroffen werden mussten, zu legitimieren. So kritisierte der Journalist Heribert

Prantl im Februar 2021, dass die Bund-Länder-Runde, die während der Pandemie

regelmäßig über Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie entschied, keine

von der Verfassung legitimierte Institution sei: »Im Grundgesetz steht eindeutig:

Der Entscheider in einer rechtsstaatlichen Demokratie ist der Bundestag.«2

Sukzessiv formierte sich Widerstand, der sich teilweise nicht mehr nur gegen

die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie richtete, sondern die Gefähr-

lichkeit des Virus an sich infrage stellte und offen für antidemokratische Bewe-

gungen und Parteien am rechten Rand sowie Verschwörungserzählungen war.

Zweifel und Protest adressierten nicht nur die Bundesregierung, sondern auch

die beratenden Wissenschaftler*innen und deren Erkenntnisse, die den politi-

schen Entscheidungen zugrunde lagen. Und wieder stellte sich die Frage der Le-

gitimität politischen Handelns, aber auch des Protests in der Demokratie neu und

dringend. Und in welchem Verhältnis stehen wissenschaftliche Expertise und öf-

fentliche Meinung?

Am 7. April 2023 liefen die letzten Corona-Maßnahmen aus. Die Pandemie

wurde ziemlich genau drei Jahre nach dem ersten Lockdown in Deutschland offi-

ziell für beendet erklärt. Geblieben sind prägende Verlusterfahrungen. Am nach-

haltigsten ist sicherlich der Verlust von geliebten Menschen, die am SARS-CoV-2-

Virus gestorben sind, sowie der Verlust von Gesundheit derer, die immer noch

unter den Folgen einer Corona-Infektion leiden. Doch auch all jenen, die mit un-

versehrter Gesundheit durch die Pandemie gekommen sind, mangelt es nicht an

2 Vgl. Heribert Prantl, in Deutschlandfunk (DLF), 10.2.2021 https://www.deutschlandfunk.de/publizist-

prantl-zu-corona-massnahmen-nicht-die-100.html (letzter Zugriff: 14.06.2024).

https://www.deutschlandfunk.de/publizist-prantl-zu-corona-massnahmen-nicht-die-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/publizist-prantl-zu-corona-massnahmen-nicht-die-100.html
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Verlusterfahrungen: Verlust von Einkommen, Verlust von Bildungschancen, Ver-

lust der Fähigkeit, sich nach anhaltender Zeit dauerhafter und pausenloser Sor-

ge um andere Menschen zu erholen und zu regenerieren. Und nicht zuletzt ist

der Verlust des Vertrauens in die Demokratie und ihre Institutionen zu nennen.

Aber es gab auch positive Veränderungen. In Windeseile lernte die Gesellschaft

neue soziale Praktiken wie das Arbeiten und Lernen im Homeoffice und Home-

schooling. Aber nicht nur das – auch Elternabende, Betriebsversammlungen und

selbst Streiks wurden plötzlich virtuell organisiert. Physische Distanz bedeutet

eben nicht zwingend auch soziale Distanz.

2. Analyseperspektive und Erkenntnisinteresse

Wie haben diese grundlegenden und teilweise existenziellen Erfahrungen die Ge-

sellschaft verändert? Ziel dieses Buches ist es, eine wissenschaftliche Bilanz der

Corona-Pandemie zu ziehen. Wir wollen ausleuchten, wie die Maßnahmen zur

Eindämmung der Pandemie die Ausgestaltung der Erwerbsarbeit, die Verteilung

von Sorgearbeit, die Entwicklung sozialer Ungleichheit sowie die politische Stim-

mung hierzulande beeinflusst haben. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-

liche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung hat die Auswirkungen der Pan-

demie auf Betriebe und die Erwerbsbevölkerung in vielen Erhebungen sehr um-

fassend dokumentiert (siehe Brehmer und Emmler in diesem Band). In insge-

samt zwölf Wellen wurden zwischen April 2020, dem Zeitpunkt des ersten Lock-

downs, und November 2023 zwischen 7.677 Erwerbspersonen (in der ersten Wel-

le) und 4.405 Erwerbspersonen (in der zwölften Welle) regelmäßig befragt. Die-

se Daten sind Grundlage der meisten empirischen Analysen und Beiträge die-

ses Buches (für eine genaue Beschreibung der Datenquellen siehe den Beitrag

von Brehmer und Emmler). Da es sich um eine Panelbefragung handelt, diesel-

ben Personen also immer wieder befragt wurden, lässt sich gut nachzeichnen,

welche Erfahrungen die befragten Erwerbspersonen während der Pandemie ge-

macht haben und welche Spuren diese Erfahrungen in ihren Erwerbsbiografien,

aber auch politischen Einstellungen hinterlassen haben. Aufgrund der hohen Be-

deutung, die Erwerbsarbeit für die Strukturierung von gesellschaftlicher Teilhabe

hat, erscheint eine Analyseperspektive, die Veränderungen der Organisationsfor-

men von Arbeit und Verschiebungen in der Teilhabe an Arbeit ins Zentrum stellt,

besonders fruchtbar, um zu verstehen, wie die Pandemie die Gesellschaft verän-

dert hat. Mit dem Schwerpunkt auf Erwerbspersonen besteht jedoch nicht der

Anspruch, die Erfahrungen und Auswirkungen der Pandemie in allen Facetten

abzubilden. Wichtige Aspekte wie die Zunahme von Einsamkeit oder von Gewalt

insbesondere gegen Frauen und Kinder können auf Grundlage der WSI-Erwerbs-
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personenbefragung nicht abgebildet werden. Sie sind für Fragen des gesellschaft-

lichen Zusammenhalts und der gesellschaftlichen Teilhabe jedoch nicht minder

wichtig.

Arbeit umfasst nach unserem Verständnis sowohl bezahlte Erwerbsarbeit

als auch unbezahlte Sorgearbeit. Erwerbsarbeit ist ein zentraler Mechanismus

sozialer Integration, der wesentliche gesellschaftliche Teilhabedimensionen

strukturiert. So sichert Erwerbsarbeit über das Einkommen materielle Teilhabe

an der Gesellschaft. Darüber hinaus sind viele soziale Sicherungssysteme als

Lohnersatzleistungen konzipiert und somit unmittelbar an Erwerbsarbeit bzw.

sozialversicherungspflichtige abhängige Beschäftigung gebunden. Soziale Un-

gleichheiten, insbesondere Einkommensungleichheiten, aber auch Geschlech-

terungleichheiten, sind unmittelbar mit der Organisation von Erwerbsarbeit

verbunden. Die Frage, ob die Pandemie bestimmte Gruppen härter getroffen hat

als andere, ob also neue Ungerechtigkeiten entstanden sind oder alte verschärft

wurden, ist zentral, um die gesellschaftlichen Folgen der Pandemie zu verstehen.

Der Fokus auf Erwerbsarbeit ist daher eine hilfreiche Analyseperspektive, um zu

untersuchen, welche Veränderungen die Erwerbsarbeit und Erwerbsbiografien

durchlaufen haben und welche gesellschaftlichen Spuren diese auch nach dem

Auslaufen der letzten Schutzmaßnahmen hinterließen.

3. Erwerbsarbeit, Sozialstruktur, gesellschaftliche Folgen

Die eindrücklichste Veränderung der Erwerbsarbeit während der Pandemie war

paradoxerweise der plötzliche Schwund verfügbarer Arbeitstätigkeiten. Die mas-

sive Reduktion von Erwerbsarbeitsstunden aufgrund der Schließung nicht sys-

temrelevanter Geschäfte oder sozialer Distanzierungsmaßnahmen in Unterneh-

men war das Ergebnis der weltweit getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung

der Corona-Krise. Aufgrund unterbrochener Lieferketten und der Verringerun-

gen von Produktion und Dienstleistungen ging der nationale und internationa-

le Handel stark zurück. Abbildung 1 zeigt, dass die durchschnittliche tatsächlich

geleistete Erwerbsarbeitszeit sowohl im Rahmen selbstständiger Arbeit als auch

abhängiger Beschäftigung in den ersten Monaten der Pandemie enorm reduziert

wurde und das Vorkrisenniveau auch im November 2023 noch nicht vollständig

wieder erreicht hatte. Prozentual haben Frauen ihre Erwerbsarbeitszeit zu Be-

ginn der Pandemie stärker verringert als Männer. Ab Mai 2020 stieg die Erwerbs-

arbeitszeit für alle Personengruppen langsam, aber kontinuierlich an, sodass Be-

schäftigte im Mai 2023 fast ihr Vorkrisenniveau erreicht haben.

Das wichtigste Instrument, um abhängig Beschäftigte in dieser Situation vor

Einkommensverlusten zu schützen, war die Kurzarbeit. Kurzarbeit ist – analog
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Abbildung 1: Entwicklung der durchschnittlichen Erwerbsarbeitszeit, 2020–2023; Angaben in Prozent

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung,Welle 1–12; eigene Berechnungen; gewichteteWerte

der Logik anderer sozialpolitischer Sicherungsinstrumente – als Lohnersatzleis-

tung konzipiert (60 Prozent des letzten Nettolohns bzw. 67 Prozent für Beschäf-

tigte mit Kindern). Im Verlauf der Pandemie wurde das Kurzarbeitergeld als be-

fristete Maßnahme nach längerem Bezug nochmals gestaffelt erhöht (auf bis zu

80 Prozent des letzten Nettolohns bzw. 87 Prozent für Beschäftigte mit Kindern);

und auch die maximale Bezugsdauer wurde bis zu 28 Monaten verlängert. Kurz-

arbeit sicherte somit nurabhängigeBeschäftigungund war vor allem dann existenz-

sichernd, wenn der ursprüngliche Lohn entsprechend hoch war oder das Kurzar-

beitergeld durch den Arbeitgeber aufgestockt wurde (vgl. Schulten/Müller 2020).

So wichtig dieses Instrument zur Überbrückung des Rückgangs von Beschäfti-

gung war, so wenig half es Selbstständigen (siehe Peters und Schulze Buschoff in

diesem Band) oder geringfügig Beschäftigten.

Auch für die zweite wichtige Dimension von Arbeit, die vielen Stunden zu-

sätzlicher Sorgearbeit, die mit den Schul- und Kitaschließungen, aber auch

Einschränkungen des Pflegeangebots einhergingen, gab es kaum Entlastung.

Die einzige und eher zögerlich beschlossene Maßnahme, um die Belastung von

Sorgearbeitenden zu reduzieren, war eine Aufstockung der Kinderkrankentage.
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Hiervon machten nach einer Erhebung des WSI im Sommer 2021 allerdings nur

ca. 20 Prozent der Eltern Gebrauch (Kohlrausch 2022).

Abbildung 2: Entwicklung der Verteilung der Kinderbetreuung, vor der Pandemie bis Ende 2023; Angaben

in Prozent

Quelle:WSI-ErwerbspersonenbefragungWelle 1–12; eigene Berechnungen; gewichteteWerte

Die Umbrüche in der Erwerbsarbeit haben das Verteilungsmuster der Kin-

derbetreuung, das ein wesentliches Element der Sorgearbeit ist, allerdings nicht

grundlegend verändert. Wie Abbildung 2 zeigt, erhöhte sich zwar im ersten Lock-

down im April 2020 der Umfang der väterlichen Kinderbetreuung; dies war aller-

dings ein einmaliger Trend, der sich im Verlauf der Pandemie nicht verfestigt hat.

Im November 2023 ähnelte das Muster der Kinderbetreuungsverteilung im We-

sentlichen dem, welches aus den Vor-Pandemie-Zeiten bekannt war. Einzige Aus-

nahme ist die zwischen Männern und Frauen sehr unterschiedliche Einschätzung

zu der Frage, ob die Kinderbetreuung zu gleichen Teilen auf beide Partner*innen

verteilt wird. 
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4. Ausblick auf die Befunde

Anhand der Beiträge dieses Buches lässt sich nachzeichnen, welche neuen Mus-

ter der Organisation und Regulation von Erwerbsarbeit durch die Pandemie ent-

standen sind und wie sich die Gesellschaft, nicht zuletzt im Hinblick auf soziale

Ungleichheit, dadurch verändert hat.

Eine der offensichtlichsten Veränderungen war sicherlich die Zunahme des

Homeoffice. Wie Emmler in seinem Beitrag zeigt, arbeitete während der Pan-

demie gut ein Drittel der in seiner Analyse befragten Erwerbstätigen überwie-

gend oder zumindest regelmäßig im Homeoffice. Das sind deutlich mehr als vor

der Pandemie. Und auch wenn die Option der »mobilen Arbeit« mit Beendigung

der Lockdowns und dem Auslaufen der Schutzmaßnahmen vielfach wieder zu-

rückgeschraubt wurde, gibt es bis heute eine deutlich erhöhte Homeofficequote.

Wie auch Ahlers in ihrem Beitrag feststellt, ist das Homeoffice gekommen, um zu

bleiben. Auf Grundlage der WSI-Erwerbspersonenbefragung kommt Emmler zu

dem Ergebnis, dass auch nach der Pandemie ungefähr ein Drittel der Beschäftig-

ten regelmäßig zu Hause arbeitet. Die Anzahl von Tätigkeiten, die sich im Home-

office ausführen ließen, liegt allerdings nach wie vor über dem Anteil der Tätigkei-

ten, die tatsächlich im Homeoffice erledigt werden. Das Potenzial des Homeoffice

wird also immer noch nicht ausgeschöpft. Das läge allerdings auch nicht im Inter-

esse der Beschäftigten, da knapp 20 Prozent der Beschäftigten sogar weniger im

Homeoffice arbeiten möchten, als sie es im November 2023 taten. Die Option, die

Erwerbstätigkeit – wenn grundsätzlich möglich – von zu Hause aus zu verrich-

ten, die während der Pandemie Gesundheitsschutz garantierte, steht allerdings

höher qualifizierten Menschen deutlich häufiger zur Verfügung als Erwerbstä-

tigen mit geringer Qualifikation. Interessanterweise zeigt Emmler, dass Perso-

nen mit geringerer Qualifikation selbst dann seltener im Homeoffice arbeiten als

Höherqualifizierte, wenn die Tätigkeiten für die mobile Arbeit geeignet wären.

Ahlers weist zudem auch darauf hin, dass das Homeoffice mit neuen Risiken in

Bezug auf den Arbeitsschutz, wie zum Beispiel im Fall entgrenzter Arbeit(szei-

ten), einhergeht. Diese Risiken resultieren unter anderem daraus, dass der klas-

sische betriebliche Arbeitsschutz bei sogenannten orts- und zeitflexiblen Arbeits-

formen, zu denen auch das Homeoffice zählt, aufgrund der fehlenden betriebli-

chen Einbettung weniger gegeben ist. Allerdings zeigt Ahlers auch, dass die An-

zahl der Betriebsvereinbarungen, die die Arbeit im Homeoffice adressieren, nach

Ausbruch der Pandemie zugenommen hat. Diese betreffen zum Beispiel Regula-

rien in Bezug auf die Arbeitszeit, den Zugang zum Homeoffice und das Ausmaß

seiner Nutzung. Sie konstatiert, dass sich die Gestaltungsfelder der betrieblichen

Interessenvertretung und des betrieblichen Gesundheitsmanagements deutlich

in Richtung orts- und zeitflexibler Arbeitsformen ausgeweitet haben.
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Auch Behrens und Brehmer zeigen, dass die betriebliche Mitbestimmung

in der Lage war, sich den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Dies

betraf zum einen die Reorganisation der betrieblichen Interessenvertretung,

die unter Pandemiebedingungen kontaktlos organisiert werden musste. Dass

dies offensichtlich weitestgehend gelang, verdeutlicht die hohe Beteiligung an

den Betriebsratswahlen 2022. Zum anderem beteiligten sich Betriebsräte aktiv

an der Neuorganisation und Regulierung der betrieblichen Praxis, indem sie

verstärkt Themen wie Arbeitszeitflexibilität oder definierte Zeiträume für die

Erreichbarkeit bearbeiteten.

Auch wenn die Öffentlichkeit wenig Notiz davon nahm, war neben dem

Schulsystem auch das Ausbildungssystem massiv von den Auswirkungen der

Pandemie betroffen. Brehmer und Polloczek zeigen, dass es während der Pan-

demie zu einem erheblichen Rückgang der Ausbildungsplätze gekommen ist.

Dieser war in Betrieben, die weder über einen Betriebs- noch Personalrat ver-

fügen, besonders stark ausgeprägt. Im Umkehrschluss verdeutlicht dies, dass

sich die Instrumente der Mitbestimmung während der Pandemie auch im Hin-

blick auf die Ausbildungsplatzsicherung bewährt haben. Eine Auswertung der

Betriebs- und Personalrätebefragung des WSI veranschaulicht zudem, dass die

Ausbildungsprämien der Bundesregierung für Betriebe, die ihr Ausbildungsan-

gebot während der Pandemie aufrechterhielten oder gar ausbauten, nur begrenzt

zur Sicherung der Ausbildung beitrugen. Zwar wurden diese Prämien durchaus

in Anspruch genommen – nach Einschätzung der befragten Betriebs- und Per-

sonalräte hätten die ausbildungsaktiven Betriebe ihr Ausbildungsangebot jedoch

auch ohne diese Prämien nicht reduziert. Brehmer und Polloczek kritisieren,

dass sich die Maßnahmen der Bundesregierung zur Sicherung der Ausbildung

vor allem auf die Angebots- und nicht so sehr auf die Nachfrageseite konzentriert

haben. Für die Jugendlichen, die pandemiebedingt keinen Ausbildungsplatz er-

hielten oder unter erschwerten Bedingungen an der sogenannten ersten Schwelle

zwischen Schule und Ausbildung standen, gab es keine gesonderten Unterstüt-

zungsangebote. Es ist davon auszugehen, dass die fehlende Ausbildung bzw.

ein verspäteter oder gescheiterter Berufseinstieg nachhaltige Spuren in ihren

Bildungs- und Erwerbsbiografien hinterlassen wird. Insgesamt ist die Zahl der

Menschen ohne formal qualifizierenden Abschluss, also ohne einen Berufsab-

schluss, während der Pandemie stark gestiegen und lag im Jahr 2021 bei 2,6

Millionen jungen Erwachsenen zwischen 20 und 34 Jahren (Bundesinstitut für

berufliche Bildung 2023: 288).

Auch die Selbstständigen gehörten zu jener Personengruppe, für die es nicht

ausreichend »passgenaue« soziale Sicherungsinstrumente gab. Den Analysen von

Peters und Schulze Buschoff zufolge berichteten Selbstständige doppelt so häufig

wie abhängige Beschäftigte, dass sich die Pandemie negativ auf ihr Einkommen
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ausgewirkt habe. Dies war für viele Selbstständige keine nur vorrübergehende

Erfahrung, sondern hatte einen nachhaltigen Effekt. Im Oktober 2023 gaben 42

Prozent der Selbstständigen an, dass die Corona-Pandemie alles in allem nega-

tive Auswirkungen auf ihre wirtschaftliche Situation gehabt habe. Und mehr als

die Hälfte von ihnen berichtet, dass sich ihre wirtschaftliche Situation auch nach

Ausklingen der Pandemie noch nicht von diesen negativen Auswirkungen voll-

ständig erholt habe. Die staatlichen Hilfen, die Selbstständigen zur Verfügung

gestellt wurden, wirkten nur begrenzt und wurden auch nur eingeschränkt in An-

spruch genommen. Die Autorinnen schlussfolgern, dass es eine aus den Pande-

mieerfahrungen zu ziehende Lehre sein muss, die Absicherung selbstständiger

Arbeit anders, besser und umfänglicher zu organisieren. Hierzu gehört beispiels-

weise, die bestehende Arbeitslosenversicherung für Selbstständige zu reformie-

ren und die Einbeziehung aller nicht anderweitig abgesicherten Selbstständigen

in die gesetzliche Rentenversicherung (GRV). Damit wäre ein planbarer, verläss-

licher Schutz von Selbstständigen gewährleistet, der – wie die Pandemie gezeigt

hat – auch für diese Beschäftigtengruppe dringend benötigt wird.

Trotz der umfangreichen Anstrengungen des Staates, die sozialen Folgen der

Erwerbsreduktion abzumildern, zeigen Brülle und Spannagel, dass Armut und

Einkommensungleichheit während der Pandemie zugenommen haben. Armut

war dabei für viele Menschen keine punktuelle, sondern dauerhafte Erfahrung.

Offensichtlich haben sich hier bereits existierende Muster sozialer Ungleichheit

durch die Pandemie verschärft. Das Risiko, in Armut abzurutschen, war beson-

ders für die Gruppen groß, die schon vorher mit materiellen Einschränkungen zu

kämpfen hatten. Menschen mit geringerer Bildung und auf niedrigeren Berufs-

positionen waren tendenziell häufiger von Armut betroffen. Sowohl Kurzarbeit

als auch im deutlich stärkeren Maße Arbeitslosigkeit vergrößerten das Armuts-

risiko, während die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, – was ja letztlich

heißt, die Erwerbstätigkeit aufrechterhalten zu können, – das Armutsrisiko, auch

unter Kontrolle des Qualifikationsniveaus, verringerte.

Eine weitere, während der Pandemie viel diskutierte Dimension sozialer Un-

gleichheit ist die Geschlechterungleichheit. Wie in Abbildung 2 dargestellt, ha-

ben sich die Muster der Verteilung der Sorgearbeit mit einer kurzen Ausnahme

im ersten Lockdown 2020 kaum verändert. Vor dem Hintergrund, dass das Vo-

lumen der Sorgearbeit durch Schul- und Kitaschließungen zugenommen hatte,

kann somit davon ausgegangen werden, dass Frauen den ganz überwiegenden

Teil der zusätzlich angefallenen Sorgearbeit übernommen haben. Wie Peters und

Kohlrausch zeigen, sind die Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Erwerbs-

verläufe von Frauen nicht eindeutig. Überraschenderweise scheint die starke Be-

lastung durch zusätzliche, vor allem von Frauen erbrachter Sorgearbeit auf den

ersten Blick keine nachhaltigen Folgen in ihren Erwerbsbiografien hinterlassen
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zu haben. Die multivariaten Analysen zeigen, dass Mütter im Durchschnitt sehr

schnell und sogar früher als andere Gruppen das vor der Pandemie geleistete Ar-

beitszeitniveau wieder erreicht haben. Bei genauerem Hinsehen wird allerdings

offensichtlich, dass die Arbeitszeiten von Müttern während der Pandemie ausein-

andergedriftet sind. Die konstatierte durchschnittliche Erhöhung der Arbeitszeit

ist vor allem auf eine Gruppe von Müttern zurückzuführen, die ihre Arbeitszeit

sehr schnell und umfangreicher als Männer wieder aufgestockt haben. Ungefähr

ein Drittel der Mütter hat jedoch ihre Arbeitszeit sehr stark reduziert und das

Vorpandemie-Niveau auch im November 2023 (also am aktuellen Rand der zu-

grunde liegenden Erhebung) noch nicht wieder erreicht. Die Pandemie hat die

Erwerbsverläufe dieser Gruppe also dauerhaft negativ beeinflusst. Die innerfa-

miliären Muster der Verteilung der Sorgearbeit hatten dabei den größten Ein-

fluss auf die veränderten weiblichen Erwerbsverläufe. Eine gleichberechtigte Ver-

teilung der Sorgearbeit erwies sich vor allem für Mütter als wesentliche Voraus-

setzung, um die Erwerbsarbeitszeit nicht reduzieren zu müssen oder sie sogar

erhöhen zu können.

Die von Brülle und Spannagel konstatierte Zunahme sozialer Ungleichheit

und Armut spiegelt sich auch in den Sorgen und Belastungen von Erwerbsperso-

nen. Hövermann stellt fest, dass vor allem die finanziellen Sorgen zu Beginn der

Pandemie stark anstiegen. Zwar haben sie sich dann im Durchschnitt zunächst

auf einem niedrigeren Niveau wieder eingependelt; jedoch mit dem Ausbruch

des Ukraine-Krieges und den damit einhergehenden Teuerungen nahmen die

Sorgen wieder deutlich zu. Gleichzeitig zeigt Hövermann allerdings auch, dass

das Ausmaß der Sorgen stark nach Einkommen variiert und bei den unteren

Einkommen besonders ausgeprägt war. Dies galt auch für die realen finanziellen

Belastungen, denen sich die Menschen in der Pandemie ausgesetzt fühlten. Die-

se Muster sprechen einerseits dafür, dass die während der Pandemie geleisteten

Unterstützungsmaßnahmen finanzielle Sorgen zwar mildern konnten; anderer-

seits reflektieren sie die höhere Betroffenheit unterer Einkommensgruppen.

Die Pandemie brachte nicht nur finanzielle Sorgen mit sich, sondern auch

vielfältige andere Belastungen, die auch die familiäre und die Situation am Ar-

beitsplatz betrafen. Die familiäre Situation war gerade für viele Eltern, insbe-

sondere Mütter, während der Pandemie belastend. Insgesamt war der Anteil von

Menschen, die in verschiedenen Dimensionen extrem belastet waren, unter Er-

werbspersonen mit geringem Einkommen und Eltern, und hier nochmal stärker

bei Müttern, besonders hoch. Die Pandemie markierte somit den Beginn einer

Zeit der Polykrisen, die gerade für die unteren Einkommensgruppen anhalten-

de Belastungen mit sich brachten. Hövermann zeigt zudem, dass der skizzierte

Anstieg von Sorgen und Belastungen zu politischer Entfremdung führte, also zu

einem geringeren Vertrauen in die Bundesregierung und einer Unzufriedenheit



Was von Corona übrig bleibt – Eine Einführung 17

mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Diese Entfremdungsge-

fühle konnten wiederum erfolgreich von der AfD mobilisiert werden. Der Anteil

von Menschen mit finanziellen Sorgen ist unter den AfD-Wähler*innen in allen

Einkommensgruppen am höchsten.

5. Was von Corona übrig bleibt

Die Befunde dieses Buches zeigen, dass die Pandemie Deutschland in mehrfacher

Hinsicht verändert hat. Diese Veränderungen wirken bis heute nach. Mit ihnen

verbinden sich auch neue politische Herausforderungen.

Erstens haben sich die Struktur und Formen der Erwerbsarbeit verändert.

Selbstständige Erwerbsarbeit ging zurück. Bemerkenswert ist zudem die Ent-

wicklung des Homeoffice, das sich als neue ort- und zeitflexible Arbeitsform

dauerhaft etabliert hat. Viele Beschäftigte betrachten dies als Gewinn. Allerdings

zeigt sich hier möglicherweise ein neues Ungleichheitsmuster, weil die Möglich-

keit, im Homeoffice zu arbeiten, eher ein Privileg der Höherqualifizierten ist und

ohnehin nicht allen Beschäftigtengruppen zur Verfügung steht. Um neue Spal-

tungen in den Belegschaften zu vermeiden, stellen sich neue Anforderungen an

die Arbeitszeitpolitik, damit Arbeitszeitsouveränität – wie auch die mit diesem

Thema verbundene Nutzung mobiler Arbeit – kein Privileg der Höherqualifizier-

ten wird bzw. bleibt. Doch auch andere Regulierungsbereiche sind betroffen.

Dies betrifft gesetzliche Arbeitsschutzgesetze ebenso wie die im Rahmen des

Betriebsverfassungsgesetzes geregelte betriebliche Mitbestimmung. Betriebsrä-

te haben hier bereits während der Pandemie neue Schwerpunkte in ihrer Arbeit

gesetzt.

Zweitens haben sich Ungleichheitsmuster, die bereits vor der Pandemie

bestanden, tendenziell verschärft. Die materiellen Risiken, die mit der Pan-

demie einhergingen, trafen marginalisierte Gruppen, vor allem die unteren

Einkommensgruppen, aber auch beispielsweise Alleinerziehende, härter. Das

spiegelt sich auch in den finanziellen Belastungen wider, die bei den unteren

Einkommensgruppen mit Abstand am höchsten waren. Und vor allem im Zuge

der aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine bedingten Teuerung

hatten diese Gruppen die stärksten Anstiege der finanziellen Belastungen zu

verzeichnen. Auch im Hinblick auf andere Belastungen, wie beispielsweise in

der Arbeitssituation, verzeichnen die unteren Einkommensgruppen dauerhaft

höhere Belastungen. In Zeiten sich auftürmender und miteinander verwobener

Krisen ist es schwer zu identifizieren, inwiefern die Belastungsgefühle auf die

Pandemie zurückzuführen sind. Es ist aber plausibel davon auszugehen, dass die
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Pandemieerfahrungen die Resilienz besonders stark belasteter Gruppen auch

für kommende Krisen verringert haben.

Die Belastungen während der Pandemie resultierten nicht nur aus Einkom-

mensverlusten, sondern zu einem sehr großen Teil auch aus dem enormen Auf-

wuchs an privat zu erledigender Sorgearbeit, die mit den Schul- und Kitaschlie-

ßungen einherging. So waren Eltern deutlich stärker belastet als Personen ohne

Kinder. In Bezug auf die Geschlechterungleichheit hat eine Polarisierung der Er-

werbsarbeitszeit innerhalb der Gruppe der Frauen, vor allem der Mütter, stattge-

funden. Während eine Gruppe von ihnen deutlich weniger Erwerbsarbeitet leis-

tete als vor der Pandemie, hat die andere Gruppe ihr Erwerbsarbeitszeitpensum

deutlich aufgestockt. Gleichzeit zeigte sich, dass Mütter einen größeren Teil der

Kinderbetreuung als Väter und der damit einhergehenden Mehrarbeit gestemmt

haben. Dies spiegelt sich in ihren enormen Belastungen, die in allen Dimensionen

zu fast jedem Zeitpunkt der Pandemie über dem Belastungslevel anderer Grup-

pen lagen. Insgesamt scheinen sich im Zuge der Pandemie eher alte Ungleich-

heitsmuster verhärtet zu haben, als dass neue Ungleichheitsmuster entstanden

sind. Eine weitere Belastung – und tendenzielle Zunahme sozialer Ungleichheit

– ergab sich aus dem Rückgang an Ausbildungsplätzen.

Damit hat die Krise auch Schwächen des Erwerbssystems und des Sozialstaats

offengelegt: schwächere Arbeitsmarktgruppen wurden unverhältnismäßig stark

belastet. Vor allem wurde deutlich, dass sich die Absicherung von Beschäftigung

noch zu stark an einem traditionellen Verständnis von abhängiger, männlicher

Vollzeiterwerbstätigkeit orientiert. In der Krise sind jedoch auch viele Selbststän-

dige auf den Schutz der Solidargemeinschaft angewiesen. Unbezahlte Sorgear-

beit hat unter dem Gesichtspunkt der sozialstaatlichen Absicherung so gut wie

keine Rolle gespielt. Es ist eine große Leerstelle der Pandemiepolitik, dass sie

die Relevanz von Sorgearbeit – als gesellschaftliche Aufgabe wie auch als ein die

Erwerbsfähigkeit bestimmender Faktor – ausgeblendet hat. Und es waren über-

wiegend die Frauen, die den Preis dafür gezahlt haben. Die Pandemie hat ver-

deutlicht, wie eng innerfamiliäre Muster der Verteilung von Sorgearbeit mit der

Erwerbsbeteiligung von Müttern zusammenhängen. Um Geschlechtergerechtig-

keit auf dem Arbeitsmarkt herzustellen, braucht es eine faire Verteilung der Sor-

gearbeit zwischen den Geschlechtern. Das kann nur gelingen, wenn Erwerbsar-

beit so organisiert ist, dass sie Zeit und Raum für Sorgearbeit lässt. Folglich gilt

es, bei der Organisation der Erwerbsarbeit die spezifischen Anforderungen ge-

sellschaftlich notwendiger Sorgearbeit weit besser als bisher zu reflektieren. Ar-

beit hat sich verändert – der Sozialstaat hinkt hier immer noch hinterher.

Drittens führten die gestiegenen Sorgen und Belastungen bei vielen Men-

schen zu einer Distanz zum politischen System. Grundsätzlich zeigte sich eine

große Verunsicherung innerhalb der Bevölkerung, die in Prozessen der politi-
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schen Entfremdung und der Ausweitung von Verschwörungserzählungen ihren

Ausdruck fand und offensichtlich auch antidemokratischen Einstellungen Vor-

schub leistete. Damit produzieren die beobachteten Ungleichheitsmuster auch

ungleiche Muster der Entfremdung, wobei mit den Müttern eine Gruppe, die sich

eigentlich eher durch eine hohe Loyalität zum politischen System auszeichnet,

deutlich an Institutionenvertrauen verloren hat. Diese Verunsicherung weiter

Teile der Gesellschaft ist möglicherweise die schwerste und nachhaltigste ge-

sellschaftliche Folge der Pandemie und im Hinblick auf unsere durch Polykrisen

geprägte Zeit ein schweres Erbe.
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Arbeiten im Homeoffice vor und nach Corona –
Wer es kann, wer es möchte und wer es darf

Helge Emmler

1. Einleitung

Die Corona-Krise hat den Arbeitsalltag der Menschen nachhaltig verändert. An

keinem Beispiel lässt sich diese Feststellung besser ablesen als am »Homeoffice«,

also wenn die Erwerbstätigkeit von zu Hause geleistet wird. Im Frühjahr des Jah-

res 2020 hat die Corona-Krise Unternehmen und Beschäftigte gewissermaßen

ins Homeoffice gezwungen: und zwar als Maßnahme des Infektionsschutzes (Lor-

berg/Janusch 2023: 53) – seitdem aber ist der Anteil der Beschäftigten, die »mo-

bil« arbeiten, nicht auf das Vorkrisenniveau zurückgekehrt; war es vor Ausbruch

der weltweiten Pandemie nur rund ein Sechstel der Beschäftigten, welches das

Homeoffice zumindest zeitweise genutzt hatte, arbeitet nun etwa jede*r dritte

Beschäftigte regelmäßig mobil.

Der vorliegende Beitrag zeichnet diese Entwicklung des Homeoffice vom

Ausnahme- zum Normalzustand anhand des WSI-Erwerbspersonenpanels nach

und beschreibt zudem, welche Beschäftigtengruppen zum aktuellen Zeitpunkt

der zugrunde liegenden Daten (November 2023) überproportional im Homeoffice

arbeiten und warum sie dies tun: eignen sich ihre Tätigkeiten besser dafür, wollen

bestimmte Personen lieber zu Hause arbeiten, oder wird ihnen das Arbeiten von

zu Hause sogar verwehrt?

Vergleichbare Analysen zum Thema sind schwierig, weil »Homeoffice« ein

schwammiger und bisweilen umgangssprachlicher Begriff ist, der sowohl die in

der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) definierte »Telearbeit« als auch »mo-

biles Arbeiten« umfasst. Der Begriff der »mobilen« Arbeit indes entbehrt jedoch

nicht einer gewissen Ironie, da auch dieser zumeist alles andere als mobiles

Arbeiten in der eigenen oder gemieteten Immobilie beschreibt. Im vorliegen-

den Beitrag ist »Homeoffice« im Kern als »Arbeiten von zu Hause« definiert,

wenngleich Ungenauigkeiten aufgrund unterschiedlicher Frageformulierungen

in der WSI-Erwerbspersonenbefragung oder in den zum Vergleich genutzten

Untersuchungen nicht immer ausgeschlossen werden können.
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Die folgenden Ausführungen widmen sich der Verbreitung von Homeoffice.

Für ausführliche Analysen zum erfolgreichenGelingen von Homeoffice sei auf den

Beitrag von Elke Ahlers in diesem Band verwiesen, aber auch auf ältere Studien,

etwa zur Bedeutung von Arbeitszeiterfassungen bei der Arbeit zu Hause (Lott/Ah-

lers 2021) oder zu Betriebsvereinbarungen zur mobilen Arbeit (Ahlers u.a. 2021).

Auch können die Motive von Beschäftigten und Betrieben, im Homeoffice zu ar-

beiten bzw. dieses anzubieten, nur kursorisch anhand von bestimmten Merkma-

len erörtert werden. (Diese Fragen werden ebenfalls im Beitrag von Ahlers in die-

sem Band besprochen).

In einem ersten Schritt werden die Homeofficequoten im Zeitverlauf be-

schrieben sowie deren Vergleichbarkeit mit anderen Datenquellen erörtert (Ab-

schnitt 2). Davon ausgehend widmet sich der Beitrag dem aktuellen Rand, d.h.

im Wesentlichen der Verbreitung und Nutzung des Homeoffice Ende des Jahres

2023: Wer ist im Homeoffice (Abschnitt 3), wer kann (Abschnitt 4) und wer möchte

und darf (Abschnitt 5) im Homeoffice beruflich tätig sein? Schließlich werden die

Ergebnisse in einem abschließenden sechsten Abschnitt zusammengefasst und

eingeordnet.

Die Analysen knüpfen an eine Untersuchung aus dem Jahr 2021 an (Emmler/

Kohlrausch 2021). Als Datengrundlage dient das WSI-Erwerbspersonenpanel,

eine Online-Erhebung, die sich seit Frühjahr 2020 im Abstand von vier bis

sechs Monaten an ursprünglich 7.677 Erwerbstätige und Arbeitsuchende richtet,

von denen nach nunmehr zwölf Erhebungsrunden im November 2023 noch

rund 5.200 Personen erreicht werden konnten.1 Zur Beschreibung der Daten-

grundlage sei auf den Beitrag von Brehmer und Emmler in diesem Band sowie

die ausführlichen Methodenberichte (Emmler 2023; Sartorius/Spengler 2022;

Sartorius/Scholz 2021) verwiesen.

2. Zeitreihe

Die Erfassung des aktuellen Arbeitsortes von Beschäftigten ist eines der meist-

zitierten Items der WSI-Erwerbspersonenbefragung, welches über mehr als drei

Jahre hinweg in fast unveränderter Form erhoben wird.2 Die Frage lautet »Und

1 Zu diesen 5.200 Befragten gehört eine Aufstockungsstichprobe von Selbstständigen in Welle 5 (Juli

2021), die rund 20 Prozent des in der zwölften Welle realisierten Samples ausmacht.

2 Abweichungen zwischen den Zeitpunkten: Beim Homeofficeniveau vor der Corona-Krise (Welle 1) wur-

de keine Option »trifft nicht auf mich zu« angeboten. In Welle 8 wurde die Antwortmöglichkeit Nr. 4

»Trifft auf mich nicht zu« zu »Trifft auf mich nicht zu/bin derzeit freigestellt« erweitert.
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von wo aus arbeiten Sie derzeit?« und wird nur an Erwerbstätige gestellt. Die Ant-

wortoptionen lauten:

– »Ich arbeite ausschließlich/überwiegend in meinem Betrieb.«

– »Ich arbeite ausschließlich/überwiegend von zu Hause aus.«

– »Ich arbeite an wechselnden Arbeitsorten (Betrieb, zu Hause, mobil von un-

terwegs).«

– »Trifft auf mich nicht zu/bin derzeit freigestellt.«

2.1 Entwicklung in den Daten der Erwerbspersonenbefragung

Abbildung 1 beschreibt die Homeofficequoten vor, während und nach der Co-

rona-Krise.3 Als »Corona-Pandemie« wird in diesem Beitrag der Zeitraum

vom ersten Lockdown (22.03.2020) bis zum Auslaufen der SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzverordnung (02.02.20234) datiert. Diese Zeitreihe eignet sich

speziell, um allgemeine Trends zu erfassen, da stets die gleichen Personen

befragt werden. Es lassen sich vier Phasen identifizieren:

1. Vor5 der Corona-Krise – retrospektiv im April 2020 erfragt und zu illustrati-

ven Zwecken dargestellt am Datenpunkt »01.01.2020« – beobachten wir den

geringsten Anteil von Homeoffice in unserer Zeitreihe.

2. Der erste Corona-Lockdown, beginnend mit dem 22. März 2020, verursach-

te eine schlagartige und in dieser Größenordnung auch seither nicht wieder

beobachtete Ausbreitung von mobiler Arbeit.

3. Nachdem die Covid-19-Inzidenzen6 zum Sommer des Jahres 2020 merklich

gesunken waren, kam es zu einer Rückkehr in die Betriebe – in diese Zeit fiel

auch erstmals der Terminus des seitdem in unterschiedlichen Kontexten ver-

wendeten »New Normal«. Die Homeoffice-Fallzahlen pendelten sich auf hal-

ber Strecke zwischen Vorkrisenniveau und erstem Lockdown ein und verein-

zelte anekdotische Evidenz versicherte, dass Arbeitgeber bisweilen manche

3 Die Frage nach der aktuellen Verteilung des Homeoffice wurde in zehn von zwölf Wellen gestellt. Dar-

über hinaus wurden in zwei Fällen die Homeofficequoten zwischen den Wellen erfasst und einmal re-

trospektiv die Homeofficequote vor der Krise. Da die retrospektive Abfrage ohne die Antwortkategorie

»trifft nicht zu« erfolgte, verbleiben 51 Datenpunkte.

4 Siehe https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-

arbeitsschutzverordnung.html (letzter Zugriff: 20.03.2024).

5 Die Frage wurde ohne festen Referenzpunkt gestellt: »Und von wo aus haben Sie zuletzt vor der Corona-

Krise gearbeitet?«

6 Für einen Übersichtsverlauf sogenannter »Sieben-Tages-Inzidenzen« sowie weiterer Kennzahlen siehe

https://corona-pandemieradar.de/de/inzidenz, letzter Zugriff: 29.01.2024.

https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html
https://corona-pandemieradar.de/de/inzidenz
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Anstrengung in Kauf nahmen, um Beschäftigte zurück in die Betriebe zu ho-

len. Erstaunlich war im weiteren Verlauf des Jahres 2020, dass der Beschluss

des »Lockdown light« vom 2. November 2022 trotz eindeutigen Appells der

Bundesregierung keineswegs unmittelbar zu vergleichbaren Homeofficequo-

ten wie während des ersten Lockdowns führte. Erst nachdem die geringe Quo-

te vom November 2020 infolge einer Pressemitteilung der Hans-Böckler-Stif-

tung vom Dezember 2020 publik wurde (Hans-Böckler-Stiftung 2020) und

kurz darauf eine befristete Arbeitsschutzverordnung in Kraft trat, der zufolge

Betriebe mobile Arbeit anbieten mussten, wenn keine zwingenden betriebli-

chen Gründe dagegensprechen (vgl. BMAS 2021), stieg der Anteil der Beschäf-

tigten, die überwiegend im Homeoffice arbeiteten, wieder auf ein knappes

Viertel.

4. Seit etwa Mitte des Jahres 2021 arbeiten, von geringen Schwankungen abge-

sehen, etwa zwei von drei Beschäftigten weitgehend oder überwiegend im

Betrieb. Der Anteil von Erwerbstätigen, die an »wechselnden Arbeitsorten«

arbeiten, hat sich seitdem leicht erhöht. Die Problematik der Begrifflichkeit

»wechselnde Arbeitsorte« wird im weiteren Verlauf des Textes diskutiert, je-

doch lässt sich annehmen, dass sich in diesem Trend eine neue Normalität von

etwa zwei bis drei Tagen im Homeoffice offenbart – unter Vollzeitbeschäftig-

ten, deren Tätigkeit sich dafür eignet.

2.2 Vergleich mit anderen Daten

2.2.1 Vor der Krise

Vor dem Jahr 2020 wurde der Frage, wie viele Beschäftigte zu Hause arbeiten, nur

vereinzelt nachgegangen. Ein überblicksartiger Aufsatz von Brenke (2016) ver-

gleicht die Daten des Mikrozensus und des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP)

des Jahres 2014 miteinander. Laut Mikrozensus arbeiteten nur 1,5 Prozent der Be-

schäftigten »in der Mehrzahl der Arbeitstage« und weitere 5,9 Prozent »in weni-

ger als der Hälfte der Arbeitstage« von zu Hause. Laut SOEP waren es 8,5 Pro-

zent, die zumindest mehrmals die Woche zu Hause arbeiteten (3,9 Prozent täg-

lich) und weitere 9,4 Prozent, die seltener (aber häufiger als nicht) im Homeoffice

waren (ebd.: 96). Zudem veröffentlichte das Statistische Bundesamt die Angabe,

dass im Mikrozensus 2019 etwa 13 Prozent »angaben, zum Zeitpunkt der Befra-

gung in den vergangenen vier Wochen mindestens einmal oder häufiger von zu

Hause aus gearbeitet zu haben« (Destatis 2022). Beim Vergleich mit den Daten

der WSI-Erwerbspersonenbefragung muss festgestellt werden, dass die »wech-

selnden Arbeitsorte« nicht in die zitierten Kategorien des SOEP und Mikrozensus
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Abbildung 1: Homeofficequoten laut WSI-Erwerbspersonenpanel; gewichtete Angaben in Prozent

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung, Basisstichprobe,Wellen 1–5, 7–10 und 12; eigene Berechnungen

zu überführen sind, dass sich aber die Größenordnung des »überwiegenden oder

ausschließlichen« Homeoffice (4 Prozent) in die Angaben aus dem Mikrozensus

und dem SOEP einreiht.

2.2.2Während und nach der Krise

Zahlreiche Institutionen haben sich während der Corona-Pandemie an der

Quantifizierung von Homeoffice versucht. Dennoch sind aufgrund verschiede-

ner Fragestellungen, aber vor allem abweichender Zeitpunkte der Erhebungen,

Vergleiche nur mit Vorsicht zu interpretieren. Eine zusammenfassende Über-

sicht lässt sich der »Corona-Datenplattform« entnehmen, auf der Homeoffice-

quoten u.a. der WSI-Erwerbspersonenbefragung, des Instituts für angewandte

Sozialwissenschaft (infas) und des Instituts Zukunft der Arbeit (IZA) gegenüber-

gestellt werden (Corona-Datenplattform 2021: 5 f.). Aus diesem Bericht ergeben

sich besondere Vergleichspunkte mit anderen Studien, da zu identischen Zeit-
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punkten gefragt wurde. So ermittelte infas im Januar und Februar 2021 eine

Homeofficequote von 26 Prozent bzw. 22 Prozent (»ganz oder überwiegend im

Homeoffice«), während das ifo im Februar auf etwa 30 Prozent kam (»teilweise

und ganz im Homeoffice«) – das ist der Zeitpunkt, zu dem das WSI 24 Prozent

»überwiegendes« Homeoffice und weitere 14 Prozent »wechselnde Arbeitsorte«

erfasste.

Der Mikrozensus ermittelt für die Krisenjahre Homeofficequoten von knapp

einem Viertel, wählt aber in der Frageformulierung einen anderen Zugang

(siehe Abschnitt 2.2.1). Im Jahr 2021 waren 24,2 Prozent aller Erwerbstätigen

in Deutschland im Homeoffice, im Jahr zuvor waren dies noch 21,0 Prozent

(Destatis 2022).7 Die Daten der WSI-Erwerbspersonenbefragung resultieren

aus einer anderen Fragestellung, es lässt sich jedoch annehmen, dass die WSI-

Zahlen im Vergleich zum Mikrozensus eine leicht überschätzte Homeofficequote

widerspiegeln.

Für das Jahr 2022 gibt das Statistische Bundesamt an, dass 24,2 Prozent aller

Erwerbstätigen laut Mikrozensus in den vergangenen vier Wochen mindestens

einmal zu Hause gearbeitet hätten (Destatis 2023) – auch hier wird eine Konstanz

über die Entwicklung der Homeofficequoten im Zeitverlauf festgestellt. Zudem

berichtet das ifo, dass im Jahr 2023 17 Prozent aller Arbeitsstunden im Homeoffice

verbracht wurden (ifo Institut 2023) – legten wir diesen Maßstab an die Daten der

WSI-Erwerbspersonenbefragung im Dezember 2023 an, kämen wir auf etwa 23

Prozent. Auch hier kann also von einer leichten Überschätzung des Homeoffice

in den WSI-Daten ausgegangen werden.

2.2.3 Woher kommen die Unterschiede?

Homeofficequoten sind aufgrund unterschiedlicher Erhebungszeitpunkte, -räu-

me und Fragestellungen nur schwer zu vergleichen. Es zeigt sich jedoch, dass sich

die Daten der WSI-Erwerbspersonenbefragung in die Größenordnung anderer

Studien einordnen lassen, wenngleich sie in der Tendenz etwas höhere Homeof-

ficequoten ausweisen als der Mikrozensus.

Die Suche nach den Ursachen für diesen Befund ist schwierig, aber es gibt

gewisse Anhaltspunkte. So ist das Erwerbspersonenpanel eine Online-Befragung

7 Es überrascht zunächst, dass die Homeofficequote im Jahr des striktesten Lockdowns geringer war

als 2021. Der Mikrozensus wird jedoch von Januar bis Dezember eines Jahres durchgeführt (Desta-

tis 2020) und der Berichtszeitraum umfasst (nur) die zurückliegenden vier Wochen. Es ist deshalb

von erheblichen Schwankungen innerhalb des Jahres 2020 auszugehen. Die Fragebögen sind öffent-

lich abrufbar unter https://www.gesis.org/missy/materials/MZ/documents/frageboegen (letzter Zu-

griff: 19.03.2024).

https://www.gesis.org/missy/materials/MZ/documents/frageboegen
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und daher ist zu vermuten, dass sie trotz größter Bemühungen, zu einer aus-

gewogenen Stichprobenziehung zu gelangen, tendenziell eher computeraffine

Berufe erfasst, die ihrerseits eine bessere Eignung zum Homeoffice aufweisen

könnten. Zudem ist die Antwortkategorie der »wechselnden Arbeitsorte« nicht

ohne Tücken; so weist zum Beispiel das für hohe Homeofficequoten unverdächti-

ge Baugewerbe einen hohen Anteil »wechselnder Arbeitsorte« auf – vermutlich ist

damit eher die Arbeit auf wechselnden Baustellen anstatt Arbeit in den eigenen

vier Wänden gemeint.

Es ist deshalb anzunehmen, dass die Erwerbspersonenbefragung die Home-

officequote leicht überschätzt. Ihre Stärke spielt die Datenquelle jedoch ohnehin

an anderer Stelle aus: Zum einen werden immer wieder die gleichen Personen

befragt, sodass die Daten eine hohe Zuverlässigkeit bei der Darstellung der Ent-

wicklung (Abbildung 1) garantieren; zum anderen eignet sich die Befragung her-

vorragend für die Analyse von Zusammenhängen zwischen Homeoffice einerseits

und einer Reihe von Merkmalen andererseits: Wer ist im Homeoffice, wer kann

es sein und wer möchte es sein? Diesen Fragen wollen wir in den folgenden Ab-

schnitten nachgehen.

3. Homeoffice: Aktuelle Verteilung

3.1 Abgrenzung

Ab diesem Abschnitt wird im Wesentlichen der Querschnitt der zwölften Welle

der Erwerbspersonenbefragung (November 2023) betrachtet. Diese Welle erlaubt

besonders tiefe Analysen von Homeoffice, da einerseits gefragt wird, wie viele

Stunden zu Hause gearbeitet wird – und so auch Teilzeit- mit Vollzeiterwerbs-

tätigen verglichen werden können – und wie viele Stunden Beschäftigte bevor-

zugt im Homeoffice zu arbeiten wünschen. Es werden für die folgenden Analysen

lediglich diejenigen Erwerbstätigen betrachtet, die für den November 2023 eine

durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von mindestens einer Stunde anga-

ben.

Bereits im vorigen Abschnitt wurden die Probleme der »ursprünglichen« Ho-

meoffice-Frage in der WSI-Erwerbspersonenbefragung erörtert. Nicht ganz klar

ist, was Befragte im Einzelnen unter der Kategorie der »wechselnden Arbeitsor-

te« verstehen. Da bei den folgenden Analysen jedoch auf die verengte Definition

des Homeoffice als »Arbeit zu Hause« rekurriert werden soll, werden drei Typen

von Beschäftigen gebildet: erstens diejenigen Beschäftigten, die weniger als 10

Prozent ihrer Arbeitszeit zu Hause arbeiten (61 Prozent), d.h. eine Gruppe, die im

Wesentlichen gar nicht zu Hause arbeitet. Der zweite Typ umfasst Beschäftigte,
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die von zehn bis einschließlich 60 Prozent ihrer Arbeitszeit zu Hause arbeiten (22

Prozent) – zu dieser Kategorie gehören also diejenigen, die zwei bis drei Tage (im

Falle von Vollzeittätigkeit) im Homeoffice tätig sind und damit den inzwischen

vermutlich »normalen« Umfang des Homeoffice abbilden. Und die dritte Kate-

gorie besteht aus Beschäftigten, die mehr als 60 Prozent zu Hause arbeiten (17

Prozent) – viele davon ausschließlich.8

3.2 Bivariate Strukturen

Tabelle 1 zeigt die Verteilung ausgewählter Merkmale auf die soeben definierten

Kategorien zum Ende des Jahres 2023. Bei der Interpretation dieser Deskription

muss berücksichtigt werden, dass Gruppenunterschiede in den Homeofficequo-

ten im wahrscheinlichsten Fall auf unterschiedliche Eignungen der Tätigkeit für

Homeoffice zurückzuführen sind. Als plakatives Beispiel sei hier das Gastgewer-

be angeführt: Nur 12 Prozent der dort Beschäftigten verbringen ihre Arbeitszeit

zu mehr als einem Zehntel im Homeoffice. Es ist anzunehmen, dass sich viele

Tätigkeiten in dieser Branche nicht für eine Ausweitung von Homeoffice eignen.

Für eine Analyse, die nach Eignung der Tätigkeit differenziert, sei auf Abschnitt 4

verwiesen.

Mit dieser Vorbemerkung werden jetzt zunächst die soziodemografischen

Merkmale betrachtet. Gerade in den östlichen Bundesländern (ohne Berlin)

zeigen die Ergebnisse deutlich weniger Homeoffice. Das Geschlecht zeigt keinen

Einfluss, während ältere Beschäftigte häufiger nicht im Homeoffice arbeiten.

Bei der Haushaltssituation sind die wesentlichen Unterschiede auf das Haus-

haltseinkommen zurückzuführen. Keine andere Variable – nicht einmal die

Selbstständigkeit – lässt solche Divergenzen zutage treten. Dabei zeigt sich, dass

höhere Einkommen vor allem in der »mittleren« Homeofficekategorie zu finden

sind, während Beschäftigte mit geringen Einkommen in vier von fünf Fällen

nicht einmal ein Zehntel ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen. Es wird

im weiteren Verlauf zu ergründen sein, ob diese Unterschiede ausschließlich

auf die Eignungen der Tätigkeiten zurückzuführen sind – wie der Blick auf die

berufliche Qualifikation vermuten lässt –, oder ob es darüber hinaus Unter-

schiede beim Zugang zum Homeoffice gibt. Beschäftigte mit minderjährigen

Kindern im Haushalt arbeiten häufiger im Homeoffice. Personen, die einen

hohen »Mental Load« verspüren – die sich also für die Planung und Erledigung

8 Zur Einordnung: Die Kategorie »weniger als 10 Prozent« umfasst zum Großteil Beschäftigte ohne Ho-

meoffice (Durchschnitt 0,4 Prozent) und die Kategorie »mehr als 60 Prozent« viele Beschäftigte, die

ausschließlich von zu Hause aus arbeiten (Durchschnitt 90,6 Prozent).
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von Alltagsaufgaben im Haushalt verantwortlich sehen –, arbeiten häufiger im

Homeoffice.

Regelmäßiges und mehrheitliches Homeoffice findet sich gleichfalls deutlich

häufiger bei Beschäftigten mit akademischem Abschluss (siehe dazu auch die Be-

funde zum orts- und zeitflexiblen Arbeiten bei höher qualifizierten Beschäftigten

von Ahlers in diesem Band). Wenig überraschend arbeiten vor allem solche Be-

schäftigte häufiger zu Hause, die bereits vor und während der Pandemie Home-

officeerfahrungen sammeln konnten. Besonders gilt dies für Beschäftigte, die be-

reits mehrfach angaben, zu Hause zu arbeiten – während Beschäftigte mit »nur«

einmaliger Homeofficeerfahrung vermutlich diejenigen sind, die während des

ersten Lockdowns trotz mangelnder Eignung ihrer Tätigkeit im Homeoffice ar-

beiteten.

Bemerkenswerterweise ist es nicht bedeutsam, wer die Deutungshoheit über

die Homeofficezeiten hat – ob also Arbeitgeber oder Arbeitnehmer*in über die

Zeiten bestimmt, zu denen zu Hause gearbeitet wird.9

Anteil imHomeoffice in Prozent

N Bis zehn

Mehr als

zehn bis 60 Mehr als 60

Gesamt 4.658 62 21 17

Persönliche Angaben

Region

Ost 709 69 16 15

West inkl. Berlin 3.949 61 21 18

Geschlecht

Männlich 2.608 62 21 17

Weiblich 2.049 62 20 18

Alter

Bis 35 Jahre 832 60 24 16

36 bis 50 1.649 61 21 18

51 und älter 2.177 65 17 18

Nettoäquivalenzeinkommen

Unter 1.500 Euro 489 80 7 13

1.500 bis 2.500 1.444 70 16 14

2.500 bis 3.500 1.100 56 25 19

3.500 und mehr 963 46 32 22

Kinder imHaushalt

Ja 1.187 59 22 19

Nein 3.454 63 20 16

9 Es muss jedoch bedacht werden, dass diese Frage nur denjenigen gestellt wurde, die auch mindestens

eine Stunde in der Woche zu Hause arbeiten.
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Anteil imHomeoffice in Prozent

N Bis zehn

Mehr als

zehn bis 60 Mehr als 60

Mental Load

Ich 1.174 56 23 20

Egalitär 1.551 62 21 17

Partner 329 62 25 14

Beruflicher Hintergrund

Qualifikation

Kein oder sonstiger Abschluss 530 59 21 19

Berufsausbildung 3.367 66 18 16

Akademischer Abschluss 636 37 36 27

Homeofficeerfahrung

Keine Homeofficeerfahrung 1.725 92 4 4

Einmalige Homeofficeerfahrung 501 78 13 8

Mehrfache Homeofficeerfahrung 2.432 33 36 30

HomeofficeDeutungshoheit

(Weitgehend) der Arbeitgeber 256 5 51 43

Paritätisch 705 6 55 39

(Weitgehend) der oder die Arbeitnehmer*in 552 7 52 41

Selbstständig

Abhängig beschäftigt 3.884 65 20 15

Selbstständig 764 29 31 40

Wochenarbeitszeit

1 bis 29 Stunden 748 75 10 15

30 bis 35 625 63 17 20

36 bis 40 2.053 62 21 17

41 und mehr 1.232 53 29 18

Informationen über den Betrieb

Branche

Baugewerbe 182 62 23 15

Energie, Wasserversorgung, Bergbau 192 39 32 28

Erziehung & Unterricht 161 77 14 9

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 239 23 41 36

Gastgewerbe 197 87 6 7

Gesundheits- und Sozialwesen 598 80 11 9

Handel, Kfz-Gewerbe 465 73 15 12

Medien, Information, Kommunikation,

Kunst 274 24 30 46

Sonstige Dienstleistungen (auch von freien

Berufen erbracht) 682 52 23 25

Sonstiges produzierendes Gewerbe /

Verarbeitendes Gewerbe 724 60 23 16

Verkehr und Logistik 320 75 12 14

Öffentliche Verwaltung (Bund, Länder und

Kommunen) 536 44 37 19
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Anteil imHomeoffice in Prozent

N Bis zehn

Mehr als

zehn bis 60 Mehr als 60

Betriebsgröße

Bis einschließlich 5 Beschäftigte 776 52 19 29

6 bis 19 698 79 12 9

20 bis 199 1.340 69 18 13

200 und mehr 1.739 50 29 21

Betriebsrat

Nein 1.334 74 13 12

Ja 2.435 58 25 17

Tarifbindung

Nein 1.370 66 18 16

Ja 2.350 63 22 15

Tabelle 1: Verteilung des Homeoffice nach ausgewählten Merkmalen; gewichtete Angaben in Prozent

Anmerkung: Stand November/Dezember 2023

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung,Wellen 1–12, eigene Berechnungen

Selbstständige arbeiten erwartungsgemäß häufiger im Homeoffice. Auch

steigt mit der wöchentlichen Arbeitszeit der Anteil der von zu Hause aus geleiste-

ten Stunden. In den Branchen der Energieversorgung, der Medien, der Finanzen

und in der Öffentlichen Verwaltung wird relativ viel zu Hause gearbeitet. Wenig

Homeoffice gibt es in den Bereichen Baugewerbe, Erziehung, Gastgewerbe,

Gesundheit, Handel sowie Verkehr und Logistik.

Dass Kleinstbetriebe (bis einschließlich fünf Beschäftigte) mehr Homeoffice

aufweisen als Betriebe mit bis zu 20 Beschäftigten, liegt vermutlich an den (So-

lo-)Selbstständigen. Gerade in der Betriebsgröße (sechs bis 19 Beschäftigte) gibt

es wenig mobile Arbeit, während die mittleren und besonders die großen Betrie-

be sehr deutlich häufiger (mittlere) Homeofficeanteile aufweisen. Beschäftigte in

Betrieben mit Betriebsrat arbeiten häufig zu Hause – vermutlich ein Betriebs-

größeneffekt –, und Beschäftigte mit Tarifbindung unterscheiden sich nicht von

Beschäftigten ohne Tarifbindung.

4. Homeoffice: Potenziale und Ausschöpfung

In diesem Abschnitt wird in einem ersten Schritt betrachtet, welcher Anteil an

Tätigkeiten sich für das Homeoffice eignet (»Potenzial«), und in einem zweiten

Schritt, welcher Anteil der Personen, deren Tätigkeit für überwiegendes Home-

office geeignet wäre, auch tatsächlich überwiegend im Homeoffice arbeitet (»Aus-

schöpfung«).

Viele Studien kommen zu dem übereinstimmenden Ergebnis, dass sich etwa

40 Prozent aller Tätigkeiten für regelmäßiges Homeoffice eignen. Dieser poten-
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zielle Anteil wurde sowohl vor der Pandemie festgestellt (Brenke 2016: 98) als auch

während der Pandemie, in deren Verlauf er sich nicht nennenswert verändert hat

(Frodermann u.a. 2021: 2). Auch in internationalen Studien, beispielsweise für

die USA, konnte diese Größenordnung bestätigt werden (Dingel/Neiman 2020:

2). Nur vereinzelt werden höhere Werte genannt: Laut der Corona-Datenplatt-

form (2021: 4) könnten 56 Prozent aller Jobs »zumindest teilweise« im Homeoffice

ausgeführt werden, und das ifo-Institut sieht etwa die Hälfte aller Tätigkeiten als

im Homeoffice leistbar an (ifo Institut 2023).

Mit den Daten der WSI-Erwerbspersonenbefragung können diese Zahlen be-

stätigt werden: 39 Prozent der befragten Erwerbstätigen verteilen sich bei der Fra-

ge »Inwieweit eignet sich Ihre berufliche Tätigkeit grundsätzlich für das Home-

office?« auf die Antwortkategorien »Im Grunde lässt sich meine Tätigkeit unein-

geschränkt von zu Hause ausführen.« sowie »Ich kann den Großteil meiner Tätig-

keit von zu Hause aus ausführen, muss aber für bestimmte Arbeitsprozesse auch

in den Betrieb.«, während sich die verbleibenden 61 Prozent auf die übrigen bei-

den Antwortkategorien verteilen: »Ich kann den Großteil meiner Tätigkeit nur im

Betrieb ausführen, einzelne Arbeitsprozesse lassen sich aber auch von zu Hause

aus ausführen.« und »Meine Tätigkeit eignet sich nicht für das Homeoffice.« Im

Zeitverlauf der Erwerbspersonenbefragung (2020 bis 2023) gibt es dabei keine Va-

riation.

Damit stellt dich die Frage, inwieweit der Anteil der für das Homeoffice

geeigneten Tätigkeiten auch tatsächlich im Homeoffice ausgeübt wird. Laut des

hochfrequenten »Online Personen-Panels« (IAB-HOPP) des Instituts für Arbeits-

markt- und Berufsforschung haben vor der Corona-Krise 44 Prozent derjenigen

Beschäftigten, deren Tätigkeit sich für das Homeoffice eignet, zumindest gele-

gentlich zu Hause gearbeitet (Frodermann u.a. 2021: 2). Mit den Daten der WSI-

Erwerbspersonenbefragung lassen sich solche Ausschöpfungsquoten vor der

Krise nicht berechnen.

Für den hier betrachteten Zeitpunkt (November 2023) liegen jedoch detaillier-

te Angaben vor. Für diese Zeitspanne wird »Ausschöpfung« definiert als der Anteil

der Erwerbstätigen mit mindestens 50 Prozent Arbeit im Homeoffice unter denje-

nigen, deren Tätigkeit sich für mehrheitliches Homeoffice eignet:

Ausschöpfung =
Anzahl Personen mit Homeoffice ≥ 50 Prozent

Anzahl Personen mit homeofficetauglicher Tätigkeit(Potenzial)

Der Hintergrund dieser Berechnung liegt in der Formulierung der Frage be-

gründet; es wird angenommen, dass Personen, die angeben, sie könnten ihre

Tätigkeit »uneingeschränkt« zu Hause oder »den Großteil« ihrer Tätigkeit zu

Hause ausführen, tatsächlich mehr als 50 Prozent ihrer Arbeitszeit zu Hause

leisten könnten. Wenn dies dann auch der Fall ist, gilt ihr Homeofficepotenzial
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als »ausgeschöpft«. Nach dieser Maßgabe liegen wir bei einer Ausschöpfung von

etwa 48 Prozent, also jede zweite Tätigkeit, die sich für überwiegendesHomeoffice

eignet, wird auch überwiegend im Homeoffice ausgeführt.10

Tabelle 2 zeigt – nach ausgewählten Kriterien – die Anteile der Tätigkeiten,

die sich für das Homeoffice eignen (»Potenzial«) sowie unter diesen den Anteil

derjenigen, die aktuell mindestens 50 Prozent ihrer Arbeitszeit zu Hause arbeiten

(»Ausschöpfung«). Es zeigen sich große Variationen sowohl bei den Potenzialen

als auch bei der Ausschöpfung.

 N Anteile in Prozent

Potenzial Ausschöpfung

Gesamt 1.847 39 48

Persönliche Angaben

Region

Ost 225 32 47

West inkl. Berlin 1.622 40 48

Geschlecht

Männlich 1.022 37 50

Weiblich 825 42 45

Alter

Bis 35 Jahre 403 45 41

36 bis 50 715 42 47

51 und älter 729 31 58

Nettoäquivalenzeinkommen

Unter 1.500 Euro 110 25 46

1.500 bis 2.500 475 32 45

2.500 bis 3.500 477 44 48

3.500 und mehr 539 53 48

Kinder imHaushalt

Ja 513 43 50

Nein 1.328 38 47

Mental Load

Ich 510 46 49

Egalitär 598 39 51

Partner 138 40 45

Beruflicher Hintergrund

Qualifikation

Kein oder sonstiger Abschluss 228 43 43

Berufsausbildung 1.175 35 46

Akademischer Abschluss 421 64 57

10 Am Rande sei bemerkt: Eine kleine Menge von 3 Prozent arbeitet überwiegend zu Hause, obwohl sich

ihre Tätigkeit nicht dafür eignet. Darunter sind überproportional viele Selbstständige.
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 N Anteile in Prozent

Potenzial Ausschöpfung

Homeofficeerfahrung

Keine Homeofficeerfahrung 201 13 14

Einmalige Homeofficeerfahrung 108 22 26

Mehrfache Homeofficeerfahrung 1.538 65 55

HomeofficeDeutungshoheit

(Weitgehend) der Arbeitgeber 187 77 58

Paritätisch 563 82 54

(Weitgehend) der oder die Arbeitnehmer*in 440 82 57

Selbstständig

Abhängig beschäftigt 1.444 39 45

Selbstständig 400 44 72

Wochenarbeitszeit

1 bis 29 Stunden 165 33 54

30 bis 35 264 36 54

36 bis 40 850 39 48

41 und mehr 568 43 43

Informationen über den Betrieb

Branche

Baugewerbe 68 42 32

Energie, Wasserversorgung, Bergbau 103 56 61

Erziehung & Unterricht 34 12 56

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 188 80 55

Gastgewerbe 19 11 43

Gesundheits- und Sozialwesen 101 18 45

Handel, Kfz-Gewerbe 121 27 45

Medien, Information, Kommunikation,

Kunst 207 83 65

Sonstige Dienstleistungen (auch von freien

Berufen erbracht) 347 55 52

Sonstiges produzierendes Gewerbe /

Verarbeitendes Gewerbe 287 44 44

Verkehr und Logistik 72 27 53

Öffentliche Verwaltung (Bund, Länder und

Kommunen) 271 54 39

Betriebsgröße

Bis einschließlich 5 Beschäftigte 350 36 73

6 bis 19 150 22 36

20 bis 199 467 37 39

200 und mehr 851 50 50

Betriebsrat

Nein 399 35 39

Ja 1.026 42 49
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 N Anteile in Prozent

Potenzial Ausschöpfung

Tarifbindung

Nein 543 44 43

Ja 863 36 47

Tabelle 2: Homeoffice: Potenziale und Ausschöpfung nach ausgewählten Merkmalen; Gewichtete Angaben

zu Potenzial und Ausschöpfung in Prozent

Anmerkung: Stand November/Dezember 2023

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung,Wellen 1–12; eigene Berechnungen

Die Unterschiede zwischen den östlichen und westlichen Bundesländern bei

der Verteilung des Homeoffice scheinen im Wesentlichen auf die unterschiedli-

che Eignung der Tätigkeiten zurückzuführen zu sein, denn deren Ausschöpfung

ist weitgehend identisch. Die Tätigkeiten von Frauen eignen sich häufiger für Ho-

meoffice, jedoch wird diese Eignung seltener ausgeschöpft (sodass Männer und

Frauen, in der Summe, ähnlich häufig im Homeoffice arbeiten, siehe zuvor in Ab-

schnitt 3). Die Tätigkeit von älteren Beschäftigten eignet sich zwar seltener für

mobile Arbeit, jedoch werden die Potenziale deutlich häufiger ausgeschöpft. Es

ist denkbar, dass einige ältere Arbeitnehmer*innen aus gesundheitlichen Grün-

den zu Hause arbeiten.

Bei den Haushaltseinkommen lässt sich feststellen, dass die in Abschnitt 3 be-

obachteten Unterschiede (je höher das Einkommen, desto wahrscheinlicher die

mobile Arbeit) hauptsächlich – wenn auch nicht ausschließlich – auf die unter-

schiedliche Eignung der jeweiligen Tätigkeiten zurückgehen. Bei der beruflichen

Qualifikation jedoch ist zu bemerken, dass Beschäftigte mit akademischem Ab-

schluss nicht nur häufiger homeofficetaugliche Tätigkeiten ausführen, sondern

auch tatsächlich häufiger zu Hause arbeiten. Wer Kinder hat, hat eher eine für

das Homeoffice geeignete Tätigkeit und ist auch häufiger dann überwiegend im

Homeoffice, wenn sich die eigene Tätigkeit dafür eignet. Wenn die Verantwor-

tung für Alltagsaufgaben ganz oder zu gleichen Teilen bei der befragten Person

liegt, wird das Homeoffice eher ausgeschöpft, als wenn die Verantwortung beim

Partner liegt – doch auch die umgekehrte Kausalrichtung ist denkbar; wenn im

Homeoffice gearbeitet werden kann und wird, kann die Arbeit zu Hause besser

aufgeteilt werden.

Auch bei der Homeofficeerfahrung ist die Kausalrichtung nicht eindeutig. In

vielen Fällen wird die mehrfache Homeofficeerfahrung darin begründet liegen,

dass sich die Tätigkeit auch für das Homeoffice eignet, und natürlich ist diese

Eignung bei mehrfacher Homeofficeerfahrung auch bereits in der Vergangenheit

ausgeschöpft worden. Denkbar ist jedoch auch, dass die mehrfache Erfahrung

sowohl die Wahrnehmung der Eignung der Tätigkeit für das Homeoffice positiv

beeinflusst als auch zu stärkerer Ausschöpfung führt.
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Die Tätigkeit von Selbstständigen eignet sich geringfügig eher für das Home-

office, jedoch wird dieses Potenzial viel häufiger ausgeschöpft. Vollzeittätigkeiten

eignen sich häufiger für Homeoffice, dieses Potenzial wird jedoch seltener ausge-

schöpft. Bei den Branchen zeigt sich, dass diejenigen Bereiche, in denen sich vie-

le Tätigkeiten für mobile Arbeit eignen, auch eine hohe Ausschöpfung aufweisen.

Möglicherweise spielt hier auch die Unternehmenskultur eine Rolle: Wo nur we-

nige Beschäftigte aufgrund ihrer Tätigkeit zu Hause arbeiten können, wird auch

von denjenigen, die theoretisch zu Hause arbeiten könnten, eine höhere Präsenz

im Betrieb erwartet. Eine Ausnahme stellt hier die »Öffentliche Verwaltung« dar,

in der sich mehr als die Hälfte der Tätigkeiten für überwiegendes Homeoffice eig-

net, jedoch nur 39 Prozent davon ausgeschöpft werden.

In kleinen Betrieben sind die Tätigkeiten zwar nicht häufiger für Home-

office geeignet, jedoch ist die Ausschöpfung viel höher. Vermutlich spielen

(Solo-)Selbstständige hier eine Rolle. In großen Betrieben ab 200 Beschäftigten

eignen sich die dortigen Tätigkeiten eher für Homeoffice, während die Aus-

schöpfung eher durchschnittlich ist – allerdings deutlich höher als in kleinen

und mittleren Betrieben von sechs bis 199 Beschäftigten.

5. Homeoffice: Wünsche der Beschäftigten

Im Folgenden betrachten wir, ob Beschäftigte den Anteil ihrer Arbeitszeit, den

Sie zu Hause arbeiten, für angemessen halten. Wir bilden für diesen Zweck drei

Kategorien von Erwerbstätigen:

1. Beschäftigte*r möchte gerne mindestens 10 Prozent weniger im Homeoffice

arbeiten, als dies der Fall ist.

2. Für die Beschäftigten stimmen Wunsch und Realität in Bezug auf die Home-

officezeit überein.

3. Beschäftigte*r möchte gerne mindestens 10 Prozent mehr im Homeoffice ar-

beiten, als dies der Fall ist.

Betrachtet werden lediglich Beschäftigte, deren Tätigkeit sich für die Arbeit im

Homeoffice eignet (siehe Abschnitt 4). Eine solche Kategorisierung erlaubt es zum

Beispiel zu untersuchen, welche Beschäftigtengruppen trotz Eignung für das Ho-

meoffice ihrer Meinung nach in nicht ausreichendem Umfang zu Hause arbeiten.

Bei der Betrachtung der Daten ist Folgendes zu beachten: Der Wunsch, mehr oder

weniger im Homeoffice zu arbeiten, hängt stark vom Ausgangsniveau ab. Grund-

sätzlich gilt: Wer wenig im Homeoffice arbeitet, möchte gerne mehr im Homeof-

fice arbeiten, und wer sehr viel im Homeoffice arbeitet, möchte tendenziell etwas

weniger im Homeoffice arbeiten. Die in Abbildung 2 dargestellte Trendlinie deu-
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tet an, dass ab etwa zwei Dritteln der Arbeitszeit im Homeoffice das Bedürfnis

steigt, zumindest teilweise mehr im Betrieb zu arbeiten.

Abbildung 2: Arbeit im Homeoffice: Verteilung von Wunsch und Wirklichkeit; gewichtete Angaben in

Prozent, nur abhängig Beschäftigte

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung,Welle 12; eigene Berechnungen

Insgesamt möchten etwa 16 Prozent weniger im Homeoffice arbeiten, 37 Pro-

zent sind mit ihrem Arrangement weitgehend zufrieden und 47 Prozent würden

gerne mehr zu Hause arbeiten. Diese Zahlen bestätigen frühere Analysen des

WSI: Sie zeigen, dass der überwiegende Teil der Beschäftigten zwar gern einen

Teil der Arbeitszeit im Betrieb, jedoch keinesfalls alles im Homeoffice erledigen

möchte (Emmler/Kohlrausch 2021: 18).
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5.1 Wunsch und Wirklichkeit: Verteilungen

Tabelle 3 zeigt die Verteilung der Wünsche von Beschäftigten nach mehr oder we-

niger Homeofficezeit. Es wird zudem in einer Spalte ausgewiesen, welchem An-

teil der abhängig Beschäftigten, deren Tätigkeit homeofficetauglich ist, ein ent-

sprechendes arbeitgeberseitiges Angebot gemacht wurde.

Die regionale Unterscheidung zeigt ein leicht erhöhtes Bedürfnis in den östli-

chen Bundesländern, mehr im Homeoffice zu arbeiten. Gleiches gilt für Frauen.

Besonders stark macht sich jedoch das Alter der Beschäftigten bemerkbar: Wäh-

rend jüngere Beschäftigte gerne deutlich häufiger im Homeoffice arbeiten möch-

ten, gibt es einen relativ großen Anteil älterer Beschäftigter, die seltener zu Hause

arbeiten möchten, und nur einen geringen Anteil älterer Beschäftigter, die häufi-

ger im Homeoffice arbeiten möchten. Möglicherweise spielen hier auch gesund-

heitliche Gründe eine Rolle: Wer zu Hause arbeiten muss, weil er sich das Pendeln

nicht zumuten kann, wünscht sich, wieder häufiger an den sozialen Kontakten im

Betrieb teilhaben zu können.

Bezüglich der Haushaltseinkommen wurde bereits in Abschnitt 4 gezeigt,

dass Unterschiede in der Verteilung der mobilen Arbeit zum großen Teil auf

die unterschiedliche Eignung der Tätigkeiten zurückgehen. Doch selbst wenn

nur Tätigkeiten berücksichtigt werden, die eine solche Eignung aufweisen, ver-

bleiben deutliche Unterschiede zwischen den Einkommensgruppen: So sind

Beschäftigte aus Haushalten mit hohen Nettoäquivalenzeinkommen deutlich

häufiger mit ihrem Arrangement zufrieden, während gerade Beschäftigte aus

der Einkommenskategorie »1.500 bis 2.500 Euro« gerne deutlich mehr im Ho-

meoffice arbeiten möchten. Diese Beobachtung wird auch durch den Blick auf

die berufliche Qualifikation untermauert: Wer einen akademischen Abschluss

aufweist, ist häufiger mit seinem Arrangement zufrieden. Beschäftigte ohne

solche Abschlüsse wollen häufig mehr im Homeoffice arbeiten. Dabei fällt auf,

dass unteren Qualifikations-, vor allem aber Einkommensgruppen auch vielfach

gar kein arbeitgeberseitiges Angebot unterbreitet wird, selbst wenn sich ihre

Tätigkeit für das Homeoffice eignet.

Kinder im Haushalt spielen – etwas überraschend – bei den Präferenzen der

Beschäftigten nach Homeoffice nur eine untergeordnete Rolle. Überraschend ist

auch der Befund, dass der Wunsch nach Homeoffice steigt, wenn der »Mental

Load« beim Partner liegt – diese Kategorie ist allerdings nur mit einer schwachen

Fallzahl besetzt. Nachvollziehbar ist jedoch die Beobachtung, dass eine egalitä-

re Aufteilung der organisatorischen Lasten im Haushalt mit einem verminder-

ten Wunsch nach mehr Homeoffice einhergeht. Wenn Homeoffice seitens der Be-

fragten zumindest teilweise als Instrument zur Vereinbarkeit von Familie und Be-
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ruf gesehen wird, sinkt der Bedarf zumindest ein wenig, wenn man sich in Paar-

haushalten die häusliche Arbeit gut aufteilt.

Deutlich und erwartbar war der Befund, dass es eine Rolle spielt, wer defi-

niert, ob und wann zu Hause gearbeitet wird: Je stärker der Arbeitgeber diese Zei-

ten vorgibt, umso größer ist die Unzufriedenheit über den Anteil der Homeoffice-

zeit. Andererseits ist auffällig, dass »nur« 53 Prozent der Arbeitnehmer*innen, die

weitgehend selbst über ihre Homeofficezeiten bestimmen dürfen, auch mit de-

ren Umfang zufrieden sind, und dass sogar 12 Prozent gerne deutlich weniger im

Homeoffice arbeiten würden. Dies belegt, dass Abweichungen zwischen Wunsch

und Realität beim Homeoffice nicht zwingend durch den Arbeitgeber verursacht

werden – auch wenn angenommen wird, dass geringe Homeofficequoten in den

meisten Fällen nicht auf Beschäftigtenwünsche zurückgehen (Brenke 2016: 103).

Es mag jedoch auch sein, dass einige Arbeitnehmer*innen ins Homeoffice »flie-

hen«, weil sie es zur Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf benötigen – aber

insgeheim zufriedener wären, wenn sie wieder mehr im Betrieb arbeiten könn-

ten.

Selbstständige würden gerne weniger im Homeoffice arbeiten – ein Befund,

der sich bereits bei der Betrachtung der Ausschöpfung (Abschnitt 4) angedeutet

hatte. Darunter sind viele Solo-Selbstständige, die vermutlich gezwungen sind,

in den eigenen vier Wänden zu arbeiten. Teilzeitbeschäftigte mit 20 bis 29 Wo-

chenstunden sowie Vollzeitbeschäftigte ab 36 Stunden würden gerne mehr im

Homeoffice arbeiten. Bei den Teilzeitbeschäftigten mit 20 bis 29 Stunden ist nicht

auszuschließen, dass von ihnen Präsenztage erwartet werden, die den (in Stunden

gemessenen) Anteil der Präsenzarbeit erhöhen, während Vollzeitbeschäftigte ver-

mutlich häufig, zum Beispiel zwei Tage, im Homeoffice arbeiten, aber lieber drei

Tage zu Hause arbeiten würden. Beachtlich ist dabei, dass Vollzeitbeschäftigten

mit mehr als 36 Wochenarbeitsstunden und für das Homeoffice geeigneter Tätig-

keit auch fast immer ein solches Angebot unterbreitet wird.

Wunsch-Anteil imHomeoffice im

Vergleich zumStatus quo in Prozent

N

Mindestens

10%

weniger

Genauso

wie jetzt

Mindestens

10%mehr

Arbeitgeber-

Angebot

Gesamt 1.803 16 37 47 89

Persönliche Angaben

Region

Ost 218 15 35 50 87

West inkl. Berlin 1.585 16 37 46 90
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Wunsch-Anteil imHomeoffice im

Vergleich zumStatus quo in Prozent

N

Mindestens

10%

weniger

Genauso

wie jetzt

Mindestens

10%mehr

Arbeitgeber-

Angebot

Geschlecht

Männlich 987 17 37 46 89

Weiblich 816 16 37 48 90

Alter

Bis 35 Jahre 394 13 32 55 88

36 bis 50 688 17 37 46 89

51 und älter 721 21 44 35 92

Nettoäquivalenz-

einkommen

Unter 1.500 Euro 117 17 38 45 70

1.500 bis 2.500 465 14 33 53 86

2.500 bis 3.500 465 17 34 49 90

3.500 und mehr 524 16 41 42 94

Kinder imHaushalt

Ja 502 16 38 46 89

Nein 1.295 17 37 47 89

Mental Load

Ich 583 18 38 43 89

Egalitär 514 14 38 48 90

Partner 132 16 36 49 86

Beruflicher Hintergrund

Qualifikation

Kein oder sonstiger

Abschluss 222 19 31 51 85

Berufsausbildung 1.144 16 36 49 88

Akademischer Abschluss 414 17 44 38 96

Homeofficeerfahrung

Keine Homeofficeerfahrung 190 22 12 66 60

Einmalige Homeoffice-

erfahrung 102 17 20 63 78

Mehrfache Homeoffice-

erfahrung 1.511 15 42 42 95

Aktueller Homeoffice-

Anteil

Bis zu 30 Prozent 512 13 15 72 69

30 bis 60 Prozent 480 3 35 62 100

60 und mehr Prozent 811 29 57 14 100

HomeofficeDeutungs-

hoheit

(Weitgehend) der Arbeit-

geber 188 19 28 53 100

Paritätisch 547 13 41 46 100

(Weitgehend) der oder die

Arbeitnehmer*in 425 12 54 34 100
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Wunsch-Anteil imHomeoffice im

Vergleich zumStatus quo in Prozent

N

Mindestens

10%

weniger

Genauso

wie jetzt

Mindestens

10%mehr

Arbeitgeber-

Angebot

Selbstständig

Abhängig beschäftigt 394 27 58 15

Selbstständig 1.404 15 35 50 89

Wochenarbeitszeit

1 bis 29 Stunden 64 16 49 35 86

30 bis 35 154 13 40 47 88

36 bis 40 246 19 42 38 88

41 und mehr 1.339 16 35 49 94

Informationen über

den Betrieb

Branche

Baugewerbe 64 15 25 60 78

Energie, Wasserversorgung,

Bergbau 100 18 39 43 95

Erziehung & Unterricht 35 26 32 42 90

Finanz- und Versicherungs-

dienstleistungen 183 13 44 43 97

Gastgewerbe 18 24 29 48 86

Gesundheits- und Sozial-

wesen 109 21 33 47 86

Handel, Kfz-Gewerbe 116 13 42 45 90

Medien, Information,

Kommunikation, Kunst 205 21 48 32 96

Sonstige Dienstleistungen

(auch von freien Berufen

erbracht) 336 18 46 36 89

Sonstiges produzierendes

Gewerbe / Verarbeitendes

Gewerbe 281 15 32 54 86

Verkehr und Logistik 70 13 34 53 87

Öffentliche Verwaltung

(Bund, Länder und

Kommunen) 257 15 27 58 94

Betriebsgröße

Bis einschließlich 5 Beschäf-

tigte 354 24 59 17 75

6 bis 19 146 13 34 53 77

20 bis 199 456 14 31 55 85

200 und mehr 821 17 37 46 95

Betriebsrat

Nein 393 15 35 50 79

Ja 995 15 35 49 95
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Wunsch-Anteil imHomeoffice im

Vergleich zumStatus quo in Prozent

N

Mindestens

10%

weniger

Genauso

wie jetzt

Mindestens

10%mehr

Arbeitgeber-

Angebot

Tarifbindung

Nein 532 14 37 49 84

Ja 838 17 34 49 94

Tabelle 3: Homeoffice: Wunsch, Wirklichkeit und arbeitgeberseitiges Angebot nach ausgewählten Merkma-

len; gewichtete Angaben zu Wünschen und Angeboten in Prozent

Anmerkung: Nur Beschäftigte mit homeofficetauglicher Tätigkeit; Stand November/Dezember 2023

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung,Wellen 1–12; eigene Berechnungen

Bei Betrachtung der Branchen fällt zunächst auf, dass es Bereiche gibt, in de-

nen zwar anteilig wenig im Homeoffice gearbeitet wird (Baugewerbe, Gesund-

heits- und Sozialwesen, Verkehr und Logistik), in denen jedoch der Wunsch nach

mehr Homeoffice unter denjenigen, deren Tätigkeit sich durchaus für das Home-

office eignet, sehr ausgeprägt ist. Es ist davon auszugehen, dass gerade in die-

sen Bereichen – möglicherweise auch aus Solidarität gegenüber den Kolleg*in-

nen, die das Privileg des Homeoffice aufgrund ihrer Tätigkeit nicht wahrnehmen

können – eine starke Präsenzkultur gepflegt wird. Möglich ist auch, dass die Ar-

beit im Homeoffice arbeitgeberseitig gar nicht angeboten wird bzw. angeboten

werden kann, wie es im Baugewerbe der Fall zu sein scheint. Im Bereich der Me-

dien herrscht hingegen häufig der Wunsch vor, weniger im Homeoffice zu arbei-

ten. Und in der Öffentlichen Verwaltung schließlich – in der sich viele Tätigkeiten

für überwiegendes Homeoffice eignen, aber die Ausschöpfung gering ist – würde

deutlich mehr als die Hälfte der Beschäftigten gerne mehr von zu Hause arbeiten.

Das ist insofern beachtlich, als hier in den meisten Fällen ein arbeitgeberseitiges

Angebot besteht – nur offenbar nicht in ausreichendem Umfang. Schon vor der

Pandemie stellte Brenke (2016: 103) fest: »[…] in der öffentlichen Verwaltung klaf-

fen die Wünsche der Arbeitnehmer nach Homeoffice und die von den Arbeitge-

bern angebotenen Möglichkeiten am weitesten auseinander.«

In Betrieben mit sechs bis 199 Beschäftigten besteht der deutliche Wunsch

nach mehr Arbeit von zu Hause, während in größeren Betrieben zumeist ein ar-

beitgeberseitiges Angebot vorliegt und tendenziell etwas weniger Personen ihre

Homeofficezeit für zu gering halten. Beschäftigte in Betrieben mit Betriebsrat

und Tarifbindung weisen hingegen keine nennenswerten Unterschiede auf, ob-

wohl ihnen meist ein Angebot zum Homeoffice vorliegt.
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5.2 Wenn Wunsch und Wirklichkeit nicht zusammenpassen – Folgen für die

Arbeitszufriedenheit

»Beschäftigte, die zu Hause arbeiten wollen, aber nicht können, sind mit ihrer

Arbeit unzufriedener.« (Brenke 2016: 103). Zudem wechseln Beschäftigte seltener

freiwillig den Arbeitgeber, wenn flexible Orts- und Zeitarrangements bestehen

(Marx u.a. 2021). Diese Feststellungen lassen sich auch mit Daten der Erwerbs-

personenbefragung eindrucksvoll demonstrieren.

In Abbildung 3 wird für die Beschäftigten der zuvor gebildeten Kategorien

dargestellt, wie belastend ihre Arbeits- bzw. familiäre Situation ist, ob sie darüber

nachdenken, ihren Job zu wechseln, und ob sie mit ihrem Job (sehr) unzufrieden

sind.

Abbildung 3: Folgen von Abweichungen zwischen Wünschen der Beschäftigten und der betrieblichen Reali-

tät bei Homeofficearrangements; gewichtete Angaben in Prozent

Anmerkung: Es wurden nur Personen mit homeofficetauglicher Tätigkeit berücksichtigt.

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung,Welle 12; eigene Berechnungen

Beschäftigte, bei denen Wunsch und Wirklichkeit übereinstimmen, fühlen

sich in allen betrachteten Kategorien am wenigsten belastet. Stärker als bei der

familiären Situation zeigt sich dies an der Belastung der Arbeitssituation. Vor

allem der Wechselwunsch ist bei Beschäftigten mit erfüllten Homeofficewün-

schen selten vorhanden, und sie sind sehr selten mit ihrem Job unzufrieden
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(zehn gegenüber 24 Prozent bei denjenigen, die mehr im Homeoffice arbeiten

möchten).

Es zeigt sich jedoch auch, dass Abweichungen von Wunsch und Realität in

beide Richtungen Probleme verursachen: Sowohl wenn weniger als auch wenn

mehr als gewünscht im Homeoffice gearbeitet wird, ist die Zufriedenheit gerin-

ger und der Wechselwunsch ist ausgeprägter. Besonders die Arbeitssituation ist

auch bei denjenigen Beschäftigten angespannt, die weniger im Homeoffice ar-

beiten möchten (21 Prozent gegenüber 11 Prozent bei den Zufriedenen). Erwerbs-

tätige wünschen sich also nicht einfach pauschal mehr Homeoffice; dessen Anteil

muss vielmehr ihren Bedürfnissen entsprechen.

Dennoch ist offensichtlich, dass das Szenario »ich arbeite weniger im Home-

office als ich möchte« die größte Unzufriedenheit verursacht – es erhöht fami-

liäre Belastungen (vermutlich durch erschwerte Work-Life-Balance), verringert

die Zufriedenheit mit dem Job und verdoppelt gar den Anteil von Beschäftigten

mit belastender Arbeitssituation (26 Prozent gegenüber 11 Prozent) und Wechsel-

wunsch (33 Prozent gegenüber 17 Prozent).

5.3 Multivariate Analyse: Wann passen Wunsch und Wirklichkeit zusammen?

Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, dass es der (Arbeits-)Zufriedenheit zuträg-

lich ist, wenn der Wunsch über den Umfang des Homeoffice der Realität ent-

spricht – und dass es der Zufriedenheit besonders unzuträglich ist, wenn weni-

ger Homeoffice als gewünscht stattfindet. In Abschnitt 5.1 wurden bereits einige

Einflussfaktoren für die Zusammenhänge zwischen Wünschen und Arbeitsreali-

tät in bivariater Manier gezeigt – an dieser Stelle sollen diese Befunde in einem

multivariaten Modell getestet werden.

Tabelle 4 zeigt die Ergebnisse einer multinomialen logistischen Regression:

Dargestellt sind die marginalen Effekte11 für die Gegenüberstellungen »Ich wür-

de gerne weniger im Homeoffice arbeiten« (1) vs. »Wunsch und Realität stimmen

überein« (0)12 in der zweiten Spalte sowie »Ich würde gerne mehr im Homeoffice

arbeiten« (1) vs. »Wunsch und Realität stimmen überein« (0) in der dritten Spalte

der Tabelle.

11 Average Marginal Effects (AMEs, siehe Mood 2010).

12 In logistischen Regressionen werden Wahrscheinlichkeiten für das Zutreffen der Kategorie »1« im Ver-

gleich zur Kategorie »0« geschätzt. Die in Tabelle 4 dargestellten Koeffizienten deuten also für die je-

weilige Zeile an, um welche Wahrscheinlichkeit das Zutreffen der Kategorie »Ich würde gerne weniger

im Homeoffice arbeiten« (zweite Spalte) bzw. »Ich würde gerne mehr im Homeoffice arbeiten« (dritte

Spalte) erhöht wird – im Vergleich zur Referenz »Wunsch und Realität stimmen überein«.
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Möchteweniger im

Homeoffice arbeiten

Möchtemehr imHome-

office arbeiten

AME AME

Region

Referenz:West

Ost (ohne Berlin) -4,7 + 8,6 *

Geschlecht

Referenz: männlich

Weiblich -0,3 1,2

Alter

Referenz: unter 36 Jahren

36 bis 50 3,0 -8,0 *

51 und älter 7,2 *** -15,9 ***

Qualifikation

Referenz: kein oder sonstiger Abschluss

Berufliche Ausbildung 1,5 -3,3

Akademischer Abschluss 3,0 -13,8 ***

Wochenarbeitszeit

Referenz: unter 30 Stunden

30 bis 35 4,6 -5,3

36 bis 40 0,2 5,3

41 und mehr 1,9 0,5

Betriebsgröße

Referenz: bis 5 Beschäftigte

6 bis 19 5,1 17,9 +

20 bis 199 5,2 16,1 +

200 und mehr 9,1 + 4,5

Betriebsrat

Vorhanden -3,5 -1,2

Tarifbindung

Ja 0,4 3,1

Branche

Referenz: Finanz- und Versicherungsdienstleistun-

gen

Gesundheits- und Sozialwesen 3,2 3,9

Handel, Kfz-Gewerbe -2,9 6,4

Medien, Information, Kommunikation,

Kunst 5,1 -9,9
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Möchteweniger im

Homeoffice arbeiten

Möchtemehr imHome-

office arbeiten

AME AME

Sonstige 5,6 0,6

Sonstige Dienstleistungen (auch von freien

Berufen erbracht) 3,4 -8,3

Sonstiges produzierendes Gewerbe /

Verarbeitendes Gewerbe 0,6 10,0 +

Verkehr und Logistik 2,1 8,9

Öffentliche Verwaltung (Bund, Länder und

Kommunen) 4,4 10,8 +

Tabelle 4: Homeoffice: Wunsch und Wirklichkeit, multinomiale logistische Regression: marginale Effekte

(AME) in Prozent; + = p < 0.1; * = p < 0.05; ** = p < 0.01; *** = p < 0.001

Anmerkungen und Erläuterungen: Abhängig Beschäftigte, deren Tätigkeit sich für das Homeoffice eignet;

N = 1.273. Das Lesebeispiel für die erste dargestellte Kategorie lautet: »In den neuen Bundesländern ist die

Wahrscheinlichkeit, dass ich gerne weniger im Homeoffice arbeiten würde, als ich es gegenwärtig tue, im

Vergleich zur Referenzkategorie (alte Bundesländer) um 4,7 Prozentpunkte verringert. Die Wahrschein-

lichkeit, dass ich gerne mehr im Homeoffice arbeiten würde, als ich es gegenwärtig tue, ist im Vergleich

zur Referenzkategorie um 8,6 Prozentpunkte erhöht.«

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung, Basisstichprobe,Welle 12; eigene Berechnungen

Betrachtet werden lediglich abhängig Beschäftigte, um auch Effekte der be-

trieblichen Mitbestimmung zu berücksichtigen, die für Selbstständige nicht er-

hoben werden. Ganz bewusst werden die Variablen »Homeofficeerfahrung« und

die »Deutungshoheit der Arbeitszeiten im Homeoffice« nicht berücksichtigt, weil

diese bereits ein Ergebnis der Aushandlungsprozesse zwischen Arbeitgeber und

Arbeitnehmer*innen darstellen. Hier soll jedoch untersucht werden, wann Be-

schäftigte mit ihren Arrangements zufrieden bzw. unzufrieden sind. Gleiches gilt

für den bereits faktisch geleisteten Anteil im Homeoffice: Diesen Anteil zu kon-

trollieren würde bedeuten, bestehende strukturelle Unterschiede, zum Beispiel

zwischen Geschlechtern, im bereits geleisteten Anteil des Homeoffice zu nivel-

lieren und Abweichungen zwischen Wunsch und Wirklichkeit über den faktischen

Anteil hinaus zu untersuchen. Das wäre hier jedoch nicht zielführend, denn ob Be-

schäftigte bisher einen Tag im Homeoffice arbeiten (und damit nicht zufrieden

sind) oder drei Tage (und damit nicht zufrieden sind), ist für diese Untersuchung

irrelevant – wichtig ist nur, ob für sie Wunsch und Wirklichkeit zusammenpassen

oder nicht.

Im Wesentlichen bleiben die Vorzeichen und nennenswerten Einflussstärken

aus den bivariaten Analysen erhalten, wenngleich viele Effekte bei Kontrolle wei-

terer Faktoren als »nicht signifikant« entfallen. Bei Betrachtung der Einflussfak-

toren für Beschäftigte, die gerne weniger im Homeoffice arbeiten möchten, gibt

es nur wenige deutliche Faktoren (wobei dieser Fall auch seltener vorkommt als

der Wunsch, mehr im Homeoffice zu arbeiten).
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In den neuen Bundesländern wünschen sich Beschäftigte seltener, »weni-

ger zu Hause zu arbeiten« und ebenso deutlich mehr Arbeitszeit zu Hause. Das

spricht dafür, dass die Möglichkeit zum Homeoffice in den neuen Bundesländern

stärker ermöglicht werden sollte.

Umgekehrt – und das in deutlichem Ausmaß – zeigen sich die Befunde beim

Alter der Beschäftigten. Ältere Beschäftigte über 50 Jahren wünschen sich viel-

fach, eher weniger im Homeoffice zu arbeiten, und nur sehr selten äußern sie

das Bedürfnis, mehr im Homeoffice zu arbeiten. Es spricht einiges dafür, dass der

Umfang ihrer Tätigkeit im Homeoffice oftmals nicht ihren Wünschen entspricht.

Das muss keineswegs immer arbeitgeberseitig bedingt sein; auch gesundheitli-

che Gründe können für den Umstand, ungewollt im Homeoffice zu arbeiten, ur-

sächlich sein.

Wer einen akademischen Abschluss hat, ist eher mit seinem bestehenden Ho-

meofficearrangement zufrieden. Diese Beschäftigten kommen vor allem sehr viel

seltener in die Situation, mehr im Homeoffice arbeiten zu wollen. Wie in den

vorangegangenen Abschnitten gezeigt, eignen sich die höher qualifizierten Tä-

tigkeiten nicht nur häufiger für orts- und zeitflexibles Arbeiten (vgl. dazu auch

den Beitrag von Elke Ahlers in diesem Band), sondern ihnen wird auch vermehrt

das arbeitgeberseitige Angebot zum Homeoffice gemacht.

Die Befunde zu Betriebsgrößen erweisen sich zwar als unsicher, bestätigen

jedoch die zuvor untersuchten Muster. Gerade ein Teil der Beschäftigten in Be-

trieben zwischen sechs und 199 Mitarbeiter*innen möchte sehr viel mehr im Ho-

meoffice arbeiten. Ein anderer Teil wünscht sich, die Arbeit im Homeoffice re-

duzieren zu können. Dies zeigt, dass es in kleineren und mittleren Betrieben in

beiden Richtungen eine Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit gibt.

Die Branchen zeigen nur geringe Effekte. Tendenziell wird in den Dienstleis-

tungsberufen eher zu viel als zu wenig zu Hause gearbeitet, was vor allem im Be-

reich »Medien, Information, Kommunikation, Kunst« deutlich wird. Ganz anders

in der Öffentlichen Verwaltung: Hier ist der Wunsch, das Homeoffice mehr nut-

zen zu können, besonders ausgeprägt. Da in den meisten Fällen ein arbeitgeber-

seitiges Angebot vorliegt (siehe Tabelle 3), handelt es sich hier offenbar um Ab-

weichungen beim Umfang des Homeoffice. Rund ein Viertel aller Beschäftigten

im Öffentlichen Dienst würde gerne in einem Umfang von sechs bis zehn Stun-

den mehr pro Woche im Homeoffice arbeiten13 – was rechnerisch dafür spricht,

dass sie letztlich nur einen Tag mehr im Homeoffice zu arbeiten wünschen, als

sie es derzeit tun.

13 Nicht ausgewiesen.
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6. Schlussbemerkungen

6.1 Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag befasste sich mit der Verbreitung des »Homeoffice« vor,

während und nach der Corona-Krise (zum Ende des Jahres 2023). Als Daten-

grundlage diente die WSI-Erwerbspersonenbefragung.

In einem ersten Abschnitt wurde die Entwicklung des Homeoffice gezeigt:

Von einem Ausnahmephänomen vor der Pandemie wurde es als Instrument des

Infektionsschutzes während der Pandemie ausgeweitet und pendelte sich nach

der Pandemie auf einen Beschäftigtenanteil von etwa einem Drittel ein, der re-

gelmäßig zu Hause arbeitet. Der Vergleich mit anderen Datenquellen zeigte, dass

die Erwerbspersonenbefragung ähnliche Ergebnisse zutage bringt, die Homeof-

ficequote jedoch gegebenenfalls leicht überschätzt. Insgesamt arbeiten Beschäf-

tigte in den neuen Bundesländern seltener im Homeoffice und Selbstständige

und Beschäftigte in Großbetrieben häufiger. Besonders aber die berufliche Qua-

lifikation ist entscheidend: Wer über einen akademischen Abschluss verfügt, ar-

beitet häufiger zu Hause.

Bei Betrachtung der Potenziale (Abschnitt 4) zeigte sich: Zwei von fünf Tätig-

keiten eignen sich für regelmäßiges Homeoffice. Zu diesem Befund gelangt die

Erwerbspersonenbefragung des WSI übereinstimmend mit anderen Datenquel-

len. Von diesen Tätigkeiten wird rund die Hälfte auch tatsächlich überwiegend zu

Hause ausgeführt. Dabei zeigt sich, dass besonders Beschäftigte aus Haushalten

mit hohen Nettoäquivalenzeinkommen überwiegend Tätigkeiten ausüben, die

sich für das Homeoffice eignen (vgl. auch Lorberg/Janusch 2023: 53). Zudem wird

das Homeofficepotenzial bei Höherqualifizierten auch stärker ausgeschöpft. Es

gibt Branchen, in denen sich nicht nur wenige Tätigkeiten für das Homeoffice

eignen, sondern in denen auch diejenigen seltener im Homeoffice arbeiten,

deren Tätigkeit sich dafür eignet – dabei ist sowohl denkbar, dass in diesen

Branchen Beschäftigte aus Solidarität mit ihren Kolleg*innen häufiger in den

Betrieb kommen, als auch, dass es ihnen arbeitgeberseitig gar nicht angeboten

wird, ihre beruflichen Arbeitsaufgaben im Homeoffice zu erfüllen.

Abschnitt 5 bildete den Kern der vorliegenden Untersuchung: Dort wurde ana-

lysiert, welche Faktoren über die Eignung der Tätigkeit hinaus verantwortlich da-

für sind, ob ein*e Beschäftigte*r mehr oder weniger im Homeoffice arbeitet, als

er oder sie es sich wünscht. Dabei zeigte sich zunächst, dass keineswegs alle Be-

schäftigten ausschließlich im Homeoffice arbeiten möchten. Mehr als die Hälf-

te ist mit ihrer Arbeitszeit im Homeoffice zufrieden, knapp 20 Prozent der Be-

schäftigten möchten sogar weniger im Homeoffice arbeiten. Es zeigte sich zu-
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dem, dass die Arbeitszufriedenheit nicht nur dann leidet, wenn zu wenig, son-

dern auch, wenn zu viel Arbeitszeit im Homeoffice geleistet wird.

Doch welche Beschäftigten sind es nun, die mehr oder weniger im Homeof-

fice arbeiten, als sie es sich wünschen? Nicht die Eignung der Tätigkeit allein ent-

scheidet darüber, wer das Homeoffice häufiger oder seltener nutzen kann, um die

berufliche Tätigkeit auszuüben. Am deutlichsten zeigt sich dies an der Qualifika-

tion. Höher qualifizierte Beschäftigte sind häufiger mit ihrem Arrangement zu-

frieden und zudem wird ihnen das Homeoffice auch häufiger angeboten, wenn

sich ihre Tätigkeit dafür eignet. Im Öffentlichen Dienst hingegen scheitert ein

»Mehr« an Homeoffice nicht daran, dass ein arbeitgeberseitiges Angebot an sich

fehlen würde; vielmehr geht es offensichtlich um dessen Umfang: Viele Beschäf-

tigte der Öffentlichen Verwaltung können zwar im Homeoffice arbeiten, würden

dies aber gerne etwas häufiger tun. In den Dienstleistungsbereichen der Medi-

en und Kommunikation würden einige Beschäftigte hingegen auch gerne etwas

seltener zu Hause arbeiten.

Bemerkenswert ist, dass ältere Beschäftigte gerne weniger im Homeoffice ar-

beiten möchten. Und selbst Beschäftigte, die über ihre Arbeitszeit im Homeof-

fice (im Wesentlichen) selbst bestimmen können, äußern zum Teil das Bedürfnis,

wieder mehr Arbeitszeit in betrieblichen Strukturen absolvieren zu können. Dies

belegt eindrucksvoll, dass das Arbeiten zu Hause keineswegs immer den eigenen

Wunschvorstellungen entspricht, sondern manchmal auch eine Notlösung ist.

6.2 Fazit

Der Titel dieses Sammelbands lautet: »Was von Corona übrig bleibt«. Offensicht-

lich ist: Das Arbeiten im Homeoffice bleibt. Zwar liegen die Homeofficequoten

nunmehr unterhalb der Spitzenwerte zu Lockdownzeiten – in denen auch Be-

schäftigte zu Hause blieben, deren Tätigkeiten sich dafür keineswegs eigneten

–, aber nichts deutet auf eine Rückkehr auf das frühere (»vor Corona«), geringere

Niveau der Arbeit im Homeoffice hin.

Das ist zunächst erfreulich, denn mobile Arbeit hat sich nicht nur als pro-

bate Maßnahme des Infektionsschutzes, sondern auch als arbeitnehmerfreund-

liche Unterstützung der Work-Life-Balance und arbeitgeberseitiges Instrument

zur Fachkräftesuche erwiesen. Dennoch wurden in diesem Beitrag Konfliktlinien

identifiziert, für die arbeitspolitische Lösungen gefunden werden müssen.

1. Es zeigt sich, dass es auch bei Beschäftigtenwünschen nicht nur um ein

»Mehr« an Homeoffice geht, sondern darum, dass Beschäftigten bei ge-

eigneter Tätigkeit Homeoffice in einem Umfang angeboten wird, der ihren
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Bedürfnissen entspricht. Dies scheint bei höher qualifizierten Beschäftig-

ten ohnehin gewährleistet zu sein. In vielen anderen Fällen jedoch arbeiten

Beschäftigte in geringerem Umfang im Homeoffice als gewünscht (wie in

der Öffentlichen Verwaltung), oder diese Option wird ihnen trotz dafür ge-

eigneter Tätigkeit gar nicht erst angeboten (wie in Kleinbetrieben und/oder

bei gering qualifizierten Beschäftigten). Da gezeigt wurde, dass vor allem

zu wenig Homeoffice mit steigender Arbeitsbelastung und erhöhtem Wech-

selwunsch einhergeht, sollten Arbeitgeber die Wünsche der Beschäftigten

ermöglichen, sofern keine betrieblichen Belange dagegensprechen. Ein

gesetzlicher »Erörterungsanspruch«, wie im Koalitionsvertrag der Bundes-

regierung vorgesehen (SPD u.a. 2021: 54), kann dafür hilfreich sein – gerade

für Beschäftigte in Betrieben, in denen noch keine Homeofficekultur eta-

bliert ist. Und manchmal, auch das zeigen die Befunde, würde bereits nur

ein zusätzlicher Homeofficetag pro Woche aus Beschäftigtensicht Abhilfe

schaffen.

2. Andererseits gibt es Fälle, in denen es zwar ein Angebot zum Homeoffice gibt

und Arbeitnehmer*innen selbst über ihre Zeiten im Homeoffice bestimmen

dürfen, in denen Beschäftigte dennoch gerne weniger zu Hause arbeiten wür-

den. Daran zeigt sich, dass Homeoffice nicht immer die gewünschte Option

ist, sondern manchmal auch eine den persönlichen Umständen der betreffen-

den Beschäftigten geschuldete Notlösung darstellt. Gerade in diesen Fällen ist

es wichtig, dass die technische Ausstattung für das Arbeiten zu Hause gewähr-

leistet ist und dass diese Beschäftigten nicht den sozialen Kontakt zu den Kol-

leg*innen verlieren.

3. Schließlich gibt es – auch bei allem guten Willen aller Beteiligten – Beschäf-

tigte, deren Tätigkeiten sich nicht für das Homeoffice eignen. Und weil sich

diese Tätigkeiten entlang gewisser Strukturen verteilen (beispielsweise gerin-

ge Haushaltseinkommen), kann dies zu (gefühlten) Ungerechtigkeiten füh-

ren, die auch Belegschaftsspaltungen zur Folge haben können. Ein Rechtsan-

spruch für »geeignete Tätigkeiten« verschafft hier keine Abhilfe. Unterschiede

zwischen Beschäftigtengruppen hinsichtlich ihres Zugangs zum Homeoffice

bleiben auch mit einem Rechtsanspruch bestehen und so werden sich spezi-

ell Gewerkschaften mit dem Problem konfrontiert sehen, »dass eine für einen

Großteil der Beschäftigten wünschenswerte Entwicklung zur sozialen Span-

nung beiträgt, was die Solidarität zwischen den Arbeitnehmer*innen weiter

unter Druck setzt.« (Lorberg/Janusch 2023: 53). Die Abwägung aller Interessen

bleibt in jedem Fall ein Balanceakt.
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Homeoffice: Gekommen, um zu bleiben –
Der Trend zum orts- und zeitflexiblen Arbeiten
und das Potenzial für eine gute Gestaltung

Elke Ahlers

1. Einleitung

Der schon seit vielen Jahren diskutierte Trend hin zu einer flexiblen und digitalen

Arbeitswelt (Eichhorst u.a. 2016; Rothe u.a. 2019) ist durch die Corona-Pandemie

ein beachtliches Stück forciert worden. Digitale und vernetzte Arbeitsprozesse

wurden krisenbedingt schneller als geplant umgesetzt. Dass der »Betrieb« für die

deutliche Mehrheit der Beschäftigten der reguläre Arbeitsort ist, wurde mit der

breiten Ermöglichung von Homeoffice1 infrage gestellt – wenn auch vielerorts nur

vorübergehend (Carstensen 2023: 5).

Natürlich waren im Homeoffice so manche Arbeitsschritte, vor allem die

digitalen Prozesse, für viele Beschäftigte zunächst ungewohnt und mussten mit

allerlei anfänglichen Schwierigkeiten erlernt und – im wahrsten Sinne des Wor-

tes – vielfach am heimischen Küchentisch ausgeübt werden. Zwar wurde schon

früh vor den auftretenden Risiken und Schattenseiten des Homeoffice gewarnt,

etwa vor den ergonomisch schlecht ausgestatteten heimischen Arbeitsplätzen

sowie den vielfach »entgrenzten« Arbeitszeiten, die mit der Gefahr übermäßiger

Belastung der Beschäftigten verbunden waren (Urban 2021; DGB-Index Gute

Arbeit 2021). Umso mehr ist im Nachhinein überraschend, dass die Erfahrungen

mit dem Homeoffice in dieser pandemiebedingten Ausnahmezeit überwiegend

positiv ausfielen, sowohl bei Beschäftigten als auch bei Arbeitgebern (Ahlers u.a.

2021; Hofmann u.a. 2021a). Schon bald wurde in den Unternehmen vom »New

Normal« gesprochen, um zu verdeutlichen, wie offen dort mit der Etablierung

neuer flexiblerer Arbeitskonzepte umgegangen wurde (Hofmann u.a. 2022). Und

tatsächlich setzen sich orts- und zeitflexible Arbeitsformen auf breiter Fläche

durch (ZEW 2023; vgl. auch Emmler in diesem Band). Unter »Homeoffice« wird

1 »Homeoffice« ist eine eher informelle Bezeichnung, wenn die berufliche Erwerbstätigkeit zu Hause ge-

leistet wird. Dennoch wurde dieser Begriff während der Corona-Pandemie auch in verschiedenen Er-

lassen und Verordnungen auf Bundes- und Länderebene verwendet.
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hier der konkrete heimische Arbeitsplatz verstanden, der besonders zu Zeiten

der Corona-Pandemie zur Distanzwahrung, und somit zum Infektionsschutz,

genutzt wurde. Der Sammelbegriff »orts- und zeitflexibles Arbeitsarrange-

ments« umfasst dagegen sowohl das Homeoffice als auch alle weiteren flexiblen

Arbeitsarrangements, die auf starre Arbeitszeiten verzichten und den Betrieb

nicht als alleinigen Ort der Arbeitserbringung begreifen (vgl. Tabelle 1).

Homeoffice … ist eine Form des mobilen Arbeitens und umfasst eine zeitweilige Tätig-

keit im Privatbereich des Beschäftigten nach vorheriger Abstimmung mit

dem Arbeitgeber/der Arbeitgeberin, zum Beispiel unter Nutzung tragba-

rer IT-Systeme.

Mobiles Arbeiten … beschreibt eine sporadische, nicht unbedingt ganztägige Arbeit mit PC

oder tragbaren Bildschirmgeräten (zum Beispiel Laptop, Tablet), die we-

der an das Büro im Betrieb noch an den häuslichen Arbeitsplatz gebunden

ist. Sie kann mit elektronischen oder nichtelektronischen Arbeitsmitteln

ausgeführt werden (vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bun-

destags 2017: 5).

Telearbeit … umfasst einen dauerhaften vom Arbeitgeber bereitgestellten Bild-

schirmarbeitsplatz im Privatbereich der/des Beschäftigten, wobei die

wöchentliche Arbeitszeit und Dauer der Einrichtung des Telearbeitsplat-

zes vertraglich festgelegt sind. Bei der Teleheimarbeit befindet sich der

Bildschirmarbeitsplatz ausschließlich im Privatbereich des Beschäftigten.

(vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags 2017: 4).

Zeit- und ortsflexibles

Arbeiten

… umreißt als Sammelbegriff flexible, von den Beschäftigten wählbare Ar-

beitszeiten und Arbeitsorte: etwa mobiles Arbeiten und Homeoffice. Dazu

gehört die Flexibilität bei Arbeitsbeginn und -ende sowie die freie Wahl

des Pausenzeitpunkts, bestimmter Schichten oder freier Tage. Bei ortsfle-

xiblen Arbeitsformen muss im Vorfeld unterschieden werden, an welchen

Orten gearbeitet wird: im Betrieb, zu Hause oder praktisch »überall« und

in welchem Ausmaß die Beschäftigten flexibel entscheiden können.

Tabelle 1: Begrifflichkeiten und Definitionen

Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Backhaus u.a. (2021: 2)

Und doch warf das pandemiebedingte flächendeckende Großexperiment Ho-

meoffice damals vielfältige Fragen auf, die zum Teil bis heute nicht abschließend

beantwortet sind und auch in diesem Beitrag nicht im Vordergrund stehen kön-

nen. Beispielsweise ist bis dato ungeklärt, ob das Homeoffice oder der Zugang zu

orts- und zeitflexiblen Arbeitsformen zu weiteren sozialen Ungleichheiten und

Spannungen führt. Warum wird auch bei passenden Tätigkeiten einigen Beschäf-

tigten Homeoffice ermöglicht, anderen aber nicht (siehe dazu den Beitrag von

Emmler in diesem Band)? Kontrovers ist auch die Frage, warum sich auf politi-

scher Ebene kein flächendeckendes Recht auf Homeoffice durchsetzen konnte,

obwohl die Erfahrungen überwiegend positiv waren.

Das Erkenntnisinteresse dieses Beitrags ist, wie örtlich und zeitlich flexibles

Arbeiten gestaltet werden kann. Hier zu tragfähigen Antworten zu gelangen, ist
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auch nach der Corona-Pandemie relevant. Denn selbst wenn diese Krise zeit- und

ortsflexibles Arbeiten in zuvor ungeahntem Tempo auf die Tagesordnung gesetzt

hat, so schreitet auch die Verbreitung neuer Arbeitsformen infolge der Digita-

lisierung und der mit ihr verbundenen Flexibilisierung voran. Auch Betriebs-

und Personalräte sowie Akteure des betrieblichen Gesundheitsmanagements

sind mit den Herausforderungen der Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung

konfrontiert. Genauer: Sie sind wichtige Gestaltungsakteure für diesen Prozess,

da sie sowohl den betriebsspezifischen Digitalisierungsstand und die damit

verbunden Anforderungen kennen als auch den Unterstützungsbedarf der Be-

schäftigten, deren Bedürfnisse und Gestaltungswünsche. Sie treten mit dem

Ziel an, auftretende Konflikte zu reduzieren und die Arbeitsbedingungen so zu

gestalten, dass auch die Interessen der Beschäftigten berücksichtigt werden. Mit

Blick auf eine zukunftsfähige Arbeitspolitik stellt sich die Frage, was uns die Co-

rona-Pandemie in Bezug auf das Arbeiten im Homeoffice gelehrt hat: gerade mit

Blick auf digitales, orts- und zeitflexibles Arbeiten und auf veränderte Führungs-

anforderungen. Der Beitrag geht dieser Fragestellung wie folgt nach: Abschnitt

2 rekapituliert die Ursachen dafür, dass sich das Homeoffice – und zwar nicht

erst seit Beginn der Pandemie, aber zweifelsfrei durch sie beschleunigt – in der

Arbeitswelt verbreitet hat. Abschnitt 3 beleuchtet anhand empirischer Befunde

die offenen Fragen und Konflikte, die damit einhergegangen sind. Die Abschnitte

4 und 5 widmen sich, gleichfalls empiriebasiert, den sowohl bereits erfolgten als

auch künftigen Gestaltungsaufgaben, die dann nochmals für die Akteure der

betrieblichen Interessenvertretung (5.1) und des betrieblichen Gesundheits-

schutzes (5.2) spezifiziert betrachtet werden. Abschnitt 6 zieht ein Fazit, welche

arbeitspolitischen Lehren aus der Corona-Pandemie zu ziehen sind und was dies

für die künftige Gestaltung zeit- und ortsflexiblen Arbeitens bedeutet.

2. Entwicklung des zeit- und ortsflexiblen Arbeitens

2.1 Schubwirkung infolge der Corona-Pandemie

Homeoffice ist nicht neu. Auch vor der Pandemie gab es für einige wenige Be-

schäftigte die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Für das Jahr 2014 betraf

dies 12 Prozent der Beschäftigten, die ihre Erwerbstätigkeiten auch von zu Hau-

se ausüben konnten (Brenke 2016: 99). Besonders Hochqualifizierte und Personen

in leitenden Positionen hatten dieses Privileg (Arnold u.a. 2015: 10). Mit der Pan-

demie und den damit verbundenen Einschränkungen des sozialen Lebens verlor

das Homeoffice die Zuschreibung einer privilegierten, nur wenigen Beschäftig-
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tengruppen vorbehaltenen Arbeitsform (siehe dazu auch den Beitrag von Emmler

in diesem Band).

Mit Ausbruch der Pandemie ab März 2020 erging ein Beschluss der Bundes-

regierung, »die Kontakte zu anderen Menschen […] auf ein absolut nötiges Mi-

nimum zu reduzieren« (Bundesregierung 2020). Damit waren Unternehmen in

kurzer Frist gezwungen – soweit es in ihren Tätigkeitsbereichen möglich war –,

es ihren Beschäftigten zu ermöglichen, ihre Tätigkeiten »in den eigenen vier Wän-

den« auszuüben. Das Arbeiten im Homeoffice war den meisten Menschen jedoch

nicht vertraut und aufgrund der pandemiebedingten abrupten Umstellung hat-

ten Betriebe und Beschäftigte keinen zeitlichen Vorlauf, um sich auf die neue Si-

tuation vorzubereiten. Auch die WSI-Betriebsrätebefragung zeigt im Erhebungs-

jahr 2021, dass Homeoffice vor der Corona-Krise in über der Hälfte der Betriebe

und Dienststellen mit betrieblicher Interessenvertretung gar nicht möglich war

(55 Prozent, ohne Abbildung; Ahlers u.a. 2023: 5). Dies änderte sich in Zeiten des

Lockdowns derart, dass es umgekehrt nur noch wenige Betriebe gab, die ihren

Beschäftigten keine Homeoffice-Option angeboten haben (13 Prozent, ohne Ab-

bildung). Mit den Erfahrungen des Lockdowns haben sich auch die Einstellun-

gen der Arbeitgeber und der Beschäftigten deutlich verändert und offenbaren ei-

ne stärkere Aufgeschlossenheit gegenüber dem Homeoffice.

2.2 Der Einfluss der Digitalisierung und veränderter Organisationsformen der

Arbeit

Aber nicht allein durch die Corona-Pandemie erlebten orts- und zeitflexible Ar-

beitsformen einen Aufschwung. Es gibt weitere technologische und sozioökono-

mische Gründe, die für einen dauerhaften Ausbau des orts- und zeitflexiblen Ar-

beitens sprechen. Dazu gehören der digitale Wandel der Arbeitswelt, der Fach-

kräftemangel und die sich verändernden Bedürfnisse der Beschäftigten.

Digitalisierungsprozesse schreiten seit Corona zwar nicht in allen, aber in vie-

len Betrieben voran und sind ein wichtiger Treiber für flexiblere Arbeitsprozes-

se: 66 Prozent der Betriebs- und Personalräte geben an, dass sich die Digitali-

sierung durch die Corona-Krise beschleunigt hat. Hatte sich noch im Jahr 2015

nur jeder zweite Betriebsrat mit der Einführung neuer (digitaler) Techniken be-

schäftigt, waren es im Jahr 2021 bereits 74 Prozent (Ahlers u.a. 2023: 5). Die di-

gitale Transformation führt zu einem dynamischen Wandel der Arbeitswelt, der

gekennzeichnet ist durch eine hohe Variabilität der Arbeitsbedingungen und eine

rasche Veränderungsfrequenz (Rothe u.a. 2019).

Unter anderem erweitern sich die Möglichkeiten der vernetzten und flexiblen

Kommunikation mit Kund*innen, Patient*innen oder Behörden (Boes u.a. 2018).
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Durch den Einsatz neuer Technologien und neuer Software sowie mittels des In-

ternets wird die Organisation der Arbeit zunehmend vernetzt und erlaubt eine

virtuelle Kommunikation wie auch einen virtuellen Datenzugang in Echtzeit. Da-

mit können Beschäftigte von jedem Ort und zu jeder Zeit auf ihre Daten zugreifen

und arbeiten. Diese Entwicklung begünstigt veränderte Formen der Arbeits- und

Leistungssteuerung, die den Unternehmen (und im Idealfall auch den Beschäf-

tigten) mehr Flexibilität zubilligen.

Zu diesen flexiblen und ergebnisorientierten Arbeitsarrangements gehören

Team- und Projektarbeit, agiles Arbeiten, Scrum, Sprints, VUCA (siehe Tabelle 2),

die allesamt den Anspruch haben, mit größtmöglicher organisatorischer Flexibi-

lität und Effizienz auf dynamische Marktereignisse reagieren zu können (Lenz

2020; Neumer/Nicklich 2021; Nicklich u.a. 2021).

Team- und

Projektarbeit

Teamarbeit beschreibt die arbeitsteilige und selbst organisierte Bewältigung von

Aufgaben durch ein Team. Ein Team besteht aus mehreren interagierenden Perso-

nen mit unterschiedliche Rollen (Becker 2016). Ein Projektteam dagegen arbeitet

gemeinsam an einer zeitlich befristeten Arbeitsaufgabe.

VUCA … beschreibt eine Führungs- und Arbeitslogik, in der Visionen und Agilität eine

zentrale Rolle spielen. Grundgedanke ist eine sich schnell ändernde und auch un-

sichere Geschäftswelt mit hohem Flexibilitätsanspruch. VUCA ist ein Akronym der

englischen Begriffe volatility, uncertainty, complexity und ambiguity.

Agiles Arbei-

ten

… ist ein sehr flexibles und teambezogenes Arbeitskonzept, bei dem Eigenver-

antwortung und Selbstorganisation der Beteiligten im Vordergrund stehen. Im

Kontrast zu einer starren Arbeitsorganisation werden Arbeitsaufgaben und -tätig-

keiten im Zuge des Arbeitsprozesses laufend neu hinterfragt und optimiert (Boes

u.a. 2021).

Scrum … ist eine Methode aus dem agilen Projektmanagement und ist geprägt von selbst

organisierten Teams, dem Streben nach ständiger Verbesserung und intensiver

Kommunikation. Mithilfe festgelegter Ereignisse und einer Produktvision erarbei-

tet das Scrum-Team schrittweise und sehr flexibel eine Lösung. Folglich bedarf es

flexibler Arbeitsstrukturen bzw. einer flexiblen Arbeitsorganisation.

Sprint … beschreibt eine Zeiteinheit im Scrum, in der das Team einen zuvor besprochenen

Plan zur Erreichung eines Zwischenziels umsetzt.

Tabelle 2: Definition von Arbeitsformen (Beispiele)

Quelle: eigene Darstellung, zum Teil in Anlehnung an Seibold/Mugler (2022a)

Orts- und zeitflexibles Arbeiten ist in diesen Arbeitsformen, die vielfach auch

als »New Work« bezeichnet werden, selbstverständlich: Von den Beschäftigten

wird erwartet, an jedem Ort hoch flexibel auf betriebliche Belange reagieren zu

können. Tendenziell setzen sich derlei selbst organisierte Arbeitsarrangements

bei wissensintensiven, aber auch kundenorientierten Tätigkeiten wegen der hö-

heren Flexibilitätsansprüche der Unternehmen an die Beschäftigten branchen-

übergreifend durch (Boes u.a. 2018; Hofmann 2020). Und obwohl die hier übliche

eigenverantwortliche und selbst organisierte Form des Arbeitens den Beschäftig-

https://projekte-leicht-gemacht.de/softskills/kommunikation/
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ten sehr entgegenkommt, sind die Entgrenzungsphänomene, also das Arbeiten

am späten Abend, das Nicht-abschalten-Können und die Gefahr der Selbstaus-

beutung und des Burnouts, keine Seltenheit (Boes/Kämpf 2019; Schermuly/Koch

2019).

Damit liegt die große Herausforderung darin, die betrieblichen Bedürfnisse

an Flexibilität mit den zum Teil gegenläufigen Bedürfnissen der Beschäftigten

abzustimmen und klare Grenzen in Bezug auf Arbeits- und Erreichbarkeitszei-

ten zu ziehen. Erreichbarkeiten und Arbeitszeiten sinnvoll zu regulieren, ist eine

wesentliche Grundvoraussetzung, um in der digitalen Transformation faire Ar-

beitsbedingungen zu schaffen.

2.3 Fachkräftemangel und Mitarbeiterbindung als Treiber

Als weiterer Beschleuniger für zeit- und ortsflexibles Arbeiten kommt der Fach-

kräftemangel hinzu. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, ihre offenen

Stellen zu besetzen (Ahlers u.a. 2022: 5). Diverse Befragungen unterschiedli-

cher Verbände und Organisationen verdeutlichen bestehende und zukünftige

Engpässe an Arbeitskräften (Deutsche Industrie- und Handelskammer 2023;

Fuchs u.a. 2021; Quispe 2023). In diesem Kontext wird auch die Bindung vor-

handener gut ausgebildeter Mitarbeiter an das Unternehmen zentral. Wie die

WSI-Erwerbspersonenbefragung 2023 zeigt, denken derzeit 20 Prozent der

abhängig Beschäftigten darüber nach, für bessere Konditionen und ein besseres

Gehalt ihren Arbeitgeber zu wechseln (Ahlers 2025 im Erscheinen; siehe auch

den Beitrag von Emmler in diesem Band). Für die Arbeitgeber kann die fehlende

Mitarbeiterbindung und eine erhöhte Fluktuation ein zusätzliches wirtschaftli-

ches Risiko darstellen. Im Zuge der Konkurrenz um gut ausgebildete Fachkräfte

sollten (und müssen) Unternehmen auf die Bedürfnisse der Beschäftigten und

Bewerber eingehen. Attraktive Angebote für flexiblere Arbeitszeiten sowie Ho-

meoffice gehören dazu und werden mittlerweile, wie die Befunde der WSI-

Betriebsrätebefragung 2023 gleichfalls zeigen, von den Unternehmen zwecks

Mitarbeiterbindung oder zur Gewinnung von Arbeitskräften genutzt: Von den

Betrieben, die Probleme bei der Besetzung offener Stellen haben, sind 60 Prozent

aktiv geworden, um für Bewerber attraktiver zu werden. 70 Prozent davon bieten

mehr Homeoffice und 63 Prozent flexiblere Arbeitszeiten an (Abbildung 1; siehe

auch Ahlers 2025 im Erscheinen).

Für Beschäftigte sind flexiblere Arbeitszeiten relevant, um Beruf und Privat-

leben besser vereinbaren zu können (BAuA 2022: 79; Lott 2017). Damit kommt das

breitere Angebot an Homeoffice den Wünschen der Beschäftigten nach flexible-

ren Arbeitszeiten und einer besseren Vereinbarkeit zunächst entgegen. Allerdings
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Abbildung 1: Maßnahmen der Betriebe gegen den Fachkräftemangel, 2023; Angaben der befragten Be-

triebsräte in Prozent

Anmerkung: Betriebe, die angeben, bereits Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel anzubieten; N =

1.129

Quelle:WSI-Betriebsrätebefragung 2023

erweisen sich verlässlich planbare und von den Beschäftigten mitgestaltete Ar-

beitszeiten als unabdingbare Voraussetzung für die in Aussicht gestellte besse-

re »Work-Life-Balance«. Können Beschäftigte im Sinne individueller Arbeitszeit-

souveränität selbst Einfluss auf die Gestaltung ihrer Arbeitszeiten nehmen, ge-

winnen sie an Handlungsspielraum, um private und berufliche Belange in Ein-

klang zu bringen Dieses Anliegen spiegelt sich auch in der Arbeit der betrieb-

lichen Interessenvertretung wider. Der Anteil der Betriebsräte, die sich mit Be-

schäftigtenwünschen nach flexibleren Arbeitszeiten beschäftigen, steigt seit dem

Jahr 2015 kontinuierlich an (Ahlers u.a. 2023: 4). Im Jahr 2023 haben sich 64 Pro-

zent der Betriebsräte mit den Wünschen der Beschäftigten nach flexibleren Ar-

beitszeiten auseinandergesetzt.

Dass aber trotz der neu hinzugewonnenen Freiheiten die Umstellung auf Ho-

meoffice nicht ohne betriebliche Konflikte ablief, zeigen die folgenden Befunde.
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3. Probleme und Konflikte des Homeoffice während der Corona-

Pandemie

Unmut und offene Fragen gab es aufseiten der im Homeoffice arbeitenden

Beschäftigten vor allem bezüglich einer teilweise unzulänglichen technischen

und ergonomischen Ausstattung des heimischen Arbeitsplatzes. Zudem be-

stand Rechtsunsicherheit mit Blick auf den Arbeitsschutz, die Arbeitszeit und

Erreichbarkeit (DGUV forum 2020). Aber auch der Zugang einzelner Beschäf-

tigtengruppen zum Homeoffice blieb in vielen Unternehmen nicht konfliktfrei

und wurde mitunter als Gefahr für eine Spaltung der Belegschaft angesehen

(Deutscher Bundestag 2024). So manche Beschäftigte sahen darin eine Un-

gleichbehandlung von Beschäftigten der Produktion, die naturgemäß nicht im

Homeoffice arbeiten können, gegenüber jenen in Büroberufen. Dabei ging es –

gerade zu den Hochzeiten der Pandemie – auch um den Infektionsschutz, der

im Homeoffice weit eher gewährleistet war als im Betrieb oder auf Wegestrecken

mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Backhaus u.a. 2020; Behrens/Bellmann 2021).

Führungskräfte wiederum befürchteten eine weniger effiziente Zusammen-

arbeit zwischen Mitarbeiter*innen und Vorgesetzten (Hofmann u.a. 2021b). Kri-

tisiert wurden auch der fehlende soziale Austausch, die dadurch entstehende Iso-

lation einzelner Beschäftigter sowie die Gefahr von Überforderung, Unklarheit

der Leistungsanforderungen und einer dadurch entstehenden Entgrenzung der

Arbeitszeiten bis in die Abendstunden oder ins Wochenende hinein (DGB-Index

Gute Arbeit 2022; Urban 2021). Gerade bei kundenorientierten Tätigkeiten mit

hoher Eigenverantwortung können die Beschäftigten im Homeoffice stärker un-

ter Druck geraten, ständig erreichbar sein zu müssen (Kratzer 2020: 7) – zum ei-

nen mit der Folge, dass sie häufig unbezahlte Mehrarbeit leisten und weniger Zeit

zur Erholung haben; zum anderen steigt damit auch das Risiko sozialer und fa-

miliärer Konflikte sowie gesundheitlicher Beeinträchtigungen.

Diese hier nur skizzierten ungelösten Probleme und betrieblichen Konflikte

wurden zu einem zentralen Thema der Arbeitnehmervertretungen. Im Jahr 2021

war mobile Arbeit für 77 Prozent der Betriebsräte und 90 Prozent der Personalräte

ein dominantes Thema, da sowohl Fragen der Arbeitsorganisation als auch der Ar-

beitszeit zu regulieren waren (Behrens/Brehmer 2022: 6). Auch im Jahr 2023 wa-

ren noch 75 Prozent der Betriebs- und Personalräte mit Problemen rund um die

Gestaltung des Homeoffice beschäftigt (Ahlers 2025 im Erscheinen). Dieser viel-

fältige Gestaltungsbedarf des Homeoffice, aber auch einer flexibleren Arbeitswelt

generell, zeigte sich zwar besonders während der Corona-Pandemie, hat aber an

Aktualität nicht eingebüßt. In mitbestimmten Betrieben haben Arbeitgeber und

Arbeitnehmervertretungen bereits auf die zutage getretenen Anforderungen re-

agiert, nach organisatorischen Lösungen für flexible Arbeitsarrangements zu su-
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chen. Seit der Pandemie wurden viele Betriebs- und Dienstvereinbarungen aus-

gehandelt, um die Risiken des Homeoffice zu minimieren und dessen Chancen

zu stärken (Mierich 2020).

4. Lehren aus der Pandemie

Im Nachgang der Pandemieerfahrungen kann als Erkenntnis zur Gestaltung des

Homeoffice Folgendes festgehalten werden:

– Das Arbeiten im Homeoffice kommt den Wünschen und Bedürfnissen vie-

ler Beschäftigter nach einer besseren Vereinbarung von Arbeit und Privatle-

ben entgegen und wird deswegen von ihnen begrüßt (Lott 2020). Und den-

noch ist das Homeoffice nicht für jede und jeden die geeignete Arbeitsform:

Wenn die private Wohnsituation einem ungestörten Arbeiten zu Hause im

Wege steht oder eine klare räumliche Trennung zwischen Privatleben und Be-

ruf gewünscht ist, sind dies vom Unternehmen zu respektierende Gründe.

Daher sollte Homeoffice immer ein freiwilliges Angebot sein.

– Um von den Vorteilen des Homeoffice – bessere Vereinbarkeit von Familie und

Beruf oder kürzere Pendelzeiten – zu profitieren und zugleich die Nachteile –

u.a. soziale Isolation – zu minimieren, sollten beide Arbeitsstätten (Homeof-

fice und Betrieb) idealerweise in einem sogenannten hybriden Arbeitsmodell

kombiniert werden. Das könnte beispielsweise umgesetzt werden, indem Be-

schäftigte zwei Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten und drei Tage im Be-

trieb (Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation 2021).

– Aber auch die Arbeitsanforderungen und zeitlichen Erreichbarkeitserwar-

tungen sollten, um Überstunden und Überlastung zu verhindern, klar kom-

muniziert und vereinbart werden. Ist das Homeoffice verbunden mit hoher

Kundenorientierung, Eigenverantwortung und Selbstorganisation, dann ist

bei defizitärer Arbeitsgestaltung die Gefahr der Entgrenzung und Überforde-

rung hoch (Ahlers u.a. 2023; Lott 2020; Lott/Ahlers 2021; Rau/Göllner 2019).

Die Chancen des Homeoffice können sich am besten dann entfalten, wenn

bestimmte kritische Punkte, wie Präsenztage, Zeiten der Erreichbarkeit oder

feste Termine für Teambesprechungen, im Vorfeld verbindlich vereinbart

werden (etwa über Betriebsvereinbarungen). Gibt es solche Vereinbarun-

gen, so kann man den Rückschluss ziehen, dass sich die Akteure in den

Unternehmen Gedanken über »Gute Arbeit« auch im Homeoffice gemacht

haben.

– Für ein »gelingendes« Arbeiten im Homeoffice spielt die Unternehmenskultur

und das soziale Miteinander zwischen Vorgesetzten und Kollegen eine wich-
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tige Rolle. Dazu gehört eine vertrauensorientierte Führungskultur, in der die

Beschäftigten auch auf soziale Unterstützung im Kollegenkreis bauen kön-

nen. Gute Führung zielt auf gute Arbeitsbedingungen, reduziert Belastungen

am Arbeitsplatz und fördert die Ressourcen der Mitarbeitenden, sodass sich

ein evidenter Einfluss auf die Gesundheit der Mitarbeitenden zeigt (Sonntag

2022). Dazu gehört auch, die Mitarbeitenden in Veränderungsprozesse ein-

zubinden, ihre Anregungen und Bedürfnisse anzuhören, sie fair zu behandeln

und wertzuschätzen (Seibold/Mugler 2022b: 14).

– Solche »weichen« Faktoren am Arbeitsplatz, wie das Führungsverhalten und

das betriebliche Miteinander, lassen sich über die Instrumente des betriebli-

chen Gesundheitsmanagements thematisieren und bearbeiten. Daher ist es

wichtig, die ganzheitliche Arbeitssituation im Homeoffice explizit auch im

betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz aufzugreifen. Gefährdungsbe-

urteilungen nach dem Arbeitsschutzgesetz eignen sich dafür und haben das

Potenzial, in der digitalen, flexiblen Arbeitswelt das gesamte Belastungsge-

schehen zu ermitteln, zu bewerten und mit Maßnahmen zu verbessern (Ah-

lers u.a. 2023).

– Homeoffice darf nicht als Lösung für fehlende institutionelle Kinderbetreu-

ung eingesetzt werden: Zu Beginn der Pandemie waren viele Eltern auch des-

halb im Homeoffice, weil sie sich angesichts der Schließungen von Kitas und

Schulen um ihre Kinder kümmern mussten. Diese Doppelbelastung – Ho-

meoffice und erzwungene Kinderbetreuung bzw. erzwungenes Homeschoo-

ling – hat bei vielen Beschäftigten, insbesondere Müttern, zu starkem Stress

geführt (siehe dazu auch die Beiträge von Hövermann in diesem Band). Das

heißt, der Ausbau der Homeoffice-Möglichkeiten darf nicht mit dem Ziel ein-

hergehen, beim Angebot an Kinderbetreuungsplätzen zu sparen (Kohlrausch/

Zucco 2020). Homeoffice kann nur dann gelingen, wenn institutionelle Be-

treuungsstrukturen hinreichend gegeben sind und die Versorgung von Kin-

dern und Angehörigen gewährleistet ist.

5. Gestaltungsansätze

Wie gezeigt wurde, treffen orts- und zeitflexible Arbeitsformen den Nerv der

Zeit. Sie werden trotz Verlautbarungen einzelner Unternehmer, ihre Beschäftig-

ten wieder in den Betrieb zurückholen zu wollen (Süddeutsche Zeitung 2024),

ihren Platz in der vielfältigen digitalen und flexiblen Arbeitswelt behalten. Zu

beobachten sind unterschiedliche Arrangements des orts- und zeitflexiblen

Arbeitens, je nach Tätigkeit, nach Unternehmensorganisation oder auch Form

der Leistungssteuerung. Damit ist Homeoffice nicht gleich Homeoffice. Für die
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Gestaltung der Arbeitsbedingungen gilt es, auch die Rahmenbedingungen, wie

die Arbeitsorganisation, die Leistungserwartungen und die mögliche Eigenver-

antwortung der Beschäftigten, im Blick zu haben. Für höher qualifizierte und

besser verdienende Beschäftigte ist die Möglichkeit zum orts- und zeitflexiblen

Arbeiten oft Bestandteil eines Arbeitsarrangements, das beinhaltet, jederzeit für

betriebliche Belange ansprechbar zu sein. Das heißt, dass Homeoffice in Verbin-

dung mit solch selbst gesteuerten, subjektivierten Arbeitsformen (Friemer 2023)

anders zu bewerten ist als jene Homeofficeform, bei der lediglich die sonst im

Betrieb verrichtete Tätigkeit am heimischen Arbeitsplatz ausgeübt wird. Und da-

mit sind auch die potenziellen Belastungen des orts- und zeitflexiblen Arbeitens

– wozu die Entgrenzung der Arbeitszeiten, die ständige Erreichbarkeit (Ahlers

u.a. 2021) sowie die Arbeitsverdichtung, Individualisierung und die mangelnde

Sichtbarkeit von Belastungen gehören (Carstensen 2023) – abhängig von der

Arbeitsorganisation, Führungskultur und der Form der Leistungssteuerung.

Weil der klassische betriebliche Arbeitsschutz bei orts- und zeitflexiblen

Arbeitsformen aufgrund der fehlenden betrieblichen Eingebundenheit nur be-

grenzt greift (Donath/Engelmann 2023), müssen breitere Ansatzpunkte gefun-

den werden: Rahmenbedingungen der Arbeit, wie fehlende Personalressourcen

oder mangelnde soziale Unterstützung, müssen thematisiert werden. Neue

Arbeitsschutzkonzepte können zum einen mithilfe erweiterter Mitbestimmung

und entsprechenden Betriebsvereinbarungen (etwa zur mobilen Arbeit) realisiert

werden. Zum anderen aber spielt auch das betriebliche Gesundheitsmanage-

ment eine zentrale Rolle für die Gestaltung guter Arbeitsbedingungen. Dass es

bereits erprobte Gestaltungsansätze seitens der Mitbestimmungsakteure wie

auch der für den betrieblichen Gesundheitsschutz Verantwortlichen gibt, zeigt

der folgende Überblick.

5.1 Mitbestimmung

Die betriebliche Mitbestimmung in Form von Betriebs- und Dienstvereinbarun-

gen sorgt für einen geregelten Rahmen, an dem sich Beschäftigte orientieren

können. Dazu gehören insbesondere verbindliche Regelungen zur (begrenzten)

Erreichbarkeit im Homeoffice, zum Verhalten bei Störungen der technischen

Arbeitsmittel und zur Aufrechterhaltung des Kontakts zwischen den Beschäf-

tigten (Mierich 2020). Betriebs- und Dienstvereinbarungen sind ein adäquates

Instrument, flexibilisierte Arbeitsbedingungen zu regulieren: auch, um den

Beschäftigten Unsicherheiten oder individuelle Aushandlungsprozesse zu erspa-

ren.
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Dass die betriebliche Mitbestimmung ihre Potenziale nutzt, zeigt die deutli-

che Zunahme an Betriebsvereinbarungen zur mobilen Arbeit. Gab es laut WSI-

Betriebsrätebefragung 2023 im Jahre 2015 nur in 13 Prozent der mitbestimmten

Betriebe Betriebsvereinbarungen zur mobilen Arbeit bzw. zu Telearbeit, so waren

es im Jahr 2023 schon 65 Prozent. Und auch mit Blick auf Gesundheitsprävention

tut sich in den Betrieben einiges. Da jedoch der klassische betriebliche Arbeits-

schutz, der sich per Definition auf den Betrieb als Arbeitsort konzentriert, beim

orts- und zeitflexiblen Arbeiten an seine Grenzen stößt, nehmen die weitaus

breiter konzipierten (und gesetzlich vorgeschriebenen) Gefährdungsbeurtei-

lungen an Bedeutung zu. Denn diese umfassen auch den kritischen Blick auf

das Arbeitsvolumen, die Arbeitsinhalte und deren mögliche Organisation. Tat-

sächlich können mitbestimmte Betriebe hier sichtbare Erfolge aufweisen. Der

Anteil der Betriebe mit Betriebsvereinbarungen zu »Gefährdungsbeurteilungen

Psyche« hat laut WSI-Betriebsrätebefragung von 2015 bis 2023 von 12 Prozent

auf 41 Prozent zugenommen. Auch die Anzahl der abgeschlossenen Betriebsver-

einbarungen zum Arbeitsschutz und zur betrieblichen Gesundheitsförderung ist

seit 2015 deutlich angestiegen (Abbildung 2).

Abbildung 2: Betriebsvereinbarungen (BV) zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen in der flexiblen, digita-

len Arbeitswelt, 2015–2023; Antworten der Betriebsräte in Prozent

Quelle:WSI-Betriebsrätebefragungen 2015, 2018, 2021 und 2023, eigene Berechnungen
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5.2 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Aber auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement nehmen Fragen rund um

die Themen mobile Arbeit sowie orts- und zeitflexibles Arbeiten seit Corona einen

zentralen Raum ein. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Corona-Ar-

beitsschutzverordnung, welche die Betriebe explizit zu Gefährdungsbeurteilun-

gen verpflichtet hat (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2022), hierfür

ein wesentlicher Treiber war. Solche Gefährdungsbeurteilungen umfassen coro-

nabedingte Ängste vor Ansteckung, eine veränderte Belastungssituation infolge

des Homeoffice, mangelnde Kommunikation mit Kolleg*innen oder Vorgesetzten

sowie Schwierigkeiten in Bezug auf die Nutzung neuer Technologien und Soft-

ware, wie zum Beispiel bei Zoom-Konferenzen. Damit hatte die Corona-Pande-

mie den Nebeneffekt, dass Gefährdungsbeurteilungen und der Umgang mit psy-

chischen Belastungen wieder ins Blickfeld der Unternehmen gerückt und auch

langfristig besser reguliert sind. Dies ist insofern bedeutsam und als positive Ent-

wicklung zu werten, da gerade dieses Instrument als geeignet gilt, um die kom-

plexen und auch psychischen Belastungen einer modernen, flexiblen Arbeitswelt

zu reflektieren, zu thematisieren und letztlich auch Abhilfe zu schaffen. Damit

sind gerade die »weichen« Belastungsfaktoren angesprochen, die oft individuell

und verdeckt liegen – und die bei einer Arbeitsplatzbegehung durch den Arbeits-

schutz nicht auffallen würden.

Zwar ist die Erfassung psychischer Arbeitsbelastungen auch in mitbestimm-

ten Betrieben noch kein selbstverständlicher Umsetzungsbereich des Arbeits-

schutzes. Dennoch scheint das Bewusstsein für psychische Belastungen zu

steigen. Auffällig ist im Zeitvergleich der gestiegene Anteil an Betrieben mit

Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen. In der Befragung aus dem

Jahre 2015 lag der Anteil noch bei 44 Prozent (vollständige Durchführung 31

Prozent und teilweise Berücksichtigung 11 Prozent). Drei Jahre später (2018)

hatten bereits 52 Prozent der Betriebe psychische Belastungen berücksichtigt

und 27 Prozent zumindest teilweise. Im Jahr 2021 stieg der Anteil der Betriebe

mit ganzheitlicher Erfassung der Belastungen auf 65 Prozent (Ahlers u.a. 2023)

und dann weiter auf 70 Prozent im Jahr 2023 (Abbildung 3).
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Abbildung 3: Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen, 2015–2023; Antworten der Betriebsräte

in Prozent

Quelle:WSI-Betriebsrätebefragungen 2015, 2018, 2021 und 2023, eigene Berechnungen

6. Fazit – Lehren aus der Pandemie und künftige

Gestaltungsaufgaben

Wie gezeigt wurde, hat sich im Zuge der Corona-Pandemie das »Homeoffice«

einen festen Platz als mögliche Arbeitsform gesichert, aber auch organisato-

risch weiterentwickelt. Dies hat im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen

geht es (anders als zu Pandemiezeiten) nicht einzig darum, dieselbe berufliche

Tätigkeit anstatt in betrieblichen Strukturen am heimischen Arbeitsplatz zu

verrichten. Stattdessen haben sich durch fortschreitende Digitalisierungspro-

zesse, veränderte Unternehmenskonzepte und flache Hierarchien auch solche

Arbeits- und Organisationsformen ausgebreitet, die auf mehr Eigenverantwor-

tung und Selbstorganisation der Beschäftigten setzen. Auch sind infolge des

Fachkräftemangels viele Arbeitgeber eher bereit, bei der oftmals schwierigen

Stellenbesetzung orts- und zeitflexible Arbeitsformen anzubieten und damit

Zugeständnisse an individuelle Bedürfnisse der Bewerber zu machen.

Die Befunde verdeutlichen, dass die Corona-Pandemie das Homeoffice

aus seiner vorherigen, nicht regulierten Grauzone betrieblicher Arbeitsarran-

gements förmlich herauskatapultiert hat. Mittlerweile liegen in erheblichem

Maße Betriebsvereinbarungen vor, in denen Fragen des Zugangs zum Home-
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office, des möglichen Anteils der im Homeoffice geleisteten Arbeitstage und

der Arbeitszeitgestaltung verhandelt wurden. Auch im Rahmen des betriebli-

chen Gesundheitsmanagements sind Regelungen zur Ausgestaltung des orts-

und zeitflexiblen Arbeitens zentral geworden. Zudem wurden die Arbeitge-

ber über die Corona-Arbeitsschutzverordnung in die Pflicht genommen, auch

die veränderten Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Homeoffice in den

regelmäßigen Gefährdungsbeurteilungen des Arbeitsschutzgesetzes zu berück-

sichtigen und Abhilfe für spezifische Belastungsfaktoren des Homeoffice zu

schaffen. Die Gestaltungsfelder der betrieblichen Interessenvertretung und des

betrieblichen Gesundheitsmanagements haben sich also deutlich in Richtung

orts- und zeitflexibler Arbeitsformen ausgeweitet.

Doch auch über bereits bestehende Ansätze hinaus erfordert eine flexiblere

Arbeitswelt mit vielfältigen und zum Teil individualisierten Arbeitsbedingungen

veränderte Gestaltungskonzepte. Gerade orts- und zeitflexible Arbeitsformen

sind mit Blick auf eine gute Ausgestaltung anspruchsvoller, weil darin die Ar-

beitsorganisation, die Verantwortlichkeiten und die Führungskonzepte eine

größere Rolle spielen. Daher muss auf mehreren Ebenen zugleich angesetzt

werden: erstens über betriebliche Regulierung, zweitens über das Arbeitszeit-

und Arbeitsschutzgesetz und drittens über eine gestärkte Mitbestimmung und

verbindliche Partizipationsmöglichkeiten der Beschäftigten, damit auch deren

individuelle Interessen mehr Berücksichtigung finden.

Eine Stärkung des Partizipationsgedankens ist auch deswegen zentral, weil

im Zuge selbst organisierter Arbeitsformen oder orts- und zeitflexibler Arbeit

zunehmend auf die Eigenverantwortung der Beschäftigten gesetzt wird. Das

aber setzt einerseits voraus, sie hierfür zu sensibilisieren. Dies gilt besonders mit

Blick auf Überlastung, Entgrenzung und damit verbundene Erholungsunfähig-

keit (Lott/Ahlers 2021). Andererseits bedarf es klarer betrieblicher Regelungen,

beispielsweise zur Arbeitszeiterfassung, die die Beschäftigten schützen, ihnen

aber gleichzeitig individuellen Spielraum geben. Kurzum: Eine zukunftsfähige

Arbeitspolitik sollte – anstatt restriktiven Verbotslogiken zu folgen – bei der

Gestaltung orts- und zeitflexibler Arbeitsformen mehr Partizipationsrechte

gewährleisten: für die betrieblichen Interessenvertretungen wie auch für die

Beschäftigten.
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Krise ohne Ende? – Die Folgen der Corona-
Pandemie für die Selbstständigen

Eileen Peters, Karin Schulze Buschoff

1. Einleitung

Die Selbstständigkeit in Deutschland ist in einem ständigen Wandel begriffen

und von einer hohen Dynamik gekennzeichnet. Das betrifft sowohl die Zahl

der Menschen, die selbstständig erwerbstätig sind, als auch die Struktur und

Zusammensetzung der Selbstständigkeit. Steigenden Anteilen in bestimmten

Bereichen, zum Beispiel dem Dienstleistungsbereich, stehen rückläufige Anteile

in anderen Bereichen, zum Beispiel der Landwirtschaft, gegenüber (Eurofound

2017). In den letzten Dekaden hat insbesondere der Anteil der Solo-Selbststän-

digen zugenommen, d.h. der Personen, die ihr eigenes Unternehmen führen

bzw. ihre Profession selbstständig ausüben, ohne weitere Personen regulär zu

beschäftigen. Ab dem Jahr 2002 bestand die Gruppe der Selbstständigen erstmals

aus mehr Solo-Selbstständigen als aus Selbstständigen mit Mitarbeiter*innen.

Dieser Trend endete im Jahr 2012: Seitdem ist die Zahl der Selbstständigen

insgesamt rückläufig, wobei die Zahl der Solo-Selbstständigen stärker abnimmt

als die Zahl der Selbstständigen mit Mitarbeiter*innen. Im Jahr 2020 waren ca.

10 Prozent der Erwerbstätigen selbstständig (4,2 Prozent Solo-Selbstständige

und 5,8 Prozent mit Mitarbeiter*innen); das entspricht einer Summe von ca.

vier Millionen. Im Jahr 2023 waren nur noch etwa 3,8 Millionen Erwerbstätige

selbstständig (Destatis 2022).

Die Selbstständigkeit hat sich in den letzten Jahren als heterogene Beschäf-

tigungskategorie mit einer weiten Spannbreite von Branchen und Berufsfeldern

konstituiert. Mit zunehmender Heterogenität entsteht ein wachsender Grenzbe-

reich zwischen abhängiger und selbstständiger Erwerbsarbeit. Damit wird es zu-

nehmend schwieriger, die unterschiedlichen real existierenden Erwerbsformen

der rechtlichen Kategorisierung Selbstständige versus abhängige Beschäftigung

zuzuordnen. Zum einen gibt es bei der Abgrenzung von Arbeits-, Dienst- und

Werkverträgen eine Grenz- bzw. Grauzone, zum anderen bedürfen Selbststän-

dige des Sozialschutzes (Schulze Buschoff/Emmler 2021; Schulze Buschoff 2023).
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Nicht nur das Sozialversicherungsrecht weist erhebliche Lücken hinsichtlich

der Absicherung von Selbstständigen auf. Auch durch das Arbeitsrecht werden

Selbstständige bislang nur fragmentarisch geschützt. So gilt etwa der gesetzli-

che Mindestlohn nicht für Selbstständige, es fehlen weitgehend »Haltelinien nach

unten«. Aufgrund der fehlenden Mindestentgelte und der gleichfalls fehlenden

Pflicht, Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten, verschärft sich das Problem

von missbräuchlicher Selbstständigkeit bzw. von Scheinselbstständigkeit. Diese

Problematik besteht insbesondere im Bereich der Plattformökonomie: Auf digi-

talen Plattformen werden Aufträge bzw. Arbeitseinheiten online weitgehend un-

abhängig von Ort und Zeit an Internetnutzer*innen vergeben, die häufig formal

als Selbstständige gelten (Schulze Buschoff 2018).

Neben der Heterogenität und Diversifizierung ist die Selbstständigkeit in

Deutschland geprägt von einer Polarisierung der sozialen Lagen und Einkom-

men. Die Einkommen der Selbstständigen sind deutlich stärker gestreut als die

Einkommen der abhängig Beschäftigten (Bonin u.a. 2022). Problematisch sind

dabei vor allem die Einkommen eines großen Teils der Solo-Selbstständigen.

Trotz in der Regel längerer Arbeitszeiten ist das Nettoeinkommen der Solo-

Selbstständigen – bei erheblicher Spreizung – durchschnittlich geringer als

das Nettoeinkommen von abhängig Beschäftigten. Der Median des monatli-

chen Nettoeinkommens lag 2020 für Solo-Selbstständige bei 1.255 Euro und bei

abhängig Beschäftigten bei 1.800 Euro (Bonin u.a. 2022: 47). Insgesamt geht

die Entwicklung der letzten Jahre einher mit einer Diversifizierung der Selbst-

ständigkeit, wobei vergleichsweise hohe Anteile der Selbstständigen prekäre

Arbeitsbedingungen haben. Hierzu zählen unregelmäßige und/oder niedrige

Einkommen wie auch mangelnde soziale Absicherung (Brenke/Beznoska 2016;

Conen u.a. 2016; Eurofound 2017).

Die unzureichende sozialrechtliche Absicherung ist ein typisch deutsches

Phänomen: Während in der Mehrzahl der EU-Länder die Selbstständigen durch

die staatlichen Pflichtversicherungssysteme systematisch erfasst werden, ist

die Pflichtversicherung in Deutschland entsprechend der Tradition der »Bis-

marck’schen Sozialversicherung« auf wenige Sondergruppen Selbstständiger

(bzw. Scheinselbstständiger) begrenzt. Dahinter steht die Vorstellung, dass die

Selbstständigen für sich selbst vorsorgen könnten und nicht des kollektiven

Schutzes der Solidargemeinschaft der Versicherten bedürften (Schulze Buschoff

2016: 59). Vor dem Hintergrund, dass die Annahme fehlender Schutzbedürftig-

keit nicht der Realität entspricht, wird eine Erweiterung der staatlichen Systeme

der sozialen Sicherung um den Versichertenkreis der Selbstständigen aller Be-

rufsgruppen schon seit vielen Jahren gefordert (Fachinger/Oelschläger 2000;

Fachinger/Frankus 2011; Schulze Buschoff 2007; Schoukens/Weber 2020).
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Die Corona-Pandemie, die in Deutschland im März 2020 einsetzte, hatte um-

fassende Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. Allerdings wurde schnell

deutlich, dass Selbstständige von den (negativen) Folgen der Pandemie und den

mit ihr verbundenen Einschränkungen besonders stark betroffen waren (Kriti-

kos u.a. 2020 und 2021; Seebauer u.a. 2021; Schulze Buschoff/Emmler 2021). Die

unzureichende Absicherung der Selbstständigen wurde schon vor der Pandemie

vielfach beklagt. Die Pandemie hat dann gezeigt, wie verwundbar diese Gruppe

gerade in Krisenzeiten ist. Zwar trat Ende 2020 vor dem Hintergrund der Pan-

demie das »Sozialschutz-Paket I« in Kraft, das einen erleichterten Zugang zur

Grundsicherung unter anderem auch für Selbstständige vorsah. Allerdings konn-

ten Selbstständige – anders als abhängig Beschäftigte – nicht vom Kurzarbeiter-

geld profitieren und waren mehr schlecht als recht gegen soziale Risiken wie Ar-

beits- bzw. Auftragslosigkeit und Einkommensausfälle abgesichert. Viele Selbst-

ständige mussten in Zeiten von Kontakteinschränkungen, Verboten, Quarantä-

nen und eingeschränkten Ladenöffnungszeiten um ihre Existenz bangen; vie-

le haben ihre Selbstständigkeit aufgegeben (Kritikos u.a. 2021; Hanschke/Strauß

2021). Das gilt sowohl für Selbstständige mit Mitarbeiter*innen als auch für Solo-

Selbstständige. Mit der Corona-Pandemie ist die Situation der Selbstständigen,

und insbesondere deren unzureichende soziale Absicherung, dann auch stärker

in den Fokus öffentlicher Debatten gerückt.

Doch was bleibt davon nach der Pandemie? Ob sich die während der Pandemie

zutage getretenen problembehafteten Arbeitssituationen, wirtschaftlichen und

sozialen Lagen der Selbstständigen nach der Pandemie gelöst haben oder ob sie

andauern, ist die zentrale Fragestellung dieses Beitrags.

Nach einer kurzen Einführung in die Datengrundlage und Methoden unse-

rer Untersuchung (Abschnitt 2) fokussiert sich die empirische Analyse zunächst

auf die Einkommenssituation sowie die Belastungen und Sorgen der Selbststän-

digen im Zeitverlauf (Zeitraum von April 2020 bis Juli 2023). Hierbei wird die

Situation der Selbstständigen mit der Lage der abhängig Beschäftigten vergli-

chen (Abschnitt 3). Wie hat sich die Pandemie auf die persönlichen Einkommen

ausgewirkt? Wie entwickeln sich die Belastungen und Sorgen der Selbstständi-

gen im Vergleich zu den abhängig Beschäftigten im Laufe der Pandemie? Blei-

ben die Unterschiede auch nach der Pandemie bestehen? Aus den vergleichenden

Analysen kann abgeleitet werden, inwieweit die Krisenerfahrung von der jeweili-

gen Form der Erwerbstätigkeit abhängt. Der nachfolgende Abschnitt (4) widmet

sich ausschließlich der Situation der Selbstständigen. Das gibt Raum, um die Kri-

senerfahrungen und Einschätzungen zweier Gruppen – Solo-Selbstständige und

Selbstständige mit Mitarbeiter*innen – differenziert zu betrachten. Im Mittel-

punkt der Analysen steht, wie die Selbstständigen die Situation der Corona-Krise

und ihre Folgen für ihre derzeitige Situation einschätzen. Hat sich aus ihrer Sicht
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ihr Unternehmen bzw. ihre selbstständige Tätigkeit von den (möglicherweise ne-

gativen) Folgen der Pandemie erholt? Wie schätzen sie ihre eigene soziale Absi-

cherung ein – denken sie zum Beispiel, dass sie selbst ausreichend für das Alter

vorgesorgt haben? Nutzen sie die freiwillige Arbeitslosenversicherung? Und wie

sind die Erwartungen an die Politik: Wie sollte zum Beispiel eine Reform der Al-

tersvorsorge für Selbstständige aus ihrer Sicht ausgestaltet sein? Abschnitt 5 zieht

ein Fazit mit weiterführenden Handlungsempfehlungen.

2. Datengrundlage

Als Datengrundlage wird in diesem Beitrag das WSI-Erwerbspersonenpanel ver-

wendet (siehe dazu ausführlich Brehmer und Emmler in diesem Band). Für die

Untersuchung der Entwicklung der Einkommenssituation wie auch der Belas-

tungen und Sorgen von Selbstständigen und abhängig Beschäftigten im Zeitver-

lauf werden die Daten von April 2020 (»Welle 1«) bis Juli 2023 (»Welle 10«) in Ab-

schnitt 3 ausgewertet.1 Im Zeitraum von April 2020 (»Welle 1«) bis Januar 2021

(»Welle 4«) basieren die Ergebnisse auf einem Sample von durchschnittlich 257

Selbstständigen. Ab Juli 2021 erhöht sich das Sample, da aufgrund der vorherigen

Unterrepräsentation von Selbstständigen eine Zusatzstichprobe gezogen wurde

(Schulze Buschoff/Emmler 2021). Tabelle 1 zeigt die Fallzahlen für die jeweilige

Gruppe der (Solo-)Selbstständigen und abhängig Beschäftigten ab April 2020 bis

Oktober 2023.2 Selbstständige unterscheiden sich in ihren soziodemografischen

Merkmalen von abhängig Beschäftigten, was auch die Daten der WSI-Erwerbs-

personenbefragung bestätigen: Sie sind älter (im Durchschnitt 52 Jahre vs. 44 Jah-

re), häufiger männlich (67 gegenüber 53 Prozent), und sie haben häufiger Abitur

(54 gegenüber 41 Prozent).

Für die im Abschnitt 4 dargestellten Auswertungen wird die Zusatzbefragung

der Selbstständigen im Oktober 2023 (»Welle 11« des WSI-Erwerbspersonenpa-

nels) genutzt, um der Frage nachzugehen, ob sich Selbstständige mit und oh-

ne Mitarbeiter*innen hinsichtlich ihrer Krisenerfahrungen und Einschätzungen

der Pandemie sowie der sozialen Absicherungssysteme unterscheiden. Insbeson-

dere wird hier ein Vergleich zwischen Solo-Selbstständigen und Selbstständigen

mit Mitarbeiter*innen vorgenommen, da diese Gruppen in ihren Ressourcen sehr

1 Als abhängig beschäftigte Personen werden Arbeiter*innen, Angestellte und Beamt*innen gezählt (sie-

he Schulze Buschoff/Emmler 2021: 6).

2 In Abschnitt 4 können die Fallzahlen abweichen, da auch die Angaben von Personen ausgewertet wer-

den, die im Oktober 2023 nicht mehr selbstständig waren. Grund dafür ist, dass sich einige der Fragen

retrospektiv auf den Zeitraum beziehen, in dem sie zuvor eine selbstständige Tätigkeit ausgeübt hatten.



Krise ohne Ende? 77

Apr

2020

Jun

2020

Nov

2020

Jan

2021

Jul

2021

Jan

2022

Apr

2022

Nov

2022

Jul

2023

Okt

2023

W1 W2 W3 W4 W5 W7 W8 W9 W10 W11

Selbstständige

mit max. 10 MA 278

Solo-Selbst-

ständige 535

Selbstständige

(mit und ohne

MA) 321 226 240 242 1.348 1.116 1.063 936 978 813

Abhängig

Beschäftigte 7.074 5.844 5.645 5.767 4.675 5.110 5.020 4.069 3.936 /

Tabelle 1: Stichprobe der (Solo-)Selbstständigen und abhängig Beschäftigten in der WSI-Erwerbspersonen-

befragung, Welle 1 bis Welle 11; Angaben in absoluten Zahlen

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung, Basisstichprobe,Wellen 1–5, 7–11; eigene Berechnungen

heterogen sind, was zu unterschiedlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie

führen kann. Die Grundgesamtheit für die Zusatzbefragung haben alle Personen

gebildet, die mindestens einmal in der Erwerbspersonenbefragung angegeben

haben, dass sie selbstständig waren. Insgesamt traf dies auf 1.400 Personen zu,

die somit für die Teilnahme an der Befragung kontaktiert wurden. Die Teilnah-

mequote lag bei 76 Prozent, womit das Sample in »Welle 11« 1.064 Personen um-

fasst. Allerdings reduziert sich das Analysesample auf 813 Personen, da nur Perso-

nen betrachtet wurden, die im Oktober 2023 weiterhin selbstständig waren, eine

Angabe darüber gegeben haben, ob sie Mitarbeiter*innen haben und die – falls

dies zutrifft – nicht mehr als zehn Mitarbeiter*innen beschäftigten.3

Von den in »Welle 11« (Oktober 2023) befragten 813 Selbstständigen geben 535

an, dass sie »keine weiteren Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen« beschäftigen,

was 66 Prozent der Befragten entspricht. Diese Solo-Selbstständigen ähneln

in einer Reihe von Merkmalen den Selbstständigen mit Mitarbeiter*innen, in

anderen unterscheiden sie sich deutlich. Sie sind im Schnitt genauso alt wie

andere Selbstständige, etwas häufiger weiblich (36 gegenüber 28 Prozent) und

geben auch etwas häufiger Abitur/Hochschulreife als Schulabschluss an als

Selbstständige mit Mitarbeiter*innen.

3 Allein durch die Einschränkung auf maximal zehn Mitarbeiter*innen entfallen 51 Personen der Grund-

gesamtheit für das Analysesample.
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3. Folgen der Pandemie: Selbstständige und abhängig Beschäftigte

im Vergleich

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der empirischen Analysen in Bezug

auf die Folgen der Corona-Pandemie im Vergleich zwischen Selbstständigen und

abhängig Beschäftigten für das Einkommen, für die aufgrund der Arbeitssituati-

on und der finanziellen Situation empfundenen Belastungen sowie für die Sorgen

um die berufliche Zukunft aufgezeigt.

3.1 Auswirkungen auf das Einkommen

Im Rahmen der WSI-Erwerbspersonenbefragung wurde vom Beginn der Befra-

gung im April 2020 bis Januar 2022 (»Welle 7«) erhoben, inwieweit die Corona-

Pandemie das persönliche Einkommen der Befragten beeinflusst hat. Abbildung

1 zeigt, dass zu jedem Beobachtungszeitpunkt der Anteil der Selbstständigen, die

negative Auswirkungen auf ihr Einkommen verzeichnen, fast doppelt so hoch

ist wie der der abhängig Beschäftigten. Bereits im April 2020 geben mehr als

die Hälfte der Selbstständigen (52 Prozent), jedoch nur 18 Prozent der abhängig

Beschäftigten an, dass die Pandemie negative Auswirkungen auf ihr Einkommen

habe.

Abbildung 1: Negative Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das persönliche Einkommen, 2020–2022:

Vergleich Selbstständige und abhängig Beschäftigte; gewichtete Angaben in Prozent

Anmerkung: Zustimmungswerte zu der Frage, ob die Corona-Pandemie negative Auswirkungen auf das

persönliche Einkommen hatte; abhängig Beschäftigte N = 5.516, Selbstständige N = 641

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung, Basisstichprobe,Wellen 1–3, 5 und 7; eigene Berechnungen
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Selbstständige waren somit unmittelbar seit Anbeginn der Pandemie von

Einkommenseinbußen betroffen. Und selbst im Januar 2022, fast zwei Jahre

später (und nach erfolgten Hilfsmaßnahmen), berichten immer noch 42 Pro-

zent der Selbstständigen von Einkommensverlusten. Abhängig Beschäftigte

vermelden seit April 2020 zwar auch Einkommenseinbußen; allerdings liegt der

Anteil der Betroffenen zu allen Erhebungszeitpunkten nie über einem Viertel.

Dies veranschaulicht die enorm unterschiedliche Absicherung der Einkommen

von Selbstständigen und abhängig Beschäftigten, die oftmals durch das Kurz-

arbeitergeld und gegebenenfalls dessen zusätzliche Aufstockungen seitens der

Arbeitgeber besser gegen Einkommenseinbußen abgesichert waren. Es schließt

sich die Frage an, ob sich dementsprechend auch Unterschiede zwischen Selbst-

ständigen und abhängig Beschäftigten hinsichtlich der Arbeits- und finanziellen

Belastungen vorfinden lassen.

3.2 Belastungen aufgrund der Arbeits- und finanziellen Situation

In der WSI-Erwerbspersonenbefragung wurde auch danach gefragt, ob die

Pandemie zu belastenden Arbeitssituationen, Sorgen um die berufliche Zukunft

oder finanziellen Engpässen insgesamt geführt hat. Abbildung 2 zeigt, dass sich

Selbstständige im Vergleich zu abhängig Beschäftigten zwischen April 2020

bis einschließlich Januar 2022 häufiger »äußerst« oder »stark« durch die Ar-

beitssituation belastet gefühlt haben. Im April 2020 trifft dies auf die Hälfte (51

Prozent) der Selbstständigen und auf über ein Drittel (38 Prozent) der abhängig

Beschäftigten zu. Für beide Gruppen stellt der April 2020 und somit der Beginn

der Corona-Pandemie den Zeitpunkt mit den höchsten Belastungen dar.

Nach April 2020 nehmen die hohen Belastungsgefühle durch die Arbeitssi-

tuation sowohl bei Selbstständigen als auch bei abhängig Beschäftigten bis Juli

2023 mit kleineren Ausschlägen kontinuierlich ab. Allerdings fühlt sich immer-

hin weiterhin mindestens ein Drittel der Selbstständigen im Zeitraum von Juni

2020 bis Januar 2022 »äußerst« oder »stark« durch die Arbeitssituation belastet.

Im Vergleich dazu sinkt der Anteil der abhängig Beschäftigten mit hohen Belas-

tungsgefühlen in diesem Zeitraum auf unter ein Drittel. Ab April 2022 jedoch sind

kaum noch Unterschiede in den Belastungsgefühlen zwischen Selbstständigen

und abhängig Beschäftigten erkennbar. Über den gesamten Zeitraum betrach-

tet fühlen sich Selbstständige während der Pandemie hinsichtlich ihrer Arbeits-

situation stärker belastet als dies abhängig Beschäftigte berichten. Vergleichbar

höhere negative Pandemieauswirkungen, vor allem in der ersten Phase der Pan-

demie, hatten sich auch bereits mit Blick auf die Einkommenssituation gezeigt

(siehe Abbildung 1; vgl. dazu auch Schulze Buschoff/Emmler 2021).
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Abbildung 2: Belastungsgefühle aufgrund der Arbeitssituation, 2020–2023: Vergleich Selbstständige und

abhängig Beschäftigte; gewichtete Angaben in Prozent

Anmerkung: Die Fragestellung lautete: »Wie belastend empfinden Sie alles in allem Ihre derzeitige Arbeits-

situation?« Dargestellt sind die Antworten für »stark« und »äußerst« belastend; abhängig Beschäftigte N =

5.211, Selbstständige N = 718

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung, Basisstichprobe,Wellen 1–5 und 7–10; eigene Berechnungen

Auch hinsichtlich der finanziellen Belastung ergibt sich eine ähnliche Ten-

denz: Selbstständige scheinen sich von den Folgen der Corona-Pandemie finan-

ziell deutlich stärker belastet zu fühlen als abhängig Beschäftigte. Im April 2020

berichten 47 Prozent der Selbstständigen von »äußerst« hohen oder »starken« fi-

nanziellen Belastungen, wohingegen dies auf nur 21 Prozent der abhängig Be-

schäftigten zutrifft (Abbildung 3). Somit spiegeln sich die in Abbildung 1 darge-

stellten höheren negativen Auswirkungen auf das persönliche Einkommen von

Selbstständigen in deren finanziellen Belastungsgefühlen insgesamt wider.
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Abbildung 3: Belastungsgefühle aufgrund der finanziellen Situation, 2020–2023: Vergleich Selbstständige

und abhängig Beschäftigte; gewichtete Angaben in Prozent

Anmerkung: Die Fragestellung lautete: »Wie belastend empfinden Sie alles in allem Ihre derzeitige finanzi-

elle Situation?« Dargestellt sind die Antworten für »stark« und »äußerst« belastet; abhängig Beschäftigte N

= 5.211, Selbstständige N = 718

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung, Basisstichprobe,Wellen 1–5 und 7–10; eigene Berechnungen

Nach April 2020 sinken die Belastungsgefühle der Selbstständigen und errei-

chen im Juli 2023 mit 20 Prozent ihren tiefsten Punkt. Gerade zu Beginn der Co-

rona-Pandemie, aber auch im Januar 2021, sind die Belastungsgefühle der Selbst-

ständigen doppelt so hoch wie die der abhängig Beschäftigten. Die höheren Be-

lastungen der Selbstständigen aufgrund der finanziellen Situation sind bis ein-

schließlich April 2022 zu erkennen. Allerdings wird der Unterschied zwischen

Selbstständigen und abhängig Beschäftigten im Zeitverlauf immer kleiner, was

abnehmenden Belastungsgefühlen aufseiten der Selbstständigen geschuldet ist.

Eine interessante Tendenz ist, dass im November 2022 und Juli 2023 die Belas-

tungsgefühle von abhängig Beschäftigten nicht nur höher ausfallen im Vergleich

zu Selbstständigen, sondern auch höher sind als zu Beginn der Corona-Pande-

mie im April 2020. Dies unterstreicht abermals, dass abhängig Beschäftigte wäh-

rend der Corona-Pandemie, zum Beispiel in Form von Kurzarbeitergeld, besser

als Selbstständige abgesichert waren. Zudem deutet es darauf hin, dass abhängig

Beschäftigte aufgrund der unmittelbar an die Corona-Pandemie anschließenden

Krisen (u.a. infolge der Inflation) mehr belastet sind.
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3.3 Sorgen um die eigene berufliche Zukunft

Ein ähnliches Bild lässt sich auch hinsichtlich der Sorgen um die eigene beruf-

liche Zukunft erkennen (Abbildung 4). Von den befragten Selbstständigen geben

im Juni 2020 17 Prozent an, dass sie sich große Sorgen machen.4 Unter den ab-

hängig Beschäftigten bejahen dies 11 Prozent. Im Januar 2021 berichten bereits

20 Prozent der Selbstständigen von großen Sorgen über ihre berufliche Zukunft

– allerdings sinkt dieser Wert bis Juli 2023 mit kleinen Schwankungen auf nur

noch 12 Prozent ab.

Abbildung 4: Sorgen um die berufliche Zukunft: Vergleich Selbstständige und abhängig Beschäftigte;

gewichtete Angaben in Prozent

Anmerkung: Die Fragestellung lautete: »Machen Sie sich Sorgen um Ihre berufliche Zukunft?« Dargestellt

sind die Antworten »Ich mache mir große Sorgen.«; abhängig Beschäftigte N = 4.900, Selbstständige N =

845

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung, Basisstichprobe,Wellen 2, 4, 5 und 7–10; eigene Berechnungen

Für abhängig Beschäftigte zeigen sich im Beobachtungszeitraum weniger

Schwankungen. Demzufolge nehmen die anfänglichen Unterschiede zwischen

Selbstständigen und abhängig Beschäftigten im Zeitverlauf ab und im Juli 2023

sind es 12 Prozent der Selbstständigen wie auch der abhängig Beschäftigten, die

angeben, dass sie sich große Sorgen um ihre berufliche Zukunft machen.

4 Die Frage bezüglich der Sorgen um die berufliche Zukunft wurde erst ab Welle 2 erhoben, daher startet

die Betrachtung erst ab Juni 2020.
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Bei den vergleichenden Analysen der Belastungen im Zeitverlauf ist allerdings

zu berücksichtigen, dass jeweils nur diejenigen als Selbstständige eingestuft und

befragt wurden, die zum jeweiligen Befragungszeitpunkt selbstständig erwerbs-

tätig waren. Wir gehen davon aus, dass ein Teil der Selbstständigen ihre Tätigkeit

aufgrund der hohen Belastungen aufgegeben hat. Diese Teilgruppe konnte zu den

späteren Befragungszeitpunkten folglich nicht mehr berücksichtigt werden (sie-

he Abschnitt 2). Das sollte bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt

werden. Tatsächlich zeigen die Ergebnisse der Zusatzbefragung von Selbststän-

digen im Oktober 2023 (»Welle 11«), dass 6 Prozent der Selbstständigen, die im

Zeitraum Januar 2020 bis Dezember 2022 einer selbstständigen Tätigkeit nach-

gegangen sind, diese mittlerweile gänzlich eingestellt haben. Das am häufigsten

genannte Motiv für die Einstellung der selbstständigen Tätigkeit waren »finanzi-

elle Gründe«.

Insgesamt zeigen die Analysen dieses Abschnitts, dass für Selbstständige –

jedenfalls für die, die ihre selbstständige Tätigkeit fortgeführt haben – die Belas-

tungen aufgrund der Arbeitssituation, finanzieller Sorgen sowie einer besorgnis-

erregenden eigenen beruflichen Zukunft im Pandemieverlauf von Juni 2020 bis

Juli 2023 stetig gesunken sind. Demzufolge ist eine Entlastung bei dieser Gruppe

zu erkennen. Ein gegensätzlicher Trend zeigt sich bei den abhängig Beschäftig-

ten, deren finanzielle Sorgen gerade zwischen Januar 2022 bis November 2022

gestiegen sind und nach der Pandemie (Juli 2023) sogar höher als zuvor ausfal-

len. In diesem Zeitraum hatte der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bereits

begonnen, die Energiekrise war auf ihrem Höchststand, die hohen Heizkosten

waren im Winter 2022 ein allgegenwärtiges Thema und die Energiepreisbremse

trat erst zum Januar 2023 in Kraft. Diese Krisen scheinen abhängig Beschäftigte

finanziell stärker belastet und somit beunruhigt zu haben als Selbstständige. Es

kann davon ausgegangen werden, dass für viele Selbstständige einige Maßnah-

men zur Eindämmung der Pandemie, etwa Lockdowns, Ladenschließungen und

Kontaktbeschränkungen, große Unsicherheiten darstellten, wann, wie und ob sie

ihrer selbstständigen Tätigkeit weiter nachkommen können. Demgegenüber wa-

ren abhängig Beschäftigte während der Pandemie besser gegen Einkommensver-

luste und Kündigungen aufgrund des Kurzarbeitergelds abgesichert.

4. Folgen der Pandemie für Solo-Selbstständige und Selbstständige

mit Mitarbeiter*innen

Im Folgenden werden die Ergebnisse der empirischen Analysen für Solo-Selbst-

ständige und Selbstständige mit Mitarbeiter*innen vergleichend dargestellt. Ver-
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glichen werden die Inanspruchnahme staatlicher Hilfsmaßnahmen, wirtschaft-

liche Auswirkungen der Pandemie, die aufgrund der Arbeitssituation empfun-

denen Belastungen und die Sorgen um die eigene wirtschaftliche Zukunft. Auf-

gezeigt werden weiterhin Befragungsbefunde zum Thema der sozialen Absiche-

rung, wobei es insbesondere um den Bereich der Arbeitslosenversicherung, um

Einschätzungen der eigenen Altersvorsorge und Meinungen zur Einführung ei-

ner potenziellen Erwerbstätigenrente geht.

4.1 Inanspruchnahme staatlicher Hilfsleistungen

Unsere Analysen zeigen, dass gut ein Drittel der Selbstständigen (33 Prozent Solo-

Selbstständige und 37 Prozent Selbstständige mit Mitarbeiter*innen) Hilfsmaß-

nahmen erhalten haben (zum Beispiel Überbrückungshilfe oder »Neustarthilfe

für Solo-Selbstständige«). Von den Selbstständigen, die Hilfsleistungen erhalten

haben, gibt ein Anteil von 45 Prozent an, dass sie die finanzielle Hilfe nicht zu-

rückzahlen mussten. 28 Prozent schildern, dass sie die erhaltene Hilfe teilweise

zurückerstatten mussten, und 14 Prozent haben nach eigenen Angaben eine voll-

ständige Rückerstattung geleistet. Bemerkenswert ist, dass immerhin 13 Prozent

derjenigen, die Hilfe erhalten haben, berichten, dass sie im Oktober 2023 noch

keinen Bescheid darüber erhalten haben, ob sie die Hilfszahlungen zurückzahlen

müssen oder nicht.

4.2 Wirtschaftliche Auswirkungen auf die selbstständige Tätigkeit

Im Oktober 2023 schätzen 43 Prozent der Solo-Selbstständigen und 42 Prozent

der Selbstständigen mit Mitarbeiter*innen die Auswirkungen, die die Corona-

Pandemie alles in allem auf ihre wirtschaftliche Tätigkeit hatte, als eher bis

sehr negativ ein (Abbildung 5). Demnach sind hier keine Unterschiede zwischen

Selbstständigen mit und ohne Mitarbeiter*innen zu erkennen. Allerdings zeigt

sich, dass jede*r fünfte Selbstständige mit Mitarbeiter*innen angab, dass die

Corona-Pandemie sogar positive Auswirkungen hatte, wohingegen dies nur auf

16 Prozent der Solo-Selbstständigen zutrifft.
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Abbildung 5: Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die selbstständige Tätigkeit: Ver-

gleich Solo-Selbstständige und Selbstständige mit Mitarbeiter*innen; gewichtete Angaben in Prozent

Anmerkung: Antworten auf die Frage »Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie

(beginnend im Frühjahr 2020) alles in allem auf Ihre selbstständige Tätigkeit?«; Solo-Selbstständige N =

532, Selbstständige mit Mitarbeiter*innen N = 273

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung,Welle 11; eigene Berechnungen

Diejenigen, die »eher bis sehr negative« Auswirkungen der Corona-Pandemie

auf die selbstständige Tätigkeit angeben, wurden befragt, ob sich ihre wirtschaft-

liche Situation nach der Pandemie wieder verbessert hat. Über die Hälfte der be-

fragten Solo-Selbstständigen (59 Prozent) und fast die Hälfte der Selbstständigen

mit Mitarbeiter*innen (49 Prozent) verneinen dies. Demzufolge hat die Corona-

Pandemie sowohl Solo- als auch Selbstständige mit Mitarbeiter*innen vor große

wirtschaftliche Herausforderungen gestellt und die Folgen sind für einen großen

Teil von ihnen auch im Oktober 2023 immer noch zu spüren.

4.3 Belastungen aufgrund der Arbeitssituation

Neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die wirtschaftliche Situa-

tion wurden die Selbstständigen auch danach befragt, inwieweit sie alles in al-

lem ihre derzeitige Arbeitssituation als belastend empfinden. Der Anteil an Solo-

Selbstständigen, die ihre Arbeitssituation als »äußerst« (4 Prozent) oder »stark

belastend« (12 Prozent) empfinden, fällt geringer aus als der Anteil der Selbst-

ständigen mit Mitarbeiter*innen, von denen sich 7 Prozent »äußerst« und 23 Pro-

zent »stark« belastet fühlen. Eine Ursache für die höheren Belastungsgefühle bei

Selbstständigen mit Mitarbeiter*innen könnte darin begründet sein, dass bei ih-
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nen ihre Eigenschaft als Arbeitgeber*in und somit die Verantwortung für die Mit-

arbeiter*innen zu Buche schlägt. Selbstständige, die ihre Arbeitssituation als be-

lastend wahrnehmen, wurden weiterhin nach dem Hauptgrund hierfür gefragt

(siehe Tabelle 2). Für Solo-Selbstständige scheinen zwei wesentliche Gründe in

etwa gleich relevant zu sein: die »unsichere Auftragslage« (25 Prozent) und die

»steigenden Anforderungen durch Bürokratie« (24 Prozent). Der dritthäufigste

Grund sind »die steigenden Preise und Lieferengpässe« (19 Prozent).

Solo-Selbstständige

Selbstständige

mitMA

Steigende Anforderung durch Bürokratie 24 42

Unsichere Auftragslage 25 16

Steigende Preise und Lieferengpässe 19 22

Konkurrenz- und Wettbewerbsdruck 10 7

Private Familienbetreuung und/oder Pflegearbeit 6 8

Soziale Absicherung 8 3

Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz 3 1

Einstufung als Scheinselbstständig 5 /

Digitalisierung / 2

Total 100 100

Tabelle 2: Hauptgrund für eine belastende Arbeitssituation; gewichtete Angaben in Prozent

Anmerkung: Antworten auf die Frage »Was ist der Hauptgrund dafür, dass Sie Ihre derzeitige Arbeitssi-

tuation als belastend empfinden?«; Solo-Selbstständige N = 516, Selbstständige mit Mitarbeiter*innen N =

272

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung,Welle 11; eigene Berechnungen

Im Vergleich hierzu ist für Selbstständige mit Mitarbeiter*innen deutlich

zu erkennen, dass der weitaus größte Anteil (42 Prozent) die steigenden büro-

kratischen Anforderungen als Hauptgrund für ihre belastend wahrgenommene

Arbeitssituation ansieht. Hier sind demnach große Unterschiede zwischen Solo-

Selbstständigen und Selbstständigen mit Mitarbeiter*innen zu erkennen, die

höchstwahrscheinlich auf die Rolle als Arbeitgeber*in zurückzuführen sind.

4.4 Arbeitslosenversicherung

Für Selbstständige, die ihre Tätigkeit im Anschluss an ein versicherungspflichti-

ges Beschäftigungsverhältnis aufgenommen haben, ist derzeit die Absicherung

gegen Arbeitslosigkeit in Form der freiwilligen Weiterversicherung in der Ar-

beitslosenversicherung möglich. Allerdings zeigen die Ergebnisse unserer Analy-

sen, dass diese Option einem Viertel (27 Prozent) der befragten Selbstständigen

unbekannt ist. Hierbei unterscheiden sich Solo-Selbstständige (26 Prozent) und

Selbstständige mit Mitarbeiter*innen (28 Prozent) nur marginal voneinander.
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Weiterhin machen nur wenige Personen (12 Prozent), die hierüber Kenntnisse be-

sitzen, auch tatsächlich Gebrauch von der freiwilligen Arbeitslosenversicherung.

Auch hier sind die Unterschiede zwischen Solo-Selbstständigen (11 Prozent) und

Selbstständigen mit Mitarbeiter*innen (12 Prozent) marginal.

Als häufigsten Grund für die Nicht-Inanspruchnahme geben über die Hälfte

der Selbstständigen an, dass sie lieber privat vorsorgen. Selbstständige mit Mitar-

beiter*innen geben dies häufiger (58 Prozent) als Solo-Selbstständige (50 Prozent)

als Hauptgrund an. Umgekehrt benennen Solo-Selbstständige deutlich häufiger

(25 Prozent) als Selbstständige mit Mitarbeiter*innen (13 Prozent) die zu hohen

Beiträge als Grund für die Nicht-Inanspruchnahme einer freiwilligen Versiche-

rung gegen Arbeitslosigkeit. Dieser Befund verweist zum einen darauf, dass die

Möglichkeit der freiwilligen Arbeitslosenversicherung für Selbstständige einem

Großteil dieser Gruppe gar nicht bekannt ist; zum anderen wird deutlich, dass

denjenigen, die davon Kenntnis haben, die Versicherungskonditionen als unat-

traktiv einstufen.

4.5 Altersvorsorge

Ein weiterer wichtiger Aspekt der sozialen Absicherung betrifft die Altersvor-

sorge. Jede*r vierte Solo-Selbstständige (26 Prozent) gibt an, nicht genügend

Vorsorge fürs Alter zu betreiben, wohingegen dies nur auf 16 Prozent der Selbst-

ständigen mit Mitarbeiter*innen zutrifft. Selbstständige mit und ohne Mitar-

beiter*innen unterscheiden sich dahingegen nicht in der Kategorie »teils/teils«

(Solo-Selbstständige 38 Prozent und Selbstständige mit Mitarbeiter*innen 37

Prozent). Schließlich geben 36 Prozent aller Solo-Selbstständigen und 47 Prozent

aller Selbstständigen mit Mitarbeiter*innen an, dass sie genügend Altersvor-

sorge betreiben. Demzufolge scheinen Selbstständige mit Mitarbeiter*innen,

gemessen an ihren eigenen Einschätzungen, besser für das Alter abgesichert zu

sein als Solo-Selbstständige.

4.6 Einstellung zur Erwerbstätigenversicherung

Und schließlich wollten wir wissen, wie die befragten Selbstständigen die seit

Jahren diskutierten Vorschläge für eine Reform der gesetzlichen Rentenversiche-

rung bewerten. Unsere Analysen zeigen, dass bei den Selbstständigen die Zustim-

mung zu einer Erwerbstätigenrente, also zu einem Rentensystem, in das nicht

nur abhängig Beschäftigte, sondern auch Selbstständige und Beamte einzahlen,

groß ist: Über die Hälfte der Befragten antworten mit »Ja« oder »Eher ja«.
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Abbildung 6: Zustimmung zur Erwerbstätigenrente: Vergleich Solo-Selbstständige und Selbstständige mit

Mitarbeiter*innen; gewichtete Angaben in Prozent

Anmerkung: Antwort auf die Frage »Denken Sie, dass die gesetzliche Rentenversicherung zukünftig alle

Erwerbstätigen, d.h. auch alle Selbstständigen und alle Beamten, umfassen sollte?«; Solo-Selbstständige N

= 516, Selbstständige mit Mitarbeiter*innen N = 273

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung,Welle 11; eigene Berechnungen

Bezüglich der Zustimmung zur Erwerbstätigenrente zeigen sich allerdings si-

gnifikante Unterschiede zwischen Solo-Selbstständigen und Selbstständigen mit

Mitarbeiter*innen: 42 Prozent aller Solo-Selbstständigen beantworten die Frage

mit »Ja«, wohingegen dies auf lediglich 30 Prozent der Selbstständigen mit Mitar-

beiter*innen zutrifft. Die Zustimmungen »Eher Ja« unterscheiden sich allerdings

nur leicht voneinander (Solo-Selbstständige 29 Prozent versus 27 Prozent Selbst-

ständige mit Mitarbeiter*innen). Insgesamt ist somit der Anteil der Solo-Selbst-

ständigen, die einer Erwerbstätigenrente zustimmen, deutlich höher als jener der

Selbstständigen mit Mitarbeiter*innen. Eine klare Haltung gegen die Erwerbstä-

tigenrente ist bei einem Viertel (25 Prozent) der Selbstständigen mit Mitarbei-

ter*innen vorzufinden, wohingegen dies auf 16 Prozent der Solo-Selbstständigen

zutrifft.
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5. Fazit

Seit 2012 ist sowohl die Gesamtzahl der Selbstständigen in Deutschland als auch

die Zahl der Solo-Selbstständigen rückläufig. Ein im Vergleich zu den Vorjahren

besonders deutlicher Rückgang war im Jahr 2020 zu verzeichnen. Dies kann als

Folge der Corona-Pandemie gewertet werden, genauer: als Folge der Maßnah-

men, die zur Eindämmung der Pandemie in Kraft getreten sind und unter ande-

rem Nachfragerückgänge bewirkt haben (Bonin u.a. 2022; Kritikos u.a. 2020 und

2021). Selbstständige sind so hart wie kaum eine andere Gruppe der Erwerbstäti-

gen von den negativen Folgen der Pandemie betroffen. Dies betrifft nicht nur den

Fortbestand der Selbstständigkeit. Verschiedene Studien belegen massive Ein-

kommenseinbußen und Umsatzrückgänge seit Beginn der Pandemie (Kritikos

u.a. 2020; Seebauer u.a. 2021: 263 f.; Schulze Buschoff/Emmler 2021: 13 f.). Die

Problematik der hohen Anteile vor allem an Solo-Selbstständigen mit prekären

Arbeitsbedingungen hat sich infolge der Corona-Krise weiter verschärft.

Unsere Analysen bestätigen, dass insbesondere in der ersten Phase der Pan-

demie Selbstständige deutlich stärker als abhängig Beschäftigte unter den nega-

tiven Pandemiefolgen gelitten haben. Doch auch noch im Januar 2022 bestäti-

gen 42 Prozent der Selbstständigen (und damit ein doppelt so hoher Anteil wie

der der abhängig Beschäftigten), dass die Pandemie sich negativ auf ihr Einkom-

men ausgewirkt habe. Und selbst im Oktober 2023 sind gleichfalls 42 Prozent der

Selbstständigen der Ansicht, dass die Corona-Pandemie negative Auswirkungen

auf ihre wirtschaftliche Situation gehabt habe. Von ihnen sagen über die Hälfte,

dass sich ihre wirtschaftliche Situation auch im Oktober 2023 noch nicht gänzlich

von den Folgen der Pandemie erholt habe.

Trotzdem sprechen unsere Befunde nicht dafür, dass die Corona-Pandemie

eine »Krise ohne Ende« für die Selbstständigen eingeleitet hat. Zwar ist der An-

teil der Selbstständigen, die am Anfang der Pandemie über Belastungen und Sor-

gen bezüglich der finanziellen Situation, der Arbeitssituation und der eigenen

beruflichen Zukunft berichten, deutlich höher als jener der befragten abhängig

Beschäftigten – jedoch gleicht sich das Belastungsempfinden beider Gruppen im

Pandemieverlauf an. Zumindest sind die Selbstständigen von Sorgen und Belas-

tungen nach der Pandemie nicht stärker betroffen als abhängig Beschäftigte –

was von einer hohen Resilienz zeugt. Dieser Befund deckt sich mit Ergebnissen

einer qualitativen Erhebung auf der Basis von 25 leitfadengestützten Einzelinter-

views mit Selbstständigen aus den Bereichen Gastronomie, köpernahe Dienst-

leistungen und Tourismus (siehe Schulze Buschoff u.a. 2023). Bei fast allen Be-

fragten haben sich die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie

negativ auf ihre selbstständige Tätigkeit ausgewirkt. Sie mussten mit Planungs-

unsicherheit bzw. dem Ausbleiben von Aufträgen und Kunden und mit deutli-
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chen Einkommenseinbußen umgehen. Bemerkenswert ist dabei die besondere

Mentalität und das unternehmerische Selbstverständnis der Befragten: Trotz der

teilweise gravierenden Einschnitte und Herausforderungen im beruflichen so-

wie privaten Leben war ihr Handeln davon bestimmt, ihr Unternehmen bzw. ihre

selbstständige Tätigkeit pragmatisch und proaktiv durch die Krise zu manövrie-

ren (ebd.: 2)

Auf der anderen Seite verdeutlichen unsere Ergebnisse, dass es sich bei den

Selbstständigen um eine vulnerable und unzureichend abgesicherte Gruppe han-

delt. Dies zeigt sich vor allem in der ersten Phase der Pandemie mit den Lock-

downs, Kontakteinschränkungen, Verboten, Quarantänen und eingeschränkten

Ladenöffnungszeiten, die häufig dazu führten, dass die Ausübung der selbststän-

digen Tätigkeit entweder nur eingeschränkt oder gar nicht möglich war (zum Bei-

spiel im Bereich von Dienstleistungen wie dem Friseurhandwerk, bei Reisebüros,

in der Gastronomie etc.). Hier fehlte eine verlässliche Regelung, die Selbstständi-

ge – analog zum Kurzarbeitergeld, von dem viele abhängig Beschäftigte profitiert

haben – vor Arbeitslosigkeit bzw. Auftragslosigkeit geschützt hätte.

Da in dieser Situation deutlich wurde, dass Selbstständige aufgrund des feh-

lenden sozialen Schutzes in finanzielle Schwierigkeiten bzw. Notlagen gerieten,

wurden mehr oder weniger aus dem Stegreif staatliche Unterstützungspro-

gramme geschnürt. Die Bundesregierung hat verschiedene Hilfsprogramme

für Selbstständige umgesetzt, u.a. Soforthilfen, Überbrückungshilfen I, II und

III sowie Neustarthilfe für Solo-Selbstständige.5 Eine der ersten und zentralen

Maßnahmen bestand in der Soforthilfe, bei der eine Einmalzahlung von bis zu

15.000 Euro an Personen ausgezahlt wurde, die von Umsatzrückgängen betroffen

waren. Das Soforthilfeprogramm stand vom 25. März 2020 bis Ende Mai 2020

zur Verfügung. Der Verwendungszweck war allerdings ausschließlich für die

Deckung der fixen Betriebskosten gedacht. Die Zuwendungen variierten je nach

Höhe der individuellen Finanzierungslücke. Demzufolge konnten die Sofort-

hilfen nicht insgesamt vor Einkommenseinbußen schützen oder die Deckung

des Lebensunterhalts ermöglichen (Grabka 2021: 314 f.) – obwohl gerade das für

viele Selbstständige vonnöten gewesen wäre. Eine Auswertung des Deutschen

Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) auf Grundlage einer Online-Umfrage

mit 27.000 Selbstständigen zeigt, dass die Hilfsmaßnahmen nach Einschätzung

von Selbstständigen nur geringfügigen Einfluss darauf hatten, die selbststän-

dige Tätigkeit bzw. den Fortbestand des Unternehmens während der Krise zu

stabilisieren (Kritikos u.a. 2020: 5 f.). Unsere Analysen zeigen zudem, dass die

5 Für eine detaillierte Auflistung verschiedener Programme für Selbstständige und Unternehmer*innen

siehe David u.a. 2022.
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staatlichen Hilfen für Selbstständige nur eingeschränkt in Anspruch genommen

wurden.

Ziel der staatlichen Unterstützungsmaßnahmen war es, die Existenz der

Selbstständigen in dieser Sondersituation zu sichern. Allerdings waren diese

Hilfen zeitlich begrenzt. Umso deutlicher traten die schon vorab vorhandenen –

und notwendigerweise zu schließenden – Lücken beim Zugang zum Sozialschutz

für Selbstständige hervor. Dies gilt insbesondere für den Zugang zur Arbeits-

losenversicherung, um Zeiten der Arbeits- bzw. Auftragslosigkeit abzusichern.

Derzeit ist die Absicherung Selbstständiger gegen Arbeitslosigkeit nur in Form

der freiwilligen Weiterversicherung in der Arbeitslosenversicherung möglich –

das heißt nur, wenn die Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit im Anschluss

an eine versicherungspflichtige abhängige Beschäftigung erfolgt. Das heißt, die

Bedingungen für eine freiwillige Arbeitslosenversicherung sind restriktiv und

begrenzen den Personenkreis der versicherungsfähigen Selbstständigen. Auch

zeigen unsere Analysen, dass die Option, sich freiwillig gegen Arbeitslosigkeit

zu versichern, Selbstständigen vielfach gar nicht bekannt ist oder dass sie die

Versicherungskonditionen als wenig attraktiv betrachten.

Um eine Absicherung gegen vorübergehende Arbeitsausfälle – also quasi ein

Kurzarbeitergeld für Selbstständige – zu ermöglichen, gilt es, die bestehende

Arbeitslosenversicherung für Selbstständige zu reformieren sowie transparente

und attraktive Regelungen zu schaffen. Dazu gehört, die Zugangsvorausset-

zungen zu lockern und die Arbeitslosenversicherung prinzipiell für alle Selbst-

ständigen zu öffnen, auch für langjährig Selbstständige und für Einsteiger ohne

Vorversicherung. Wie die Erfahrungen mit der Corona-Pandemie verdeutlicht

haben, beschränkt sich der Bedarf an sozialer Absicherung keinesfalls nur auf

Selbstständige, die vormals sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren. Die

Finanzierung sollte über einen Beitrag erfolgen, der sich am laufenden Einkom-

men orientiert. Anders als bei eilig geschnürten Notpaketen gäbe es dann künftig

also von vornherein verlässliche Bedingungen zur Absicherung von Unsicher-

heiten im Krisenfall – sowohl bei den Leistungen als auch bei der Finanzierung

(Schoukens/Weber 2020).

Mit einer reformierten Arbeitslosenversicherung allein ist es aber nicht

getan. Es besteht auch Handlungsbedarf hinsichtlich weiterer Sozialversiche-

rungszweige. Vor allem die Einführung einer obligatorischen Altersvorsorge für

alle Selbstständigen wäre ein dringender und überfälliger Schritt. Derzeit be-

stehen für etwa ein Viertel der Selbstständigen obligatorische Sondersysteme zur

Alterssicherung, wobei die Bedingungen je nach Berufsgruppe sehr unterschied-

lich sind. Die Pflicht zur Altersvorsorge für Selbstständige aller Berufsgruppen

ist seit über 20 Jahren in der Diskussion (Betzelt/Schnell 2003; Fachinger/Oel-

schläger 2000; Fachinger/Frankus 2011; Schulze Buschoff 2016). Zwar wurde sie
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im Koalitionsvertrag der Großen Koalition vom Februar 2018 als Reformvorhaben

schon einmal angekündigt, letztlich jedoch nicht umgesetzt. Auch der Koaliti-

onsvertrag der derzeit amtierenden Ampel-Regierung sieht die Einführung der

Pflicht zur Altersvorsorge für Selbstständige für die laufende Legislaturperiode

vor. Im Koalitionsvertrag 2021–2025 zwischen der SPD, Bündnis 90 / Die Grünen

und der FDP vom November 2021 heißt es:

»Wir werden für alle neuen Selbstständigen, die keinem obligatorischen Alterssicherungssys-

tem unterliegen, eine Pflicht zur Altersvorsorge mit Wahlfreiheit einführen. Selbstständige sind

in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, sofern sie nicht im Rahmen eines einfachen

und unbürokratischen Opt-Outs ein privates Vorsorgeprodukt wählen« (Bundesregierung 2021:

59)

Damit wird anerkannt, dass auch derzeit nicht unter die Versicherungspflicht fal-

lende Selbstständige schutzbedürftig sind und die Einführung einer allgemeinen

Altersvorsorgepflicht für Selbstständige dringend notwendig ist. Für die allge-

meine Altersvorsorgepflicht bzw. obligatorische Versicherung von Selbstständi-

gen aller Berufsgruppen bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten: erstens die

Versicherungspflicht, d.h. die Pflicht zur Versicherung bei einem frei wählbaren

Versicherungsträger (d.h. auch bei privaten Anbietern), und zweitens die Pflicht-

versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV), das heißt die Ein-

beziehung aller nicht anderweitig abgesicherten Selbstständigen in die GRV. Die

Pflichtversicherung in der GRV ist der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Pflicht

zur Versicherung mit Wahlfreiheit bzw. der Option desOpt-outs, also der Möglich-

keit, sich individuell gegen die gesetzliche Rentenversicherung zu entscheiden,

vorzuziehen. Die Pflicht zur Versicherung bei einem frei wählbaren – auch priva-

ten – Versicherungsträger mit Wahlfreiheit macht die geforderte Vorsorgepflicht

nur schwer kontrollierbar.

Für die Pflichtversicherung in der GRV spricht weiterhin das gesetzlich vor-

geschriebene breite Leistungsspektrum der Rentenversicherung, das neben der

Zahlung von Altersrenten auch Erwerbsminderungsrenten, Witwen-, Witwer-

und Waisenrenten sowie die Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen

umfasst. Die Leistungen der GRV beinhalten Elemente des Solidarausgleichs;

diese sind in privaten, zumeist marktvermittelten Systemen nur schwer zu

realisieren. Bei den Selbstständigen mit häufig unstetigen Erwerbsbiografien

würde bei einer Pflichtversicherung in der GRV der Wechsel von selbstständiger

und abhängiger Erwerbsarbeit nicht mit einem Wechsel des Versicherungsträ-

gers verbunden sein. Somit wird die Stetigkeit der Beitragszahlung gestützt,

was vor allem Personen mit hybriden Beschäftigungen und unterbrochenen

Versicherungsbiografien zugutekommen würde. Eine Pflichtversicherung aller

Selbstständigen (und auch weiterer bislang nicht erfasster Erwerbstätigengrup-
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pen) in der GRV würde darüber hinaus die Solidargemeinschaft der Versicherten

stärken.

Unsere Analysen zeigen, dass bei den Selbstständigen die Zustimmung

zu einer Erwerbstätigenrente groß ist. Über die Hälfte der Selbstständigen

unseres Samples bejaht im Oktober 2023, dass die gesetzliche Rentenversi-

cherung zukünftig alle Erwerbstätigen, d.h. auch alle Selbstständigen und alle

Beamt*innen, umfassen sollte. Diese Ergebnisse decken sich mit einer von

der Arbeitnehmerkammer Bremen, Arbeitskammer Saarland und dem Deut-

schen Gewerkschaftsbund in Auftrag gegebenen Studie, die ebenfalls eine breite

Zustimmung der Selbstständigen zur Idee der Erwerbstätigenversicherung do-

kumentiert (Arbeitnehmerkammer Bremen u.a. 2023: 7 f.). Abzuwarten bleibt,

ob und in welcher Form der Gesetzgeber das im Koalitionsvertrag verankerte

Vorhaben der Altersvorsorgepflicht für Selbstständige umsetzen wird.

Der bestehende Reformbedarf erschöpft sich allerdings nicht darin, die Lü-

cken im Sozialschutz für Selbstständige zu schließen. Die steigenden Anforde-

rungen durch die Bürokratie führen dazu, dass Selbstständige hierdurch ihre Ar-

beitssituation als belastend wahrnehmen. Dies trifft insbesondere auf Selbststän-

dige mit Mitarbeiter*innen zu (40 Prozent). Demzufolge sollten sich Reformvor-

haben auch mit einem Bürokratieabbau auseinandersetzten, was die Belastun-

gen von Selbstständigen verringern könnte.

Somit zeigt sich insgesamt, dass die Corona-Pandemie die Lücken bei der

sozialen Sicherung der Selbstständigen noch deutlicher in den Fokus gerückt

hat. Das Ziel sollte darin bestehen, Selbstständige möglichst umfassend und

möglichst unbürokratisch in obligatorische staatliche Versicherungssysteme

einzubeziehen, die einen zumindest vorübergehenden Einkommensverlust

infolge von Auftragslosigkeit ausgleichen und die vor Altersarmut schützen.

Versicherungsleistungen sind zuverlässiger und sicherer als staatliche einmalige

Zahlungen und belasten zudem nicht die Steuerzahler*innen bzw. die öffent-

lichen Haushalte. Infolge der Corona-Pandemie haben sich die wirtschafts-

und sozialpolitischen Rahmenbedingungen für die Umsetzung zentraler Re-

formvorhaben zur sozialen Sicherung Selbstständiger deutlich verschlechtert.

Gleichzeitig zeigt aber gerade diese Krise, wie wichtig soziale Sicherungssys-

teme sind und dass die entsprechenden sozialpolitischen Schutzlücken für

Selbstständige geschlossen werden müssen. Das Ziel sollte dabei sein, möglichst

universelle Regelungen zu schaffen und Sozialversicherungssysteme so zu ge-

stalten, dass alle Beschäftigungsformen – sowohl abhängige Beschäftigung als

auch Selbstständigkeit – nach den gleichen Prinzipien behandelt werden.
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Ausbildung während der Corona-Pandemie –
Betriebliche Qualifizierungsstrategien,
staatliche Unterstützungsangebote und die
Rolle der Mitbestimmung

WolframBrehmer,Magdalena Polloczek

1. Einleitung

Die Bedenken hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit der beruflichen Bildung in

Deutschland sind nicht neu, aber die Corona-Pandemie hat sie verstärkt. Be-

reits vorher waren Passungsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt erkennbar:

Ausbildungsinteressierte blieben oft unversorgt, während Betriebe offene Ausbil-

dungsplätze meldeten (BMBF 2023). Diese Herausforderung wird durch weitere

Faktoren wie den demografischen Wandel, die (auch durch die Pandemie)

beschleunigte Digitalisierung und die Auswirkungen der sozialökologischen

Transformation verschärft. Unstrittig ist dabei, dass ausgebildete Fachkräfte

dringlicher denn je benötigt werden (Fuchs u.a. 2021; Zinke 2019; Pabst u.a. 2024;

Baumhauer/Meyer 2023), womit die Relevanz der beruflichen Erstausbildung für

die Fachkräftesicherung in Deutschland weiterhin hoch bleibt.

Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf betriebliche Abläufe ha-

ben den Ausbildungsmarkt auf seine Zukunftsfähigkeit und Krisenfestigkeit

getestet. Bundesarbeitsarbeitsminister Hubertus Heil betonte mit Blick auf

ausbildungsinteressierte Personen: »Wir können uns keinen Corona-Jahrgang

leisten« (Heil 2021). Sein Ministerium entwickelte daher das staatliche Unter-

stützungspaket »Ausbildungsplätze sichern«, um Betrieben Sicherheiten für die

Planung ihrer Ausbildungsplätze und die Umsetzung ihres Ausbildungsangebots

zu bieten (Bundesagentur für Arbeit 2022). Betriebe standen vor vielfältigen

Herausforderungen, darunter instabile Auftragslagen und finanzielle Engpässe,

was die Planung ihrer zukünftigen Personalbedarfe erschwerte, einschließlich

jener der betrieblichen Ausbildung. Zusätzlich beeinflussten Veränderungen in

der Arbeitsorganisation, wie das vermehrte Arbeiten im Homeoffice (siehe dazu

auch die Beiträge von Ahlers und Emmler in diesem Band), die betriebliche Aus-

bildung. Die sich aus den Kontaktbeschränkungen ergebende Notwendigkeit,

Ausbildungsinhalte digital zu vermitteln, waren mit neuen Anforderungen an
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das Ausbildungspersonal, die eingesetzten Ressourcen und Unsicherheiten be-

züglich des zukünftigen Ausbildungsgeschehens verbunden (Biebeler/Schreiber

2020; Ebbinghaus 2021).

Der vorliegende Beitrag bilanziert das Ausbildungsgeschehen während der

Corona-Pandemie und legt dabei den Fokus auf betriebliche Ausbildungsstrate-

gien.1 Anhand der WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2021 (siehe dazu

auch den Beitrag von Brehmer und Emmler in diesem Band) wird dargestellt, wie

sich Betriebe und ihre Interessenvertretungen in Bezug auf ihr Ausbildungsenga-

gement verhielten. Die zentralen Fragen lauten: Welche Betriebe reduzierten ihre

Ausbildungsaktivitäten, welche erhielten sie aufrecht? Welche Rolle nahmen Be-

triebs- und Personalräte bei Entscheidungen über die betrieblichen Ausbildungs-

strategien während der Corona-Pandemie ein und wie bewerteten sie diese? Be-

züglich des staatlichen Förderprogramms »Ausbildungsplätze sichern« interes-

siert uns: Welche Betriebe erhielten eine Förderung? Trug dieses Programm tat-

sächlich dazu bei, die betrieblichen Ausbildungsaktivitäten zu fördern bzw. zu

stabilisieren? Und in welchem Umfang gab es Mitnahmeeffekte?

Der Text gliedert sich wie folgt: Abschnitt 2 erörtert theoretisch-konzeptionel-

le Überlegungen zu betrieblichen Ausbildungsstrategien in Krisenzeiten. Einen

Überblick über die Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt während der Coro-

na-Pandemie gibt Abschnitt 3. Abschnitt 4 beschreibt die Mitbestimmungsmög-

lichkeiten von Betriebs- und Personalräten im Rahmen der betrieblichen Aus-

bildung. Nachfolgend präsentiert Abschnitt 5 die für die Analyse verwendeten

Daten. Die Untersuchungsbefunde zu den betrieblichen Ausbildungsaktivitäten

während der Corona-Pandemie stellt Abschnitt 6 vor. Ob Betriebe sich um ei-

ne Unterstützung durch das Bundesprogramm »Ausbildungsplätze sichern« be-

müht haben, inwieweit Betriebs- und Personalräte in die Entscheidung einbezo-

gen waren und wie sie die Effekte des Programms bewerteten, erläutert Abschnitt

7. Die Schlussfolgerungen aus den Befunden präsentiert Abschnitt 8.

2. Theoretisch-konzeptionelle Überlegungen zu betrieblichen

Ausbildungsstrategien in Krisenzeiten

Es ist kaum zu leugnen, dass das deutsche Berufsbildungssystem seit mehreren

Jahrzehnten großen Herausforderungen gegenübersteht und häufig selbst als

1 Dieser Beitrag ist eine überarbeitete Fassung des WSI Reports »Betriebliche Ausbildungsstrategien in

Zeiten von Corona. Ergebnisse aus der WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2021«, siehe Breh-

mer/Polloczek (2024).
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krisenhaft beschrieben wird (Solga 2009; Bellmann/Fitzenberger 2021). Im Fo-

kus der folgenden Überlegungen stehen jedoch die mit der Corona-Pandemie

verbundenen Kontaktbeschränkungen, die damit einhergehenden Unsicherhei-

ten für die Geschäftstätigkeit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten,

die daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen und die Frage, wie Betriebe

angesichts dieser kurzfristig geänderten Rahmenbedingungen auf dem Arbeits-

und Ausbildungsmarkt reagierten.

Die Motivation der Betriebe, sich an der beruflichen Ausbildung zu beteiligen,

lässt sich ökonomisch aus den Ausbildungskosten und den zu erwartenden Er-

trägen von Auszubildenden ableiten. Ausbildungsstrategien sind dabei Entschei-

dungen unter Unsicherheit. Tatsächlich eintretende Kosten und Erträge weichen

mitunter von ursprünglichen Erwartungen ab – nicht nur, weil sie in der Zukunft

liegen, sondern auch, da sie von vielen betriebsinternen und externen Faktoren

beeinflusst werden, die sich im Zeitverlauf ändern. Dazu zählen zum Beispiel

das Marktumfeld, staatliche Vorschriften und politische wie auch technologische

Entwicklungen oder eben Krisenlagen wie die der Corona-Pandemie. Aufgrund

solcher und weiterer Einflüsse gibt es keine einheitliche Herangehensweise in

der Ausbildungsstrategie, die für alle Betriebe gleichermaßen gilt. Dennoch hel-

fen verschiedene Theorien, die Motivlage der Betriebe für oder wider Ausbildung

besser zu verstehen.

Im Folgenden beziehen wir uns auf drei theoretische Argumente zu Ausbil-

dungsmotiven und reflektieren diese in ihrer Erklärungskraft für Anpassungen

der Ausbildungsbeteiligung im Rahmen der Corona-Pandemie.

Erstens kann die Einstellung von Auszubildenden als Personalstrategie und

Zukunftsinvestition gelten, wenn Betriebe Fachkräfte für ihren eigenen Betrieb

ausbilden (Merrilees 1980; Muehlemann u.a. 2010; Pfeifer 2016). Die Investition in

Auszubildende lohnt sich unter dieser Perspektive vor allem nach beendeter Aus-

bildung, da externe Rekrutierungsbemühungen für Fachkräfte entfallen oder die

Ausbildungsphase als verlängerte Probezeit (screening) aufgefasst wird, die es er-

möglicht, aus der Gruppe der Ausgebildeten eine Bestenauslese für den betriebs-

eigenen Fachkräftepool vorzunehmen (Muehlemann u.a. 2010; Stevens 1994). In

einer Situation wie der Corona-Pandemie, die stark geprägt ist von Unsicher-

heiten, stellen längerfristige Zukunftsinvestitionen jedoch auch eine große Her-

ausforderung dar. Es besteht Ungewissheit darüber, wie sich der Personalbedarf

während oder nach der Pandemie gestaltet. Diesem Argument zufolge ist eine

Ausbildungsbeteiligung als Zukunftsinvestition somit als unsicher einzuschät-

zen und ein (kurzfristiger) Rückzug aus der Ausbildung ist eine mögliche Stra-

tegie, vor allem deshalb, weil der längerfristige Nutzen der Ausbildung für den

ausbildenden Betrieb noch nicht absehbar ist (Dummert/Umkehrer 2022; Schön-

feld u.a. 2020).
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Zweitens sieht ein gegenläufiges Argument in Auszubildenden einen un-

mittelbaren Produktivitätsfaktor (Lindley 1975), und zwar dann, wenn sie kos-

tengünstige Arbeitskräfte sind, deren Erträge bereits während der Ausbildung

die Ausbildungskosten übersteigen (Schönfeld u.a. 2020). In Anlehnung an

dieses Ausbildungsmotiv ist die Situation veränderter wirtschaftlicher Rah-

menbedingungen für Betriebe ein Anlass, zu überlegen, ihre Kapazitäten an

Ausbildungsplätzen kurzfristig zu erhöhen. Diese Strategie ist ökonomisch dann

sinnvoll, wenn sich die Ausbildungskosten weiterhin gleich verhalten und Aus-

zubildende gegenüber anderen (gering qualifizierten) Arbeitskräften nun eine

kostengünstigere Alternative darstellen.

Neben ökonomischen Faktoren argumentieren andere Studien, drittens, dass

die Ausbildungsmotivation von Betrieben auch durch die institutionellen Rah-

menbedingungen von Bildung und Arbeitsmarkt geprägt ist (Busemeyer/Tram-

pusch 2012; Streeck 2011) und sich dadurch eine gängige Betriebspraxis oder Tra-

dition ergeben könne, weil die Betriebe als Kooperationspartner fest in die Struk-

turen der Berufsbildung eingebettet sind. Die gegebenen rechtlichen Rahmen-

bedingungen definieren die Rolle, Aufgabe und Verantwortung von Betrieben für

berufliches Lernen eindeutig, was zu einer stärkeren Verbindlichkeit führen kann

(Dustmann/Schönberg 2007). Der Großteil der Ausbildungsberufe wird im dua-

len System und damit in der Lernortkooperation Schule – Betrieb unterrichtet.

An ihrer Gestaltung wirken Sozialpartner gleichberechtigt neben staatlichen Ak-

teuren mit. Dieses tripartistische System der Berufsbildung gilt als stabiler und

als ein auf lange Sicht angelegter kooperativer Gestaltungsmechanismus, der zu

einem international vergleichsweise hohen Grad an Standardisierung und Spe-

zialisierung beruflicher Kompetenzen führt. In dieser Form bringt das institu-

tionelle Gerüst auch Sicherheiten für Betriebe mit sich, nämlich dass sich ihre

Investitionen auch langfristig auszahlen werden, wenn sie berufsfachlich spezia-

lisiertes Wissen und Kompetenzen, auf welches sie angewiesen sind, ausbilden

und einsetzen können (Bol/van de Werfhorst 2016; Guellali 2017; Weiß 2022). In

Bezug auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie würde dieser Verweis

auf die Bedeutung gängiger Betriebspraxis bedeuten, dass Betriebe auch in Zei-

ten von Unsicherheiten weiterhin an ihrem Ausbildungsengagement festhalten.

3. Die Entwicklung des Ausbildungsgeschehens vor und während der

Corona-Pandemie

Die Anzahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist den Daten des Bundes-

instituts für Berufsbildung (BIBB) zufolge seit 2007 kontinuierlich zurückge-
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gangen – wobei deutliche Einbrüche während der Finanzkrise 2008/2009 und

während der Corona-Pandemie zu verzeichnen waren (siehe Abbildung 1). Im

Jahr 2007 wurden noch 625.885 Ausbildungsverträge abgeschlossen (BIBB 2012:

6), während es im Jahr 2023 nur noch 489.200 waren (BIBB 2023). Die oben

angeführten Unsicherheiten führten zu Anpassungen in den betrieblichen Pla-

nungen, was sich auf das Ausbildungsstellenangebot und letztlich auch auf die

Anzahl der abgeschlossenen Verträge ausgewirkt hat. Obwohl viele der bereits

in den ersten Jahren der Pandemie begonnenen dualen Ausbildungen beendet

wurden (Leber u.a. 2023), revidierte, also verknappte, knapp ein Fünftel der

Betriebe bereits wenige Monate nach Pandemie-Beginn das ursprünglich für die

Zukunft geplante Ausbildungsprogramm, sodass es zu einem tiefen Einschnitt

kam (Ebbinghaus 2021). Obwohl sich die Anzahl an neuen Ausbildungsverträgen

in den Jahren 2021 und 2022 wieder leicht erhöht hat, ist das Vor-Corona-Niveau

von 2019 bisher noch lange nicht wieder erreicht (-6,8 Prozent) (Oeynhausen u.a.

2023).

Abbildung 1: Neue Ausbildungsverträge, Angebot und Nachfrage an Ausbildungsplätzen seit 2005; Angaben

der Betriebe in absoluten Zahlen

Quelle: Fitzenberger u.a. 2023

Der erfolgreiche Abschluss von Ausbildungsverträgen spiegelt wider, ob in ei-

ner Region ausreichend Ausbildungsinteressierte vorhanden und Stellenangebo-

te für Ausbildungsplätze verfügbar sind. Das Monitoring dieser Kennwerte ver-
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deutlicht, dass sowohl Angebot als auch Nachfrage deutlich über der Anzahl der

abgeschlossenen Verträge liegen. Allerdings ist es schwierig – und wird künf-

tig vermutlich noch schwieriger – das Angebot der Betriebe und die Nachfra-

ge seitens der Jugendlichen zusammenzuführen. Diese Passungsprobleme auf

dem Ausbildungsmarkt haben sich während der Pandemie nochmal deutlich ver-

schärft (Fitzenberger u.a. 2023).

Insbesondere zu Beginn der Pandemie nahmen Ausbildungsstellenangebo-

te in kaufmännischen Berufen sowie im Hotellerie- und Gastgewerbe deutlich

ab (BIBB 2020; 2023). Diese Branchen waren besonders stark von den Kontakt-

und Reisebeschränkungen sowie den veränderten Konsum- und Dienstleistungs-

nachfragen betroffen. Absagen bereits zugesagter Ausbildungsstellen oder Kün-

digungen bestehender Ausbildungsverhältnisse wurden unter anderem auch mit

Stellenreduzierungen bei Beschäftigten und Auszubildenden angesichts der Pan-

demie begründet (Christ u.a. 2023).

Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Folgen der

Pandemie und dem zukünftigen Fachkräftebedarf spiegeln sich auch im Über-

nahmeverhalten nach Abschluss der Ausbildung wider. Im ersten Jahr der Co-

rona-Pandemie ging die Übernahmequote von Auszubildenden deutlich zurück

(Bennewitz u.a. 2022). Die Rückgänge unterscheiden sich deutlich nach Branchen

und betrafen insbesondere solche Betriebe, die sich von der Krise wirtschaftlich

stark betroffenen sahen (Dummert/Umkehrer 2022), wie beispielsweise der Han-

del und das Beherbergungs- und Gastronomiegewerbe (Bennewitz u.a. 2022).

Der Rückgang der Ausbildungsverträge wurde in den letzten Jahren begleitet von

einer sinkenden Beteiligung von Betrieben an der dualen Ausbildung. Während

sich die Gesamtzahl der Betriebe in Deutschland erhöht, engagieren sich jedoch

immer weniger Betriebe an der beruflichen Ausbildung von Jugendlichen im ei-

genen Betrieb; aktuell bildet nur noch jeder fünfte Betrieb aus (Ausbildungsbe-

triebsquote im Jahr 2021: 19,1 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein

leichter Rückgang (19,4 Prozent), der zudem einer längerfristigen Entwicklung

folgt (2007: 24,1 Prozent). Zu beobachten ist, dass sich insbesondere kleine, aber

auch mittlere Betriebe aus der dualen Ausbildung zurückziehen (BIBB 2023: 195).

Betrachtet man die Wirtschaftsbereiche, in welchen der Rückgang stattfindet, so

sind es insbesondere Betriebe im Beherbergungs- und Gaststättengewerbe, das

Metall- und Elektrogewerbe wie auch sonstige personenbezogene Dienstleistun-

gen, die sich mittlerweile seltener an der Ausbildung beteiligen (ebd.: 198).

Diese veränderten Ausbildungsstrategien über die letzten Jahre und vor al-

lem während der Corona-Pandemie haben langfristige Auswirkungen auf den Ar-

beitsmarkt (und seine Segmente), beispielsweise wenn Ausbildungsbetriebe ih-

re Aktivitäten verringern oder darauf verzichten, Jugendliche nach Abschluss ih-

rer Ausbildung zu übernehmen. Der eingetretene (kurzfristige) Rückzug von Be-
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trieben aus dem Ausbildungsgeschehen während der Pandemie kann in Anknüp-

fung an die in Abschnitt 2 dargestellten Motive deshalb überwiegend als Aus-

druck des investitionsorientierten Motivs gesehen werden. Gleichwohl birgt eine

solche, zunächst rational gefällte Entscheidung Risiken, allemal, wenn im wirt-

schaftlichen Aufschwung wieder vermehrt Fachkräfte benötigt werden und die

versäumten Investitionen nur schwer auszugleichen sind (Dummert/Umkehrer

2022).

4. Mitbestimmung von Betriebs- und Personalräten bei

Ausbildungsaktivitäten

Die Berufsausbildung ist in Deutschland rechtlich umfangreich geregelt. Im We-

sentlichen bildet das Berufsbildungsgesetz (BBIG) die gesetzliche Grundlage zur

Ausgestaltung des Ausbildungsverhältnisses zwischen Auszubildenden und Be-

trieb. Die Ausbildungsordnungen definieren bundesweit einheitlich den Ausbil-

dungsberuf. Sie setzen fest, welche Kenntnisse zur Ausübung des Berufs von Be-

deutung sind, welche Fähigkeiten und Inhalte erlernt werden und wie der Ablauf

der Berufsausbildung strukturiert ist. Die Bestandteile der dualen Ausbildung,

welche im Bereich des Betriebs absolviert werden, sind zudem Gegenstand be-

trieblicher Mitbestimmung. Ausbildungsbestandteile der Berufsschule unterlie-

gen jedoch nicht der Mitbestimmung.

Der Gesetzgeber spricht Betriebs- und Personalräten das Recht zu, sich in

Fragen zukünftigen Personalbedarfs sowie in Angelegenheiten von Berufsbil-

dung und damit verbundenen Übernahmen nach der Ausbildung einzubringen.

Die betreffenden Rechte für Betriebsräte in der gewerblichen Wirtschaft sind im

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) beschrieben, für Personalräte im Öffentli-

chen Dienst im jeweils gültigen Personalvertretungsrecht von Bund (BPersVG)

und Ländern.2

Betriebs- und Personalräte nehmen aufgrund ihrer allgemeinen Aufgaben3

(ebenso wie Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV))4 in der dualen Aus-

bildung eine Überwachungsfunktion ein. Sie achten darauf, dass die Ausbildung

ordnungsgemäß und planmäßig durchgeführt wird. Dieser rechtliche Anspruch

bietet Unterstützung für Auszubildende dahingehend an, dass relevante Gesetze,

2 Dabei beziehen sich die Regelungen für die Ausbildung in Dienststellen ausschließlich auf das Tarifseg-

ment, nicht auf Anwärter für die Beamtenlaufbahn.

3 Siehe dazu § 80 BetrVG und § 62 BPersVG sowie die äquivalenten Vorschriften aus dem Personalver-

tretungsrecht der Länder.

4 Siehe § 70 Abs. 1 BetrVG, § 103 BPersVG.
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Verordnungen, Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen eingehalten werden

und der Betrieb bzw. die Dienststelle den Vorgaben und den Anforderungen der

dualen Ausbildung nachkommt. Die Möglichkeit, über den standardmäßigen

Ausbildungsverlauf zu wachen, fördert zudem die Chancen für eine qualitativ

hochwertige Ausbildungssituation (Berger u.a. 2019). Werden die Anforderungen

nicht erfüllt, haben Betriebs- und Personalräte die Möglichkeit, zu intervenieren.

Auch haben Betriebs- und Personalräte bei der Durchführung der dualen Aus-

bildung vor Ort umfangreiche Mitbestimmungsrechte.5 Sie sind involviert in mit-

bestimmungspflichtige Maßnahmen, die den Gesamtverlauf der dualen Ausbil-

dung betreffen, wie beispielsweise die Planung, Einführung und Umsetzung von

Ausbildungsverläufen in räumlicher oder zeitlicher Struktur. Dieser Mitbestim-

mungsbereich unterstützt Auszubildende darin, ihre Ausbildungsinhalte in der

vorgegebenen Zeit erlernen zu können und somit ihre Ausbildungsziele im dafür

vorgesehenen Zeitrahmen zu erreichen.

Bei der Einstellung oder Versetzung von Auszubildenden gelten für Betriebs-

und Personalräte – ähnlich wie bei Arbeitsverhältnissen – Beteiligungsrechte.

Darüber hinaus sichert das Betriebsverfassungsgesetz Betriebsräten ein Mitbe-

stimmungsrecht in Bezug auf das ausbildende Personal zu: Wenn die Person »die

persönliche oder fachliche, insbesondere die berufs- und arbeitspädagogische

Eignung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes nicht besitzt oder ihre Aufga-

ben vernachlässigt«, kann der Betriebsrat widersprechen oder ihre Abberufung

verlangen.6 Ihm kommt zudem die Aufgabe zu, sich für die Übernahme von

Auszubildenden in ein Arbeitsverhältnis einzusetzen.7 Betriebsräte stehen mit

den betrieblichen Verantwortlichen im Austausch über den Berufsbildungsbe-

darf im Betrieb, wobei sie ein Initiativrecht zur Erhebung des Bedarfs haben

und über ein Vorschlagsrecht Ideen einbringen können.8 Bei Nichteinigung der

Betriebsparteien kann der Konflikt von der Einigungsstelle gelöst werden.9

Die Interessenvertretungen sind somit als Akteure in Fragen der beruflichen

Ausbildung am Lernort Betrieb tief involviert. Neben den geltenden beruflich-

standardisierenden Regularien der Ausbildung spricht der Gesetzgeber den Mit-

bestimmungsakteuren relevante Informations- und Beteiligungsrechte zu. Be-

triebs- und Personalräte haben zudem über ihre Vorschlags- und Initiativrechte

die Möglichkeit, diesen Spielraum zur Weiterentwicklung der Berufsbildungssi-

tuation im Betrieb zu nutzen.

5 Siehe § 98 Abs. 1 BetrVG und § 80 Abs. 9 BPersVG sowie die äquivalenten Vorschriften der Länder.

6 Siehe § 98 Abs. 2 BetrVG.

7 Siehe § 70 Abs. 1 BetrVG.

8 Siehe § 96 Abs. 1 BetrVG.

9 Siehe § 96 Abs. 2 BetrVG.
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5. Daten: WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2021

Die Ergebnisse der folgenden Analysen basieren auf der WSI-Betriebs- und Per-

sonalrätebefragung 2021 (siehe dazu auch den Beitrag von Brehmer und Emmler

in diesem Band). Es handelt sich hierbei um ein seit 2015 laufendes Befragungs-

panel, das neben Themen der betrieblichen Mitbestimmung auch die allgemeine

Situation der Betriebe und weitere Fragen zum Betriebsgeschehen behandelt. In

der fünften Welle der Erhebung im Jahr 2021 wurde insbesondere der Umgang

mit der Corona-Pandemie sowie deren Folgen beleuchtet.

Die Stichprobenziehung erfolgte im Jahr 2015 durch eine disproportionale

Zufallsziehung aus der Betriebsdatei der Bundesagentur für Arbeit (BA). Im Jahr

2021 fand eine Nachziehung statt, um Panelmortalität auszugleichen (wieder

BA-Betriebsdatei). Betriebe und Dienststellen ab 20 sozialversicherungspflich-

tigen Beschäftigten bilden die Grundgesamtheit. Die Befragung umfasst alle

Branchen. Die hier dargestellten Ergebnisse sind gewichtet, um die dispro-

portionale Besetzung der Stichprobenzellen gegenüber der Grundgesamtheit

auszugleichen.

Der Befragungszeitraum war vom 26. Mai bis 14. Dezember 2021. In dieser

Zeitspanne nahm die Corona-Impfkampagne für die breite Bevölkerung sowie

Kinder und Jugendliche an Fahrt auf. Es galten jedoch weiterhin Schutzmaßnah-

men zur Eindämmung der Pandemie. Die Datenerhebung erfolgte durch telefo-

nische Interviews (CATI) von Betriebs- und Personalräten und wurde vom Umfra-

gezentrum Bonn (uzbonn) durchgeführt. Insgesamt wurden 3.887 Gremien be-

fragt, welche sich auf 2.924 Betriebsräte und 963 Personalräte verteilen.

Die in der Befragung vertretenen Betriebsgrößen führen dazu, dass eine

nachlassende betriebliche Ausbildungsbeteiligung anhand der im Folgenden

dargestellten Ergebnisse eher unterschätzt wird. Denn in Deutschland beteili-

gen sich Betriebe in unterschiedlicher Weise an der dualen Ausbildung, je nach

Betriebsgrößenklasse. Seit einigen Jahren ist ein Rückgang an Ausbildungsbe-

trieben, insbesondere bei sehr kleinen Betrieben (bis zu neun Beschäftigten),

festzustellen (BMBF 2023), welche in diesem Sample nicht vertreten sind.

6. Betriebliche Ausbildung während der Corona-Pandemie

6.1 Ausbildungsbetriebe

Unter den befragten Betrieben beteiligt sich eine große Mehrheit an der dualen

Ausbildung. Rund 83 Prozent der Betriebs- und Personalräte geben an, dass ihr

Betrieb aktuell oder üblicherweise ausbildet (ohne Abbildung). Die hohen Ausbil-
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dungsaktivitäten in mitbestimmten Betrieben führen Kriechel u.a. (2014) unter

anderem darauf zurück, dass Betriebs- und Personalräte über ihre Funktion qua-

litätssichernde oder arbeitsplatzsichernde Möglichkeiten wahrnehmen können

(siehe Abschnitt 3) und sich dies positiv auf betriebliche Bildungsinvestitionen

auswirkt. Abgesehen davon charakterisieren sich mitbestimmte Ausbildungsbe-

triebe – ähnlich wie die Gesamtheit aller ausbildenden Betriebe in Deutschland

(BMBF 2023) – anhand bestimmter Merkmale.

Die Ausbildungsbeteiligung unter den befragten Betrieben steigt mit der Grö-

ße des Betriebs an und ist bei Betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten am höchs-

ten. Auch zeigen sich Unterschiede bei ausbildungsaktiven Betrieben je nach Zu-

sammensetzung der Belegschaft. Betriebe mit überdurchschnittlich vielen hoch

qualifizierten Beschäftigten bilden seltener aus, ebenso aber auch Betriebe mit

überdurchschnittlich vielen Geringqualifizierten in der Belegschaft. Betriebe mit

einem sehr hohen Frauenanteil unter den Beschäftigten bilden gleichfalls seltener

aus. Zudem sind Ausbildungsbetriebe altersmäßig divers aufgestellt, mit einem

relevanten Anteil an jungen Beschäftigten (unter 30 Jahren) (ohne Abbildung).

Nach Branchen betrachtet, ergeben sich ebenfalls Unterschiede: Hohe Ausbil-

dungsaktivitäten sind im Produzierenden Gewerbe, im Bereich der Öffentlichen

Dienstleistungen, Gesundheit und Erziehung sowie im Handel, Verkehr und

Gastgewerbe zu beobachten. Noch dazu macht es einen Unterschied, ob der

Betrieb an einen Branchentarif gebunden ist, Teil eines Unternehmens ist und

sich der Standort der Unternehmenszentrale in Deutschland befindet. Trifft dies

zu, bilden Betriebe auch häufiger aus. Insgesamt sind Ost-West-Differenzen

vorhanden. In Westdeutschland gibt es mehr ausbildungsaktive Betriebe als

in Ostdeutschland. Dies deckt sich mit anderen Befunden, die allerdings zu-

gleich feststellen, dass sich der Anteil der in Ostdeutschland ausbildungsaktiven

Betriebe immer weiter an das westdeutsche Niveau annähert (Bennewitz u.a.

2022).

Die Verfügbarkeit von Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt macht sich auch

in betrieblichen Ausbildungsstrategien bemerkbar. Betriebe, die innerhalb des

letzten Jahres (ausgehend vom Befragungszeitpunkt 2021) Besetzungsschwie-

rigkeiten erlebten, beteiligen sich auch häufiger am Ausbildungsgeschehen. Auf

diesen Zusammenhang zwischen Stellenbesetzungsproblemen und betrieblicher

Ausbildungsbeteiligung wird im Folgenden noch einzugehen sein.

6.2 Reduktion des Ausbildungsangebots

Die überwiegende Mehrheit der Ausbildungsbetriebe hielt auch im Kontext der

Corona-Pandemie an ihren Ausbildungsaktivitäten fest (Abbildung 2). Rund 82
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Prozent der Ausbildungsbetriebe gaben an, im Jahr 2020 nicht weniger Auszubil-

dende eingestellt zu haben als üblicherweise. Diejenigen Betriebe, die ihren Aus-

bildungsumfang reduzierten, taten dies häufiger wegen fehlender Bewerber*in-

nen (10 Prozent) als aus eigenem Entschluss (7 Prozent) (Mehrfachnennungen).

Abbildung 2: Reduktion der Ausbildungsaktivitäten während der Corona-Pandemie; Angaben in Prozent

und gewichtet

Anmerkung: Nur Ausbildungsbetriebe; N = 3.198

Quelle:WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2021, eigene Berechnung

Wie oben geschildert, sind Besetzungsschwierigkeiten auch unter Ausbil-

dungsbetrieben ein großes Problem. Knapp 38 Prozent derjenigen Betriebe,

deren Ausbildungsstellen in den Vorjahren nicht besetzt werden konnten, haben

im Jahr 2020 weniger Ausbildungsplätze angeboten als bisher. Diese Befunde

verdeutlichen, dass sich während der Pandemie insbesondere die Passungspro-

bleme auf dem Ausbildungsmarkt verschärften. Hinweise darauf liefert auch

unter anderem die Nichtbesetzungsquote bei angebotenen Ausbildungsplätzen,

welche innerhalb der letzten Jahre kontinuierlich anstieg und sich damit als

betriebliche Problematik weiterhin zuspitzte (Bennewitz u.a. 2022; Fitzenberger

u.a. 2022).

Welche Betriebe reduzierten nun häufiger ihr Ausbildungsangebot? Hier

lassen sich Einflussfaktoren identifizieren, die vor allem der jeweiligen unmit-

telbaren Betroffenheit durch die mit der Corona-Pandemie verbundenen Unsi-

cherheiten und Belastungen geschuldet sind (siehe auch Brehmer/Polloczek 2024
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für eine weiterführende Ergebnisdarstellung). Das heißt: Diejenigen Betriebe,

die mit pandemiebedingten Einbrüchen ihrer Produktion oder Geschäftsfelder

konfrontiert waren, haben den Umfang ihrer Ausbildungsaktivitäten eher verän-

dert als die weniger betroffenen Betriebe. In Fällen von Insolvenz, Stillstand oder

stornierten Kundenaufträgen, bei Personalabbau oder bei Kurzarbeit waren es

überdurchschnittlich oft betriebsbedingte Überlegungen, und keineswegs feh-

lende Ausbildungsinteressierte, die zu einer Verknappung der Ausbildungsplätze

führten. Auch Betriebe, die eine Maßnahme zur Beschäftigungssicherung um-

setzten, haben häufiger Ausbildungsplätze reduziert. Der gegenteilige Befund

zeigt sich hingegen bei solchen Betrieben, deren Waren bzw. Dienstleistun-

gen wegen Corona mehr nachgefragt wurden. Diese reduzierten seltener aus

eigenem Entschluss ihre Ausbildungsplätze (siehe Abbildung 3).

Die Corona-Pandemie wirkte sich sehr unterschiedlich auf verschiedene

Branchen aus. Daran schließt der Befund an, dass die Reduktion von Ausbil-

dungsplätzen ebenfalls stark branchenabhängig ist. Zu beobachten ist, dass

Betriebe und Einrichtungen im Bereich Gesundheit, Pflege, Erziehung sowie im

Bereich Öffentlicher Verwaltung und Dienstleistungen weniger stark von wirt-

schaftlich negativen Auswirkungen der Pandemie und von Existenzbedrohungen

betroffen waren (Bennewitz u.a. 2022). Betriebe in diesen Bereichen nahmen

auch weniger große Einschränkungen in ihren Ausbildungsaktivitäten vor oder

lagen sogar über dem Durchschnitt (siehe Tabelle 1). Im Gegensatz dazu schlugen

sich in den von der Corona-Pandemie stark betroffen Betrieben des Produzie-

renden Gewerbes (12 Prozent), des Baugewerbes (10 Prozent) sowie auch des

Gastgewerbes, des Handels und der Logistik (9 Prozent) die Folgen auch in deren

rückläufigen Ausbildungsaktivitäten nieder. In diesen Branchen zeigt sich auch,

wo man leichter ins Homeoffice wechseln konnte und wo nicht; nur sehr wenige

Betriebe im Handwerk und im Gastgewerbe sahen die Möglichkeit, bestehende

Ausbildungsverhältnisse (zumindest teilweise) im Homeoffice weiterzuführen

(Biebeler/Schreiber 2020). Dies könnte angesichts der damaligen Corona-Be-

troffenheit auch bei der Entscheidung über das zukünftige Ausbildungsangebot

eine Rolle gespielt haben.
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Abbildung 3: Reduktion der Ausbildung abhängig von der Betroffenheit durch die Corona-Pandemie;

Angaben in Prozent und gewichtet

Anmerkungen: Nur Ausbildungsbetriebe. Dargestellt sind nur verringerte Ausbildungsaktivitäten (auch)

auf eigenen betrieblichen Entschluss, nicht jedoch das reduzierte Ausbildungsangebot aufgrund fehlender

Bewerber*innen; N = 3.198

Quelle:WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2021, eigene Berechnung
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Reduktion der Ausbildung

Alle Ausbildungsbetriebe (Betriebe, die aktuell oder üblicher-

weise ausbilden) 8,3

Branche (Auszug)

Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe 12,1

Baugewerbe 10,2

Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe 9,4

Information und Kommunikation 11,7

Finanz- und Versicherungsdienstleister 3,9

Unternehmensnahe Dienstleistungen 9,3

Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit 6,3

Kunst, Unterhaltung und Erholung; Sonstige Dienstleister 13,7

Öffentliche Verwaltung 2,1

Betriebs- oder Personalrat

Betriebsrat 9,5

Personalrat 4,9

Region

Flächenländer 7,7

Stadtstaaten (Berlin, Hamburg, Bremen) 18,6

Standort der Unternehmenszentrale

Deutschland 8,8

Ausland 16,6

Betrieb ist Teil eines Unternehmens

Trifft zu 10,1

Trifft nicht zu 8,1

Arbeitgeber versucht Beteiligungsrechte des Betriebs-/

Personalrats zu behindern?

Ja, häufig 12,6

Ja, manchmal 9,6

Nein, nie 6,6

Tabelle 1: Reduktion der Ausbildungsaktivitäten während der Corona-Pandemie nach ausgewählten Be-

triebsmerkmalen; Angaben in Prozent und gewichtet

Anmerkungen: Nur Ausbildungsbetriebe; N = 3.198. Dargestellt ist die Verknappung des Ausbildungs-

angebots (auch) auf eigenen betrieblichen Entschluss, nicht jedoch dessen Reduktion wegen fehlender

Bewerber*innen.

Quelle:WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2021, eigene Berechnung

Ein Blick auf regionale Differenzen zeigt, dass Betriebe in Stadtstaaten

(Berlin, Hamburg und Bremen) systematisch häufiger ihr Ausbildungsangebot

reduzierten (19 Prozent) als Betriebe in den restlichen Bundesländern (8 Pro-

zent). Eine Ursache für diese Unterschiede könnte in der regionalspezifischen

Wirtschafts- und Betriebsstruktur liegen. Wie Runst u.a. (2021) beobachten, gab

es in ländlichen und kleinbetrieblich-handwerklich geprägten Strukturen Re-

silienzfaktoren, die eine negative Betroffenheit während der Corona-Pandemie

abschwächen konnten: Verglichen mit größeren und international operierenden

Betrieben, sind kleine Betriebe in geringerem Maße in internationale Lieferket-

ten eingebunden und auch nicht so abhängig von global ausgerichteten Unter-
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nehmensentscheidungen (ebd.: 44). In Stadtstaaten wiederum konzentrieren

sich die Zentralen internationaler Unternehmen, und zudem ist die Wirtschafts-

struktur stark geprägt von den Sektoren Verkehr, Lagerei und Gastwirtschaft

wie auch von (kunst- und unterhaltungsbezogenen sowie IT-bezogenen) Dienst-

leistungen (Zika u.a. 2018), in welchen während der Pandemie überwiegend oft

Ausbildungsplätze reduziert wurden. Größere Ost-West-Unterschiede zeigten

sich hingegen nicht (ohne Abbildung).

Auch Fragen zu betriebsbezogenen Aktivitäten sowie Eingliederungen in

den Unternehmenskontext sind Teil der Betriebs- und Personalrätebefragung

und in der Betrachtung betrieblicher Ausbildungsaktivitäten relevant. Bishe-

rige Studien verdeutlichen unter dem Begriff »Union Busting« (Thünken u.a.

2020; Nüß 2023; Behrens/Dribbusch 2014) die Behinderung von Aktivitäten

des Betriebs- und Personalrats und gewerkschaftlicher Akteure seitens der Ge-

schäftsführung. Mit »Union Busting« sind auch einige der befragten Betriebsräte

konfrontiert. Betriebsräte, die der Aussage zustimmen, dass ihr Arbeitgeber des

Öfteren versucht, Beteiligungsrechte zu behindern, geben überdurchschnittlich

häufig an, dass Ausbildungsplätze reduziert wurden (Tabelle 1). Des Weiteren

ist interessant, dass eigenständige Betriebe (nicht Teil eines Unternehmens)

an ihrem Ausbildungsengagement festhielten, jedoch Betriebe, die Teil eines

ausländischen Konzerns sind, eher Ausbildungsplätze reduzierten.

6.3 Ausbildungsplatzabbau aus Betriebsratsperspektive

Im Anschluss an die Frage, ob der Betrieb Ausbildungsplätze reduzierte, wurden

die Betriebs- und Personalräte um Auskunft gebeten, ob sie an der Entscheidung

beteiligt waren und wie sie diese Entscheidung bewerten.

Die knappe Mehrheit der Betriebs- und Personalräte wurde in die Entschei-

dung, Ausbildungsplätze zu reduzieren, nicht einbezogen (56 Prozent, ohne Ab-

bildung).10 Bewerten die Betriebsräte auch die Mitbestimmungskultur in ihren

Betrieben schlecht, so waren sie auch seltener in den Beschluss involviert, das

Ausbildungsangebot zu verknappen (bzw. vice versa): 69 Prozent der Betriebsrä-

te, die sagen, es komme häufig zur Behinderung der Mitbestimmung durch den

10 Die Nachfrage, ob Betriebs- und Personalräte in die Entscheidung einbezogen wurden, die Ausbildung

wegen Corona zu reduzieren, wurde nur in solchen Betrieben gestellt, in denen es eine Reduktion der

Ausbildung gab. Gleiches gilt für die Bewertung dieser Entscheidung durch den Betriebs- und Personal-

rat. Das heißt, es ist nicht bekannt, in welchem Umfang Betriebs- und Personalräte an Entscheidungs-

prozessen beteiligt waren, die letztlich eben nicht zur Reduktion von Ausbildung führten, und wie sie

diese Entscheidung bewerten.
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Arbeitgeber, und 62 Prozent der Betriebsräte, die manchmal von Behinderung

bei der Mitbestimmung berichten, waren in die Entscheidung zur Reduktion von

Ausbildungsplätzen nicht einbezogen. Unter den Betriebsräten, die dem Arbeit-

geber eher eine insgesamt gute Zusammenarbeit attestieren, waren es dagegen

nur 46 Prozent, die an der Entscheidung, die Ausbildungskapazität zu reduzie-

ren, nicht beteiligt waren. Diese Zahlen machen deutlich, dass Betriebs- und Per-

sonalräte ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten in einem zentralen Handlungsfeld

von beruflicher Bildung und Planung zukünftigen Personalbedarfs vielfach nicht

ausschöpfen können.

Die Entscheidung, weniger Ausbildungsplätze anzubieten, wurde von den Be-

triebs- und Personalräten der entsprechenden Betriebe anhand einer Skala von

eins (»sehr gut«) bis fünf (»sehr schlecht«) bewertet (Abbildung 4). Wenig überra-

schend, fielen deren Voten sehr negativ aus: Die Mehrheit der Betriebs- und Per-

sonalräte empfand den Rückzug aus der betrieblichen Ausbildung als durchweg

schlecht. Rund 4 Prozent der Befragten gaben an, dass es zur Entscheidung, we-

niger Auszubildende einzustellen, keinen Beschluss gab und sie daher auch keine

Bewertung vornehmen wollten.

Abbildung 4: Bewertung der Entscheidung, Ausbildungsplätze zu reduzieren, vonseiten der Betriebs- und

Personalräte; Angaben in Prozent und gewichtet

Anmerkung: Nur Betriebe, die ihr Ausbildungsangebot (auch) auf eigenen betrieblichen Entschluss redu-

ziert haben; N = 267

Quelle:WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2021, eigene Berechnung
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Die detailliertere Betrachtung dieser Bewertungsmuster zeigt leichte Unter-

schiede je nach betrieblichen Umständen. Wirklich positiv fiel die Beurteilung

jedoch in keiner Gruppe von Betrieben aus (Brehmer/Polloczek 2024: 19 ff.). Die

Durchschnittsbewertung liegt auf der fünfstufigen Beurteilungsskala bei 3,7.

Die Unzufriedenheit mit dieser Entscheidung kommt besonders bei Betriebs-

und Personalräten zum Ausdruck, die in einer schlechten Mitbestimmungskultur

agieren (4,2). Zudem bewirkt ein hoher gewerkschaftlicher Organisationsgrad,

dass Betriebs- und Personalräte die Ausbildungsreduzierung ebenfalls deutlich

schlechter bewerten (ohne Abbildung) (Brehmer/Polloczek 2024: 12). In Betrie-

ben, in denen Personalabbau erfolgte, indem Auszubildende nach der Ausbildung

nicht übernommen wurden, äußern die dort tätigen Betriebs- und Personalräte

ebenfalls starke Bedenken, ob dies eine richtige Strategie gewesen sei (4,2). Glei-

ches gilt für Betriebe, die Teil eines Unternehmens sind und deren Zentrale im

Ausland liegt (4,3).

Ist der Betrieb jedoch eigenständig und nicht Teil eines Unternehmens, wird

geringfügig mehr Verständnis für diese Entscheidung aufgebracht (3,3). Möglich

ist, dass in eigenständigen Betrieben die Geschäftsführung und Betriebs- oder

Personalrat einen direkten Kontakt pflegen und dadurch schneller gemeinsame

Aushandlungsprozesse über Berufsbildungsthemen zustande kommen. Auch Be-

triebs- und Personalräte, die in Betrieben mit Maßnahmen der Beschäftigungssi-

cherung arbeiten, bewerteten die Entscheidung, weniger Ausbildungsplätze an-

zubieten, etwas besser. Dies betrifft besonders Fälle, in denen im Rahmen der Be-

schäftigungssicherung die Übernahme bereits bestehender Auszubildender gesi-

chert wurde (3,5). Dies verdeutlicht zudem, dass die Sicherung von Nachwuchs-

kräften ein wichtiger Baustein für Beschäftigungssicherungsstrategien ist.

Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass die überwiegende Mehrzahl der Be-

triebe ihre Ausbildungsaktivität infolge der Corona-Pandemie nicht reduziert

hat. Gleichwohl kam dies zu kleineren Anteilen vor, insbesondere dann, wenn

Betriebe stark von der Pandemie bzw. deren Folgen betroffen waren, sowohl

wirtschaftlich als auch im Betriebsablauf aufgrund der Kontaktbeschränkun-

gen. Weiterhin ist festzuhalten, dass die Betriebs- und Personalräte in solchen

Betrieben, in denen sie diese Entscheidung nicht verhindern konnten, der

Entscheidung ganz überwiegend ablehnend gegenüberstehen. Im folgenden

Abschnitt wenden wir uns nun der Betrachtung staatlicher Förderung zur Auf-

rechterhaltung der betrieblichen Ausbildung zu.
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7. Staatliche Unterstützung für die betriebliche Ausbildung

7.1 Das Bundesprogramm »Ausbildungsplätze sichern« als staatliche

Unterstützungsleistung für Betriebe während der Pandemie

Um soeben beschriebene Ausbildungsreduzierungen zu verhindern, hat die

Bundesregierung im August 2020 das Förderprogramm »Ausbildungsplätze si-

chern« ins Leben gerufen, das bis Februar 2022 lief. Die Maßnahme unterstützte

mit finanziellen Anreizen Betriebe, ihr betriebliches Ausbildungsplatzangebot

aufrechtzuerhalten oder sogar auszubauen. Der zunächst antizipierten Ent-

wicklung, dass insbesondere kleine und mittlere Betriebe nur erschwert ihre

Ausbildungsaktivitäten während der Pandemie fortführen könnten, sollte das

Unterstützungsprogramm entgegenwirken.

Die Leistungen konnten von Betrieben mit weniger als 500 Beschäftigten be-

antragt werden. Sie umfassten eine »Ausbildungsprämie« von 4.000 Euro je ab-

geschlossenem Ausbildungsvertrag, wenn der Betrieb das durchschnittliche Aus-

bildungsniveau der letzten drei Jahre aufrechterhielt. Eine höhere Prämie, näm-

lich 6.000 Euro je zusätzlich abgeschlossenem Ausbildungsvertrag, wurde Betrie-

ben zugesprochen, wenn sie ihr Ausbildungsplatzniveau im Vergleich zu den vor-

ausgegangenen drei Jahren erhöhten (»Ausbildungsprämie plus«). Nur Betriebe,

die erheblich von der Corona-Pandemie betroffen waren, konnten sich um diese

Prämien bemühen. Es mussten Nachweise in Form von eingeführter Kurzarbeit

oder Umsatzeinbußen erbracht werden. Zusätzlich zu den Ausbildungsprämien

waren Übernahmeprämien oder Zuschüsse zur Vermeidung von Kurzarbeit und

zur Ausbildervergütung Teil des Unterstützungspakets (Bundesagentur für Ar-

beit 2022).

Der administrative Aufwand zur Beantragung von Fördermittel wurde von

den befragten Betrieben, die bereits einen Antrag gestellt haben, als eher gering

eingeschätzt. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bun-

desagentur für Arbeit hat im Rahmen der Umfrage »Betriebe in der Covid-19-

Krise« allerdings herausgefunden, dass nur knapp mehr als die Hälfte der poten-

ziell förderberechtigten Betriebe das Unterstützungsprogramm ein paar Mona-

te nach Programmstart überhaupt kannte. Es waren letztlich Unternehmensver-

bände und Medien, die diesbezüglich als wichtige Informationsquellen fungier-

ten (Bellmann u.a. 2020). Der Bekanntheitsgrad des Förderprogramms innerhalb

der Zielgruppe war vor allem in der Anfangsphase der Förderperiode gering (Bell-

mann u.a. 2021; Bellmann u.a. 2020).
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7.2 Wirkung des Förderprogramms »Ausbildungsplätze sichern« und

betriebliche Mitnahmeeffekte

Da sich das Förderprogramm »Ausbildungsplätze sichern« an kleine und mitt-

lere Betriebe richtete, wurden von den insgesamt 3.221 Ausbildungsbetrieben

im ursprünglichen Sample 1.283 Ausbildungsbetriebe für die nachfolgenden

Auswertungen ausgeschlossen. Die Ergebnisse beziehen sich also nur auf solche

Betriebe, die keine ausländische Muttergesellschaft haben und deren Gesamt-

beschäftigte im Unternehmen (nicht Betrieb) 500 und weniger sind. Ebenfalls

ausgeschlossen sind unmittelbar staatliche Einrichtungen.11

Wie die Ergebnisse zeigen, ist auch unter Betriebsräten der Bekanntheitsgrad

des Förderprogramms eher niedrig. Unter denjenigen Betrieben, die förderbe-

rechtigt waren, konnten 22 Prozent der befragten Betriebsräte keine Auskunft

darüber geben, ob der Betrieb eine staatliche Förderung zur Aufrechterhaltung

der Ausbildung in Anspruch genommen hat. Die folgenden Angaben beziehen

sich nur auf solche Betriebe, in denen die Betriebsräte auskunftsfähig waren.

Nur ein geringer Anteil, etwas über 8 Prozent der Befragten, gab an, dass der

Betrieb eine oder mehrere Prämien zur Aufrechterhaltung der betrieblichen Aus-

bildung erhalten habe (Tabelle 2). Die Förderquote in mitbestimmten Betrieben

könnte jedoch Verzerrungen unterliegen. Ein Grund könnte sein, dass Betriebs-

räte häufig nicht über die Förderung informiert wurden und dennoch in der Be-

fragung angaben, keine Förderung erhalten zu haben. Dies würde insgesamt den

Anteil der geförderten Betriebe unterschätzen. Zudem ist wahrscheinlich, dass

unter den Betrieben, deren Betriebsräte zum Thema »Ausbildungsplätze sichern«

nicht auskunftsfähig waren (22 Prozent), der Anteil der nicht-geförderten Betrie-

be erhöht ist.

Wenn man nun die Förderung im Kontext betrieblicher Strategien betrachtet,

veranschaulichen die bisherigen Ergebnisse, dass Betriebe überwiegend Inter-

esse daran hatten, auch während der Corona-Pandemie an ihrem Ausbildungs-

engagement festzuhalten. Diese Entscheidung scheint jedoch unabhängig von

der Förderung über das Bundesprogramm zu sein (Abbildung 5). Die Verteilung

von Betrieben, die sich aus der betrieblichen Ausbildung aufgrund betrieblicher

Überlegungen zurückgezogen haben, unterscheidet sich nur unwesentlich zwi-

schen Betrieben, die gefördert wurden (11 Prozent) und solchen, die nicht geför-

dert wurden (9 Prozent).

11 Dennoch sind auch hier Personalratsangaben aus Einrichtungen öffentlicher Rechtsform enthalten, die

unmittelbar zur staatlichen/kommunalen Kernverwaltung gehören (zum Beispiel öffentliche Banken,

Kultur, Erziehung).
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Anteil geförderter

Betriebe an allen

förderfähigen

(Ausbildungs-)Betrieben

Nur geförderte Betriebe:

Anteil Betriebe, die ohne

Förderung Ausbildung

reduziert hätten

Alle förderfähigen Ausbildungsbetriebe 8,3 24,0

Betroffenheit von Corona (Auszug)

Gab es in Ihrem Betrieb, ausgelöst durch

die Corona-Krise, Kurzarbeit? Trifft zu. 10,5 16,2

Mitarbeiter fielen aus. 11,3 22,6

Unser Betrieb hat geplante Investitionen

gekürzt. 10,5 (39,4)

Kunden stornierten Aufträge

(nur BR-Angaben). 9,4 (34,2)

Unser Betrieb musste Vertriebs- oder

Lieferwege ändern (nur BR-Angaben). 10,0 (23,3)

Branche (Auszug)

Produzierendes Gewerbe ohne

Baugewerbe 7,1 (17,5)

Handel, Verkehr und Lagerei,

Gastgewerbe 6,9 (54,7)

Information und Kommunikation 5,8 (0,0)

Öffentliche Dienstleister, Erziehung,

Gesundheit 17,5 25,8

Wirtschaftliche Situation

Sehr gut 6,9 (28,8)

Eher gut 8,8 22,1

Eher schlecht 7,8 19,5

Sehr schlecht (18,8) (37,6)

Frauenanteil an den Beschäftigten

(Quartile)

0 bis unter 30 Prozent 7,6 (40,8)

30 bis unter 50 Prozent 6,4 (0,0)

50 bis unter 70 Prozent 4,9 (30,6)

70 Prozent und mehr 15,7 21,1

Tabelle 2: Staatliche Förderung und Mitnahmeeffekte; Angaben in Prozent und gewichtet

Anmerkungen: Nur förderfähige Betriebe. Linke Spalte: Anteil staatlich geförderter Betriebe unter allen

Ausbildungsbetrieben (in verschiedenen Subgruppen). Rechte Spalte: Einschätzung des Betriebs- oder

Personalrats in den geförderten Betrieben, ob ohne die Förderung die Ausbildung reduziert worden wä-

re. Angaben in Klammer unterliegen wegen geringen Fallzahlen (< 30) sehr hoher Unsicherheit. N = 924,

darunter 83 geförderte Betriebe

Quelle:WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2021, eigene Berechnung

Um hier nicht zu einem falschen Urteil zu gelangen, wurden Betriebsräte (in

geförderten Betrieben) nach Mitnahmeeffekten gefragt sowie um eine Einschät-

zung zur Relevanz des Bundesprogramms im Zuge von Ausbildungsreduzierun-
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Abbildung 5: Staatliche Förderung und Reduktion der Ausbildung; Angaben in Prozent und gewichtet

Anmerkung: 84 geförderte, 854 nicht geförderte Betriebe

Quelle:WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2021, eigene Berechnung

gen gebeten.12 Lediglich 24 Prozent der Befragungsteilnehmer*innen in geför-

derten Betrieben gelangen zu der Einschätzung, dass das staatliche Unterstüt-

zungsprogramm hilfreich war, um das Ausbildungsangebot aufrechtzuerhalten.

Ohne die Förderung wäre es in ihrem Betrieb zu einer Verringerung der Ausbil-

dungsplätze gekommen (siehe Tabelle 2; vgl. dazu ausführlich Brehmer/Polloc-

zek 2024). Das bedeutet umgekehrt, dass 76 Prozent der Betriebsräte nicht davon

ausgehen, dass die Ausbildungsaktivität aufgrund der erhaltenen Förderung auf-

rechterhalten worden ist.

Die geförderten Ausbildungsbetriebe mussten laut Antragsbedingungen

nachweisen, dass sie in ihren Geschäftstätigkeiten von der Pandemie betroffen

sind. Dies zeigt sich auch in den Förderquoten. Betriebe berichteten bezüglich

ihrer Betroffenheit von der Corona-Pandemie überproportional, dass Geschäfts-

abläufe durch geänderte Vertriebs- oder Lieferwege beeinträchtigt gewesen

seien. Umsatzrückgänge wurden aufgrund von Stornierungen von Kundenauf-

trägen oder aufgrund von Auftragsrückgängen verzeichnet. Gekürzte Investitio-

12 »Denken Sie, dass Ihr Betrieb/Ihre Dienststelle ohne diese Unterstützung weniger Auszubildende ein-

gestellt hätte?«. Diese Frage wurde unmittelbar als Anschlussfrage nach der Angabe zum Erhalt staat-

licher Fördermittel zur Aufrechterhaltung des Ausbildungsangebots gestellt.
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nen, Kurzarbeit oder der (krankheitsbedingte) Ausfall von Mitarbeiter*innen –

all dies waren Probleme, die die Corona-Betroffenheit verdeutlichen.

Zu den geförderten Betrieben in der Betriebs- und Personalrätebefragung ge-

hörten überproportional Betriebe der Öffentlichen Dienstleistungen, Erziehung

und Gesundheit (18 Prozent) und Betriebe mit einem sehr hohen Frauenanteil (16

Prozent), was den Brancheneffekt unterstützt. Zu beachten ist, dass die hier dar-

gestellten Ergebnisse einen Eindruck während der laufenden Förderzeit darle-

gen. Die Gesamt-Evaluation der Bundesagentur für Arbeit betont die starke Nut-

zung der Ausbildungsplatzprämie in Betrieben des Gesundheitswesens und So-

zialen, aber auch die deutliche Nachfrage im Wirtschaftszweig Handel, im Ver-

arbeitenden sowie im Baugewerbe (Bundesagentur für Arbeit 2022).

Aus der Programm-Evaluation der Bundesagentur für Arbeit geht zudem

hervor, dass Anträge im Bereich der »Ausbildungsprämie plus« die Mehrheit

ausmachten. Insbesondere kleine Betriebe bilden nicht jährlich aus. Sie verfügen

eher über eine geringe Anzahl an Ausbildungsplätzen, welche alle paar Jahre

besetzt werden (BMBF 2023). Diese Antragstellergruppe erreichte mit bereits

einem neuen Ausbildungsvertrag direkt eine Erweiterung ihres Ausbildungs-

platzangebots, sodass ihnen folglich eine höhere Prämie zugesprochen wurde

(Bundesagentur für Arbeit 2022).

8. Fazit

Die Corona-Pandemie hat in vielen Betrieben Spuren hinterlassen. Geschäfts-

tätigkeit, Wirtschaftslage und Beschäftigungssituation unterlagen vielerorts ho-

hen Unsicherheiten. Dies hatte auch Auswirkungen auf die betriebliche Ausbil-

dung. Zwar galten für Auszubildende im Betrieb während der Pandemie beson-

dere Schutzregelungen. Die Folgen im Bereich der beruflichen Erstausbildung

schlugen sich somit eher bei den Planungen künftiger Ausbildungsstellen und

weniger in einem akuten Abbruch bestehender Ausbildungsverhältnisse oder im

Form von Kurzarbeit bei Auszubildenden nieder (Ebbinghaus 2021).

Der starke Einbruch an neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissen im

Jahr 2020 und der damit verbundene Rückzug von Betrieben aus der Ausbildung

markiert eine Zäsur, welche kurz- wie langfristige Bedeutung hat. Insbesondere

stark von der Pandemie betroffene Betriebe haben auf die wirtschaftlichen Un-

wägbarkeiten reagiert, indem sie ihre geplanten Ausbildungskapazitäten zurück-

geschraubt haben. Zu dieser Zeit gab es vielfache und berechtigte Bedenken, dass

das Ausbildungssystem somit, allemal kurzfristig, vor große Herausforderungen

gestellt werde und eine Verstärkung sozialer Ungleichheiten in der beruflichen

Bildung zur Folge haben könnte. Eine schnelle arbeitspolitische Intervention war
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daher ein richtiger, konsequenter Schritt. Die Maßnahme »Ausbildungsplätze

sichern« sollte den Ausbildungsmarkt schützen und potenzielle längerfristige

Schäden abwenden. Nach Einschätzung von Betriebs- und Personalräten wäre

es jedoch auch ohne diese Maßnahme nicht zur substanziellen Reduzierung im

Angebot der Betriebe gekommen. Die Betriebe trafen ihre jeweiligen Entschei-

dungen, die Ausbildung aufrechtzuerhalten oder zu reduzieren, weitgehend

unabhängig von der Förderung. Das Förderprogramm wirkte damit letztlich als

finanzielle Unterstützung für die ohnehin ausbildungsbereiten Betriebe.

Dennoch bleibt festzuhalten: Mit der Verknappung neu abzuschließender

Ausbildungsverträge blieben den davon betroffenen Jugendlichen ihre Bildungs-

chancen verwehrt, denn für ausbildungsinteressierte Personen waren zu dieser

Zeit noch keine berufsqualifizierenden Alternativen vorhanden. Ergänzende

Maßnahmen zur Stärkung der Nachfrageseite, welche auf die Lebenslagen und

Entwicklungsbedürfnisse von Jugendlichen während der Pandemie-Zeit gerich-

tet gewesen wäre, hätte eine sinnvolle Ergänzung von Unterstützungsleistungen

für die duale Ausbildung während der Corona-Pandemie dargestellt. Die später

eingeführte sogenannte »Ausbildungsplatzgarantie« ist deshalb grundsätzlich

mit Blick auf den Zugang zur beruflichen Ausbildung als ein bedeutsames Instru-

ment zu bewerten – auch, falls es in Zukunft erneut zu einem betriebsbedingten

kurzfristigen Rückzug aus dem Ausbildungsengagement kommen sollte.

Der kurzfristige Einschnitt in der Entwicklung des Ausbildungsgeschehens

bestärkt insgesamt die Sichtweise, dass das betriebliche Ausbildungsengagement

eng mit langfristigen Überlegungen der Betriebe zur eigenen Fachkräftesiche-

rung verbunden ist. Ein Rückzug aus der Ausbildung birgt demnach das Risiko,

die zukünftige Fachkräftesicherung im Betrieb nicht gewährleisten zu können.

Als Folge der Corona-Pandemie bleibt weiterhin das Problem, dass sich die be-

stehenden Herausforderungen im dualen Ausbildungssystem insbesondere mit

Blick auf Passungsprobleme verstärkt haben. Sie verhindern, dass es zu einem

»Matching« auf dem Ausbildungsmarkt und zu erfolgreichen Ausbildungsstarts

kommt. Hier besteht weiterer Handlungsbedarf, um regionale und berufsbe-

zogene Matchingprobleme auszugleichen, beispielsweise indem einerseits die

Berufsorientierung und Berufsberatung sowie andererseits auch die Mobilität

von Jugendlichen unterstützt wird (Bellmann/Fitzenberger 2021). Daneben gibt

es auch eigenschaftsbezogene oder verhaltensbezogene Ursachen für Passungs-

probleme, die auf einen Mismatch zwischen Voraussetzungen oder Erwartungen

an die Ausbildung seitens der Jugendlichen und den betrieblichen Anforde-

rungen und Rahmenbedingungen der Ausbildung verweisen (Autorengruppe

Bildungsberichterstattung 2022: 172). Um betriebliche Präferenzen in Bezug auf

Jugendliche kritisch zu reflektieren und eine bessere Chancengleichheit beim

Eintritt in die Ausbildung zu ermöglichen, könnte es hilfreich sein, Betriebe ver-
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stärkt über bereits bestehende und zu beantragende Unterstützungsleistungen,

wie beispielsweise qualifizierte Ausbildungsbegleiter*innen, die Möglichkeit

einer assistierten Ausbildung oder die Rolle von Jugendberufsagenturen, zu

informieren und zu beraten.
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Mitbestimmung im Lockdown –
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die
Betriebs- und Personalratsarbeit

Martin Behrens,WolframBrehmer

1. Einleitung

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeitswelt wurden seitens der

Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zusammenfassend als »katastrophal«

bezeichnet (ILO 2021). Als Krise globalen Ausmaßes führte die Pandemie zu er-

heblichen Verwerfungen auf den Arbeitsmärkten dieser Welt, welche in massi-

ven Arbeitsplatzverlusten, steigender Arbeitslosigkeit und sinkendem Arbeitsvo-

lumen ihren Ausdruck fanden (ILO 2020). Daneben kam es zu einer bislang nicht

gekannten Ausweitung des Homeoffice (vgl. die Beiträge von Ahlers und Emm-

ler in diesem Band). Die Auswirkungen der Corona-Krise waren allerdings un-

gleich auf die verschiedenen Branchen, Berufsfelder und Arbeitssituationen ver-

teilt (ETUI/ETUC 2020).

Die Corona-Pandemie erwies sich auch für die Institutionen der Industriellen

Beziehungen im Allgemeinen und der betrieblichen Mitbestimmung im Beson-

deren als massiver »Stress-Test« (Detje/Sauer 2021; Behruzi u.a. 2021; Behrens

2022; Behrens/Brehmer 2022; Kötter u.a. 2023). Wir gehen daher hier der Fra-

ge nach, inwieweit sich Betriebs- und Personalräte auch unter diesen Extrembe-

dingungen als handlungsfähig erwiesen haben und inwiefern sie einen Beitrag

dazu leisten konnten, die neuen Herausforderungen zu meistern.1 Darüber hin-

aus zeigen wir, wie sich in der Pandemie auch die Arbeitsweisen der Betriebs-

und Personalräte verändert haben. Schließlich gehen wir der Frage nach, welche

nachwirkenden Folgen die Pandemiejahre für die Mitbestimmungspraxis hinter-

lassen haben, auch wenn die Pandemie an sich bewältigt ist.

Dieser Beitrag ist wie folgt strukturiert: Abschnitt 2 erörtert konzeptionelle

Überlegungen zu den Auswirkungen der Pandemie auf verschiedene Aspekte

der Mitbestimmung in Betrieben und Dienststellen. In Abschnitt 3 werden die

1 Dieser Beitrag ist eine aktualisierte und erweiterte Fassung des WSI Reports Nr. 75 von Behrens/Breh-

mer (2022).



126 Martin Behrens, Wolfram Brehmer

analysierten Daten beschrieben. Abschnitt 4 untersucht die Veränderungen der

inhaltlichen Schwerpunkte der Betriebs- und Personalratsarbeit im Zuge der

Corona-Pandemie. Abschnitt 5 beleuchtet den Verlauf der Betriebsratswahlen

während der Pandemie. Die folgenden Abschnitte behandeln die veränder-

ten Arbeitsweisen und die Organisation der Betriebs- und Personalratsarbeit

(Abschnitt 6) sowie das Verhältnis zum Arbeitgeber (Abschnitt 7). Abschnitt 8

bietet eine zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse und eine Einschät-

zung darüber, welche langfristigen Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die

betriebliche Mitbestimmung haben könnte.

2. Auswirkungen der Pandemie auf unterschiedliche Aspekte der

Mitbestimmung: Konzeptionelle Vorüberlegungen

Die Corona-Pandemie beeinflusste die Arbeit von Betriebsräten (BR) und Perso-

nalräten (PR) in vielfältiger Weise.

2.1 Inhaltliche Ausrichtung der Betriebs- und Personalratsarbeit

Zentrale Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Pandemie

hatten ihren Bezugspunkt in der Arbeitswelt, insbesondere mit Blick auf

die Arbeit im Betrieb. Mit der Corona-Schutzverordnung, der SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzverordnung, der SARS-CoV-Arbeitsschutzregel sowie der Corona-

Test- und -Quarantäneverordnung fand innerhalb der Arbeitswelt eine Reihe

neuer Rechtsnormen Anwendung, die im erheblichen Umfang auch die Arbeit

der Betriebs- und Personalräte berührten. Nicht zuletzt auf Grundlage ihrer

durch die Betriebsverfassung zugewiesenen zentralen Rolle im Bereich des be-

trieblichen Gesundheitsschutzes (§ 87 I Nr. 7 BetrVG und der entsprechenden

Rechtsnormen im Personalvertretungsrecht) waren und sind hier die Interessen-

vertretungen in einer besonderen Verantwortung.

Ebenso mit der Pandemie verbunden war die Neuakzentuierung von Fragen

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der Geschlechtergerechtigkeit. Mit

der phasenweisen Schließung von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen

sowie gehäuftem Auftreten von Quarantänefällen in den Klassen/Gruppen sowie

unter Lehrer*innen und Erzieher*innen stellte sich die Frage nach der Sicher-

stellung der Kinderbetreuung in besonders drängender Weise (Hövermann/Kohl-

rausch 2022). Mit diesen Problemen verbunden waren das mobile Arbeiten/Ho-
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meoffice und die mögliche Gewährung von Kinderbetreuungstagen, die über den

gesetzlichen Anspruch hinausgingen – beides Themen betrieblicher Regulierung.

Der mit der Pandemie verbundene Bedeutungszuwachs von Fragen des

betrieblichen Gesundheitsschutzes sowie des Themas der Vereinbarkeit von

Familie und Beruf dürfte sich auch auf das Aufgabenprofil der Betriebs- und

Personalräte auswirken. Zwei Szenarien erscheinen hierbei denkbar: Erstens

könnten Betriebs-/Personalräte im Sinne einer Profilerweiterung neue oder neu

akzentuierte Themen der Betriebs-/Personalratsarbeit übernehmen, ohne dabei

ihr bisheriges Aufgabenspektrum zu beschneiden. Die gegenläufige Erwartung

wäre die Verdrängung etablierter Aktivitäten durch neue Problemlagen und den

damit verknüpften Arbeitsfeldern. Welche der beiden Erwartungen, Erweite-

rung oder Verdrängung, zutrifft, ist letztlich auch von der Arbeitsbelastung der

Räte sowie von deren Ressourcenausstattung abhängig. Befindet sich die Leis-

tungsfähigkeit der betrieblichen Mitbestimmung bereits »am Limit«, so werden

die Gremien eher nach Entlastungsmöglichkeiten suchen. Können hingegen

Betriebs-/Personalräte – zumindest übergangsweise – zusätzliche Arbeitsres-

sourcen mobilisieren oder Überlast schultern, so erscheint es unwahrscheinlich,

dass etablierte Arbeitsfelder und Themen aufgegeben oder zurückgefahren

werden.

Nicht aus dem Blick verloren gehen sollten auch Fragen der betrieblichen Kri-

senbetroffenheit, die nur mittelbar mit der Pandemie in Verbindung stehen. Ge-

rät ein Betrieb, zum Beispiel wegen unterbrochener Lieferketten oder Ausfall der

Nachfrage, in wirtschaftliche Schwierigkeiten – wir denken hier insbesondere

an Hotellerie und Gastronomie, aber auch den Kulturbereich –, so erhalten auch

klassische Aufgabenbereiche der betrieblichen Mitbestimmung, wie zum Beispiel

Kurzarbeit, Interessenausgleich/Sozialplan und Beschäftigungssicherung, eine

neue Dringlichkeit. Allerdings gibt es auch Branchen, die ihr Geschäft in der Pan-

demie ausweiten konnten oder mussten. Zu denken ist zum Beispiel an den On-

line-Handel, das Baugewerbe oder den Gesundheitssektor. Auch diese Entwick-

lungen werden nicht ohne Folge für die Betriebs- und Personalratsarbeit gewesen

sein.

2.2 Neue Formen der Betriebs- und Personalratsarbeit

Eine zweite Auswirkung der Pandemie bezieht sich auf die Formen des Arbeitens

im Betriebs-/Personalratsgremium selbst. Mit der zugespitzten Infektionsgefahr

erweist sich auch der lang eingeübte und gesetzlich verankerte Modus der Be-

triebs-/Personalratsarbeit »in Präsenz« als problematisch. Mit der befristet in das

Betriebsverfassungsgesetz aufgenommenen Ermächtigung zur Durchführung
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von Betriebsversammlungen mittels einer Video- oder Telefonkonferenz (§ 129

BetrVG) sowie der mittlerweile auf Dauer eingeführten Option zur Nutzung von

Telefon- und Videokonferenzen für die Durchführung von Betriebsratssitzungen

(§ 30 II BetrVG) sind den Betriebsräten hier neue Möglichkeiten an die Hand

gegeben worden. Auch Personalräten wurden die Möglichkeiten für virtuelle

Sitzungen eröffnet; für virtuelle Personalversammlungen galt dies allerdings nur

eingeschränkt.

Insbesondere die dauerhaft ins Gesetz eingeführte Möglichkeit zur Durch-

führung von Online-Betriebsratssitzungen ist nicht unumstritten. So wurde sei-

tens der Gewerkschaften kritisiert, Online-Formate könnten von Arbeitgebern

dazu genutzt werden, Präsenzsitzungen systematisch zu unterbinden, um Kos-

ten zu sparen (DGB 2021: 10). Darüber hinaus gingen bei Betriebsratssitzungen

in Form einer Videokonferenz »wichtige Elemente des persönlichen Austauschs«

verloren (ebd.: 9).

Dass sich der weitgehende Verzicht auf Mitbestimmung in Präsenz auch

auf die Qualität der Betriebsratsarbeit sowie auf die Nähe zu den Belegschaften

auswirken kann, findet Anknüpfungspunkte in der Betriebsratsforschung. Zwar

basiert die betriebliche Mitbestimmung auf der Mandatierung, welche ihre Le-

gitimation auf die vierjährlichen Wahlen stützt und damit die Belegschaft eher

marginalisiert (Schmidt/Trinczek 1999, S. 111), dennoch erweist sich der persönli-

che Kontakt bzw. »feedback-loops« (Gumbrell-McCormick/Hyman 2010: 304) als

wichtige soziale Grundvoraussetzung repräsentativer Interessenvertretung. So

ist der Betriebsrat im Falle betrieblicher Konflikte auf die Unterstützung durch

die Belegschaft angewiesen, welche mitunter dessen »schärfste Waffe« (Schmidt/

Trinczek 1999: 113) ist. Darüber hinaus erweisen sich insbesondere Betriebsver-

sammlungen als wichtiger Seismograf zur Identifizierung von Bedürfnissen und

Stimmungen in der Belegschaft, aber auch als gezielt eingesetztes Instrument

zur Ausübung von Druck auf die Arbeitgeberseite.

Der Frage, inwieweit die neuen – oft digital gestützten – Instrumente der Be-

triebs- und Personalratsarbeit in der Praxis Anwendung gefunden haben, werden

wir uns in Abschnitt 6 zuwenden.

2.3 Betriebliche Sozialordnung: Neues Verhältnis zum Arbeitgeber?

Schließlich gehen wir drittens davon aus, dass die Corona-Pandemie auch das

Verhältnis zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber beeinflusst hat. Hierbei er-

scheinen zwei gegenläufige Szenarien gleichermaßen plausibel zu sein. Ein

erstes Szenario würde an vormalige Erfahrungen während der Weltfinanzkrise

anknüpfen (Behrens 2014; Detje u.a. 2011), wonach deutsche Schlüsselakteure
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der Industriellen Beziehungen in Zeiten existenzieller Bedrohungslagen dazu

tendieren, in einen Krisenbewältigungsmodus zu wechseln. Vor dem Hinter-

grund erheblicher Gefahren für Betrieb und Beschäftigung stellen demnach

Betriebsräte und Arbeitgeber bestehende Konflikt zurück (oder legen sie »auf

Wiedervorlage«), um in dieser Situation gemeinsam betriebliche Stabilisie-

rungsmaßnahmen in die Wege zu leiten. Ein zweites Szenario lässt sich unter

die Chiffre »Gelegenheit macht Diebe« oder »never let a good crisis go to was-

te« stützen und kann an die Deregulierungserfahrungen während der Corona-

Pandemie anknüpfen, wie sie für den Fall der Arbeitsbeziehungen im Verei-

nigten Königreich beobachtet wurden (Herman u.a. 2021). Demzufolge nutzen

Arbeitgeber die willkommene Ablenkung durch die Pandemie, um eigene Vor-

stellungen leichter durchsetzen zu können. Ob sich Anhaltspunkte für diese

beiden (gegenläufigen) Thesen finden lassen, werden wir in Abschnitt 7 erörtern.

3. Daten und Methode

Dieser Beitrag stützt sich hauptsächlich auf Befunde der telefonisch vom 26.

Mai bis 14. Dezember 2021 durchgeführten WSI-Betriebs- und Personalrätebe-

fragung, Welle 5 eines regelmäßig stattfindenden Befragungspanels.2 Grundge-

samtheit sind Betriebe und Dienststellen ab 20 Beschäftigten mit Betriebs- oder

Personalrat aller Branchen Deutschlands. Die Auswahl der zu befragenden Be-

triebe erfolgte mit einer Zufallsziehung aus der Betriebsdatei der Bundesagentur

für Arbeit. Es nahmen 2.924 Betriebsrats- und 963 Personalratsmitglieder teil. Es

wurde nur ein Mitglied je Gremium interviewt, in der Regel der oder die Betriebs-

bzw. Personalratsvorsitzende, das Auskunft für Betrieb und Gremium erteilte.

Die Teilnahmequote lag bei 20,5 Prozent bei den Erstteilnehmern (Nachziehung

2021 zur »Stichprobenauffrischung«), die Panelteilnahmequote bei 57,7 Prozent.

Vereinzelt werden daneben Angaben auch der WSI-Betriebs- und Personal-

rätebefragungen der Jahre 2018 und 2023 genutzt, ebenso wie Angaben aus der

HBS-Erwerbspersonenbefragung (Emmler 2023) und Angaben aus dem IAB-Be-

triebspanel (Ellguth u.a. 2014).

2 Für tiefer gehende Informationen zur WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung siehe den Beitrag von

Brehmer und Emmler in diesen Band.
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4. Inhaltliche Arbeitsschwerpunkte und Arbeitsbelastung der

Betriebs- und Personalräte

Wir wenden uns nun der Frage zu, inwieweit die inhaltliche Agenda der Betriebs-

und Personalräte im Zuge der Corona-Pandemie eine Erweiterung erfuhr. Wie

die in Abbildung 1 dargestellten Schwerpunkte der Betriebs- und Personalratsar-

beit der Jahre 2020/21 belegen, hatten sich Themen mit Pandemiebezug deutlich

in den Vordergrund gedrängt. Die Liste der zehn meistgenannten Themen wird

angeführt von »Corona und Folgen für den Betriebsablauf«. Knapp 93 Prozent der

Personalräte und 88 Prozent der befragten Betriebsräte haben sich mit diesem

Thema befasst.3 Mit den Themen »Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung«,

»mobile Arbeit bzw. Heimarbeit« und »Umstellung der Betriebsratsarbeit wegen

Corona« finden sich weitere Arbeitsfelder mit direktem Pandemiebezug auf

den vorderen Rängen. Bei den genannten Themen erweisen sich im Übrigen

Unterschiede zwischen der privaten Wirtschaft und dem Öffentlichen Dienst als

eher gering. Interessant ist auch die häufige Nennung der »Einführung neuer

Techniken oder Digitalisierung«: 85 Prozent der Personal- und 74 Prozent der

Betriebsräte hatten sich hiermit seit Anfang 2020 bis zum Befragungszeitpunkt

2021 befasst. Auch dies steht in direktem Zusammenhang mit der Pandemie,

denn immerhin 66 Prozent der befragten Betriebs- und Personalräte gaben an,

dass die Pandemie Digitalisierungsprozesse im Betrieb bzw. in der Dienststelle

beschleunigt habe.

3 Die CATI-Frage lautete: »Kommen wir jetzt zur Betriebsratsarbeit. Ich lese Ihnen nun eine Liste von

Themen vor. Sagen Sie uns bitte jeweils, ob sich der Betriebsrat damit seit Anfang 2020 besonders be-

schäftigt hat«. Insgesamt wurden 41 Themen abgefragt, aus denen die Befragten in Mehrfachnennung

wählen konnten. Die Frage wurde in regelmäßigen Abständen wiederholt, damit der Kontext der Ant-

wortmöglichkeiten nicht verloren ging. Die Antwortmöglichkeiten wurden in randomisierter Reihen-

folge abgefragt; vgl. dazu Tabelle 1, die jedoch nur einen Auszug aller Items beinhaltet.
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Abbildung 1: Häufigste Themen der Betriebs- und Personalratsarbeit 2020/20214; Angaben in Prozent,

gewichtet

Anmerkung: Mehrfachnennung möglich; 2.924 Betriebs-, 963 Personalräte

Quelle:WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2021, eigene Berechnung

Wie sehr die Pandemie dazu beigetragen hat, das Arbeitsprofil der Betriebsrä-

te zu verändern, zeigt Tabelle 1. So konnten wir die in unsere Erhebungen einbe-

zogenen Betriebsräte zu drei Zeitpunkten dazu befragen, mit welchen Themen

sich der Betriebsrat im zurückliegenden Jahr »besonders beschäftigt« hat. Die

erste dieser Befragungen fand im Jahr 2018 statt, also deutlich vor dem Beginn der

Pandemie. Eine zweite Befragung erfolgte 2021 während der Pandemie und der

damit verbundenen Betriebsschließungen, betrieblichen Schutzregeln und sons-

tigen Einschränkungen. Zum Zeitpunkt der dritten Erhebung (2023) waren die-

se Beschränkungen weitestgehend außer Kraft getreten. Für insgesamt 38 The-

menfelder konnten wir zu allen drei Zeitpunkten erheben, wie viele Betriebsräte

sich mit den genannten Themen besonders beschäftigt haben. In Tabelle 1 zeigen

wir nun unterschiedliche Muster von Themenkonjunkturen. Zwei Muster deuten

4 Abbildung 1 stellt ebenso wie Tabelle 1 eine Auswahl der über 40 erhobenen Themen dar. Die vollständige

Liste aller Nennungen findet sich bei Behrens und Brehmer (2022: 19 f.).
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darauf hin, dass die Corona-Pandemie quasi als vorübergehender Ausnahmezu-

stand für die betriebliche Mitbestimmung fungierte. Gegenüber der Zeit vor der

Pandemie finden wir in der Erhebung 2020/21 eine deutliche Veränderungsdyna-

mik, welche allerdings mit dem Auslaufen dieser Sonderkonjunktur in eine Nor-

malisierung mündet. Der Status vor der Pandemie wird quasi wiederhergestellt.

In einer kleineren Anzahl von Themenfeldern (zum Beispiel Themen wie Arbeits-

schutz/Gesundheitsförderung oder Arbeitszeitkonten) steigt die relative Bedeu-

tung dieser Themen zwischenzeitlich an, bei einer weitaus größeren Anzahl von

Themen beobachten wir einen Bedeutungsrückgang während der Zeit der Pande-

mie (zum Beispiel Beschäftigte mit Migrationshintergrund, Fort- und Weiterbil-

dung oder zu geringe Personalstärke). Wir sehen in dieser Pendelbewegung den

Ausdruck von zweierlei Prozessen: Zum einen ergeben sich aus den Notwendig-

keiten des Gesundheitsschutzes und der damit verbundenen Maßnahmen, wie

zum Beispiel der Einführung/Ausweitung von mobilem Arbeiten, neue Themen,

die sich in den Vordergrund drängen. Vor dem Hintergrund begrenzter Arbeits-

kapazitäten der Betriebsratsgremien führt dies aber, zweitens, zu einer Re-Prio-

risierung der Aufgaben und Themen. Etablierte Themen rücken in den Hinter-

grund; sie werden aber nach dem Ende der pandemiebedingten Sonderkonjunk-

tur aus ihrem »Dornröschenschlaf« erweckt. Dass wir es bei der Pandemie aller-

dings nicht ausschließlich mit einer reversiblen Sonderkonjunktur zu tun haben,

zeigt der Blick auf eine dritte Gruppe von Themen, die einen kontinuierlichen Be-

deutungszuwachs erfuhren. So scheinen die Corona-Jahre quasi als Katalysator

für eine Reihe von Themen gewirkt zu haben, die gekommen sind, um zu bleiben.

Dies trifft für Fragen des flexiblen Umgangs mit Arbeitszeit zu: zum Beispiel »im-

mer flexiblere Arbeitszeiten«, »Arbeiten außerhalb der regulären Arbeitszeit oder

in der Freizeit«, aber auch »Erreichbarkeit der Beschäftigten außerhalb der regu-

lären Arbeitszeit«. Wir vermuten, dass die zunehmende Bedeutung dieser The-

men direkt oder indirekt mit der zunehmenden Nutzung von mobilem Arbeiten

verbunden ist.

Themen der BR-Arbeit Befragung

2018

Befragung

2021

Befragung

2023

Arbeitsschutz, Gesundheitsförderung 82,5 85,1 83,1

Zu geringe Personalstärke 81,4 75,5 85,3

Mitarbeitergespräche 70,6 72,5 77,4

Überstunden 77,6 70,3 77,2

Eingruppierung oder Entgelt 61,8 65,0 75,8

Immer flexiblere Arbeitszeiten 51,6 63,1 63,5

Leistungsdruck 69,0 59,8 64,6

Fort- und Weiterbildung 63,7 58,9 67,7

Verschlechterung des Betriebsklimas 62,4 57,7 67,5
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Themen der BR-Arbeit Befragung

2018

Befragung

2021

Befragung

2023

Familienfreundliche Arbeitsbedingungen 49,1 54,3 49,2

Arbeitsverdichtung 64,2 53,1 59,7

Arbeiten außerhalb der regulären Arbeitszeit

oder in der Freizeit 40,7 46,7 50,2

Personalabbau und Beschäftigungssicherung 37,8 44,6 39,0

Befristete Beschäftigung 61,4 43,7 44,3

Erreichbarkeit der Beschäftigten außerhalb der

regulären Arbeitszeit 27,4 30,1 32,8

Beschäftigte mit Migrationshintergrund 22,6 15,5 21,0

Unterschreitung von Tarifstandards, Kürzung

tariflicher Leistungen 14,9 11,7 14,3

Tabelle 1: Entwicklung ausgewählter Themen der Betriebsratsarbeit; Angaben in Prozent, gewichtet

Anmerkung: Fälle 2018: 2.288, 2021: 2.924, 2023: 2.712; nur Betriebsratsangaben (ohne Personalräte)

Quelle:WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2018, 2021, 2023, eigene Berechnung

Bereits die Darstellung der Sonderkonjunktur bei bestimmten Themen hat ge-

zeigt, dass für eine Vielzahl von Betriebs- und Personalräten die einfache Erweite-

rung der eigenen Agenda (»Profilerweiterung«) in den Corona-Jahren keine nach-

haltige Option war. Dies verdeutlichen auch die in Tabelle 2 präsentierten Anga-

ben. Danach gefragt, wie sich die Belastungen in der Betriebs- und Personalrats-

arbeit seit Beginn der Corona-Krise entwickelt haben, gaben 56 Prozent der Be-

fragten an, die Belastung sei gestiegen, während 39 Prozent davon ausgehen, die-

se sei gleich geblieben. Lediglich 5 Prozent der Betriebs- und Personalräte haben

einen Rückgang der Belastungen erlebt. Bemerkenswert ist der beinahe lineare

Anstieg der Belastung mit der Betriebsgröße. Geben 45 Prozent der Mitbestim-

mungsträger in kleinen Betrieben und Dienststellen an, ihre Belastung sei gestie-

gen, so beträgt dieser Anteil in den Großbetrieben mit mehr als 500 Beschäftigten

68 Prozent. Auch allein die Möglichkeit, in Betrieben mit mehr als 200 Beschäf-

tigten (Freistellungsgrenze) ein Betriebsratsmitglied vollständig (oder teilweise)

für die Betriebsratsarbeit freistellen zu können, scheint hier für keine spürbare

Entlastung gesorgt zu haben. Nach unseren weiteren Analysen wird dieser deut-

liche Größeneffekt von der größeren Komplexität der Betriebsratsarbeit in grö-

ßeren Betrieben getragen. Dies drückt sich beispielsweise auch in dem Befund

aus, dass die Anzahl der von einem Betriebsrat/Personalrat bearbeiteten Themen

mit der Betriebsgröße ansteigt.
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Entwicklung der Belastung des Betriebs-/

Personalrats seit Beginn der Corona-Krise

Betriebsgröße: Anzahl

Beschäftigte Gesunken

Gleich

geblieben Gestiegen Total

20 bis 49 6,6 48,5 44,9 100

50 bis 99 6,0 46,6 47,5 100

100 bis 199 4,7 41,7 53,6 100

200 bis 499 4,9 35,5 59,7 100

500 und mehr 3,6 28,8 67,6 100

Total 5,0 38,9 56,1 100

Tabelle 2: Durch die Corona-Krise veränderte Belastungen in der Betriebs- und Personalratsarbeit, nach

Betriebsgröße; Angaben in Prozent, gewichtet

Quelle:WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2021, eigene Berechnung

5. Betriebsratswahlen im Frühjahr 2022

Auch die Betriebsratswahlen im Jahr 2022 wurden maßgeblich von den Heraus-

forderungen der Corona-Pandemie beeinflusst, denn die Wahlen wurden nicht

verschoben, sondern fanden trotz bestehender Kontaktbeschränkungen und Un-

sicherheiten planmäßig vom 1. März bis 31. Mai 2022 statt. Das erschwerte nicht

nur den Wahlgang an sich, sondern auch die Aufstellung von Kandidat*innen für

die Wahl (Einholung der erforderlichen Unterschriften, das Aufstellen der Listen,

Wahlwerbung, aber auch die generelle Koordination der ganzen Wahl und die

Mobilisierung der Wählerschaft). Doch trotz der Situation erzielten die Wahlen

mit 71 Prozent eine überraschend hohe Wahlbeteiligung (Daten WSI-Betriebsrä-

tebefragung 2023). Die Pandemie zwang bei den Wahlmodalitäten zu Anpassun-

gen, die Briefwahl wurde gegenüber der Wahl vor Ort im Betrieb zur dominieren-

den Form: 56 Prozent der Wählenden gaben ihre Stimme per Briefwahl ab, nur 44

Prozent vor Ort (Daten aus HBS-Erwerbspersonenbefragung, Welle 85). In einem

Zeitraum, in dem persönliche Interaktionen eingeschränkt waren, erwies sich die

Möglichkeit der Briefwahl als essenziell für die Fortführung des demokratischen

Wahlprozesses in den Betrieben.

5 Die Befragung fand vom 25.04. bis 09.05.2022 statt. 26 Prozent der Befragten hatten zum Erhebungs-

zeitpunkt noch nicht gewählt. Diese sind in der Auswertung nicht berücksichtigt.
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Abbildung 2: Verbreitung von Betriebs- und Personalräten, 1996–2022; Angaben in Prozent

Anmerkung: Nur Betriebe mit fünf oder mehr Beschäftigten

Quelle: IAB-Betriebspanel 1996–2022, Hohendanner/Kohaut (2023): Anlagentabellen 3 und 4 (Auszug)

Ein Blick auf die IAB-Betriebspaneldaten der Jahre 1996 bis 2022 (vgl. Abbil-

dung 2) verdeutlicht, dass der Anteil der Betriebe mit Betriebsrat (sowie der in ih-

nen Beschäftigten) durch die Betriebsratswahlen im Corona-Jahr 2022 ebenfalls

nicht maßgeblich vermindert wurde. Die Prozentzahlen der Beschäftigten in be-

triebsratsfähigen Betrieben mit Betriebsrat sind im Vergleich zu den Vorjahren

stabil geblieben, Gleiches gilt für die Betriebe. In gewisser Weise unterstreicht

dies die Robustheit der Mitbestimmung und ihrer Akteure, die auch in Zeiten von

Krisen und massiven Umstellungen weiterhin ihrer Funktion nachgehen. Dies

steht im Kontrast zu Befürchtungen, die im Vorfeld der Wahlen geäußert wur-

den, und verdeutlicht die Anpassungsfähigkeit der betrieblichen Mitbestimmung

an herausfordernde Umstände. Allerdings ändert dieser Befund nichts an dem

länger anhaltenden Trend, dass zunehmend weniger Betriebe/Belegschaften die

Notwenigkeit oder Möglichkeit wahrnehmen (können), einen Betriebsrat zu bil-

den (Hohendanner/Kohaut 2023).

6. Mitbestimmung in Zeiten von Corona

Infolge der Corona-Pandemie war die Gesundheit der Mitglieder von Betriebs-

und Personalräten ebenso gefährdet wie die aller anderen Beschäftigten. Die

gängigen Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus
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galten gleichermaßen für Beschäftigte und Betriebsräte: Abstand halten, Lüften,

Maske tragen und nach Möglichkeit direkte Kontakte mit anderen minimie-

ren. All dies waren regelmäßig praktizierte Maßnahmen zur Vermeidung von

Infektionen. Die Pandemie traf allerdings auf eine Rechtslage, wonach unter

Anwendung des im BetrVG verankerten Kriteriums der »Nichtöffentlichkeit« die

Zulässigkeit der virtuellen Durchführung von Betriebsratssitzungen ebenso wie

von Betriebsversammlungen infrage gestellt wurde (Fitting u.a. 2018, § 33 Rn

21b, 21c).

Erst mit der Verabschiedung der »Sonderregelung aus Anlass der Corona-

Pandemie« des § 129 BetrVG zum 1. März 2020 wurde hier für Klarheit und

Rechtssicherheit gesorgt. Die zeitlich befristete (und einmal verlängerte) Rege-

lung des § 129 BetrVG ermöglichte die Durchführung von virtuellen Betriebsver-

sammlungen ebenso wie die rechtssichere Beschlussfassung im Betriebsrat auch

bei Online-Sitzungen oder Telefonkonferenzen. Die virtuelle Beschlussfassung

des Betriebsrates wurde im Juni 2021 als Teil des Betriebsrätemodernisierungs-

gesetzes dauerhaft ins Betriebsverfassungsgesetz übernommen (§ 30 II BetrVG),

nicht jedoch ihr Pendant zur virtuellen Durchführung von Betriebsversamm-

lungen. Mit der Ermöglichung virtueller Betriebsratssitzungen wurde allerdings

auch der Vorrang von Präsenzsitzungen im Gesetz verankert und die Durch-

führung von virtuellen Sitzungen an die Erfüllung einer Reihe von Kriterien

geknüpft.6

Wie in Abbildung 3 dargestellt, erwies sich während der Zeit der Pandemie die

Sitzung in Präsenz weiterhin als die am häufigsten genutzte Form der Betriebs-

ratssitzungen. 42 Prozent der befragten Betriebsräte und 38 Prozent der Perso-

nalräte tagten so. Weitere 33 Prozent der Betriebsräte und 34 Prozent der Perso-

nalräte führten Videokonferenzen durch. Hybride Formate unter Kombination

verschiedener Durchführungsarten (zum Beispiel Präsenzsitzung mit Zuschal-

tung einzelner Betriebsratsmitglieder) finden sich bei 11 Prozent der Betriebs-

und 18 Prozent der Personalräte. Die klassische Telefonkonferenz, die zumeist oh-

ne Anschaffung einer besonderen IT-Infrastruktur seitens des Arbeitgebers aus-

kommt, wurde bei 14 Prozent der Betriebs- und 11 Prozent der Personalräte ge-

nutzt, dies vor allem in kleineren Betrieben und Dienststellen.

Wie in Tabelle 3 dargestellt, wurden Präsenzsitzungen nicht überall in glei-

chem Maße genutzt (Angaben nur für Betriebsräte). So variierte die Nutzung zum

Beispiel mit der Betriebsgröße. Während 44 Prozent der Betriebsräte in Betrieben

mit 20 bis 49 Beschäftigten Treffen unter Anwesenden favorisierten, waren dies

6 Auch Personalräte können, nach einer Zeit der coronabedingten Übergangsregelungen, mittlerweile

virtuell Personalratssitzungen abhalten, wobei Präsenzsitzungen Vorrang einzuräumen ist. Zu den Re-

gelungen im BPersVG vgl. Baden (2021: 9 f.).
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Abbildung 3: Form der Betriebs- oder Personalratssitzungen seit dem Beginn der Corona-Krise; Angaben

in Prozent, gewichtet

Anmerkung: 2.789 Betriebs-, 925 Personalräte

Quelle:WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2021, eigene Berechnung

lediglich 28 Prozent der Gremien in Großbetrieben mit mehr als 500 Beschäftig-

ten. Ein wichtiger Grund mag hier in der Größe der Gremien liegen. Während

der Betriebsrat eines Kleinbetriebes mit zwischen 20 und 49 Beschäftigten aus

drei Personen besteht, bestehen die Betriebsräte der Großbetriebe aus mindes-

tens elf Mitgliedern (ein Gremium im Betrieb mit 9.000 Beschäftigten hat bereits

35 Mitglieder). Während sich also Abstandsregeln im Betriebsrat des Kleinbetrie-

bes gut einhalten ließen, stellten die räumlichen Verhältnisse den Betriebsrat von

Großbetrieben vor größere Herausforderungen.

Wie der untere Teil von Tabelle 3 zeigt, drängt sich aber ein weiterer Zu-

sammenhang auf: Der Verzicht auf Präsenzsitzungen fiel dann leichter, wenn

Beschäftigte eines Betriebs (und damit die Betriebsratsmitglieder) allein schon

zur Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit mit grundlegender IT-Infrastruktur

wie Laptops und Videokonferenzsoftware ausgestattet waren und die Nutzung

solcher Systeme bereits zur Routine geworden war. Sitzungen in Präsenz fanden

daher in den Branchen Information und Kommunikation sowie Finanz- und

Versicherungsdienstleistungen – zwei Branchen, in denen die Arbeit mit Com-

puter/Laptop zur täglichen Routine gehören dürfte – recht selten statt. Dagegen

war in den Bereichen des Verarbeitenden Gewerbes sowie Erziehung und Ge-

sundheit, aber auch im Handel, die Praxis, die Mitbestimmung in physischer

Präsenz auszuüben, ungebrochen.
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Reine Präsenzsitzung

Betriebsgröße/Anzahl der Beschäftigten (in absoluten Zahlen)

20 bis 49 44,0

50 bis 99 45,0

100 bis 199 41,7

200 bis 499 33,4

500 und mehr 27,7

Ausgewählte Branchen

Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe 40,7

Baugewerbe 29,2

Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe 42,4

Information und Kommunikation 5,0

Finanz- und Versicherungsdienstleister 9,9

Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit 47,2

Anteil Beschäftigter im »Homeoffice« (April 2020)

0 % 70,7

Bis zu 25 % 48,0

Bis zu 50 % 23,5

Bis zu 75 % 9,8

Über 75 % 5,6

Tabelle 3: Anteil Betriebsräte mit reiner Präsenzsitzung in ausgewählten Gruppen; Angaben in Prozent,

gewichtet

Anmerkung: 2.789 Betriebsräte, keine Personalratsangaben

Quelle:WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2021, eigene Berechnung

Diese Interpretation wird bestätigt, wenn man den Zusammenhang zwischen

der Form der Betriebsratssitzungen und der Nutzung von mobilem Arbeiten im

Betrieb betrachtet. In Betrieben, in denen Homeoffice nicht angeboten wurde, sei

es, weil es die konkrete Tätigkeit nicht erlaubte oder der Arbeitgeber dies nicht er-

möglichte, lag der Anteil der Betriebsräte, die in Präsenz tagten, bei 71 Prozent,

während dieser Anteil bei Gremien in Betrieben mit überwiegender Nutzung von

mobiler Arbeit (über 75 Prozent der Belegschaft arbeiteten von zu Hause aus) le-

diglich bei 6 Prozent lag. Es zeigt sich also: Die betriebliche Regelung der Arbeit

hatte weitreichende Konsequenzen für die Ausgestaltung der Betriebsratsarbeit

und damit auch für die Möglichkeit, Betriebsratsmitglieder bei Ausübung ihres

Ehrenamtes vor Ansteckung zu schützen.

Wie Hermann Kotthoff schon vor Jahren kritisch ausführte (Kotthoff 2013:

334), hat sich die Betriebsratsforschung bislang recht stark auf die Beziehung

zwischen Management und Betriebsrat konzentriert und dabei die Beziehungen

zwischen Betriebsrat und Belegschaft vernachlässigt. Ein Befund, der bis heute

aufrechterhalten werden kann. Wie jedoch bereits frühere Erhebungen des WSI

belegen (Behrens 2003: 175), nutzen Betriebsräte regelmäßig eine große Vielfalt

unterschiedlicher Instrumente, um mit der Belegschaft in Kontakt zu bleiben

bzw. über die Politik des Betriebsrats zu informieren. Unter den insgesamt zehn
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in der Befragung erhobenen unterschiedlichen Kontaktmöglichkeiten, welche

der Betriebsrat regelmäßig nutzt, erwiesen sich Betriebsversammlungen mit

95 Prozent der Nennungen als absoluter Spitzenreiter, noch vor der direkten

persönlichen Ansprache (89 Prozent), Aushängen (84 Prozent) oder E-Mails (45

Prozent).

Aus der Perspektive des Betriebsrats können Betriebsversammlungen hierbei

unterschiedliche Funktionen erfüllen: Sie erfüllen einerseits eine Informations-

funktion, indem sie eine Plattform bieten, um die Belegschaft über aktuelle Ent-

wicklungen im Betrieb zu informieren, aber auch, um die jeweilige Politik des

Betriebsrates zu erläutern und Rechenschaft abzulegen. Darüber hinaus dienen

Betriebsversammlungen als Seismograf, der es dem Betriebsrat erlaubt, Stim-

mungen in der Belegschaft aufzunehmen (Leiss/Wurl 1990: 108), sich deren Un-

terstützung zu vergewissern, aber auch mögliche Meinungsführer*innen in der

Belegschaft zu identifizieren. Schließlich kann die Betriebsversammlung auch

dazu genutzt werden, die Geschäftsleitung gezielt unter Druck zu setzen und

die Belegschaft zu mobilisieren, zum Beispiel, indem der Bericht des Arbeitge-

bers durch kritische Äußerungen aus den Reihen der Belegschaft, des Betriebs-

rats oder der gewerkschaftlichen Vertrauensleute kommentiert wird oder der Be-

richt des Betriebsrats als Anklageschrift gegen die Personal- und Geschäftspolitik

der Geschäftsleitung in Stellung gebracht wird (Mobilisierungsfunktion).

Nach dem Betriebsverfassungsgesetz »hat« der Betriebsrat in jedem Kalen-

dervierteljahr eine Betriebsversammlung einzuberufen (§ 43 Abs. 1 BetrVG) und

kann – wenngleich nur unter bestimmten Bedingungen – im Jahr zusätzlich bis

zu zwei »weitere Betriebsversammlungen« durchführen (ebd.).7 In Dienststellen

des Öffentlichen Dienstes sind Personalversammlungen je nach gültigem Perso-

nalvertretungsrecht halbjährlich (so etwa bei Bundesdienststellen) oder abhängig

vom Bundesland seltener durchzuführen (Kröll 2020: 21 f.).

Da nun Betriebsversammlungen eine besondere Bedeutung für das Verhält-

nis zwischen Betriebsrat und Belegschaft (und darüber hinaus) zukommt, ist es

für die Vitalität der Mitbestimmung von großer Bedeutung, wie dieses Instru-

ment unter den erschwerten Bedingungen von Pandemie und Kontaktreduktion

genutzt wurde. Befunde aus verschiedenen Erhebungswellen (1978, 1998 und

2007) der vom Institut der Deutschen Wirtschaft durchgeführten Unterneh-

mensbefragungen (befragt wurden zumeist die Geschäftsführungen der über die

zuständigen Arbeitgeberverbände kontaktierten Unternehmen) deuten an, dass

im Durchschnitt 3,5 Betriebsversammlungen pro Betrieb und Jahr stattfinden

7 Gemäß § 44 Abs. 2 BetrVG können zusätzlich »außerordentliche« Betriebsversammlungen einberufen

werden. Sofern diese Versammlungen während der Arbeitszeit durchgeführt werden, ist der Arbeitge-

ber allerdings nicht verpflichtet, teilnehmenden Beschäftigten das Entgelt fortzuzahlen.
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(Niedenhoff 1999: 50) – wenngleich mit im Zeitverlauf abnehmender Tendenz

(siehe Niedenhoff 2007: 26). Diese Versammlungen dauerten im Durchschnitt

1,7 Stunden (Niedenhoff 1999: 52). In 73,1 Prozent der Fälle meldeten sich Arbeit-

nehmer des Betriebs eher selten zu Wort, Gewerkschaftsvertreter und leitende

Angestellte dafür umso häufiger (Niedenhoff 2007: 27).

Um zu ermessen, wie sich die Corona-Pandemie auf die Nutzung von Be-

triebsversammlungen ausgewirkt hat, haben wir die Betriebs- und Personalräte

zunächst danach gefragt, wie viele Betriebsversammlungen pro Jahr sie »nor-

malerweise«, also in der Zeit vor der Pandemie durchgeführt haben. Für die

Betriebsräte ergibt sich ein Mittelwert von 2,9 Betriebsversammlungen im Jahr,

ein Wert, der 0,6 Versammlungen unter dem von Niedenhoff (1979: 115) für das

Jahr 1978 ermittelten Durchschnitt liegt,8 aber auch darauf verweist, dass eine

Reihe von Betriebsräten die gesetzliche Norm von vier Versammlungen jährlich

unterschreitet. Für den Bereich der Personalräte liegt dieser Wert bei 1,7 Ver-

sammlungen pro Jahr. Wie groß der Einschnitt durch die Pandemie war, zeigt

sich, wenn man nun die Angaben für den Zeitraum 1. April 2020 bis 1. April 2021

zum Vergleich heranzieht. Mit im Durchschnitt 1,0 Betriebsversammlungen pro

Jahr hat sich deren Zahl im Vergleich zur Vor-Pandemie-Zeit mehr als halbiert,

mit 0,5 Personalversammlungen pro Jahr erweist sich der Rückgang im Bereich

der Personalräte als noch einschneidender.

Wie Abbildung 4 zeigt, konnten die neu eingeführten digital gestützten

Durchführungswege den Einbruch der Nutzung von Betriebs- und Personal-

versammlungen nicht gänzlich aufhalten. So gaben 55 Prozent der befragten

Betriebsräte an, im betreffenden Zeitraum habe keine einzige Betriebsversamm-

lung stattgefunden, bei den Personalräten lag dieser Anteil bei 72 Prozent. Weite-

re 20 Prozent der Betriebsräte haben eine oder mehrere Betriebsversammlungen

als Videokonferenz durchgeführt, 18 Prozent als reine Präsenzveranstaltung und

6 Prozent in hybrider Form (sonstige Durchführungswege 2,2 Prozent).

Dass es ohne die neuen Durchführungswege beim Rückgang der Betriebs-

versammlungen noch schlimmer gekommen wäre, deutet sich an, wenn man

unterschiedliche Branchen miteinander vergleicht. So wurden von April 2020

bis April 2021 im Branchencluster »Information und Kommunikation«, einem

Bereich mit hoher Affinität zur digitalen Betriebsratsarbeit, im Durchschnitt 1,5

Betriebsversammlungen/Jahr durchgeführt, im vom Präsenzbetrieb geprägten

Bereich »Erziehung und Gesundheit« hingegen nur 0,9 Versammlungen. Noch

deutlicher zeigt es aber der Vergleich zwischen Öffentlichem Dienst und Pri-

vatwirtschaft: Anders als bei Betriebsversammlungen hat es die Übertragung

8 Wegen deutlich unterschiedlicher Stichproben und Erhebungsmethoden ist dieser Vergleich mit histo-

rischen Daten allerdings nur begrenzt aussagekräftig.
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von Personalversammlungen mittels audiovisueller Einrichtungen nicht in die

entsprechenden Sonderregelungen aus Anlass der Corona-Pandemie geschafft;

auch der DGB hatte sich wegen des nichtöffentlichen Charakters dieser Ver-

sammlungen dagegen ausgesprochen (vgl. Kröll 2020: 23). Im Resultat hatte

ein deutlich höherer Anteil an Dienststellen nicht eine Personalversammlung in

dieser Zeit.

Abbildung 4: Betriebs- und Personalversammlungen zwischen 1. April 2020 und 1. April 2021; Angaben in

Prozent, gewichtet

Anmerkung: 2.789 Betriebsräte, 925 Personalräte

Quelle:WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2021, eigene Berechnung

Unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht die Ausgangsbedingungen ver-

schiedener Branchen für die Nutzung digitaler Techniken sind, sind Entschei-

dungen, eine Betriebsversammlung durchzuführen oder nicht, sowie die jeweili-

ge Durchführungsform immer das Produkt von konkreten Abstimmungsprozes-

sen im Betrieb. Wir haben zunächst danach gefragt, von wem die Entscheidung,

Betriebsversammlungen ausfallen zu lassen, ausging. Eine deutliche Mehrheit

von 58 Prozent der Betriebs- und Personalräte gab an, die Entscheidung sei ge-

meinsam von Arbeitgeber und Betriebsrat gefällt worden. In 37 Prozent der Fälle

ging dieser Beschluss auf eine Initiative des Betriebsrats zurück. Lediglich 5 Pro-

zent der Interessenvertretungen gaben an, die Entscheidung sei vom Arbeitgeber

ausgegangen.

Selbst wenn Arbeitgeber nicht aktiv werden, wäre dennoch vorstellbar, dass

sie unter den extrem schwierigen Bedingungen einer Pandemie die Durchfüh-

rung von Betriebsversammlungen quasi sabotieren, indem sie sich weigern, die

notwenigen Räumlichkeiten bereitzustellen und für die erforderlichen Schutz-
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maßnahmen Sorge zu tragen. Unsere Befragung ergab hierfür jedoch kaum

Anhaltspunkte. In Fällen, in denen im fraglichen Zeitraum mindestens eine

Betriebsversammlung durchgeführt wurde, haben Arbeitgeber fast immer die

erforderlichen Räume und Technik zur Verfügung gestellt (94 Prozent) und den

Betriebs- oder Personalrat aktiv bei der Durchführung unterstützt (57 Prozent).

Die Verweigerung der Unterstützung seitens des Arbeitgebers kam lediglich in 3

Prozent der Fälle vor.

In jenen Fällen, in denen auf Initiative des Arbeitgebers (allein oder gemein-

sam mit dem Betriebsrat) auf die Durchführung von Betriebsversammlungen

verzichtet wurde, geschah dies nach Einschätzung der befragten Betriebs- und

Personalräte aus Gründen des Gesundheitsschutzes (89 Prozent) bzw. aufgrund

der Corona-Schutzregelungen bzw.-Gesetze (59 Prozent), aus organisatorischen

Gründen (23 Prozent) und nur in wenigen Fällen aus Kostengründen (3 Prozent).

7. Verhältnis zum Arbeitgeber

Fürstenberg (2000) hat den Betriebsrat als Grenzinstitution beschrieben, welche

als eine Art Bindeglied zwischen Belegschaft, Betriebsführung und Gewerkschaft

vermittelt. Im Verhältnis zur Betriebsleitung wird dem Betriebsrat eine mehr

oder minder heikle Integrationsleistung abverlangt, der zufolge dieser sich zwar

auf das oberste Ziel des wirtschaftlich garantierten Fortbestands des Betriebes

verpflichten lässt, dabei auf lange Sicht aber nur erfolgreich sein kann, »wenn er

sich mit den Einzelzielen der Betriebsführung nicht zu weitgehend identifiziert«

(Fürstenberg 2000: 25). Die Fragilität dieser sozialen Bindung zur Betriebslei-

tung wird dadurch verschärft, als Letztere bestrebt ist, den Betriebsrat möglichst

von Grundsatzentscheidungen fernzuhalten.

Aus der Perspektive des Betriebsrates erscheint diese Balance bereits »im

Normalbetrieb« schwierig genug. Unter der Bedingung einer krisenhaften

Zuspitzung durch die Corona-Pandemie mussten eingeübte Routinen und

Kompromisslinien der betrieblichen Sozialbeziehungen zumindest angepasst,

möglicherweise aber auch infrage gestellt werden. Wie in Abschnitt 1 ausgeführt,

sind zwei gegensätzliche Szenarien denkbar. Anknüpfend an Erfahrungen mit

der Weltfinanzkrise könnten Betriebsrat und Geschäftsleitung ihre Kooperati-

onsbemühungen zum Zwecke einer effizienten Bewältigung der Krisenfolgen

verstärken und in den Modus eines »Krisenkorporatismus« wechseln. Zumindest

in der Wahrnehmung der Betriebsräte würde sich die Zusammenarbeit mit der

Geschäftsleitung verbessern. Ein gegenläufiges »Gelegenheit macht Diebe«-

Szenario würde hingegen erwarten lassen, dass die Arbeitgeberseite die Be-

drohung durch die Corona-Krise strategisch nutzt, um die eigene betriebliche
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Machtposition im Windschatten wirtschaftlicher Bestandssicherung zu stärken.

Abhängig von der Erwartungshaltung der Betriebsräte müsste sich das Verhältnis

verschlechtern.

Abbildung 5: Wie hat sich die Zusammenarbeit des Betriebsrats/Personalrats mit dem Arbeitgeber seit dem

Beginn der Corona-Krise entwickelt?; Angaben in Prozent, gewichtet

Anmerkung: 2.804 Betriebs-, 933 Personalräte

Quelle:WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2021, eigene Berechnung

Nach Auskunft der Betriebs- und Personalräte (Abbildung 5) deutet wenig auf

eine Verschlechterung der Zusammenarbeit zwischen den Interessenvertretun-

gen und dem Arbeitgeber während der Coronazeit hin. In 74 Prozent der Fälle ga-

ben Betriebsräte (Personalräte 70 Prozent) an, das Verhältnis sei gegenüber der

Zeit vor der Pandemie unverändert geblieben, immerhin 15 Prozent nehmen eine

Verbesserung des Verhältnisses wahr (Personalräte 18 Prozent). Etwa 12 Prozent

beider Mitbestimmungsträger sehen hingegen eine Verschlechterung im Verhält-

nis mit den Geschäftsleitungen bzw. Dienststellenleitungen. Als Zwischenfazit

lässt sich zunächst einmal festhalten, dass die Pandemie in der absoluten Mehr-

heit der Betriebe nicht dazu geführt hat, dass der Zusammenarbeit zwischen Be-

triebsrat und Geschäftsleitung die Basis entzogen worden wäre. Allerdings stüt-

zen unsere Daten auch nicht die These eines quasi ubiquitären Krisenkorporatis-

mus, denn im Querschnitt aller Betriebs- und Personalräte übersteigt der Anteil

der Interessenvertreter*innen, die angeben, das Verhältnis habe sich verbessert,

den Anteil ihrer Kolleg*innen, die von einer Verschlechterung berichten, nur um

wenige Prozentpunkte.

Besonders auffällig wurde das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Be-

triebs- bzw. Personalräten durch deren Beteiligung rund um Fragen des betriebli-
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chen Infektionsschutzes moderiert. Wurde dem Betriebsrat die Mitbestimmung

bei der Ausgestaltung betrieblicher Regelungen zum Gesundheitsschutz versagt,

belastete dies die wahrgenommene Zusammenarbeit mit der Arbeitgeberseite

deutlich. Gaben die Befragten an, sie seien »gar nicht« an der Ausgestaltung

des betrieblichen Infektionsschutzes beteiligt worden, so waren 25 Prozent die-

ser Gremienvertreter der Meinung, das Verhältnis zum Arbeitgeber habe sich

verschlechtert (vgl. Tabelle 4).

In eine ähnliche Richtung weisen die Angaben zur Nutzung von Homeoffice-

Regelungen. Betriebs- und Personalräte gaben vergleichsweise häufig an, das

Verhältnis zum Arbeitgeber habe sich verschlechtert, wenn mobiles Arbeiten im

Betrieb gar nicht (15 Prozent) oder lediglich von einer Minderheit der Beschäf-

tigten (13 Prozent) genutzt wurde. Können Beschäftigte dem Ansteckungsrisiko

am Arbeitsplatz ausweichen, indem sie Homeoffice-Regelungen nutzen – so

unsere Interpretation –, dann verringert sich der Raum und die Dringlichkeit

von Konflikten um die Ausgestaltung des betrieblichen Infektionsschutzes.

Verschlechterte Zusammen-

arbeit zwischen Betriebs-/

Personalrat und Arbeitgeber

Total 12,0

Beurteilung derMitbestimmung beim Infektionsschutz

»1. Gar nicht« 25,1

»2. Wenig« 22,8

»3. Viel« 11,7

»4. In vollem Umfang« 6,4

Anteil Beschäftigter im »Homeoffice« (April 2020)

0 15,0

Bis zu 25 13,4

Bis zu 50 11,0

Bis zu 75 9,1

Über 75 9,1

Tabelle 4: Verschlechterte Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat/Personalrat und Arbeitgeber in ausge-

wählten Gruppen; Angaben in Prozent, gewichtet

Anmerkung: 2.804 Betriebs-, 933 Personalräte

Quelle:WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2021, eigene Berechnung

8. Fazit

Die Corona-Pandemie hat die Möglichkeit der persönlichen Kommunikation im

Betrieb verändert. Betriebsschließungen, Abstandsregelungen und die erweiter-

te Nutzung von mobilem Arbeiten ebenso wie der Siegeszug von Zoom und Co.
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haben in einer Vielzahl von Betrieben etablierte Formen der Interaktion erschwert

oder gar verdrängt. Eine Befürchtung, die sich an diese Prozesse knüpfte, rich-

tete sich auf die während der Pandemie anstehenden Betriebsratswahlen. Zwar

wurde die Möglichkeit der Briefwahl schon seit Längerem genutzt, wie aber soll-

te unter der Bedingung eingeschränkter Präsenz im Betrieb die betriebliche Öf-

fentlichkeit sensibilisiert und die Mobilisierung von Kandidat*innen für die Wahl

gelingen? Wie wir in Abschnitt 5 zeigen konnten, ist bislang der befürchtete pan-

demiebedingte Rückgang des Anteils von Betrieben mit Betriebsrat ausgeblieben.

Zwar konnte der schon seit Längerem zu beobachtende schleichende Prozess der

schwindenden Verbreitung von Betriebsräten nicht gestoppt oder gar umgekehrt

werden, zu einem deutlichen Einbruch kam es allerdings auch nicht. Unter den

gegebenen erschwerten Bedingungen muss allein schon ein Halten des Status

quo als Erfolg gewertet werden.

Zwar konnte die Mehrzahl der Betriebsratsgremien erneut gewählt bzw. aus-

scheidende Betriebsräte konnten überwiegend durch neu gegründete Gremien

ersetzt werden, dies soll aber keineswegs bedeuten, bei der Mitbestimmungs-

praxis sei alles beim Alten geblieben. Unsere Befunde bezüglich der Nutzung von

Betriebs- und Personalversammlungen sind in dieser Hinsicht mehr als eindeu-

tig: Vor dem Hintergrund erheblicher Ansteckungsgefahren hat sich mehr als die

Hälfte der Interessenvertretungen dazu entschlossen, auf solche Versammlun-

gen ganz zu verzichten, die verbleibende Minderheit hat überwiegend die Zahl

der Versammlungen reduziert und/oder auf digitale Formate umgestellt. Zwar

schöpft der Betriebsrat seine Legitimität aus der Mandatierung durch die alle

vier Jahre stattfindenden Wahlen, die Beschränkung der direkten Kontaktmög-

lichkeiten zur Belegschaft werden jedoch nicht folgenlos bleiben. Wie sehr sich

die Pandemie in dieser Hinsicht auf den betrieblichen Informationsfluss sowie

die Mobilisierungsfähigkeit auswirkt, sollte Gegenstand zukünftiger Forschung

sein. Letztlich – so unsere Vermutung – dürfte eine solche Betriebsratsarbeit,

die den direkten persönlichen Kontakt zu den Belegschaften in den Hintergrund

drängt, Elemente repräsentativer Vertretung und Mandatierung stärken und

umgekehrt Elemente direkter Demokratie im Betrieb sowie die Mobilisierung

zusätzlichen Engagements aus den Reihen der Belegschaft (zum Beispiel über

sachkundige Beschäftigte und Arbeitsgruppen) eher schwächen.

Wie wir in Abschnitt 4 zeigen konnten, hat die Pandemie auf der politischen

Agenda vieler Betriebsräte Spuren hinterlassen. Neu akzentuierte Themen, wie

beispielsweise die Arbeitszeitflexibilität, aber auch Fragen der Erreichbarkeit,

haben während der Zeit der Pandemie an Bedeutung gewonnen und diese auch

nach dem Ende der betrieblichen Einschränkungen nicht verloren. Wir ver-

muten, dass insbesondere die vermehrte Nutzung unterschiedlicher Formen

mobilen Arbeitens, für die sich die Notwendigkeit des Infektionsschutzes als
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Türöffner erwiesen hat (siehe dazu auch die Beiträge von Emmler und Ahlers

in diesem Band), seitens der Betriebsräte ein neues Bewusstsein für Proble-

me der Entgrenzung von Arbeit und Privatleben geschaffen bzw. die schon

vorab existierende Wahrnehmung der Regelungsbedürftigkeit dieser Themen

nochmals geschärft hat (siehe hierzu auch Ahlers in diesem Band). Darüber

hinaus zeigt sich auch recht deutlich, dass die Pandemie als Katalysator für

betriebliche Digitalisierungsprozesse gewirkt hat. Dies gilt sicherlich für die be-

triebliche Arbeitsorganisation und Arbeitssysteme, aber auch für grundlegende

Arbeitsweisen der Betriebs- und Personalräte selbst. Insbesondere die neu in das

Betriebsverfassungsgesetz aufgenommene Möglichkeit zur Durchführung von

Betriebsratssitzungen in Form einer Video- oder Telefonkonferenz (§ 30 Abs. 2

BetrVG) dürfte hier weitere Impulse setzen, denn schließlich erleichtert dieser

Durchführungsweg nicht allein die Teilnahme von Betriebsratsmitgliedern, die

mobil arbeiten, sondern ebenso die Einbindung von Mitgliedern in räumlich

entfernten Zweigstellen sowie Beschäftigten mit häufiger (Dienst-)Reisetätigkeit

(zum Beispiel Außendienstler oder Servicekräfte).
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Einkommensungleichheit und Armut seit der
Corona-Pandemie

Jan Brülle, Dorothee Spannagel

1. Einleitung1

Seit Jahrzehnten befindet sich die Einkommensungleichheit in Deutschland auf

einem hohen Niveau – gerade, wenn man die Zeit vor der Jahrtausendwende als

Maßstab nimmt. Die letzten Jahre sind zudem von multiplen Krisen geprägt: der

Corona-Pandemie ab dem Jahr 2020, der steigenden Inflation seit 2021 und ak-

tuell aufgrund der anhaltend hohen Energiepreise infolge des russischen Über-

falls auf die Ukraine. Die Auswirkungen dieser Krisen auf die Einkommensun-

gleichheit sind häufig noch uneindeutig. Der Ausbruch der Pandemie und die

damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen bedeuteten für viele Menschen,

ihre Erwerbstätigkeit gänzlich einstellen oder zumindest reduzieren zu müssen,

was – gleichfalls für viele – mit massiven Einkommenseinbußen verbunden war.

Diese Verluste waren sozial ungleich verteilt; nicht alle Bevölkerungsgruppen wa-

ren in gleichem Maße davon betroffen. Auch wurden von der Politik Entlastungs-

maßnahmen auf den Weg gebracht, welche die gröbsten ökonomischen Härten

für die Betroffenen abmildern sollten.

Im Folgenden möchten wir den Zusammenhang zwischen der Pandemie und

sozialer Ungleichheit in zweierlei Hinsicht beleuchten: Zum einen betrachten wir

vor dem Hintergrund der längerfristigen Entwicklung der Einkommensvertei-

lung in Deutschland und auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels, wie sich die

Einkommensungleichheit insgesamt und Armut im Speziellen im ersten Jahr der

Pandemie verändert haben. Zum anderen nutzen wir Daten der WSI-Erwerbs-

personenbefragung (siehe dazu den Beitrag von Brehmer und Emmler in diesem

Band), um Einkommensverläufe während der Pandemie detaillierter nachzuvoll-

ziehen. Dabei stellen wir die Frage in den Mittelpunkt, wer nach Ausbruch der

Pandemie von Armut betroffen war und wie dauerhaft diese Armutserfahrungen

waren.

1 Der Artikel beruht in Teilen auf Brülle/Spannagel 2023.
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Bevor wir die Ergebnisse unserer Analysen in den Abschnitten 4 und 5 vorstel-

len, präsentieren wir im Folgenden einige Grundüberlegungen zu sozialer Un-

gleichheit in der Corona-Pandemie (Abschnitt 2) und führen in die verwendeten

Daten und Methoden ein (Abschnitt 3). Der Beitrag endet mit einem Fazit und

einem Ausblick (Abschnitt 6).

2. Die Corona-Pandemie und soziale Ungleichheit: Ein Überblick

Eine zentrale Rolle für die Verteilung von finanziellen Mitteln in unserer Gesell-

schaft spielen Märkte: Die meisten Menschen finanzieren ihren Lebensunterhalt

durch ihre eigene Arbeit und sind deshalb auf den Zugang zu sicherer und an-

gemessen entlohnter Erwerbstätigkeit angewiesen. Es war dabei vor allem der

Arbeitsmarkt, der mit dem Einsetzen der Corona-Pandemie stark durchgerüttelt

wurde. Viele Betriebe oder Geschäfte meldeten Kurzarbeit, mussten ihre üblichen

Arbeits- bzw. Dienstleistungen stark einschränken oder gar gänzlich einstellen.

Zudem wurde infolge der Pandemie die bis dato übliche Präsenz im Betrieb bzw.

der Dienststelle mit der Einführung des Homeoffice in vielen Arbeitsbereichen

zumindest vorübergehend eingestellt.

Um beurteilen zu können, ob und inwieweit die Corona-Pandemie Armut und

soziale Ungleichheit vertieft oder weiter beschleunigt hat, werfen wir einen Blick

auf die Entwicklung vor dem Ausbruch dieser Krise. In vielerlei Hinsicht war

Deutschland bereits Ende der 2010er Jahre im Vergleich zu den 1990er Jahren ein

sehr ungleiches Land. Die Ungleichheit der Einkommen hatte vor allem zwischen

Ende der 1990er und Mitte der 2000er Jahre sehr stark zugenommen. Der Gini-

Koeffizient2 stieg Anfang der 2000er Jahre von 0,25 auf fast 0,29 (Spannagel/Mo-

litor 2019). Nach 2005 vergrößerte sich die Ungleichheit der Einkommen trotz

eines stetigen Rückgangs der Arbeitslosigkeit dann weiter, wenn auch deutlich

langsamer. Es sind vor allem zwei Merkmale, die den Anstieg der Ungleichheit

in diesen Jahren kennzeichnen: Wachsende Einkommensarmut und eine zu-

nehmende Verfestigung prekärer Lebenssituationen. Für viele arme Haushalte

wurde es schwieriger, aus Armut und niedrigen Einkommenspositionen auf-

zusteigen (Groh-Samberg 2014; Brülle/Gangl 2023). Transferleistungen wie die

Arbeitslosenversicherung oder das Arbeitslosengeld II (Hartz IV) reichten zudem

für immer weniger Haushalte aus, um bei niedrigen Erwerbseinkommen Armut

zu vermeiden. Dabei gilt, dass diese hier nur skizierten Trends auf längerfristige

2 Der Gini-Koeffizient bildet die Konzentration der Einkommen ab und kann sich zwischen null und eins

bewegen. Bei einem Wert von null haben alle Haushalte genau gleich viel Einkommen, bei eins konzen-

trieren sich alle Einkommen bei einem einzigen Haushalt.
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strukturelle Veränderungen zurückzuführen sind und nicht als ein nur vorüber-

gehender Effekt von Krisen oder einzelnen politischen Maßnahmen eingestuft

werden können. Gleichzeitig lassen sich systematisch Bevölkerungsgruppen

unterscheiden, die eher zu den Verlierern dieser strukturellen Veränderungen

gehören. Das sind insbesondere Personen in Arbeiterberufen, mit niedrigeren

Qualifikationen, Migrationserfahrungen und/oder prekären Erwerbsbiografien.

Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die von den Strukturveränderungen

eher profitiert haben. Hierzu zählen insbesondere Hochqualifizierte oder Perso-

nen in leitenden Positionen (Hertel 2020; Giesecke u.a. 2015). Die entscheidende

Frage ist, inwieweit sich diese Entwicklung auch während der Corona-Pandemie

fortgesetzt hat und welche Auswirkungen die aktuellen Krisen auf die soziale

Ungleichheit in Deutschland haben.

Es gibt zahlreiche Hinweise, dass die Pandemie insbesondere Arbeitsmarkt-

ungleichheiten weiter verstärkt hat. Haushalte mit niedrigem Einkommen waren

überdurchschnittlich häufig von Kurzarbeit betroffen und das Kurzarbeitergeld

wurde für sie auch seltener durch den Arbeitgeber aufgestockt (Braband u.a.

2022). Gerade Selbstständige und Personen in sogenannten atypischen Beschäf-

tigungsverhältnissen, wie etwa geringfügig Beschäftigte, waren zudem hohen

Risiken ausgesetzt, ihr Erwerbseinkommen ganz zu verlieren (Kohlrausch u.a.

2020; Braband u.a. 2022). Minijobber*innen und Leiharbeiter*innen wiederum

waren besonders von Arbeitslosigkeit betroffen (Böhme 2022: 86). Hinzu kommt,

dass Einkommenseinbußen für Geringverdienende besonders folgenreich sind:

Mit nur 60 Prozent eines schon geringen Erwerbseinkommens über die Runden

zu kommen, kann zu einer großen Herausforderung werden. Die krisenbeding-

ten Turbulenzen auf dem Arbeitsmarkt waren also sehr ungleich verteilt – und

mit ihnen die Risiken, Einkommen ganz oder teilweise zu verlieren und in Armut

abzurutschen.

Die Bundesregierung hat gleich zu Beginn der Pandemie auf solche Risiken

reagiert und sehr zügig ein erstes Paket mit Gegenmaßnahmen geschnürt. Es gab

insgesamt vier Corona-Steuerhilfegesetze und mit den drei großen Entlastungs-

paketen folgten im Jahr 2022 schließlich die wohl umfangreichsten staatlichen

Entlastungsmaßnahmen, die es in Deutschland je gegeben hat:3 Das erste Coro-

na-Steuerhilfegesetz im Juni 2020 umfasste vor allem finanzielle Erleichterungen

für Solo-Selbstständige bzw. Selbstständige mit kleineren Betrieben sowie die

Ausweitung des Kurzarbeitergeldes. Zudem wurde die Beantragung von Hartz

IV erleichtert und ein Mietmoratorium beschlossen, um während der Pandemie

3 Vgl. zu den einzelnen Maßnahmen https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/

Downloads/Broschueren_Bestellservice/entlastungen-fuer-deutschland.pdf?__blob=publicationFile

&v=4; Dullien u.a. 2023a und 2023b sowie Pieper u.a. 2023: 22 ff.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/entlastungen-fuer-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/entlastungen-fuer-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/entlastungen-fuer-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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und daraus resultierenden Einkommensverlusten vor Kündigungen des Wohn-

raums zu schützen. Ein zweites großes Gesetzespaket folgte wenige Wochen spä-

ter; wiederum mit Hilfen für Selbstständige, vor allem aber mit der temporären

Absenkung der Mehrwertsteuer von 19 bzw. 16 Prozent auf 7 bzw. 5 Prozent. El-

tern wurde für alle Kinder ein einmaliger Kindergeldbonus von 300 Euro gezahlt.

Einige Maßnahmen, die mit dem dritten Steuerhilfegesetz im März 2021 in Kraft

traten, richteten sich direkt an Haushalte im unteren Einkommensbereich, etwa

eine Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro für Grundsicherungsempfänger*innen

oder die Anerkennung von bis zu 350 Euro Mehrbedarf in der Grundsicherung für

die Anschaffung von Tablets und Notebooks für das Homeschooling. Zudem be-

kamen Eltern für jedes Kind eine zweite Einmalzahlung von 150 Euro. Auch die

Absenkung der Mehrwertsteuer wurde bis Ende des Jahres 2022 verlängert. Das

vierte und letzte der Corona-Hilfegesetze trat im Juni 2022 in Kraft und umfasste

unter anderem eine weitere Verlängerung der Regelungen für das Kurzarbeiter-

geld sowie einen steuerfreien Corona-Bonus für Pflegekräfte.

Als dieses letzte Gesetzespaket in Kraft trat, wurde die Corona-Krise bereits

durch den Krieg in der Ukraine, die davon ausgelöste hohe Inflation und die »En-

ergiepreisschocks« überlagert. Die enorme Inflation und die rasant gestiegenen

Energiepreise trafen Haushalte mit niedrigen Einkommen überdurchschnittlich

stark (Dullien/Tober 2023): Sie mussten einen Großteil ihres Einkommens für

Lebensmittel und Energie ausgeben, zwei Gütergruppen, die besonders hohe

Preissteigerungen erfahren hatten. Vor allem die hohen Energiepreise haben

im Jahr 2022 regressiv gewirkt und für untere Einkommen zu deutlichen Re-

allohnverlusten geführt (Bach/Knautz 2022). Um diese abzufedern, wurden

im Jahr 2022 insgesamt drei weitere große Entlastungspakete geschnürt (vgl.

ausführlich Dullien u.a. 2023a oder Pieper u.a. 2023: 25 ff.). Das erste wurde

Anfang Februar 2022 auf den Weg gebracht, ein zweites folgte nur zwei Wochen

später. Die Maßnahmen dieser beiden Pakete reichten von einer Erhöhung der

Steuerfreibeträge über einen Zuschuss für Familien bis hin zu einer vorüber-

gehenden Absenkung der Steuer auf Kraftstoffe. Auch das »Neun-Euro-Ticket«

für einen verbilligten Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr wurde in

diesem Zuge eingeführt. Einige der Maßnahmen richteten sich dabei wieder

direkt an Haushalte mit geringen Einkommen. So gab es etwa einen nach oben

gedeckelten Zuschuss zu den Heizkosten oder Einmalzahlungen für Grundsiche-

rungsbezieher*innen. Insgesamt machten diese zielgerichteten Leistungen aber

nur etwa 10 Prozent des Gesamtvolumens dieses Pakets aus (Pieper u.a. 2023: 26).

Im Herbst 2022 trat das dritte große Entlastungspaket in Kraft, das neben dem

Strom- und Gaspreisdeckel, also die Deckelung der Energiekosten für Privat-

verbraucher auf zwölf Cent pro Kilowattstunde (Gas) bzw. 40 Cent (Strom), eine

Einkommenssteuerentlastung zum Abbau der »kalten Progression« enthielt.
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Für Wohngeldbezieher*innen gab es einen weiteren Energiekostenzuschuss

und es wurde im »Wohngeld-Plus-Gesetz« eine Ausweitung des Zugangs zum

Wohngeld sowie eine Erhöhung dieser Leistung beschlossen.

Frühere Auswertungen der WSI-Erwerbspersonenbefragung haben gezeigt,

dass ein großer Teil der Befragten von pandemiebedingten Einkommensverlus-

ten berichten und dabei Personen mit geringem Einkommen überproportional

davon betroffen sind (vgl. hierzu im Folgenden v.a. Kohlrausch u.a. 2020; für ähn-

liche Ergebnisse auf Basis einer anderen Datenbasis siehe Adriaans u.a. 2020:

30 ff.): Während fast die Hälfte der Befragten mit niedrigen Haushaltseinkom-

men (< 900 Euro monatlich) im November 2020 angab, durch die Pandemie Ein-

kommen verloren zu haben, war dies bei nur etwas mehr als einem Viertel der

Personen mit hohen Einkommen (> 4.500 Euro monatlich) der Fall. In multivaria-

ten Modellen zeigte sich, dass vor allem Personen mit Migrationshintergrund und

Personen in Haushalten mit minderjährigen Kindern von Einkommensverlusten

berichteten. Zudem spielte die gegenwärtige Erwerbssituation während der Pan-

demie eine große Rolle. Insbesondere Personen in Arbeitslosigkeit oder Kurzar-

beit gaben besonders häufig Einkommensverluste an. In Bezug auf die berufli-

che Position waren zum einen Arbeiter*innen stärker von Einkommensverlusten

betroffen. Zum anderen belegten diese Analysen im Einklang mit anderen For-

schungsergebnissen, dass die Selbstständigen infolge des Lockdowns besonders

häufig Einkommenseinbußen verzeichneten (Graeber u.a. 2021; siehe auch Pe-

ters und Schulze Buschoff in diesem Band). Zuletzt ist interessant, dass vor allem

jüngere Befragte besonders häufig von starken Einkommensverlusten berichte-

ten.

Die Pandemie hat aber nicht nur ökonomische Ungleichheiten verstärkt.

Sie traf auf eine Gesellschaft mit bereits bestehenden ausgeprägten sozialen

Ungleichheiten, sodass auch die diversen Maßnahmen für den Infektionsschutz

(Menschen mussten zu Hause bleiben, Schulen und Kitas wurden vorübergehend

geschlossen und viele Erwerbstätige wurden ins Homeoffice oder in Kurzarbeit

geschickt) sozial höchst unterschiedliche Wirkungen zur Folge hatten. Bestehen-

de Wohn- oder Bildungsungleichheiten wurden massiv verstärkt. Dabei waren

es bestimmte Bevölkerungsgruppen, die besonders negativ von alldem betroffen

waren: allen voran Familien und insbesondere Alleinerziehende. Hier zeigt sich

deutlich eine Intersektionalität sozialer Ungleichheiten. Akademikerfamilien ka-

men mit Homeschooling besser zurecht als »bildungsferne Schichten« (Dietrich

u.a. 2021). Letztere sind eine Gruppe, die unter den Armen überdurchschnittlich

stark vertreten ist. Auch Menschen mit schlechten Wohnbedingungen, etwa

in kleinen oder schlecht ausgestatteten Wohnungen, trafen die Lockdown-

Maßnahmen besonders hart – also erneut mehrheitlich arme Haushalte. Und

schließlich waren auch die gesundheitlichen Folgen der Pandemie höchst un-
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gleich verteilt: Arme sind häufiger und schwerer an Corona erkrankt (Wachtler

u.a. 2020), waren stärker psychisch belastet (Heisig u.a. 2021) oder während der

Pandemie überdurchschnittlich stark von Ohnmachtsgefühlen betroffen (Höver-

mann 2021). Soziale Ungleichheiten haben sich also durch die Pandemie gleich in

mehreren Dimensionen vergrößert. Auch dies sollte im Auge behalten werden,

wenn wir uns im Folgenden auf den Einfluss der Pandemie auf die Ungleichheit

der Einkommen konzentrieren.

3. Daten und Methoden

Die folgende Analyse stützt sich auf zwei Datenquellen: Das Sozio-oekonomi-

sche Panel (SOEP), das am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung erhoben

wird, sowie auf das Erwerbspersonenpanel des WSI. Das SOEP ist eine Panelbe-

fragung, für die seit 1984 jährlich umfassende Daten zur Einkommens- und Le-

benssituation der Deutschen vorliegen. Die Daten ermöglichen es, Trends in der

Entwicklung von Armut und Ungleichheit abzubilden und zu analysieren. Aktuell

sind Daten bis zum Einkommensjahr 2020 verfügbar (v38), die Angaben für etwa

30.000 Personen in rund 15.000 Haushalten enthalten (Goebel u.a. 2019). Der Da-

tensatz ist repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland.

Um das Ausmaß und die Entwicklung der Einkommensungleichheit zu ana-

lysieren, werden auf Basis des verfügbaren äquivalenzgewichteten Nettohaus-

haltseinkommens unterschiedliche Ungleichheitsmaße berechnet. Das gängigs-

te Maß ist der »Gini-Koeffizient« (siehe Fußnote 2). Eine andere Möglichkeit, die

Ungleichverteilung der Einkommen abzubilden, sind Armuts- und Reichtums-

quoten, die angeben, welche Anteile der Bevölkerung in Armut oder Reichtum

leben. Die gängige Armutsgrenze liegt bei 60 Prozent des Medianeinkommens,

bei weniger als 50 Prozent spricht man von strenger Armut.4 Für das Jahr 2020

liegt die Armutsgrenze für einen Singlehaushalt bei einem verfügbaren Haus-

haltseinkommen von knapp 1.343 Euro pro Monat; strenge Armut fängt bei we-

niger als 1.119 Euro an.5 Wer ein verfügbares Haushaltseinkommen von mehr als

dem Zweifachen des Medians hat, ist einkommensreich (also knapp 4.476 Euro

für eine allein lebende Person).

4 Das Medianeinkommen ist das Einkommen, das genau in der Mitte liegt, wenn man alle Einkommen

der Höhe nach anordnet.

5 In diesem Artikel wird für die 60-Prozent-Armutsgrenze nicht der oftmals verwendete Begriff der »Ar-

mutsrisikoquote« benutzt, um deutlich zu machen, dass Haushalte, die mit weniger als 60 Prozent des

mittleren Einkommens auskommen müssen, tatsächlich arm und nicht nur von Armut bedroht sind

(Becker u.a. 2022).
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Die zweite Datengrundlage ist die WSI-Erwerbspersonenbefragung (siehe

Brehmer und Emmler in diesem Band). Bei dieser Erhebung werden die Befrag-

ten gebeten anzugeben, zu welcher Einkommensgruppe ihr Haushalt gehört.

Dabei wird nach dem monatlichen Nettoeinkommen unter Berücksichtigung

aller Einkommensarten und nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungs-

beiträgen gefragt. Die Erwerbspersonenbefragung bietet den großen Vorteil,

auch unterjährige Veränderungen der Einkommen bis zum Ende der Pandemie

und darüber hinaus analysieren zu können, was ein Schwerpunkt dieses Beitrags

ist. Im Folgenden verwenden wir jeweils die Mittelwerte dieser Einkommens-

gruppen und teilen diese Werte durch die neue OECD-Äquivalenzskala für den

jeweiligen Haushalt.6 Die Einkommensvariable ist für die Wellen 1, 3, 5, 7, 8, 9,

10 und 12 verfügbar. Wir konzentrieren uns dabei auf den Zeitraum bis Welle

9 (November 2022), da dies die letzte Welle vor Aufhebung aller Maßnahmen

zur Bekämpfung der Pandemie war. In Welle 5 (Juli 2021) wurde zudem nach

den Haushaltseinkommen der Befragten vor Ausbruch der Corona-Pandemie

gefragt.7

Um die Positionen der Befragten relativ zur Einkommensverteilung der Be-

völkerung insgesamt abzubilden, nutzen wir die Informationen zum Medianein-

kommen aus dem Mikrozensus (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2023). Die

Einkommensinformation aus dem Mikrozensus wird grundsätzlich in ähnlicher

Weise abgefragt, berücksichtigt jedoch eine größere Zahl an Einkommensklas-

sen. Zudem stellt der Mikrozensus nicht nur Informationen für Erwerbsperso-

nen bereit, sondern ist für die Gesamtbevölkerung Deutschlands repräsentativ

und erlaubt somit auch die Definition der Armutsschwelle von 60 Prozent des Me-

dians. Wir verwenden dabei Informationen zum Medianeinkommen im Mikro-

zensus für die Jahre 2020, 2021 und 2022. Da es durch die Preisentwicklung vor

allem im Jahr 2022 deutliche Schwankungen innerhalb des Jahres gibt und wir

in der Erwerbspersonenbefragung mehrere Wellen pro Jahr zur Verfügung ha-

6 In Welle 1 wurden elf Einkommensgruppen abgefragt. Ab Welle 3 wurden höhere Einkommen differen-

zierter abgefragt. Ein Vergleich einer reduzierten Version der Variable mit der vollständigen Version für

Welle 3 ergibt, dass durch die zusätzlichen Einkommensgruppen knapp 6 Prozent der Fälle in Bezug auf

die Einkommensschichten unterschiedlich kategorisiert werden. Dies betrifft fast ausschließlich höhe-

re und mittlere Einkommensgruppen und nur zwei Personen in Armut. Wir verwenden dennoch alle

verfügbaren Gruppen für spätere Wellen, weil die höhere Auflösung der oberen Einkommen aufgrund

der Preissteigerungen vor allem in späteren Wellen relevant wird.

7 Um diese Informationen ebenfalls in das äquivalenzgewichtete Haushaltsnettoeinkommen umzurech-

nen, verwenden wir die Äquivalenzskala in Welle 5, da keine Informationen zur Haushaltszusammen-

setzung vor Corona vorliegen. Auch wenn durch die retrospektive Einkommenserhebung von einer ge-

ringeren Genauigkeit gegenüber der gegenwärtigen Einkommenssituation auszugehen ist, gehen wir

davon aus, dass sie durchaus die relative Position der Personen in der Einkommensverteilung vor Co-

rona widerspiegelt.
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ben, nutzen wir Informationen zur Entwicklung des Verbraucherpreisindex, um

einen wellenspezifischen Wert für den Median zu berechnen.8 Mit all diesen An-

gaben berechnen wir dann Armutsrisiken und relative Einkommenspositionen.

Da der Fokus der Analysen auf den individuellen Einkommensverläufen liegt, be-

rücksichtigen wir dabei nur Befragte, die in allen verfügbaren Wellen an der Be-

fragung teilgenommen haben. Dies führt aufgrund selektiver Ausfälle zwar zu ei-

ner Unterschätzung von Armut und niedrigen Einkommen insgesamt, gleichzei-

tig können die berichteten Trends jedoch nicht durch eine unterschiedliche Zu-

sammensetzung der Stichproben in den einzelnen Jahren verzerrt werden.

4. Einkommensungleichheit in Deutschland, 2010–2022

Wie hat sich nun die Einkommensungleichheit in Deutschland in den letzten

Jahren entwickelt? Lässt sich in den Daten ein Einfluss der Pandemie ablesen?

Wir stellen im Folgenden die Entwicklung ab dem Jahr 2010 dar, also die Jahre

nach dem Ende der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise, ein Zeitraum, der in

Deutschland bis zum Beginn der Pandemie durch ein stabiles Wirtschaftswachs-

tum geprägt war.

Abbildung 1: Einkommensungleichheit in Deutschland, 2010–2020; Gini-Koeffizient der verfügbaren

Einkommen

Quelle: SOEP v38, eigene Berechnungen

8 Dabei multiplizieren wir den Median in jeder Welle mit dem Verhältnis aus dem entsprechenden mo-

natlichen Wert des Verbraucherpreisindex und dem minimalen Wert des Verbraucherpreisindex in die-

sem Jahr. Für das Einkommen vor Corona verwenden wir den Medianwert aus dem Mikrozensus für das

Jahr 2020.
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Eine erste Antwort auf unsere Fragen bietet ein Blick auf den Gini-Koeffizien-

ten der verfügbaren Haushaltseinkommen (Abbildung 1). Seit dem Jahr 2010 ist

die Ungleichverteilung der Einkommen insgesamt klar gestiegen; und das vor al-

lem in zwei Phasen: zum einen bis Mitte des Jahrzehnts, und dann wieder ab dem

Jahr 2017. Zum Jahr 2020 überschreitet der Gini-Koeffizient zum ersten Mal, seit

es Mitte der 1980er Jahre verlässliche Daten dazu gibt, den Wert von 0,3 – ein

deutlicher Hinweis darauf, dass im ersten Jahr der Pandemie die Einkommens-

ungleichheit gestiegen ist. Leider enden die SOEP-Daten zum Zeitpunkt, als die-

ser Bericht verfasst wurde, im Jahr 2020. Einen vorläufigen Blick auf die weite-

re Entwicklung erlaubt der Mikrozensus, für den bis zum Jahr 2022 zumindest

erste Ergebnisse vorliegen (vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2023). Er

steigt zwar von 2019 auf 2020 ebenfalls an (Brülle/Spannagel 2023: 8), allerdings

hat sich zum ersten Jahr der Pandemie das Erhebungskonzept der Mikrozensus-

daten geändert, sodass die Daten von 2019 und 2020 nicht vergleichbar sind. Bis

zum aktuellen Rand (2022) liegt der Gini-Koeffizient stabil bei 0,3.9

Deutlich zugenommen hat im Untersuchungszeitraum auch die Armutsquo-

te (Abbildung 2). Im Ausgangsjahr waren etwas mehr als 14 Prozent der Bevölke-

rung von Armut betroffen, im Jahr 2020 waren es 17,6 Prozent. Auch hier stiegen

die Quoten wieder vor allem in der ersten Hälfte der untersuchten Dekade sowie

dann ab dem Jahr 2017. Der Anteil der Haushalte in strenger Armut (weniger als

50 Prozent des Medians) nimmt in diesem Zeitraum deutlich stärker zu (von 7,7

Prozent auf 11,6 Prozent) – ein Hinweis darauf, dass Haushalte tiefer in Armut

rutschen. Erweitert man nun diesen Blick um die Daten des Mikrozensus,10 so

legen diese Ergebnisse nahe, dass auch das zweite Jahr der Pandemie 2021 von

steigender Armut gekennzeichnet war (2020–2021 plus 0,7 Prozentpunkte (Ar-

mut); plus 0,6 bei großer Armut) (Brülle/Spannagel 2023: 9). Auch hier gilt jedoch:

Die Vergleichbarkeit zwischen 2020 und den folgenden Jahren ist aufgrund von

Schwierigkeiten bei der Datenerhebung im ersten Pandemiejahr eingeschränkt.

Am aktuellen Rand (zum Jahr 2022) gehen dann beide Werte leicht zurück (jeweils

minus 0,2 Prozentpunkte). Worauf dieser Rückgang zurückzuführen ist, ist nicht

9 Blickt man mit dem Mikrozensus auf das Verhältnis der Einkommen des reichsten Fünftels der Ein-

kommensverteilung zum Einkommen des ärmsten Fünftels, so legen die Daten nahe, dass die Einkom-

mensungleichheit in den Jahren der Pandemie gestiegen ist (Brülle/Spannagel 2023: 8): Zwischen 2020

und 2021 steigt das Verhältnis von 4,5 auf 4,7. Im Jahr 2022 liegt der Wert schließlich bei 4,6. In diesem

Jahr war das verfügbare Einkommen im obersten Quintil im Schnitt 4,6-mal so hoch wie im untersten

Fünftel der Bevölkerung.

10 Aufgrund unterschiedlicher Stichproben, Einkommensmessung und Erhebungskonzepte unterschei-

den sich die auf Basis des Mikrozensus und im SOEP berechneten Armutsquoten und Ungleichheitsin-

dizes. Sie haben jedoch in der Vergangenheit Trends in der Entwicklung von Armut in ähnlicher Weise

abgebildet (Grabka 2024).
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Abbildung 2: Einkommensarmut und Einkommensreichtum in Deutschland, 2010–2020; Angaben in

Prozent

Anmerkungen: Anteil der Personen, die in Haushalten mit einem verfügbaren Einkommen von weniger als

60 Prozent des Medianeinkommens (Gesamtgruppe der Armen) bzw. weniger als 50 Prozent (Teilgruppe

der streng Armen) leben. Einkommensreichtum beginnt ab einem verfügbaren Einkommen von mehr als

200 Prozent, großer Einkommensreichtum bei mehr als dem Dreifachen des Medians.

Quelle: SOEP v38, eigene Berechnungen

eindeutig zu sagen. Eine mögliche Interpretation ist, dass er im Zusammenhang

mit den Entlastungsmaßnahmen steht, welche die Politik im Jahr 2022 auf den

Weg gebracht hatte – unter anderem die Zuschläge zu den Leistungen für Grund-

sicherungsempfänger*innen.

Die Quoten für Einkommensreichtum sind über die untersuchten Jahre hin-

weg laut SOEP recht stabil, bzw. gehen Mitte des letzten Jahrzehnts sogar etwas

zurück (Abbildung 2). Die Werte liegen, vom Höchstwert im Jahr 2016 abgesehen,

bei etwas unter 8 Prozent. Auch großer Einkommensreichtum erweist sich sehr

konstant mit einem Bevölkerungsanteil von etwas unter 2 Prozent. Die Daten des

Mikrozensus zeigen ebenfalls dieses Bild der Stabilität und weisen auch für die

Jahre nach 2020 keinen klaren Trend aus (Brülle/Spannagel 2023: 9).

Das eindeutige Fazit zu den Armutsquoten lautet: Seit Jahren wächst der An-

teil der Personen, die von Armut betroffen sind. Und das gilt insbesondere auch

für die 2010er-Dekade, eine Zeit, in der Deutschland einen großen wirtschaftli-
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chen Aufschwung erlebt hat. Im ersten Jahr der Corona-Pandemie steigt die Un-

gleichheit der Einkommen und vor allem der Anteil der Armen deutlich an.

5. Einkommensverläufe in der Pandemie

5.1 Einkommen und Einkommensverluste in der Pandemie

Wie entwickeln sich die Einkommen der Befragten im Erwerbspersonenpanel mit

dem Einsetzen der Pandemie? Im Gegensatz zu den Daten des Sozio-oekono-

mischen Panels liegen hier mehrere Befragungen pro Jahr vor, sodass die Ent-

wicklung der Einkommen in der Pandemie noch genauer nachgezeichnet werden

kann. Die Ergebnisse zeigen die Einkommensverläufe derjenigen, die in allen ge-

nutzten Wellen an der Befragung teilgenommen haben.

Abbildung 3: Relative Veränderung der realen Nettohaushaltsäquivalenzeinkommen nach Quintilen

Anmerkungen: Nur Befragte mit gültigen Beobachtungen für alle verwendeten Zeitpunkte; N = 2.504.

Quintile teilen die Einkommensverteilung für jeden Befragungszeitpunkt in fünf gleich große Gruppen.

Das erste Quintil umfasst beispielsweise das unterste Fünftel der Einkommensverteilung. Die Linien

zeigen die relative Entwicklung im Vergleich zu den retrospektiven Angaben vor Corona. Weil die beiden

oberen Quintile aufgrund der gruppierten Erhebung der Einkommen nur ungenau abgegrenzt werden

können, werden diese beiden Gruppen zusammengefasst.

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung, eigene gewichtete Berechnungen

Ein Vergleich der retrospektiv abgefragten Einkommen vor Corona mit den

zum Befragungszeitpunkt berichteten Einkommen zeigt im Einklang mit vor-
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herigen Ergebnissen auf Basis der direkten Abfrage von Einkommensverlusten,

dass die Einkommen in der ersten Welle der Befragung (April 2020) deutlich

einbrachen. Über alle Einkommensgruppen hinweg verloren die Befragten etwa

15 Prozent ihres Einkommens und dieser Verlust war für die unteren Quintile

der Einkommensverteilung am stärksten ausgeprägt (Abbildung 3): Während das

Einkommen des untersten Quintils um 21 Prozent zurückgegangen ist, haben

sich die Einkommen der höheren Quintile jeweils um etwa 15 Prozent verringert.

Diese Einbußen betrafen vor allem die ersten Monate der Pandemie. In den fol-

genden Wellen erreichten die Einkommen wieder ungefähr das Ausgangsniveau.

Abbildung 3 zeigt zudem sinkende Realeinkommen für alle Quintile ab 2022,

die vor allem auf die steigende Inflation zurückzuführen sind. Aber: Hat die

Pandemie die Einkommensverteilung »durchgerüttelt« und auch für Haushalte

mit mittleren oder gar höheren Einkommen zu häufigen Abstiegen in Armut

geführt, oder zeigen sich in diesen Trends wiederrum relativ stabile Muster

sozialer Ungleichheit? Diese Fragen werden im folgenden Abschnitt geklärt.

5.2 Einkommensverläufe und Armutserfahrungen in der Pandemie: Deskriptive

Befunde

Abbildung 4 zeigt die Entwicklung der anhand des jährlichen Medians der

Gesamtbevölkerung definierten Armutsrisiken auf Basis der Erwerbsperso-

nenbefragung. Die starken Einkommensverluste in den ersten Monaten der

Pandemie führten zu einem deutlichen Anstieg des Anteils der Erwerbsper-

sonen, die ein Haushaltseinkommen unterhalb der Armutsschwelle angeben.

Dies lässt sich zum einen darauf zurückführen, dass die Einkommen insgesamt

abgesackt sind, der Median auf Basis des Mikrozensus dies jedoch aufgrund der

fehlenden unterjährigen Differenzierung nicht abbildet. Zum anderen spiegelt

sich hier jedoch auch die Tatsache wider, dass die unteren Einkommen auch im

Vergleich zu den mittleren Einkommen am stärksten verloren haben. So waren

auf Basis der retrospektiven Angaben 10 Prozent der Befragten vor der Pandemie

arm, im April 2020 waren es dagegen fast 19 Prozent. In der Welle im November

2020 sank dieser Wert wieder ungefähr auf das Niveau von vor der Pandemie.

Im Vergleich zu den oben berichteten Daten des SOEP sind die hier dargestellten

Armutsquoten zunächst deutlich niedriger. Dies lässt sich vor allem durch die

Beschränkung auf Erwerbspersonen und den Ausschluss besonders stark von

Armut betroffener Gruppen wie zum Beispiel Kinder erklären. Darüber hinaus

wird deutlich, dass zwar auch das SOEP einen Anstieg der Armut im Jahr 2020

anzeigt, dieser jedoch deutlich schwächer ausfällt als der Anstieg der Armut

unter den Befragten der Erwerbspersonenbefragung im April 2020, während
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im November 2020 die Armutsquote wieder annähernd ihr Ausgangsniveau

erreicht. Da es sich bei den Einkommensdaten im SOEP um Jahreseinkommen

handelt, ist es durchaus mit diesen Befunden konsistent, dass der Anstieg hier

insgesamt weniger stark ausfällt. Im Folgenden nutzen wir nun die Tatsache,

dass wir die Einkommen derselben Personen über mehrere Wellen verfolgen kön-

nen und analysieren, wie sich die Einkommen der einzelnen Gruppen während

der Pandemie entwickelt haben.

Abbildung 4: Die Entwicklung der Einkommensarmut von Erwerbspersonen; Angaben in Prozent

Anmerkungen: Nur Befragte mit gültigen Beobachtungen für alle verwendeten Zeitpunkte; N = 2.504.

Definition von Armut verwendet den Median der Gesamtbevölkerung aus dem Mikrozensus. Angabe »vor

Corona« wurde im Juli 2021 retrospektiv erfragt.

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung, eigene gewichtete Berechnungen

Wir unterscheiden insgesamt sechs Einkommensverläufe. Vor allem dau-

erhafte Erfahrungen von Armut sind mit starken Einschränkungen in der ma-

teriellen, sozialen und auch politischen Teilhabe verbunden (Brülle/Spannagel

2023). Deshalb definieren wir zwei Gruppen entsprechend der Häufigkeit ihrer

Armutserfahrungen. Als erste Gruppe unterscheiden wir die »dauerhaft Armen«,

die durchgehend zwischen April 2020 und November 2022 hinweg arm waren.

Dies betrifft in unserem Sample 5,3 Prozent der Personen. Darüber hinaus unter-

scheiden wir »temporär arme« Personen, die mindestens einmal arm waren, sich

aber auch mindestens einmal in einer höheren Einkommensposition befunden

haben (20 Prozent der Befragten). Diese Gruppe umfasst auch diejenigen, die

direkt nach Einsetzen der Pandemie in Armut gefallen sind, danach aber wieder

in höhere Einkommenspositionen gelangen konnten. Es kann sich aber auch um

Personen handeln, die erst in späteren Wellen arm waren.
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Für Menschen, die im Beobachtungszeitraum keine Armutserfahrungen

haben, verwenden wir für die Unterscheidung der Verläufe zum einen für jede

Person das mittlere Einkommen über alle beobachteten Wellen, zum anderen die

Information, ob sie innerhalb des Untersuchungszeitraums deutliche Einkom-

mensverluste hinnehmen mussten. Personen, die über alle Wellen hinweg ein

Durchschnittseinkommen zwischen 60 und 120 Prozent des Medians aufweisen

und keine größeren Verluste hinnehmen mussten, fallen in die Gruppe der »stabil

prekären bis mittleren« Einkommen (27 Prozent der Befragten). Personen mit

einem Durchschnittseinkommen von 120 bis 150 Prozent des Medians gehören

zur Gruppe der »stabil gehobenen« Einkommen (16 Prozent). Wir unterscheiden

zudem Personen in der »instabilen Mitte«, die ein Durchschnittseinkommen

von über 60 Prozent und weniger als 150 Prozent des Medians aufweisen, aber

gleichzeitig mindestens einmal ein Einkommen berichteten, welches mehr als

25 Prozent unterhalb des persönlichen Mittelwerts lag (12 Prozent). Personen,

die im Durchschnitt aller Wellen ein Einkommen von mehr als 150 Prozent des

Medians haben, zählen wir zur letzten Gruppe, die der »Wohlhabenden« (21

Prozent).

Abbildung 5: Einkommensverläufe nach Einkommensklassen vor der Pandemie; Angaben in Prozent

Anmerkungen: Nur Befragte mit gültigen Beobachtungen für alle verwendeten Zeitpunkte; N = 2.504.

Einteilung der Einkommensgruppen auf Basis des Haushaltseinkommens relativ zum Median der Gesamt-

bevölkerung aus dem Mikrozensus. Angabe »vor Corona« wurde im Juli 2021 retrospektiv erfragt.

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung, eigene gewichtete Berechnungen

Die verwendete Typologie berücksichtigt demnach sowohl die Mobilität als

auch die Höhe des Einkommens. Die entsprechenden Gruppen weisen jedoch ei-
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ne deutliche Hierarchie in Bezug auf das durchschnittliche Einkommen auf: Die

dauerhaft Armen haben im Durchschnitt ein Einkommen von nur 40 Prozent des

Medians (bzw. 799 Euro im Monat). Die temporär Armen haben dagegen in der

ersten Welle ein durchschnittliches Einkommen von 58 Prozent des Medians, in

späteren Wellen jedoch jeweils etwa 80 Prozent. Die »stabil prekären bis mittle-

ren« Einkommen liegen im Durchschnitt bei 98 Prozent des Medians, die »stabil

gehobenen« bei 134 Prozent und die »wohlhabenden« bei 187 Prozent. Die »insta-

bile Mitte« hat im Durchschnitt aller Wellen ein Einkommen von 117 Prozent des

Medians, in der ersten Welle jedoch nur ein Einkommen auf dem Niveau des Me-

dians der Gesamtbevölkerung.

Abbildung 5 zeigt die Verteilung der Verlaufstypen nach der Einkommenspo-

sition der Befragten vor der Pandemie. Von denjenigen, die vor der Pandemie

bereits ein Einkommen unterhalb der Armutsschwelle hatten, befinden sich 49,8

Prozent während der Pandemie durchgehend in Armut und weitere 47,9 Prozent

sind mindestens einmal arm. Mit anderen Worten: Fast alle Personen, die vor der

Pandemie als arm klassifiziert werden können, sind auch zu mindestens einem

Zeitpunkt seit der Pandemie arm gewesen. In der Gruppe derjenigen, die vor der

Pandemie ein Einkommen von 60 bis 80 Prozent des Medians angaben, waren

während der Pandemie 2,7 Prozent in dauerhafter Armut und 55,3 Prozent min-

destens einmal arm. Für die meisten galt also, dass sie auch während der Pande-

mie in Armut rutschten, jedoch die wenigsten dauerhaft. Auffallend ist, dass es

aus den beiden unteren Einkommensgruppen nicht zu Aufstiegen in die »obere«

Mitte oder zu den »hohen Einkommen« kommt. Umgekehrt gibt es auch keine

Abstiege aus den oberen drei Einkommenspositionen in dauerhafte Armut. Min-

destens einmal während der Pandemie in Armut finden sich 21,4 Prozent der-

jenigen, die zuvor ein mittleres Einkommen hatten. Dieser Wert sinkt für die

beiden oberen Einkommensgruppen auf 8,3 bzw. 4,9 Prozent. Für die Einkom-

mensgruppen zwischen 80 und 150 Prozent gilt jeweils, dass sich der größte Teil

dieser Personen auch während der Pandemie in mittleren Einkommensposition

wiederfindet. Die höchste Wahrscheinlichkeit, der Gruppe der »instabilen Mitte«

anzugehören, haben mit 17,4 Prozent diejenigen, die zuvor ein Einkommen von

120 bis 150 Prozent des Medians hatten, aber in dieser Gruppe finden sich auch

Personen aus allen anderen Einkommensgruppen wieder. Zuletzt hatten 70 Pro-

zent derjenigen, die vor der Pandemie ein Einkommen von über 150 Prozent des

Medians hatten, auch während der Pandemie ein durchschnittliches Einkommen

oberhalb dieser Grenze. Insgesamt zeigt sich, dass temporäre Abstiege in Armut

aus oberen Einkommenslagen und stark schwankende Einkommen in der Pan-

demie durchaus vorgekommen sind, aber keineswegs die Regel waren. Vielmehr

gibt es auch in Krisenzeiten eine bemerkenswerte Stabilität der relativen Einkom-
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menspositionen. Insbesondere Aufstiege aus niedrigen Einkommenspositionen

in gesicherte Einkommenslagen sind kaum festzustellen.

5.3 Armutserfahrungen während der Pandemie: Multivariate Analysen

Im Anschluss an diese Befunde untersuchen wir nun, welche Merkmale dazu bei-

getragen haben, dass Personen auch während der Pandemie vor Armutserfahrun-

gen geschützt waren, bzw. welche Personengruppen in der Pandemie temporär

oder aber dauerhaft von Armut betroffen waren. Abbildung 6 zeigt durchschnitt-

liche marginale Effekte (AME) verschiedener Merkmale auf Basis einer multino-

mialen logistischen Regression. Einkommensverläufe ohne Armutserfahrungen

werden dafür in der Referenzkategorie zusammengefasst.

Die Ergebnisse sind jeweils als geschätzte Veränderung der Wahrscheinlich-

keit zu interpretieren, dem jeweiligen Verlaufstyp anzugehören. Zum Beispiel ha-

ben Alleinerziehende unter Kontrolle aller anderen Variablen im Modell gegen-

über Paarhaushalten eine um 20 Prozentpunkte niedrigere Wahrscheinlichkeit

eines Verlaufs ohne Armutserfahrungen. Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit

dauerhafter und temporärer Armut jeweils um zehn Prozentpunkte höher. Auch

Singles ohne Kinder sind etwa um fünf Prozentpunkte häufiger als Paare von dau-

erhafter Armut betroffen. Paare mit Kindern weisen zwar im Vergleich zu Paaren

ohne Kinder eine ähnlich niedrige Wahrscheinlichkeit auf, von Armut verschont

zu bleiben wie Alleinerziehende (19 Prozentpunkte). Dafür erhöht sich jedoch vor

allem die Wahrscheinlichkeit temporärer Armut (17 Prozentpunkte), während Ri-

siken dauerhafter Armut nur geringfügig höher sind (2,4 Prozentpunkte). Frauen

sind in der Pandemie um sechs Prozentpunkte seltener in einer der Verlaufsgrup-

pen ohne Armutserfahrungen als Männer, während ein Migrationshintergrund

keine signifikanten Effekte auf das Armutsrisiko insgesamt hat, die Wahrschein-

lichkeit dauerhafter Armut jedoch sogar leicht verringert. Jüngere Personen zwi-

schen 16 und 30 Jahren waren in der Pandemie deutlich häufiger von Armut be-

troffen, jedoch waren diese Episoden offenbar vielfach nur vorübergehend. Ge-

genüber der Altersgruppe der 40- bis unter 50-Jährigen waren sie um vier Pro-

zentpunkte seltener in dauerhafter Armut, aber auch um 13 Prozentpunkte häu-

figer temporär arm.

Personen mit einem beruflichen Bildungsabschluss, deren höchster all-

gemeinbildender Schulabschluss ein Hauptschulabschluss ist, hatten in der

Pandemie ein höheres Risiko dauerhafter Armut, während Personen mit univer-

sitärem Abschluss im Vergleich zu Personen mit mittlerer Reife und beruflichem

Abschluss häufiger Armut vermeiden konnten. Auch für verschiedene Berufs-

gruppen zeigen sich wichtige Unterschiede: Im Vergleich zu qualifizierten
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Abbildung 6: Erklärungsfaktoren für Einkommensverläufe; AME (average marginal effects) aus multino-

mialen Regressionsmodellen

Anmerkungen: Nur Befragte mit gültigen Beobachtungen für alle verwendeten Zeitpunkte; N = 2.334.

Multinomiales Modell unter Kontrolle der Einkommensklasse vor Corona (nicht abgebildet). Alle nicht

konstanten Eigenschaften außer »arbeitslos«, »Kurzarbeit«, »systemrelevant« und »Homeoffice möglich«

werden in der ersten Welle gemessen. Arbeitslos: mindestens einmal in Arbeitslosigkeit. Kurzarbeit: min-

destens einmal in Kurzarbeit. Referenzkategorien: kein Migrationshintergrund, Paar ohne Kinder, Mann,

40 bis unter 49 Jahre, beruflicher Abschluss/mittlere Reife, qualifizierte Angestellte, niemals arbeitslos,

niemals in Kurzarbeit, Beruf nicht systemrelevant, Homeoffice nicht möglich

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung, eigene gewichtete Berechnungen
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Angestellten haben Arbeiter*innen und einfache Angestellte in dieser Zeit häu-

figer Armutserfahrungen gemacht, wobei nur für die zweite Gruppe die Effekte

auch statistisch signifikant sind. Beamte waren dagegen besonders selten von

Armut betroffen, während für höhere Angestellte insbesondere das Risiko dau-

erhafter Armut deutlich geringer war als für die anderen Berufsgruppen. Für

die Selbstständigen finden wir zudem einen starken negativen Effekt auf die

Wahrscheinlichkeit, nicht arm zu sein (10,7 Prozentpunkte). Dies stimmt mit

den Befunden von großen Einkommensverlusten für diese Gruppe überein, der

Effekt ist jedoch nur auf dem Zehn-Prozent-Niveau signifikant.

Zuletzt berücksichtigt unser Modell auch vier Variablen zur unmittelba-

ren Krisenbetroffenheit bzw. potenzielle Schutzfaktoren in mindestens einer der

untersuchten Wellen. Dies sind: Erfahrungen von Arbeitslosigkeit wie auch Kurz-

arbeit, die Möglichkeit, die eigene Tätigkeit im Homeoffice auszuführen, sowie

in einem systemrelevanten Beruf beschäftigt zu sein. Vor allem die Arbeitslosig-

keitserfahrung hat einen starken Effekt und verringert die Wahrscheinlichkeit,

Armut zu vermeiden um 33 Prozentpunkte. Dabei erhöht sich sowohl die Wahr-

scheinlichkeit dauerhafter, vor allem aber temporärer Armut. Für die Kurzarbeit

zeigt sich ein ähnliches Muster, wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau:

Die Wahrscheinlichkeit eines Verlaufes ohne Armut verringert sich um sechs

Prozentpunkte. Ein Vergleich beider Effekte zeigt, dass für die Betroffenen

Kurzarbeit zwar mit Einkommenseinbußen einhergeht, aber das daraus resul-

tierende Armutsrisiko im Vergleich zu Arbeitslosigkeit deutlich geringer ausfällt.

Einen systemrelevanten Beruf auszuüben, hat keinen Effekt auf Armutsrisiken

während der Pandemie. Die Möglichkeit, die eigene Tätigkeit im Homeoffice

auszuführen, hat dagegen eine armutsschützende Wirkung und erhöht die

Wahrscheinlichkeit eines Einkommensverlaufs ohne Armutserfahrungen um 7,7

Prozentpunkte.

Die Ergebnisse zeigen deutlich, welche Bevölkerungsgruppen während der

Pandemie besonders von Armut betroffen waren. Darunter finden sich vor al-

lem diejenigen, die auch schon vor der Pandemie besonders hohe Armutsrisi-

ken aufwiesen: Alleinerziehende, Personen mit niedrigen formalen Bildungsab-

schlüssen und in den unteren Berufsgruppen. Einige Faktoren haben jedoch wäh-

rend der Pandemie eine besondere Bedeutung gehabt, die über stabile Strukturen

sozialer Benachteiligung hinausgeht. So bleiben zum einen die Effekte für Paare

mit Kindern und jüngere Befragte auf temporäre Armutsrisiken auch dann be-

stehen, wenn für die Einkommensposition vor Corona kontrolliert wird (eigene

Berechnungen, nicht dargestellt). Dies unterstreicht, dass die Pandemie beson-

ders Menschen in vulnerablen Phasen im Lebensverlauf stark betroffen hat, diese

Gruppen jedoch nur selten dauerhaft arm wurden. Zum anderen bleiben auch Ef-

fekte der beruflichen Stellung und der Arbeitslosigkeitserfahrung in diesem Mo-
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dell signifikant, was die Bedeutung der Arbeitsmarktposition für die Vermeidung

von Armut während der Pandemie unterstreicht.

6. Fazit und Ausblick

Wir haben in diesem Bericht die Verteilung der Einkommen als zentrale Dimen-

sion sozialer Ungleichheit betrachtet. Wie ungleich Einkommen verteilt sind und

insbesondere, wie viele Personen von Armut betroffen sind, hat gerade in Kri-

senjahren eine große Bedeutung. Auch und gerade am verfügbaren Einkommen

entscheidet sich, welche Ressourcen Individuen, aber auch die Gesellschaft als

Ganzes mobilisieren können, um gesellschaftliche Herausforderungen zu bewäl-

tigen. Die in diesem Beitrag präsentierten Ergebnisse zeigen zudem, dass sich

das schon vorab vorhandene Ausmaß von Armut und Einkommensungleichheit

im ersten Pandemiejahr weiter verschärft hat. Und wie die Untersuchung der

Einkommensverläufe während der Pandemie deutlich macht, sind vor allem Per-

sonen und Personengruppen in Armut abgerutscht, die bereits vor der Corona-

Krise häufig von materiellen Einschränkungen betroffen waren.

Für diejenigen, die während der Pandemie temporär oder dauerhaft mit Ar-

mut kämpfen mussten, ist zudem von einer Akkumulation wirtschaftlicher Belas-

tungen auch nach Abklingen der Corona-Pandemie auszugehen: Die wirtschaft-

lichen Sorgen der Menschen stiegen erneut mit der Energiekrise und den stei-

genden Preisen infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine (siehe Höver-

mann in diesem Band). Und es sind wiederum Personen mit geringen Einkom-

men, die hiervon überproportional betroffen sind. Mit Blick auf die vergangenen

Jahre berichten in der aktuellsten Welle 12 der Erwerbspersonenbefragung (No-

vember 2023) 63 Prozent der dauerhaft Armen, dass die Krisen der letzten Jahre

sie stark oder sehr stark betroffen haben, im Vergleich zu 35 Prozent der tempo-

rär Armen, 23 Prozent der mittleren Einkommen, 21 Prozent der oberen Mitte, 22

Prozent der instabilen Mitte und 10 Prozent der hohen Einkommen (eigene Be-

rechnungen, Daten nicht dargestellt).

Vieles deutet darauf hin, dass die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregie-

rung einen noch stärkeren Einbruch der Einkommen vieler Haushalte verhindert

bzw. dazu beigetragen haben, dass sich die Einkommen relativ rasch wieder er-

holten. Es ist gut belegt, dass die Maßnahmen für Selbstständige und vor allem

das Kurzarbeitergeld einige Erwerbstätige tatsächlich vor dem Abrutschen in Ar-

mut bewahrt haben (u.a. Pieper u.a. 2023: 23; Christl u.a. 2023). Allerdings: Viele

Maßnahmen konzentrierten sich auf Erwerbstätige. Arme Haushalte – in denen

viele Menschen nicht im Arbeitsmarkt integriert sind – haben daher nicht un-

bedingt davon profitiert. Auch die Untergruppe der Rentner*innen ist hier ge-
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radezu systematisch durchs Raster gefallen – und das, obwohl just Rentner*in-

nen unter den Armen überdurchschnittlich vertreten sind. Auch die vielen Steu-

erentlastungen kamen schließlich nur jenen zugute, die überhaupt Steuern zah-

len. Dennoch: Trotz der erwähnten Unzulänglichkeiten lässt sich insgesamt sa-

gen, dass diese Maßnahmen grundsätzlich gewirkt und Haushalte mit niedri-

gem Einkommen nachweislich entlastet haben. Das gilt insbesondere für Haus-

halte mit Kindern (Dullien u.a. 2023a). Bei Haushalten mit hohen Einkommen

fielen die Entlastungen deutlich geringer aus als bei Haushalten mit niedrigen

Einkommen (Dullien u.a. 2022). In welchem Maße Einkommensungleichheiten

insgesamt durch staatliche Entlastungsmaßnahmen ausgeglichen wurden, ist je-

doch unklar. So kommt der Paritätische Wohlfahrtsverband in seinem 2023er-

Armutsbericht zu folgendem Fazit: »Die Entlastungsprogramme in der Inflati-

on wiederum dürften armutspolitisch weitgehend verpuffen. Die Hilfen vertei-

len sich überwiegend einkommensproportional. Das heißt, der absolute Entlas-

tungseffekt steigt mit dem Einkommen, während die Ärmsten, wie auch in der

Corona-Pandemie, wiederum nur unzureichend unterstützt werden. So dürfte

die Inflation die Wohlstandsdisparitäten zwischen ärmeren und reicheren Haus-

halten sehr wahrscheinlich noch einmal deutlich vertiefen« (Pieper u.a. 2023: 5).

Gleichzeitig waren viele der Maßnahmen und insbesondere das Kurzarbeiter-

geld insofern erwerbsarbeitszentriert, da ihre Inanspruchnahme eine relativ sta-

bile und gut bezahlte Beschäftigung voraussetzt. Damit stehen sie in der Tradi-

tion des konservativen Wohlfahrtsstaatsmodells. In solchen Wohlfahrtsstaaten,

die stark auf die Statussicherung ausgerichtet sind, gibt es bestimmte Gruppen,

die systematisch durch das soziale Netz fallen. Dies wird in den vorliegenden Er-

gebnissen etwa anhand der höheren Armutsrisiken für Frauen, Alleinerziehende,

Haushalte mit Kindern und jüngere Menschen sehr deutlich.

Den weiteren Anstieg der Einkommensungleichheit konnten die Entlastungs-

pakete offenbar nicht verhindern – geschweige denn die Ungleichheit reduzie-

ren. Zudem deuten zahlreiche Forschungsergebnisse darauf hin, dass andere Di-

mensionen sozialer Ungleichheit – allen voran Ungleichheiten in den Bildungs-

chancen – durch die Pandemie noch stärker von einem Auseinanderklaffen be-

troffen waren (Dietrich u.a. 2021) – und zwar mit potenziell langfristigen Fol-

gen auch für die Einkommensverteilung. Vor diesem Hintergrund erscheinen ne-

ben den eher kurzfristig angelegten Entlastungsmaßnahmen langfristige struk-

turelle Veränderungen in den sozialen Sicherungssystemen und der Regulierung

des Arbeitsmarktes als zentrale Voraussetzung für eine nachhaltige Bekämpfung

der Ungleichheit. Dazu gehören insbesondere all jene Maßnahmen, die auf ei-

ne Stärkung sozialversicherungspflichtiger, angemessen entlohnter und sicherer

Beschäftigungsverhältnisse gerichtet sind. Dies wäre über einen Ausbau der Ta-

rifbindung im Einklang mit einer deutlichen Erhöhung des Mindestlohnes und
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einer nachhaltigen Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu er-

reichen. Die von der Bundesregierung bereits beschlossene Erhöhung der Leis-

tungen in der Grundsicherung, allen voran beim Bürgergeld, wiederum ist ein

wichtiger Baustein, um gerade die soziale Situation dauerhaft armer Haushalte

zu verbessern. In Kombination mit der vielfach geforderten stärkeren Besteue-

rung hoher Einkommen und Vermögen könnten die Folgen, welche die Pandemie

für die Einkommensungleichheit hatte, aufgefangen werden.
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Geschlechtsspezifische Arbeitszeiten während
der Corona-Pandemie – Alles wie üblich oder
Abbau von Geschlechterungleichheiten?

Eileen Peters, Bettina Kohlrausch

1. Einleitung

Die Corona-Pandemie hat Regierungen weltweit zu drastischen Maßnahmen ver-

anlasst, um das Virus einzudämmen. Weitreichende Mobilitäts- und Kontakt-

beschränkungen, Schließungen von institutioneller Kinderbetreuung, nicht es-

senziellen Geschäften und die Verbreitung von Homeoffice haben das öffentliche

und private Leben massiv verändert. Die Folgen der Corona-Pandemie waren seit

dem Frühjahr 2020 auf allen Ebenen der Gesellschaft zu spüren und zeigten in

vielen Aspekten wie ein Brennglas die sozialen Ungleichheiten in unserer Gesell-

schaft auf. Viele Branchen und Betriebe hatten mit den Lockdowns, Kontaktbe-

schränkungen, Nachfrageeinbrüchen sowie Lieferkettenengpässen zu kämpfen.

Im Zuge dieser Maßnahmen verringerte sich (zumindest temporär) für viele Be-

schäftigte die Erwerbsarbeitszeit (Frodermann u. a. 2020). Allerdings kam es in

bestimmten Branchen und Betrieben auch zu einer erhöhten Nachfrage nach Gü-

tern und Dienstleistungen und somit zu Arbeitszeiterhöhungen.

Weiterhin führte die Einschränkung der institutionellen Kinderbetreuung

einerseits die Systemrelevanz einzelner Berufe vor Augen und zwang Eltern

andererseits dazu, Arbeitszeiten an die »Tagesränder« zu verlegen oder den

Erwerbsumfang zu reduzieren bzw. ganz einzustellen (ebd.; Reichelt u. a. 2020).

Gleichzeitig hatten die Kontaktbeschränkungen zur Folge, dass die Erwerbsar-

beit, wo immer dies möglich war, im Homeoffice ausgeführt wurde. In vielen

anderen Fällen musste sie komplett eingestellt werden. Somit offenbarte die

Krise, wie eng Familie, Generationenverhältnisse und soziales Zusammenleben

mit dem Arbeitsmarkt, der Arbeitsorganisationen und den Erwerbsbiografien

verwoben sind. Aufgrund der begrenzten Ressource »Zeit« sind diese Bereiche

eng miteinander verknüpft, da Menschen sowohl Arbeitnehmer*innen sind als

auch Teil einer Familie, insbesondere Väter oder Mütter, sind. Zahlreiche Stu-

dien heben hervor, dass vor allem Eltern – und hier insbesondere Mütter – mit

Betreuungsverpflichtung sehr stark von der Corona-Pandemie betroffen waren
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und zu den vulnerabelsten Gruppen gehörten (Alon u. a. 2020; Collins u. a. 2020;

Hövermann/Kohlrausch 2022).

Mit Beginn der Pandemie haben sich in der wissenschaftlichen Debatte unter-

schiedliche Positionen bezüglich des Einflusses der Pandemie auf die Geschlech-

terverhältnisse herausgebildet. Vertreter*innen der »Retraditionalisierungsthe-

se« argumentierten, dass sich ungleiche Geschlechterverhältnisse durch die Pan-

demie eher noch verschärften. Ausgangspunkt dieses Arguments ist die Tatsa-

che, dass unbezahlte Sorgearbeit erfahrungsgemäß zum größten Teil von Frauen

übernommen wird. Somit bestand die Befürchtung, dass vor allem Frauen, und

insbesondere Mütter, den Großteil der durch die Schließung von Kitas, Schulen

und Tagespflegeeinrichtungen zusätzlich anfallenden Sorgearbeit zuungunsten

ihrer Erwerbsarbeit auffangen würden. So sprachen einige Wissenschaftler*in-

nen beispielsweise von einer »patriarchalen Pandemie« (Chemaly 2020). Jutta All-

mendinger stellte prominent die These auf, dass die Pandemie die Gleichstellung

von Männern und Frauen um drei Jahrzehnte zurückwerfe (Allmendinger 2020).

Andere Prognosen hingegen waren optimistischer und argumentierten,

dass die unvorhergesehenen Veränderungen dazu führen könnten, dass die

geschlechtsspezifische Arbeitsteilung neu organisiert und verhandelt werden

müsse. Denn – so hier die These – während der Pandemie seien Männer, und vor

allem Väter, mit der sonst oftmals unsichtbaren Sorgearbeit konfrontiert gewesen

und diese Erfahrungen würden längerfristig die Gleichstellung der Geschlech-

ter vorantreiben (Alon u. a. 2020; Collins u. a. 2020). Auch der Umstand, dass

Frauen in systemrelevanten Berufen, die nicht von zu Hause aus erledigt werden

können, überrepräsentiert sind, könne zu einer Umverteilung der Sorgearbeit

beitragen. So sind beispielsweise 77 Prozent aller Beschäftigten im Gesundheits-

und Sozialsektor weiblich (siehe Boll u. a. 2023: 3). Weiterhin hatten während der

Pandemie Arbeitgeber*innen zunehmend flexible Arbeitszeit- und Arbeitsplatz-

Modelle angeboten, die vielfach auch nach der Corona-Pandemie noch Bestand

haben und meist eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bieten

(Alon u. a. 2020; siehe auch die Beiträge von Ahlers sowie von Emmler in diesem

Band). All diese Entwicklungen könnten dazu beitragen, dass ein Egalisierungs-

prozess bei der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in Gang gesetzt wird.

Zucco und Lott (2021) zeigen allerdings, dass die Egalisierung der Verteilung von

Sorgearbeit eher ein punktuelles Phänomen war und sich nur selten verstetigte.

Dies bestätigen auch Auswertungen der WSI-Erwerbspersonenbefragung, die

paarinterne Zuständigkeiten für die Kinderbetreuung über den Zeitraum April

2020 bis November 2023 beleuchtet haben (Kohlrausch/Peters 2024). Somit hätte

sich die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung durch die Corona-Pandemie kaum

verändert.
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Ausgehend von der sogenannten Retraditionalisierungsthese untersuchen

wir in diesem Beitrag die Erwerbsbeteiligung von Frauen während und nach

der Pandemie. Dabei konzentrieren wir uns auf den Zusammenhang zwi-

schen Sorgearbeit und Erwerbsbeteiligung. Eine Zunahme der Sorgearbeit und

eine Abnahme der Erwerbsarbeit wäre ein klarer Indikator für eine Retradi-

tionalisierung der Geschlechterverhältnisse. Denkbar ist aber auch, dass es in

Paarhaushalten zu unterschiedlichen oder sogar gegenläufigen Entwicklungen

gekommen ist. Daher betrachten wir im Rahmen der Ergebnispräsentation

(Abschnitt 5) in einem ersten Analyseschritt (5.1) die durchschnittliche Erwerbs-

beteiligung, um in einem zweiten Schritt (5.2) unterschiedliche Gruppen von

Frauen zu untersuchen. Wir zeigen, dass sich hinter einem durchschnittlichen

Anstieg der Erwerbsbeteiligung von Frauen eine Polarisierung der Entwicklung

von Erwerbsarbeitszeit verbirgt. Während ein Teil der Frauen mehr Erwerbsar-

beit leisten, absolviert ein anderer Teil deutlich weniger. Vorab aber stellen wir

den Forschungsstand (2), unsere Erkenntnisinteresse (3) sowie unserer Daten

und Methoden vor (4). Abschnitt 6 zieht ein Fazit.

2. Forschungsstand: Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung vor

und während der Corona-Pandemie

Die Benachteiligung von Frauen resultiert aus den Widersprüchen, denen Frau-

en ausgesetzt sind, weil ihr Arbeitsvermögen sowohl im Kontext unbezahlter

Reproduktionsarbeit als auch marktförmiger Erwerbsarbeit vergesellschaftet

wird. Aus der Hauptverantwortung der Frauen für die Sorgearbeit ergeben sich

spezifische Benachteiligungsmuster auf dem Arbeitsmarkt. Nach wie vor ist in

Deutschland ein Geschlechterarrangement dominant, welches dem Mann die

Rolle als Haupternährer der Familie zuweist, der mit seinem Lohn die unbezahlte

Care-Arbeit der Frau mitfinanziert, während Frauen eine Zuverdiener*innenrolle

zukommt (modernisiertes male breadwinner model). Diese geschlechtsspezifische

Aufteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit ist nicht nur in Deutschland,

sondern auch in vielen anderen Ländern vorzufinden (Altintas/Sullivan 2016;

Hipp/Leuze 2015); in Deutschland ist sie jedoch nach wie vor sehr ausgeprägt.

Zwar ist die Erwerbstätigenquote von Frauen in den letzten Jahrzehnten konti-

nuierlich gestiegen, jedoch besteht weiterhin ein substanzieller Unterschied in

den Erwerbsarbeitszeiten: Im Jahr 2022 arbeiteten 12,7 Prozent der angestellten

Männer in Teilzeit, wohingegen fast jede zweite Frau (49,2 Prozent) teilzeitbe-

schäftigt war (Destatis 2024a). Ein Grund der höheren Teilzeitquote bei Frauen

und insbesondere Müttern ist, dass sie hauptverantwortlich für die unbezahlte
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Arbeit sind (Altintas/Sullivan 2016; Klünder 2017). Zwar zeigt sich auch hier in

den letzten Jahren ein Rückgang der geschlechtsspezifischen Unterschiede, al-

lerdings leisten Frauen immer noch im Schnitt 79 Minuten mehr an unbezahlter

Sorgearbeit pro Tag als Männer (Destatis 2024b). Weiterhin tragen vor allem

Frauen den mental load, leisten also kognitive Arbeit, die die Organisation des

Alltags und der Alltagsaufgaben umfasst (Lott/Bünger 2023: 7 f.).

Insgesamt ist festzuhalten, dass sich in den letzten Jahrzehnten die Beteili-

gung von Frauen am Arbeitsmarkt, meist in Form von Teilzeit, deutlich erhöht

hat, während sich die Beteiligung von Männern an der unbezahlten Sorgearbeit

und vor allem der Kinderbetreuung kaum verändert hat (Dean u. a. 2021). Die

vorherrschenden Geschlechterideologien in der Gesellschaft zeigen weiterhin,

dass zwar die Vorstellung, der Arbeitsmarkt sei eher eine männliche Domäne,

allmählich an Zustimmung verloren hat, während die Akzeptanz der Arbeits-

marktbeteiligung von Frauen und Müttern zugenommen hat (Cotter u. a. 2011).

Allerdings wird die private Sphäre immer noch vorwiegend als weiblich ange-

sehen. Ein dominantes Rollenbild ist, dass Frauen zwar einer Erwerbsarbeit

nachgehen, aber gleichzeitig dennoch die Hauptverantwortung für die Sorge-

arbeit übernehmen sollten (Grunow u. a. 2018; Lott/Klenner 2018; Zoch 2021).

Zusammenfassend deuten alle Daten darauf hin, dass das modernisierte male

breadwinner model die Verteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit nach wie vor in

den meisten heterosexuellen Paarbeziehungen dominiert. Aufgrund dieser Ent-

wicklungen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung sowie der vorherrschen-

den Geschlechterrollen wird oftmals davon gesprochen, dass die Egalisierung

der Geschlechterbeziehungen ins Stocken geraten sei (England 2010). Dies war

der Stand der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, als die Corona-Pandemie

Deutschland traf und eine unvorhergesehene Situation geschaffen hat, in der die

Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit neu verhandelt und organisiert werden

musste.

Was ist nun während der Corona-Pandemie hinsichtlich der Aufteilung

der Kinderbetreuung zu beobachten? Diesbezüglich deutet der bisherige For-

schungsstand auf den ersten Blick darauf hin, dass die prophezeite Retradi-

tionalisierung nicht stattgefunden hat. Genauso wenig ist es jedoch zu einer

Egalisierung der Verteilung der Sorgearbeit gekommen. Frauen waren vor und

während der Pandemie oftmals hauptverantwortlich für die Kinderbetreuung.

Allerdings gab es in der ersten Phase der Pandemie auch einen höheren Anteil

von Vätern, der die Hauptverantwortung der Kinderbetreuung übernommen hat

(Fervers u. a. 2023; Hövermann/Kohlrausch 2022). Laut retrospektiven Angaben

von Vätern haben diese vor der Corona-Pandemie zu 6,4 Prozent die Hauptver-

antwortung für die Kinderbetreuung übernommen, für April 2020 benennen sie

dagegen (gleichfalls rückblickend) einen Anteil von 12,2 Prozent (Hövermann/
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Kohlrausch 2022: 5).1 Dieser Trend ist auch in den Angaben der Mütter zu erken-

nen, die vor der Pandemie zu 60,8 Prozent und im April 2020, also kurz nach

Ausbruch der Pandemie, nur noch zu 52,3 Prozent angaben, dass sie die Haupt-

verantwortung für die Kinderbetreuung tragen. Diese Ergebnisse decken sich mit

Befunden aus anderen Datenquellen (Globisch/Osiander 2020). Studien, die eine

längere Zeitspanne mit multivariaten Analysen untersuchen, zeigen allerdings,

dass nach einem anfänglichen Trend hin zu einer etwas größeren Beteiligung

von Vätern bei der Kinderbetreuung diese Entwicklung bereits bis August 2020

wieder rückläufig war (Boll u. a. 2023: 8 f.). Die Forschenden heben hervor, dass

Väter vor allem dann mehr Kinderbetreuung übernommen haben, wenn Mütter

ihre Erwerbsarbeit nicht von zu Hause aus ausüben konnten und gleichzeitig

vollzeiterwerbstätig waren. Darüber hinaus ist eine Verlagerung nur dann zu

beobachten, wenn Väter in einem gewissen Umfang bereits vor der Pandemie an

der Kinderbetreuung beteiligt waren. Hieraus schlussfolgern die Autor*innen,

dass die höhere Sorgebeteiligung von Vätern eher der Notwendigkeit und man-

gelnden Alternativen geschuldet war. Somit sei kein langfristiger Wandel hin zu

einer egalitäreren Verteilung der Kinderbetreuung zu erkennen. Auch Zucco und

Lott (2021: 18 f.) zeigen, dass es bei den meisten Eltern zu keiner Veränderung,

bei ca. 8 Prozent zu einer Retraditionalisierung, bei 12 Prozent zu einer Egalisie-

rung und bei ca. 5 Prozent zu einer umgekehrten Traditionalisierung (Wechsel

von einer egalitären Verteilung dazu, dass Väter hauptverantwortlich sind) ge-

kommen ist. Sie beobachten jedoch, dass die Egalisierung eher eine punktuelle

Veränderung war, während die Retraditionalisierung, wenn sie stattfand, zu

mehreren Zeitpunkten beobachtet werden konnte und somit eine nachhaltigere

Entwicklung zu sein scheint.

Insgesamt ist somit festzuhalten, dass Väter während der ersten Monate der

Corona-Pandemie einen historisch hohen Anteil der Kinderbetreuung übernom-

men haben – dies war allerdings nur von kurzfristiger Dauer. Zudem kam es auf-

grund der Schul- und Kitaschließungen zu einem enormen Anstieg der zu leis-

tenden Sorgearbeit, sodass davon ausgegangen werden kann, dass es gerade bei

gleichbleibenden Mustern der ursprünglichen Verteilung der Sorgearbeit wieder-

um die Mütter waren, welche die Hauptlast der Schließungen trugen. Dies mach-

te sich auch in der Belastung von Müttern bemerkbar. Zu jedem Zeitpunkt der

Pandemie fühlten sich Mütter im Hinblick auf die Arbeitsplatz-, die familiäre und

die Gesamtsituation stärker belastet als Väter (Hövermann/Kohlrausch 2022: 6;

siehe dazu auch die beiden Beiträge von Hövermann in diesem Band).

1 Da die Befragten nur nach der Kinderbetreuung vor der Corona-Pandemie befragt wurden, können kei-

ne Aussagen darüber getroffen werden, auf welchen Zeitpunkt genau sich diese Aussage konkret be-

zieht.
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Und wie hat sich die Erwerbsarbeitszeit von Männern und Frauen während

der Corona-Pandemie entwickelt? Auch neuere Studien, die unter Pandemiebe-

dingungen die Erwerbsarbeitszeitentwicklung von Männern und Frauen bezie-

hungsweise Vätern und Müttern untersucht haben, kommen zu uneindeutigen

Ergebnissen. Einige Befunde zeigen, dass Mütter ihre Erwerbsarbeitszeit zu Be-

ginn der Corona-Pandemie in einem größeren Umfang reduziert haben als Vä-

ter (Bünning u. a. 2020; Möhring u. a. 2020; Hammerschmid u. a. 2020). Dem-

gegenüber konstatieren andere Studien, dass Väter ihre Erwerbsarbeitszeit stär-

ker verkürzt haben als Mütter (Frodermann u. a. 2020; Globisch/Osiander 2020;

Bujard u. a. 2020). Diese Studien konzentrieren sich auf die ersten paar Monate

der Pandemie und den ersten Lockdown. Auch Daten der Erwerbspersonenbe-

fragung des WSI unterstreichen, dass Personen zwar aufgrund von höherer Kin-

derbetreuungslast ihre Erwerbsarbeitszeit reduziert haben, allerdings in gerin-

gerem Umfang als angenommen (Dullien/Kohlrausch 2021). Dies führen die Au-

tor*innen auf die während der Pandemie neu hinzugewonnene individuelle und

betriebliche Flexibilität bei der Ausgestaltung der Erwerbsarbeitszeit zurück. Die

Analyse zeigt allerdings auch, dass Frauen, sogar wenn ihre Verantwortung für

Kinder und der Faktor »Kurzarbeit« als kontrollierende Variablen berücksichtigt

werden, im April und Juni 2020 ihre Arbeitszeit signifikant stärker reduziert ha-

ben als Männer.

Studien, die einen längeren Zeitraum in der Pandemie betrachten, stellen fest,

dass sowohl Männer als auch Frauen mit und ohne im Haushalt lebenden Kindern

unter 15 Jahren ihre Erwerbsarbeitszeit zu Beginn der Corona-Pandemie redu-

ziert haben; dass Mütter allerdings ihr vor der Corona-Krise übliches Arbeitszeit-

niveau schneller wieder erreichen (Knize u. a. 2022: 170 ff.).2 Somit scheinen im

Haushalt lebende Kinder sogar einen positiven Einfluss darauf zu haben, dass er-

werbstätige Mütter nach einer vorübergehenden Zäsur noch im Verlauf der Kri-

se zu ihrer Normalarbeitszeit zurückfinden. Auch Eltern, die in Bundesländern

wohnen, in denen Kitas und Schulen früher und umfangreicher wieder geöffnet

wurden, weisen geringfügigere Verkürzungen der Arbeitszeit auf (Fervers u. a.

2023). Der Zusammenhang zwischen vorhandener institutioneller Kinderbetreu-

ung und dem Arbeitszeitvolumen erwerbstätiger Eltern wirkt sich Studien zufol-

ge in etwa gleich auf die arbeitszeitliche Verfügbarkeit von Vätern und Müttern

aus, selbst wenn Letztere den Großteil der Kinderbetreuung übernehmen. Die-

se Befunde stehen in einem gewissen Widerspruch zu den Ergebnissen der WSI-

Erwerbspersonenbefragung, die zeigen, dass Mütter deutlich häufiger als Väter

2 Die Studie von Kunze u.a. (2022) berücksichtigt in ihren Analysen im Haushalt lebende Kinder unter 15

Jahren. In den Befragungen des WSI variiert diese Altersschwelle geringfügig: Hier werden im Haushalt

lebende Kinder unter 14 Jahren berücksichtigt.
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angeben, dass sie ihre Arbeitszeit wegen der Kinderbetreuung vermindert haben.

Während der Anteil der Eltern, die dies angaben, sowohl bei Müttern als auch bei

Vätern zwischen April und November 2020 zunächst sank, stieg er in der Folge

bei Müttern bis Januar 2022 wieder an, während er sich bei Vätern auf niedrigem

Niveau stabilisierte (Hövermann/Kohlrausch 2022: 5).

3. Forschungsfragen

Obwohl die bisherigen Studien wichtige Einblicke in die geschlechtsspezifische

Arbeitsteilung während der Corona-Pandemie geliefert haben, gibt es zwei analy-

tische Leerstellen: Erstens beziehen sie sich meist nur auf die erste Phase der Pan-

demie bis zum oder kurz nach dem ersten Lockdown (22. März bis 4. Mai 2020).

Zweitens betrachten sie nur die durchschnittlichen Arbeitszeiten von Frauen. Ent-

sprechend fehlt bislang eine Betrachtung, welche die Entwicklung der Arbeits-

zeit detailliert erfasst und die zudem den gesamten Pandemiezeitraum sowie die

Zeit nach der Pandemie umfasst. In dem vorliegenden Beitrag wird daher zu-

nächst auf Grundlage einer deutlich längeren Beobachtungsdauer (April 2020 bis

Juli 2023) untersucht, ob es eine geschlechtsspezifische Entwicklung der durchschnittli-

chenErwerbsarbeitszeit gab. Weiterhin haben sich die meisten Analysen bisher ent-

weder auf die Verteilung der Sorgearbeit oder die Entwicklung der Erwerbsar-

beitszeit konzentriert. In diesem Beitrag wird die Verteilung der Kinderbetreu-

ung hingegen über den gesamten Pandemieverlauf hinweg als erklärender Faktor

berücksichtigt. So kann untersucht werden,wie sich die Erwerbsarbeitszeit vonMüt-

tern in Abhängigkeit von der Beteiligung ihrer Partner an der Kinderbetreuung entwickelt

hat. Die Analyse gibt somit Aufschlüsse darüber, wie die Verteilung der Kinder-

betreuung die durchschnittlichen Erwerbsarbeitszeiten von Müttern und Vätern

während der Pandemie beeinflusst hat.

Allerdings gibt es drei Möglichkeiten, wie sich die Erwerbsarbeitszeit von

Personen während der Pandemie im Vergleich zum Zeitpunkt davor entwickelt

haben könnte: Personen arbeiten weniger, gleich viel oder mehr. Deswegen

könnte der alleinige Fokus auf die durchschnittlichen Erwerbsarbeitszeitverläufe

gänzlich unterschiedliche und entgegengesetzte Entwicklungen der Erwerbsar-

beitszeit verschleiern. Es wäre folglich möglich, dass der Befund, dass Mütter am

schnellsten ihr vor der Pandemie übliches Erwerbsarbeitszeitvolumen wieder

erreicht haben (siehe dazu Abschnitt 5.1 und 5.2), ausschließlich der Durch-

schnittsbetrachtung geschuldet ist. Diese wiederum bildet die Möglichkeit nicht

ab, dass viele Mütter ihre Erwerbsarbeitszeit reduziert haben, während andere

ihre Erwerbsarbeitszeit stark erhöht haben. Falls beispielsweise Mütter vor der

Pandemie durchschnittlich 32 Stunden in der Woche ihrer Erwerbsarbeit nach-
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gegangen sind und hiervon ein Teil während der Pandemie weniger arbeitete (26

Wochenstunden), ein anderer Teil aber mehr (39 Wochenstunden), würde der rei-

ne Durchschnittswert (32,5 Wochenstunden) die Vermutung nahelegen, dass es

letztlich keine relevanten pandemiebedingten Schwankungen bei der von Frau-

en geleisteten Arbeitszeit gegeben hat. Eine solche, an den durchschnittlichen

Arbeitszeiten von Frauen orientierte Betrachtung blendet allerdings relevante

Kontextfaktoren der Pandemie gänzlich aus: Branchen waren von den Auswir-

kungen der Corona-Pandemie und den Maßnahmen zur Eindämmung der Krise

unterschiedlich stark betroffen. So fand beispielsweise der höchste Arbeitsausfall

in der Branche »Gastronomie und Unterhaltung« statt, wohingegen der Bereich

»Bildung, Gesundheit, Öffentlicher Dienst« den geringsten Arbeitsausfall ver-

zeichnete (Illing u. a. 2022). Frauen arbeiten häufiger als Männer in diesen beiden

Branchen, die besonders stark und besonders wenig Arbeitsausfall verzeichnen

(Illing u. a. 2022). Gab es also eine Polarisierung der Erwerbsarbeitszeiten von Frauen

und insbesondere von Müttern? Um diese Forschungsfragen zu beantworten, ver-

wendet dieser Beitrag die »Wellen 1 bis 10« der WSI-Erwerbspersonenbefragung,

die den Zeitraum von April 2020 bis Juli 2023 umfasst (siehe dazu auch Brehmer

und Emmler in diesem Band).

4. Daten und Methoden

Um die Veränderung der Erwerbsarbeitszeit abzubilden, beziehen sich die nach-

folgenden Analysen auf die Auskunft der in der WSI-Erwerbspersonenbefragung

kontaktierten Personen bezüglich ihrer durchschnittlich tatsächlich geleisteten

Arbeitszeit pro Woche.3 Somit bilden die Antworten auch geleistete Überstunden

ab. In »Welle 2« (Juni 2020) haben die Befragten zudem angegeben, wie viele Wo-

chenstunden sie vor der Pandemie geleistet haben. Diese Informationen werden

im Folgenden als Referenzpunkt verwendet, wenn von einer Erhöhung oder Ver-

ringerung der Erwerbsarbeitszeit im Vergleich zum Zeitraum »vor der Corona-

Pandemie« gesprochen wird. Ausgeschlossen aus den Analysen werden Personen

mit mehr als 60 Wochenstunden Erwerbsarbeitszeit, Auszubildende, Personen

mit einem Ein-Euro-Job und Personen, die sich zu einem der Befragungszeit-

punkte in Kurzarbeit befanden,4 älter als 65 Jahre oder arbeitsuchend waren.

3 Veränderungen werden nur dann erfasst, wenn die Abweichungen mindestens eine Stunde betragen.

4 Personen, die sich in Kurzarbeit befanden, wurden aus den Analysen ausgeschlossen, da hier der Arbeit-

geber bestimmt, dass die Erwerbsarbeitszeit reduziert wird. Analysen, die diese Gruppe miteinschließt,

kommen gleichwohl zu ähnlichen Ergebnissen.
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Eltern werden in der vorliegenden Analyse definiert als Personen, bei denen

mindestens ein Kind unter 14 Jahren im Haushalt lebt. Wenn wir im Folgenden

von Eltern und Personen ohne Kinder sprechen, beziehen wir uns auf diese

Definition. Weiterhin schränken wir die Analysen auf Eltern ein, die mit ei-

nem Partner oder einer Partnerin zusammenleben, sodass alleinerziehende

Elternteile ausgeschlossen sind. Außerdem betrachten wir nur Personen in

heterosexuellen Partnerschaften.5 Die Kinderbetreuung wird abgebildet über

die Angaben zu der Frage, wer aktuell den größeren Teil der anfallenden Kin-

derbetreuung übernimmt. Die Antwortkategorien waren »Ich selbst«, »Meine/e

Partner*in« und »Beide zu etwa gleichen Teilen«. Die Antworten zeigen, dass sich

bei 22 Prozent der Befragten die Hauptverantwortung für die Kinderbetreuung

während der Pandemie – im Vergleich zur vorherigen Situation – zwischen den

Elternteilen verschoben hat.

In den multivariaten Analysen schätzen wir Regressionsmodelle mit fixed ef-

fects auf der Individualebene, wodurch alle zeitkonstanten Merkmale wie das Ge-

schlecht automatisch mit kontrolliert sind, da sich die geschätzten Koeffizienten

nur auf Veränderungen über die Zeit bezogen auf ein Individuum beziehen. Um

die Erwerbsarbeitszeitentwicklung für Männer und Frauen mit und ohne Kin-

der abzubilden, wurden somit getrennte Modelle für diese Gruppen berechnet.

Im Sinne einer besseren Verständlichkeit werden die Ergebnisse grafisch darge-

stellt (siehe die folgenden Abbildungen). Die Modelle kontrollieren das Alter der

Personen sowie das quadrierte Alter, um nichtlineare Alterseffekte abbilden zu

können. Zusätzlich wird kontrolliert, ob Personen teilweise oder überwiegend im

Homeoffice arbeiten oder nicht. Um mögliche Arbeitszeitreduktionen aufgrund

von Arbeitgeberwechseln in andere Branchen zu kontrollieren, enthalten die Mo-

delle eine sechsstellige Branchenspezifikation.

5. Ergebnisse

5.1 Entwicklung der durchschnittlichen Erwerbsarbeitszeit

Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen, wie sich die Erwerbsarbeitszeiten von Frauen und

Männern – mit und ohne Kinder – zwischen April 2020 und Juli 2023 im Vergleich

zu ihrer Erwerbsarbeitszeit vor der Corona-Pandemie (Nulllinie) entwickelt ha-

ben. Die in den Abbildungen ausgewiesenen Punkte zeigen die Erwerbsarbeits-

5 Es ist anzumerken, dass wir keine Paarinformationen haben, sondern nur Angaben zu Einzelpersonen,

sodass es nicht möglich ist, die befragten Väter und Mütter spezifischen bzw. gemeinsamen Haushalten

zuzuordnen.
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zeitveränderung in Stunden. Die Abweichungen sind nur dann statistisch signi-

fikant, wenn die Konfidenzintervalle, also die Linien oberhalb und unterhalb der

Punkte, die Nulllinie nicht berühren. Auf der y-Achse ist die Höhe der reduzier-

ten Arbeitszeit in Stunden abgetragen; auf der x-Achse der Zeitpunkt, zu dem die

Arbeitszeit erhoben wurde.

Die Ergebnisse zeigen, dass Väter im April 2020 (-1,2 Stunden), November

2020 (-1,2 Stunden) und Januar 2021 (-1,7 Stunden) statistisch signifikant ihre

Erwerbsarbeitszeit im Vergleich zum Vorkrisenniveau (Nulllinie) reduziert ha-

ben. Ab Juli 2021 sind keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen der

Erwerbsarbeitszeit zum Vorkrisenniveau mehr zu erkennen. Auch Männer ohne

Kinder reduzieren ihre Erwerbsarbeitszeit um ca. eine Stunde, und zwar ab April

2020 bis einschließlich April 2022, und erreichen erst ab November 2022 wieder

das Vorkrisenniveau ihrer Erwerbsarbeitszeit.

Abbildung 1: Veränderung der durchschnittlichen Erwerbsarbeitszeit: Männer mit und ohne Kinder; Anga-

ben in Wochenstunden

Anmerkung: Männer ohne Kinder N = 3.269 mit 15.901 Beobachtungszeitpunkten, Väter N = 1.004 mit

4.519 Beobachtungszeitpunkten. Ergebnisse der Fixed-Effect-Regressionsmodelle abgebildet als marginale

Effekte. Kontrolliert für: Welle, Alter, Alter², Branche und Homeoffice

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung,Wellen 1–5 und 7–10; eigene Berechnungen
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Abbildung 2: Veränderung der durchschnittlichen Erwerbsarbeitszeit: Frauen mit und ohne Kinder; Anga-

ben in Wochenstunden

Anmerkung: Frauen ohne Kinder N = 2.695 mit 13.446 Beobachtungszeitpunkten, Mütter N = 775 mit 3.256

Beobachtungszeitpunkten. Ergebnisse der Fixed-Effect-Regressionsmodelle abgebildet als marginale

Effekte. Kontrolliert für: Welle, Alter, Alter², Branche und Homeoffice

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung,Wellen 1–5 und 7–10; eigene Berechnungen

Abbildung 2 stellt die Erwerbsarbeitszeitentwicklung von Frauen mit und

ohne Kinder unter 14 Jahren im Haushalt dar. Die Abbildung zeigt, dass Frauen

mit und ohne Kinder im April 2020 ihre Erwerbsarbeitszeit im Vergleich zu der

Zeit vor der Corona-Pandemie (Nulllinie) statistisch signifikant reduziert haben;

beide Gruppen um ca. eine Wochenstunde. Für Mütter ist der April 2020 zudem

der einzige Zeitpunkt, zu dem sie statistisch signifikant weniger arbeiten, da

die Konfidenzintervalle die Nulllinie zu jedem anderen Beobachtungszeitpunkt

schneiden. Frauen ohne Kinder arbeiten dagegen auch im Juli 2021 noch statis-

tisch signifikant weniger, und zwar um fast eine Stunde. Insgesamt aber wird

deutlich, dass Frauen ihr ursprüngliches Erwerbsarbeitszeitvolumen schneller

wieder erreicht haben als Männer. Diese Ergebnisse decken sich für Mütter mit

den Befunden von Knize u.a. (2022), die basierend auf Daten des Instituts für

Arbeitsmarkt und Berufsforschung zeigen, dass Mütter schneller als kinderlose

Personen – Gleiches gilt auch für Väter – wieder ihr vor der Corona-Krise üb-

liches Arbeitszeitniveau erreichen. Diese geschlechtsspezifische Dynamik mag

damit zusammenhängen, dass insbesondere in frauendominierten Berufen,
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beispielsweise im Gesundheitssektor, eine erhöhte Nachfrage an Arbeitsvolumen

bestand, während umgekehrt im Produzierenden Gewerbe infolge unterbro-

chener Lieferketten lange Zeit ein geringer Arbeitskräftebedarf herrschte. Eine

andere Erklärung könnte damit zusammenhängen, dass Männer insgesamt eine

höhere Erwerbsarbeitszeit vor Corona hatten (ca. 40 Stunden pro Woche) und

häufig auch mehr Überstunden geleistet haben als Frauen. Somit könnte ein Teil

des länger anhaltenden niedrigeren Erwerbsarbeitszeitvolumen darauf zurück-

zuführen sein, dass sie ihre Überstunden abgebaut haben (siehe auch Knize u. a.

2022).

5.2 Einfluss der Kinderbetreuung auf die Entwicklung der Erwerbsarbeitszeit

Es stellt sich die Frage, welche Rolle die Verteilung der Kinderbetreuung für die

Entwicklung der Erwerbsarbeitszeit von Eltern spielt. Wir haben dafür zwei Kon-

stellationen berücksichtigt: »Die Hauptverantwortung liegt bei den Müttern« und

»Beide Elternteile übernehmen die Verantwortung in etwa gleich«.

Abbildung 3 zeigt, dass Mütter, die hauptverantwortlich für die Kinderbetreu-

ung sind, ihre Erwerbsarbeitszeit im April 2020 statistisch signifikant reduzieren

(-1,6 Stunden), wohingegen Mütter, die die Verantwortung für die Kinderbetreu-

ung gleichberechtigt mit ihrem Partner teilen, zu keinem Zeitpunkt ihre Erwer-

barbeitszeit statistisch signifikant verringern. Ab November 2020 sind allerdings

auch für Mütter, die hauptverantwortlich für die Kinderbetreuung sind, keine

statistisch signifikanten Erwerbsarbeitszeitreduktionen mehr feststellbar. Dies

lässt darauf schließen, dass bereits im Winter 2020 die (immer noch vorhande-

nen) Einschränkungen der institutionellen Kinderbetreuung besser kompensiert

werden konnten als zu Beginn der Pandemie. Die Ergebnisse veranschaulichen,

wie stark die private Organisation der Kinderbetreuung mit der Beteiligung am

Arbeitsmarkt zusammenhängt: Mütter in Partnerschaften mit egalitärer Auftei-

lung der Kinderbetreuung arbeiten im November 2022 (4,5 Stunden) und im Juli

2023 (4,9 Stunden) mehr als vor der Corona-Pandemie. Allerdings sehen wir die-

se Entwicklung nicht bei Müttern, die hauptverantwortlich für die Kinderbetreu-

ung sind. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass eine egalitäre Verteilung der

Kinderbetreuung Müttern Spielräume gibt, ihre Beteiligung am Arbeitsmarkt zu

erhöhen.6 Dass im Januar 2022 und April 2022 keine statistisch signifikante Ar-

6 Frauen, deren Partner für die Kinderbetreuung hauptverantwortlich sind, verzeichnen hohe Erwerbs-

arbeitszeiterhöhungen. Dies sind höchstwahrscheinlich die Paare, bei denen die Mutter einem system-

relevanten Beruf nachgeht und nicht die häusliche Kinderbetreuung übernehmen kann. Allerdings ist

die Fallzahl zu gering (89), um hierzu valide Aussagen treffen zu können.
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Abbildung 3: Zusammenhang zwischen der Verantwortung für Kinderbetreuung und der geleisteten Er-

werbsarbeitszeit von Müttern; Angaben in Wochenstunden

Anmerkung: Mütter hauptverantwortlich N = 466 mit 1.338 Beobachtungszeitpunkten, Mütter egalitäre

Verteilung N = 309 mit 742 Beobachtungszeitpunkten. Ergebnisse der Fixed-Effect-Regressionsmodelle

abgebildet als marginale Effekte. Kontrolliert für: Welle, Alter, Alter², Branche und Homeoffice

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung,Wellen 1–5 und 7–10; eigene Berechnungen

beitszeitaufstockung stattfindet, ist höchstwahrscheinlich der Pandemiesituati-

on im Winter 2021/22 geschuldet, in der die infektionsträchtige Omikron-Varian-

te im Umlauf war. Zwar mussten Schulen und Kitas/Kindergärten offiziell nicht

mehr geschlossen werden; allerdings waren die Inzidenzwerte zum Teil so hoch,

dass ein Regelbetrieb auch seitens des Personals nicht aufrechtzuerhalten war.

Und viele Eltern mussten ihre (erkrankten) Kinder zu Hause betreuen.

Mit Blick auf die Väter veranschaulicht Abbildung 4, dass sie ihre Erwerbs-

arbeitszeit nur dann statistisch signifikant reduzieren, wenn die Kinderbetreu-

ung in etwa zu gleichen Teilen zwischen den Eltern aufgeteilt wird. Väter, für die

dies zutrifft, haben im April 2020 ihre Arbeitszeit um 1,6 Stunden pro Woche ver-

kürzt. Väter dagegen, in deren Paarkonstellationen eine traditionelle Verteilung

der Kinderbetreuung vorherrscht, reproduzieren die geschlechtsspezifische Ar-

beitsteilungsdynamiken: Sie reduzieren ihre Erwerbsarbeitszeit nicht und sind

durchgängig mit demselben Erwerbsarbeitszeitvolumen am Arbeitsmarkt betei-

ligt. Der in Abbildung 1 dargestellte Befund, dass Väter – in der Gesamtbetrach-

tung – erst im Juli 2021 wieder dasselbe Arbeitszeitvolumen wie vor der Pandemie
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leisten, lässt sich somit vor allem mit Blick auf die Teilgruppe der Väter erklären,

die hauptverantwortlich für die Kinderbetreuung sind. Dies betrifft allerdings

nur 99 Väter in unserem Sample, weshalb die Ergebnisse nicht dargestellt wer-

den. Auch spiegeln sich die Auswirkungen der Omikron-Variante auf die familiä-

re Betreuungssituation im Arbeitszeitvolumen der Väter weniger deutlich wider

als bei Müttern, was darauf hinweist, dass der Umfang des öffentlichen Kinder-

betreuungsangebots die Erwerbsarbeitszeit von Vätern weniger stark beeinflusst

hat als die der Mütter.

Abbildung 4: Zusammenhang zwischen der Verantwortung für Kinderbetreuung und der geleisteten Er-

werbsarbeitszeit von Vätern; Angaben in Wochenstunden

Anmerkung: Väter Partnerin hauptverantwortlich N = 679 mit 2.070 Beobachtungszeitpunkten, Väter

egalitäre Verteilung N = 501 mit 1.239 mit Beobachtungszeitpunkten. Ergebnisse der Fixed-Effect-Regressi-

onsmodelle abgebildet als marginale Effekte. Kontrolliert für: Welle, Alter, Alter², Branche und Homeoffice

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung,Wellen 1–5 und 7–10; eigene Berechnungen

5.3 Wer arbeitet mehr oder weniger und in welchem Umfang?

Bisher wurden die Entwicklungen der durchschnittlichen Erwerbsarbeits-

zeiten betrachtet. Damit allerdings können Differenzierungen innerhalb der

untersuchten Gruppen nicht abgebildet werden. Grundsätzlich lassen sich die
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befragten Personen in drei Gruppen unterteilen: diejenigen, die weniger, gleich

viel oder mehr als vor der Corona-Pandemie arbeiten. Berücksichtigt man einzig

die durchschnittlichen Arbeitszeiten, so bleibt verborgen, dass es gegebenen-

falls Teilgruppen gibt, die während der Pandemie deutlich weniger gearbeitet

haben, während andere deutlich mehr Arbeitszeit geleistet haben. Mit anderen

Worten: Konträre Entwicklungen blieben unberücksichtigt. Es ist anzumerken,

dass sich die nachfolgenden Auswertungen auf die jeweils spezifischen Samples

beschränken: Es wird differenziert zwischen denjenigen, die mehr Arbeitszeit

erbracht haben, und jenen, die ihre Arbeitszeit reduziert haben. Damit stellen

die nachstehenden Ergebnisse eine Erweiterung zu den zuvor vorgestellten

Analysen der durchschnittlichen Erwerbsarbeitszeitentwicklung dar. In den vor-

herigen Analysen wurden Väter, Männer ohne Kinder, Frauen ohne Kinder und

Mütter als Gruppen betrachtet. Diese Unterscheidung bleibt zwar bestehen, wird

aber um das Kriterium der erweiterten oder verkürzten Arbeitszeit im Vergleich

zum Status quo ante (also vor der Pandemie) erweitert. Tabelle 1 zeigt, wie sich

Väter, Männer ohne Kinder unter 14 Jahren im Haushalt, Mütter und Frauen

ohne Kinder unter 14 Jahren im Haushalt auf diese drei Kategorien verteilen. Die

Betrachtung berücksichtigt den Zeitraum vom Beginn der Pandemie (April 2020)

bis nach ihrem Ende (Juli 2023). Referenzpunkt für die Erhebung der Arbeitszeit

ist erneut deren durchschnittliches Niveau vor Ausbruch der Pandemie. Dieses

geben die Befragten retrospektiv an. Im April 2020 sind von Erwerbsarbeitszeit-

veränderungen rund 35 Prozent der Befragten betroffen. Dieser Wert steigt im

weiteren Verlauf der Pandemie nochmals an. So gibt beispielsweise im Novem-

ber 2020 bereits mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Befragten an, dass sich ihre

Arbeitszeit verändert hat.

Betrachtet man die Anteile der Personen, die ihre Erwerbsarbeitszeit redu-

ziert haben, zeigt sich, dass im April 2020 ca. 20 Prozent der Befragten weniger

gearbeitet haben als vor der Pandemie: 22 Prozent der Väter, 19 Prozent der Män-

ner und Frauen ohne Kinder und 20 Prozent der Mütter. Für alle Gruppen ist zu

erkennen, dass der Anteil im Pandemieverlauf wie auch nach der Pandemie höher

ausfällt als im April 2020. Weiterhin ist zu erkennen, dass der Anteil der Mütter,

die ihre Erwerbsarbeitszeit reduziert haben, zu jedem Beobachtungszeitpunkt –

mit der Ausnahme von April 2020 – unter dem Durchschnitt liegt (siehe Tabelle 1,

unterste Zeile).

Mit Blick auf eine Verlängerung der Arbeitszeit zeigt sich ein umgekehrtes

Bild, da Frauen während der Pandemie häufiger mehr gearbeitet haben als Män-

ner. Im April 2020 sind die Unterschiede noch marginal (Väter, Männer und Frau-

en ohne Kinder 15 Prozent und Mütter 16 Prozent), weiten sich dann aber im Pan-

demieverlauf aus. Im Januar 2021 haben beispielsweise 37 Prozent der Mütter ihre
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Apr

20

Nov

20

Jan

21

Jul

21

Jan

22

Apr

22

Nov

22

Jul

23

Arbeitszeitreduktion

Väter 22 27 33 27 29 31 30 32

Männer ohne Kinder unter 14 Jahren im Haushalt

(HH) 19 31 33 32 32 32 28 30

Mütter 20 24 22 19 28 28 28 35

Frauen ohne Kinder unter 14 Jahren im HH 19 23 26 29 30 30 29 32

Insgesamt 20 26 29 27 30 30 29 32

Arbeitszeiterhöhung

Väter 15 23 21 29 25 26 28 33

Männer ohne Kinder unter 14 Jahren im HH 15 27 27 27 26 29 31 32

Mütter 16 27 37 35 31 32 34 36

Frauen ohne Kinder unter 14 Jahren im HH 15 26 27 24 26 28 29 33

Insgesamt 15 26 28 29 27 29 30 34

Keine Veränderung

Väter 63 50 45 44 46 43 42 35

Männer ohne Kinder unter 14 Jahren im HH 66 42 40 41 42 39 41 38

Mütter 64 49 41 46 41 40 38 29

Frauen ohne Kinder unter 14 Jahren im HH 66 51 47 47 44 43 42 35

Insgesamt 65 48 43 45 43 41 41 34

Tabelle 1: Anteile der Personen, die ihre wöchentliche Arbeitszeit im Vergleich zu ihrem Arbeitszeitniveau

vor der Corona-Pandemie erhöht, nicht verändert oder verringert haben; Angaben in Prozent

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung,Wellen 1, 3–5 und 7–10; eigene Berechnungen

Erwerbsarbeitszeit erhöht, wohingegen dies nur auf 21 Prozent der Väter und 17

Prozent der Männer und Frauen ohne Kinder zutrifft.

Die Verteilung der Gruppen auf diese Kategorien liefert allerdings keine

Aussagen darüber, wie hoch die Reduzierung oder Verlängerung der geleisteten

Arbeitszeit jeweils ausfällt. Deswegen stellen wir in Abbildung 5 (Erwerbsarbeits-

zeitreduktion) und Abbildung 6 (Erwerbsarbeitszeiterhöhung) die durchschnitt-

liche stündliche Veränderung der Erwerbsarbeitszeit im Vergleich zu ihrem

Durchschnittswert vor Ausbruch der Corona-Krise dar.

Abbildung 5 verdeutlicht, dass Väter – im Vergleich zu anderen Gruppen –

im ersten Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie (April 2020 bis Januar 2021)

die höchste stündliche Arbeitszeitreduktion aufweisen. Im April 2020 reduzie-

ren diejenigen Väter, die weniger arbeiten als vor der Corona-Pandemie, ihre

Wochenarbeitszeit durchschnittlich um 11,9 Stunden, wohingegen Männer ohne

Kinder ihre wöchentliche Arbeitszeit um 10,8 Stunden verringern. Frauen ohne

Kinder leisten 10,1 Stunden weniger und Mütter 9,5 Stunden. Dass sich just bei

Vätern im Zeitraum von April 2020 bis einschließlich Januar 2021 die höchste

Reduktion der Erwerbsarbeitszeit zeigt, deutet eventuell auf eine zusätzliche

Kinderbetreuungslast hin. Jeweils gemessen am vorherigen Arbeitszeitvolumen

sind es allerdings Mütter, die ihre Erwerbsarbeitszeit am stärksten vermindern:

Im April 2020 senken Mütter ihre Arbeitszeit um 31,3 Prozent ab, Frauen ohne
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Abbildung 5: Verringerung der durchschnittlichen wöchentlichen Erwerbsarbeitszeit bei Personen, die

weniger arbeiten als vor der Corona-Pandemie; Angaben in Stunden

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung,Wellen 1, 3–5 und 7–10; eigene Berechnungen

Kinder um 28,4 Prozent, Männern ohne Kinder um 27,3 Prozent und Väter um

26,9 Prozent (ohne Abbildung). Weiterhin verdeutlicht Abbildung 5, dass sich

die Arbeitszeitreduktion von Müttern – im Unterschied zu den anderen unter-

suchten Gruppen – kontinuierlich fortschreibt: nach Juli 2021 reduzieren sie

ihre Stunden stärker als zu Beginn der Pandemie. Insbesondere im Januar und

April 2022 sind hohe Reduktionen zu verzeichnen, die höchstwahrscheinlich auf

die angespannte Kinderbetreuungssituation aufgrund der Omikron-Variante

zurückzuführen sind. In den Monaten Januar 2022 und April 2022 haben sie ihre

Erwerbsarbeitszeit um 12,5 bzw. 12,6 Stunden verkürzt, was einer prozentualen

Veränderung von mehr als 35 Prozent entspricht. Die hier abgebildeten Ergeb-

nisse unterstreichen den Befund aus vorherigen WSI-Studien, dass vor allem

Mütter aufgrund der Kinderbetreuung ihre Erwerbsarbeitszeit reduzieren und

sie häufiger einspringen, wenn Kitas/Kindergärten schließen (Hövermann/Kohl-

rausch 2022: 5; Kohlrausch/Hövermann 2023). Es ist zu vermuten, dass diese

geringere kontinuierliche Erwerbsbeteiligung schwerwiegende Konsequenzen

für das Einkommen, die Einkommensentwicklung sowie die Karriere- und

Weiterbildungschancen von Frauen mit Kindern haben wird.
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Abbildung 6: Erhöhung der durchschnittlichen wöchentlichen Erwerbsarbeitszeit bei Personen, die mehr

arbeiten als vor der Corona-Pandemie; Angaben in Stunden

Quelle:WSI-Erwerbspersonenbefragung,Wellen 1, 3–5 und 7–10; eigene Berechnungen

Der Vergleich von Abbildung 5 und 6 zeigt zudem, dass bei Erwerbsarbeits-

zeitreduktionen der Umfang des verringerten Stundenvolumens insgesamt hö-

her ausfällt als jener bei einer Aufstockung der Arbeitszeit. Weiterhin ähnelt sich

in der ersten Phase der Pandemie bei den betrachten Gruppen, die mehr als vor

der Corona-Pandemie arbeiten, der Umfang der wöchentlichen Erwerbsarbeits-

aufstockung. Erst ab Juli 2021 sind diesbezüglich Abweichungen zwischen den

Gruppen vorzufinden. Im April 2020 arbeiten Väter beispielsweise wöchentlich

6,2 Stunden mehr als vor der Corona-Pandemie, Männer ohne Kinder 5,7 und

Frauen mit und ohne Kinder 5,4 Stunden. Nach Juli 2021 bis einschließlich No-

vember 2022 zeigt sich bei Vätern der geringste Anstieg ihrer Wochenarbeitszeit,

wohingegen für Frauen mit und ohne Kinder die Arbeitszeiterhöhungen anstei-

gen und höher als zu Beginn der Pandemie ausfallen.

Vergleicht man allerdings den jeweiligen prozentualen Anstieg der ausgeweite-

ten Arbeitszeit (ohne Abbildung), wird deutlich, dass Mütter ihre Erwerbsarbeits-

zeit am stärksten erhöht haben – und zwar seit April 2020 um mehr als 20 Pro-

zent. Ein solch hoher Wert findet sich im gesamten Beobachtungszeitraum für

keine andere Gruppe. Somit ist festzuhalten, dass Mütter nicht nur den höchs-
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ten Anteil an Personen stellen, die ihre Erwerbsarbeitszeit erhöht haben (siehe

Tabelle 1), sondern die prozentuale Aufstockung ihrer Arbeitszeit – gemessen an

der durchschnittlichen Arbeitszeit vor der Pandemie –auch am höchsten ausfällt.

Es zeigt sich somit eine Polarisierung: Über den Pandemieverlauf hinweg haben

Mütter ihre Erwerbsarbeitszeit deutlich stärker reduziert als Väter, aber auch als

Frauen und Männern ohne Kinder. Dieser Trend ist ab Juli 2021 erkennbar und

verdeutlicht, dass eine Analyse über einen längeren Zeitraum hinweg notwendig

ist, um geschlechtsspezifische Dynamiken während der Pandemie detailliert ab-

bilden zu können. Zugleich zeichnet sich ab, dass unter den Personen, die ihre

Erwerbsarbeitszeit ausgeweitet haben, die Arbeitszeitaufstockungen der Mütter

umfangreicher sind als die der Väter. Insgesamt gibt es folglich eine Gruppe von

Müttern, die ihre Arbeitszeit während der Pandemie umfangreich verkürzt haben,

während eine andere Gruppe der Mütter die Arbeitszeit gleichfalls umfangreich

erhöht hat. Diese unterschiedlichen Dynamiken könnten der Grund dafür sein,

dass Mütter laut der vorstehenden Befunde ihr Vorkrisen-Arbeitszeitniveau im

Durchschnitt schneller wieder erreicht haben.

Nicht überraschend ist, dass auch mit Blick auf die Wahrscheinlichkeit,

jeweils den Personengruppen anzugehören, die ihre Arbeitszeit erhöht bzw. re-

duziert haben, die paarinterne Verteilung der Kinderbetreuung eine Rolle spielt.

Während es für die Entwicklung der Arbeitszeit von Vätern keinen Unterschied

macht, ob sie oder die Partnerin hauptverantwortlich für die Kinderbetreuung

sind bzw. ob diese egalitär verteilt ist, zeigt sich für Mütter ein deutlicher Zusam-

menhang, der auch in multivariaten Regressionsmodellen Bestand hat. Wenn

Mütter hauptverantwortlich für die Kinderbetreuung sind, reduzieren sie die

Arbeitszeit signifikant häufiger. Eine egalitäre Verteilung der Kinderbetreuung

wiederum führt ebenso wie die Hauptzuständigkeit des Vaters für die Kinder-

betreuung zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass Mütter ihre Arbeitszeit

erhöhen.7

6. Fazit

Dieser Beitrag hat untersucht, inwieweit sich die Erwerbsarbeitszeiten von

Frauen und Männern mit und ohne im Haushalt lebenden Kinder während und

nach der Corona-Pandemie im Vergleich zu den Arbeitszeiten vor der Pande-

mie verändert haben. Betrachtet wurde der Zeitraum von April 2020 bis Juli

7 Die multivariaten Analysen haben zudem gezeigt, dass die beobachteten Unterschiede hinsichtlich der

Entwicklung der Erwerbsarbeitszeit nicht durch die Branchenzugehörigkeit erklärt werden können.
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2023. Vor dem Hintergrund der im Zuge der Pandemie geführten Diskussion

über eine »Retraditionalisierung« oder »Egalisierung« der Geschlechterver-

hältnisse galt ein besonderes Augenmerk der Frage, welche Rolle insbesondere

die Kinderbetreuung für eine Reduzierung oder umgekehrt Aufstockung der

Erwerbsarbeitszeit gespielt hat. Zunächst wurden die Ergebnisse der durch-

schnittlichen Erwerbsarbeitszeitentwicklung dargestellt. Sodann wurde deren

Zusammenhang mit der Sorgeverantwortung für Kinder beleuchtet. Da die

Betrachtung der durchschnittlichen Erwerbsarbeitszeit allerdings verschleiern

kann, dass sich hinter den Durchschnittswerten möglicherweise im jeweiligen

Umfang höchst unterschiedliche Erwerbsarbeitszeitmuster verbergen, wurden

im Anschluss Ergebnisse präsentiert, bei denen explizit zwischen den Gruppen

unterschieden wird, die entweder weniger oder mehr als vor der Pandemie ar-

beiten. Dieser Analyseschritt ermöglicht einen tieferen Einblick in die – wie die

Befunde bestätigen – höchst unterschiedlichen Erwerbsverläufe der befragten

Personen.

Insgesamt wird deutlich, dass insbesondere zu Beginn der Pandemie vielfach

eine Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit gegenüber dem Vorkrisenniveau festzu-

stellen ist. Allerdings zeigen die multivariaten Analysen auf der Grundlage von Fi-

xed-Effect-Regressionsmodellen, dass sowohl Mütter als auch Frauen ohne Kin-

der bereits im November 2020 den Umfang ihres vor der Pandemie üblichen Ar-

beitszeitvolumens wieder erreichen. Anders stellen sich die Analyseergebnisse

für Väter und Männer ohne Kinder dar: Sie arbeiten bis einschließlich Januar 2021

und sogar bis April 2022 weniger als vor der Corona-Pandemie. Somit deuten

die Ergebnisse darauf hin, dass es geschlechtsspezifische Entwicklungen der Er-

werbsarbeitszeit gab, die allerdings zunächst gegen die Retraditionalisierungthe-

se zu sprechen scheinen. Dieser Befund deckt sich mit dem von Knize u. a. (2022),

die zeigen, dass Mütter ihr Vorkrisenarbeitszeitniveau im Durchschnitt schneller

erreichen, woraus sie schlussfolgern, dass die Annahme einer Retraditionalisie-

rung von Geschlechterrollen zumindest für die erste Phase der Pandemie nicht

bestätigt werden kann.

Allerdings – das machen unsere Befunde auch deutlich –zeigt sich bei Müt-

tern – und damit anders als bei den anderen untersuchten Gruppen – eine

eindeutige Korrelation zwischen ihren Arbeitszeiten und der familiären Ar-

beitsteilung. Mütter, die angeben, dass die Kinderbetreuung egalitär geteilt ist,

reduzieren ihre Erwerbsarbeitszeit zu keinem Zeitpunkt – im Gegenteil, sie

verzeichnen sogar Erwerbsarbeitszeiterhöhungen. Mütter, die allerdings haupt-

verantwortlich für die Kinderbetreuung sind, reduzieren ihre Erwerbsarbeitszeit

zu Beginn der Pandemie (April 2020). Für Väter gestaltet sich der Zusammen-

hang etwas anders: Väter, die angeben, dass die Kinderbetreuung egalitär ist,

reduzieren ihre Erwerbsarbeitszeit zu Beginn der Pandemie (April 2020), wohin-
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gegen Väter in Paarbeziehungen, in denen die Partnerin für die Kinderbetreuung

hauptverantwortlich ist, ihre Arbeitszeit nicht verringern. Somit ist als erstes

Fazit der Analyse festzuhalten, dass die private und öffentliche Organisation von

Sorgearbeit unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeitsmarktbeteiligung bzw.

den Umfang der Erwerbstätigkeit von Eltern hat. Die Entwicklung der durch-

schnittlichen Erwerbsarbeitszeit von Müttern scheint dabei stärker von dem

paarinternen Arrangement zur Verteilung der Kinderbetreuung abzuhängen als

die der Väter.

Die hier durchgeführten detaillierten Analysen der Erwerbsarbeitszeitent-

wicklung führen zu einem zweiten Befund, der gleichfalls bei einer durchschnitt-

lichen Betrachtung der Erwerbsarbeitszeiten unentdeckt geblieben wäre: Die

Erwerbsarbeitszeiten von Frauen, und insbesondere von Müttern, folgen keinem

einheitlichen Muster, sondern nehmen extrem unterschiedliche Verläufe an. Von

allen Gruppen, die weniger als vor der Corona-Pandemie arbeiten, reduzieren

Frauen, und vor allem Mütter, ihre Erwerbsarbeitszeit am stärksten. Und auch

am anderen Pol, also in der Gruppe der Personen, die mehr arbeiten, sind es

wiederum Frauen und Mütter, die ihre Erwerbsarbeitszeit anteilig am stärksten

erhöhen. Der egalitären Verteilung der Kinderbetreuung kommt hier erneut

eine besondere Rolle zu: Mütter, die ihre Erwerbsarbeitszeit erhöhen, befinden

sich statistisch signifikant häufiger in einer Partnerschaft mit einer egalitären

Kinderbetreuung, wohingegen Mütter, die ihre Erwerbsarbeitszeit reduzieren,

häufiger die Hauptverantwortung für der Kinderbetreuung innehaben.

Unsere Ergebnisse zeigen zudem, dass die Corona-Pandemie heterogene

Auswirkungen auf den Erwerbsumfang von Beschäftigten hatte, da es Personen

gab, die ihre Erwerbsarbeitszeit reduziert haben, und andere, die sie erhöht

haben. Ein interessanter Befund hierbei ist, dass just der Anteil von Müttern,

die ihre Arbeitszeit aufstocken (anstatt sie zu reduzieren oder gleich viel zu

arbeiten) höher ausfällt als die Arbeitszeitvarianzen der anderen betrachteten

Gruppen. Außerdem zeigt sich für diese spezifische Gruppe der Mütter, dass sie

ihre Erwerbsarbeitszeit auch prozentual gesehen am meisten aufstocken, und

zwar im gesamten Beobachtungszeitraum um mindestens 20 Prozent im Ver-

gleich zu der Zeit vor der Corona-Pandemie. Gleichzeitig jedoch ist eine andere

Gruppe von Müttern zu erkennen, die im Verlauf der Pandemie, also auch noch

während ihrer Abschwächung, ihre Arbeitszeit weiter verringert. Im Vergleich

hierzu bauen sich die Arbeitszeitreduktionen der anderen betrachteten Gruppen

im Zuge der abklingenden Pandemie ab. Und nicht minder auffällig ist, dass

der Anteil der Mütter, die weniger als vor der Corona-Pandemie arbeiten, kon-

tinuierlich anwächst. Mit Blick auf diesen Personenkreis ist anzunehmen, dass

der Rückzug vom Arbeitsmarkt nachhaltig ist und schwerwiegende Konsequen-

zen für das Einkommen, die Einkommensentwicklung sowie die Karriere- und
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Weiterbildungschancen haben wird. Für diese Personengruppe kann von einer

Retraditionalisierung gesprochen werden. Folglich lautet ein dritter Befund der

Analysen, dass die Pandemie höchst unterschiedliche Auswirkungen auf die Er-

werbsarbeitszeit von Frauen und Männern hatte, wobei die Sorgeverantwortung

für Kinder hierbei eine entscheidende Rolle spielt. Aber es gibt noch eine weitere

Differenzierungslinie: Eine Gruppe von Müttern reduziert den Umfang ihrer

Erwerbsarbeit; eine andere stockt in deutlich auf. Und auch hierfür erweist sich

die Frage als entscheidend, wie die Sorgearbeit in Paarbeziehungen verteilt ist.

Im Hinblick auf die Frage, ob die Pandemie zu einer Retraditionalisierung

oder »Egalisierung« der Geschlechterverhältnisse geführt hat, ergibt sich somit

ein gemischtes Bild. Deutlich geworden ist, dass unterschiedliche Dynamiken

gleichzeitig vorzufinden sind, die in künftigen Studien weiter verfolgt und ausge-

leuchtet werden sollten. Die hier vorgelegten Befunde verdeutlichen, welche gro-

ße Bedeutung die Verteilung der Kinderbetreuung zwischen Müttern und Vätern

für deren jeweilige Arbeitsmarktbeteiligung hat. Sie ist folglich auch der Schlüs-

sel, um die Arbeitsmarktbeteiligung von Müttern langfristig anzuheben. Politi-

sche Maßnahmen, die als Reaktion auf den demografischen Wandel wie auch den

Fachkräftemangel darauf abzielen, Umfang und Quote der Erwerbsbeteiligung

zu erhöhen, sollten sich daher nicht nur auf die (vielfach in Teilzeit arbeitenden)

Mütter konzentrieren, sondern auch auf Väter. Kurzum: Es gilt, mehr Anreize

für eine egalitäre Verteilung der Kinderbetreuung zu schaffen. Mögliche Ansatz-

punkte bestehen hier bei dem Elterngeld. Ein Ausbau der Partnermonate wäre

ebenso zu empfehlen wie die Anhebung der minimalen und maximalen Lohner-

satzleistung, um für Väter Anreize und Möglichkeiten zu schaffen, von Anfang

an eine größere Rolle bei der Kinderbetreuung einzunehmen. Weiterhin müssen

mehr Spielräume für Eltern geschaffen werden, damit Kinderbetreuung und Sor-

gearbeit fair aufgeteilt werden können: beispielsweise durch kürzere Vollzeitnor-

men sowie lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle.
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Von einer Krise in die nächste – Eltern und
Geringverdienende als besonders belastete
Gruppen in den Polykrisen

Andreas Hövermann

1. Einleitung

Der Begriff der »Polykrise« wird jüngst vermehrt genutzt, um die gegenwärtig

zahlreichen, sich gegenseitig verstärkenden Krisen zu charakterisieren. War

die Corona-Pandemie im Februar 2022 gerade dabei abzuklingen, sorgte der

russische Überfall auf die Ukraine für einen nahtlosen Übergang in die nächste

von Krisen gekennzeichnete Phase, die durch Kriegssorgen, Energieunsicherheit

und Rekordinflation geprägt war. Gleichzeitig bedroht die womöglich folgen-

schwerste Krise – die Klimakrise – die Grundlagen menschlicher Existenz und

wird durch Katastrophenereignisse ebenfalls immer sichtbarer. Politisch und

gesellschaftlich wurde in Deutschland all das begleitet durch ein sinkendes Ver-

trauen in die Politik und demokratische Aushandlungsprozesse, während der

Zuspruch zur antidemokratischen und mindestens in Teilen rechtsextremen

AfD-Partei seit 2021 kontinuierlich und erheblich wuchs.

Der Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 stellte für zahlreiche Men-

schen eine Zeit erheblicher Belastungen, Stresssituationen und Strapazen dar. In

zahlreichen Studien wurde dies bereits zu Beginn der Pandemie aufgezeigt (zum

Beispiel Kunzler u.a. 2021; Hövermann 2021). Die Belastungen waren dabei viel-

fältig und äußerten sich sehr unterschiedlich: Die Einschränkung sozialer Kon-

takte und die damit einhergehende Isolation und Einsamkeit betraf besonders Al-

leinstehende und junge Menschen, während Eltern den wiederkehrenden Ausfall

der institutionellen Betreuung ihrer Kinder auffangen und mit ihren Arbeitsver-

pflichtungen in Einklang bringen mussten (Jessen u.a. 2021; Dullien/Kohlrausch

2021). Viele plagten Ansteckungsängste, während andere – darunter viele Selbst-

ständige – um ihre wirtschaftliche Existenz fürchteten (siehe dazu auch den Bei-

trag von Peters und Schulze Buschoff in diesem Band). Zahlreiche Menschen stell-

ten die erheblichen Anpassungen im beruflichen Alltag, beispielsweise die »Ho-

meoffice«-Umstellung und die damit einhergehenden technischen Anforderun-
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gen, vor große Herausforderungen (siehe dazu auch die Beiträge von Ahlers und

Emmler in diesem Band).

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, anhand der im WSI-Erwerbsperso-

nenpanel erhobenen Daten (vgl. dazu den Beitrag von Brehmer und Emmler in

diesem Band) die Belastungen auszuleuchten, mit denen sich viele Erwerbsper-

sonen seit Beginn der Pandemie bis Ende des Jahres 2023 konfrontiert sahen.

Hierfür wird deren Ausprägung während verschiedener Phasen betrachtet, in

denen zunächst noch die Pandemie und später dann weitere Krisen (Ukraine-

Krieg, Energiekrise, Inflation etc.) im Vordergrund standen. Dabei wird sowohl

das generelle Belastungsausmaß dargestellt (Abschnitt 2) als auch seit der Pan-

demie besonders belastete Gruppen nochmals gesondert in den Fokus gerückt

werden. Dies sind konkret Eltern (und hier insbesondere Mütter) sowie Gering-

verdienende (Abschnitte 3 und 4). Im fünften Abschnitt wird sodann gezeigt,

wie stark sich infolge der Polykrisen die von vielen empfundenen Belastun-

gen auftürmten, weil die jeweiligen Belastungssituationen wiederkehrend und

anhaltend auftraten oder durch andere Herausforderungen abgelöst wurden.

Ausgehend von der These, dass es Zusammenhänge zwischen gesellschaftli-

chen Überforderungsmomenten und der derzeit vielfach diskutierten Entfrem-

dung von etablierten demokratischen Parteien gibt, wurde in den der Analyse zu-

grunde liegenden Befragungen auch die Zufriedenheit mit der Bundesregierung

wie auch das Vertrauen in ihr Handeln erhoben und betrachtet, ob Anzeichen da-

für erkennbar sind, dass dieses vor allem bei denjenigen Befragten litt, die beson-

ders hohe Belastungen zu stemmen hatten. Abschnitt 6 fasst die Befunde zusam-

men, diskutiert ihre potenziell nachhaltigen und politischen Folgen und skizziert

Handlungsempfehlungen.

2. Das Belastungsausmaß seit Pandemiebeginn

Die zahlreichen, umfangreichen und sehr kurzfristig über die Menschen herein-

brechenden Herausforderungen zu Pandemiebeginn hatten Auswirkungen auf

die psychische Gesundheit, wie auch eine Studie des Robert Koch-Instituts (RKI)

zeigt (Mauz u.a. 2023): Depressive Symptome und Angstsymptome gingen zwar

zu Pandemiebeginn zunächst zurück, stiegen aber nach dieser anfänglichen Re-

silienz deutlich über Vor-Pandemie-Werte an. Auch der selbst eingeschätzte Ge-

sundheitszustand verschlechterte sich im Pandemieverlauf insgesamt. Dies gilt

für alle Geschlechter, Bildungs- und Altersgruppen, jedoch u.a. auch besonders

für Frauen (ebd. 2023: 18).

Im Rahmen des WSI-Erwerbspersonenpanels wurde der Aspekt der so-

zioemotionalen und psychischen Gesundheit anhand eines »Belastungslevels«
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erfasst. Konkret wurde das Ausmaß der Gesamtbelastung sowie der Belastun-

gen in drei verschiedenen Bereichen (Familie, Arbeit, Finanzen) erfragt. Die

Intention dieser Vorgehensweise war es, einerseits besonders belastungsinten-

sive Bereiche zu identifizieren und andererseits die spezifischen Ursachen der

von den Erwerbspersonen gefühlten Gesamtbelastung bestimmen zu können.

Die Befragten konnten ihre Belastung anhand einer fünfstufigen Antwortskala

abstufen (»gar nicht«, »kaum«, »etwas«, »stark« und »äußerst« belastend). Das

Belastungsausmaß wurde zu mittlerweile zehn Erhebungszeitpunkten zwischen

April 2020 und November 2023 erhoben.

Betrachtet man die Entwicklung der Belastungen anhand des Anteils derjeni-

gen, die besonders hohe Belastungen angegeben haben (Abbildung 1), zeigt sich

für die erfragten Bereiche Folgendes: Die familiäre Situation wurde insbesondere

zu den Zeiten der Lockdowns von besonders vielen Befragten als sehr belastend

wahrgenommen.

Abbildung 1: Entwicklung des Anteils der Erwerbspersonen, die hohe Belastungen (»äußerst« oder »stark«

belastend) in dem jeweiligen Bereich angaben; Angaben in Prozent

Anmerkung: N = 4.905–7.669

Quelle:WSI-Erwerbspersonenpanel,Wellen 1–12, gewichteteWerte, eigene Berechnung
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Gleich zu Beginn der Pandemie im April 2020, aber auch während des langen

Winterlockdowns Anfang des Jahres 2021 beschrieben knapp 30 Prozent der Er-

werbspersonen ihre familiäre Situation als »stark« oder »äußerst« belastend. In

den Sommermonaten der Jahre 2020 und 2021 sank dieser Anteil jeweils deutlich

– auf rund 20 Prozent. Und mit dem weiteren Auslaufen der Pandemie verrin-

gerte sich auch der Anteil der Befragten, die sich mit hohen familiären Beanspru-

chungen konfrontiert sahen, ab dem Jahr 2022 weiter, auf zuletzt Werte unter 15

Prozent der Befragten.

Die arbeitsbezogenen Belastungen zeigen sich insgesamt auf einem relativ

hohen Niveau. Gerade zu Beginn der Pandemie waren es rund 40 Prozent der Er-

werbspersonen, die sich aufgrund ihrer Arbeitssituation besonders belastet fühl-

ten. Hier machen sich sicherlich die plötzliche Umstellung von Präsenzarbeit auf

das Arbeiten im Homeoffice und die damit einhergehenden Anpassungen, Verun-

sicherungen, aber auch zahlreichen zeitlichen und räumlichen Überschneidun-

gen mit dem privaten Bereich bemerkbar (siehe dazu auch die Beiträge von Ah-

lers und Emmler in diesem Band). Danach sank der Anteil derjenigen, die sich

aufgrund der Arbeitssituation besonders belastet fühlten: Bis Anfang des Jahres

2022 waren es noch rund 30 Prozent, die hier von hohen Belastungen berichteten,

wobei das Belastungsempfinden in den Sommererhebungen geringer ausfiel als

in den Herbst- und Wintererhebungen. Auffällig ist, dass ab dem Frühjahr des

Jahres 2022 der Anteil derjenigen mit hohen Arbeitsbelastungen nochmals deut-

lich auf rund 20 Prozent sank, während er in den aktuellsten Erhebungen wieder

leicht auf knapp 25 Prozent anstieg.

Der Trend zu in der Gesamttendenz eher abnehmenden Belastungen zeigt

sich auch mit Blick auf die familiäre Situation, die gleichfalls zu Pandemiebeginn

häufig als äußerst belastend wahrgenommen wurde. Anders stellt sich der Verlauf

der finanziellen Belastungen dar: Sie haben ihren Höhepunkt nicht etwa bei Aus-

bruch der Pandemie – selbst wenn zu diesem Zeitpunkt zunächst 23 Prozent der

Befragten von hohen finanziellen Belastungen berichteten. Dieser Wert ging kurz

danach jedoch deutlich auf unter 20 Prozent bis zum Jahr 2022 zurück. Erst mit

Beginn der Hochinflationsphase im Jahr 2022 waren wieder viel mehr Menschen

mit hohen finanziellen Belastungen konfrontiert, sodass der Wert erneut anstieg,

und zwar auf zuletzt über 25 Prozent. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die zu

Pandemiebeginn genannten finanziellen Belastungen in den Folgemonaten of-

fenbar gut aufgefangen werden konnten – sicherlich auch durch die Hilfspakete

der Bundesregierung und ihre erfolgreiche Politik der Beschäftigungssicherung

mittels des Instruments der Kurzarbeit (Dullien u.a. 2021; siehe dazu auch den

Beitrag von Brülle und Spannagel in diesem Band). Dagegen erwies sich dann die

später einsetzende hohe Inflation als neuer Treiber der finanziellen Anspannun-

gen, denen sich viele Haushalte ausgesetzt sahen.
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Der Anteil derer, die von einer hohen Gesamtbelastung berichteten, lag in

dem hier betrachteten Beobachtungszeitraum insgesamt auf einem sehr hohen

Niveau. Ähnlich wie bei der familiären Belastung sind auch hier die besonders

zehrenden Herbst- und Wintermonate mit den Lockdowns erkennbar, während

in den Sommermonaten der Jahre 2020 und 2021 der Anteil der Hochbelasteten

deutlich zurückging. Mit Beginn des Jahres 2022 zeigt sich, dass der Anteil der-

jenigen, die sich auf die Gesamtsituation bezogen sehr belastet fühlten, ebenso

deutlich wie kontinuierlich sank: von 37 auf nunmehr etwas über 20 Prozent.

Insgesamt zeigt sich damit anhand dieses Gesamtindikators ein im Vergleich

zur Ausgangsphase der Pandemie eher sinkendes Belastungslevel. Deutlich wird

dies insbesondere für den familiären und den Arbeitsbereich. Von diesem Muster

weicht der Verlauf der finanziellen Belastungen ab, die besonders seit Anfang des

Jahres 2022 – und damit seit Beginn der Hochinflationsphase – mehr Erwerbs-

personen zusetzen.

Betrachtet man die Entwicklungen über den Beobachtungszeitraum hinweg,

zeigen sich insgesamt vier »Belastungspeaks«, die aus unterschiedlichen Situa-

tionen resultierten (siehe graue Säulen in Abbildung 1). Der erste Peak ist der

Pandemiebeginn im April 2020, als die Belastungen in verschiedenen Bereichen

für viele sehr hoch waren, angesichts der großen Anpassungsanforderungen

und Verunsicherungen bezogen auf das neuartige Virus.1 Ein zweiter Peak ist im

ersten Pandemiewinter 2020/21 zu erkennen, als es zu langen, kräftezehrenden

Lockdowns kam. Zu diesem Zeitpunkt waren die Schutzimpfungen gegen das

Coronavirus zwar schon entwickelt, jedoch noch nicht verabreicht. Insbesondere

die familiäre, aber auch die Gesamtbelastung war in dieser Pandemiephase ver-

breitet sehr hoch. Ein dritter Peak, vor allem der Gesamtbelastung, wird für den

Winter 2021/22 ersichtlich. Zu diesem Zeitpunkt ist zwar die Pandemie für viele

weitgehend weniger belastend, jedoch spaltet die seinerzeit präsente Debatte

um die Impfpflicht die Bevölkerung. Auch die starke Grippewelle führte erneut

zu vielen Ausfällen, sowohl in der Arbeitssphäre als auch in der öffentlichen

Kinderbetreuung. Zudem beginnt bereits die Hochinflationsphase und wirkt

sich auf die Geldbeutel der Befragten aus. Entsprechend beginnt der Anteil der

Befragten mit hohen finanziellen und hohen Gesamtbelastungen anzusteigen.

Schließlich zeigt sich zuletzt ein vierter Peak, der sich in besonderem Maße in

1 Letztlich kann anhand des vorliegenden WSI-Erwerbspersonenpanels aufgrund der fehlenden Infor-

mationen über die Vor-Pandemie-Belastungen empirisch nicht gesichert davon ausgegangen werden,

dass es sich hierbei um einen schlagartigen Belastungsanstieg zu Pandemiebeginn handelt, und nicht

etwa um ein bereits seit Vorpandemie hohes Belastungslevel. Die Struktur und Entwicklung der Belas-

tung im Zeitverlauf deuten aber stark darauf hin – so etwa die rapiden Anstiege der Gesamtbelastung

während der Lockdown-Zeitpunkte.
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der weit verbreiteten finanziellen Belastung ausdrückt und Folge monatelanger

Rekordinflation ist.

Um die verschiedenen Belastungssituationen und -bereiche, die sich hinter

den Peaks verbergen, besser beleuchten und einordnen zu können, werden im

Folgenden schlaglichtartig zwei besonders belastete Gruppen2 genauer beschrie-

ben: Zunächst wird angesichts der dargestellten stark ausgeprägten familiären

Belastungswerte, unter anderem verursacht durch die fehlende Verlässlichkeit

bei der Kinderbetreuung sowie das gleichzeitige Jonglieren von Lohn- und Care-

Arbeit, die besonders hohe Belastung von Eltern – insbesondere die der Mütter –

in den ersten beiden Pandemiejahren fokussiert. Ein zweites Schlaglicht wird auf

Geringverdienende gelegt und es wird nachgezeichnet, wie sich ihre Belastungen

– insbesondere die finanziellen – angesichts der hohen Inflation entwickelt ha-

ben.

3. Die Belastungen der Eltern und ihr Vertrauensverlust in die Politik

Die Pandemie stellte für Eltern eine besonders große Herausforderung dar.

Dass die aufgrund der Akutsituation zu bewältigenden Aufgaben keineswegs auf

Väter und Mütter gleichverteilt waren, betonte die Soziologin Jutta Allmendinger

bereits zu Pandemiebeginn. In der ARD-Talkshow »Anne Will« formulierte sie

die These, dass die Pandemie zu einer erheblichen »Retraditionalisierung« der

Geschlechterrollen führe, die auch nur schwerlich wieder umkehrbar sei (vgl.

auch Allmendinger 2021). Andere Prognosen waren optimistischer und vertraten

eher eine »Egalisierungsthese«, da in der ad hoc entstandenen Notwendigkeit,

die geschlechtsspezifische Arbeitsorganisation neu organisieren zu müssen, ei-

ne Chance für egalitärere Betreuungsaufteilungen gesehen wurde (zum Beispiel

Alon u.a. 2020; siehe zu dieser Debatte auch Peters und Kohlrausch in diesem

Band).

Bezüglich der Kinderbetreuung deuten mittlerweile vorliegende Studien-

ergebnisse zumindest nicht auf eine weitreichende Retraditionalisierung hin

(Jessen u.a. 2024) – jedoch ebenso wenig auf eine Egalisierung (Globisch/Osi-

2 Zwei weitere Gruppen, die während der Pandemie besonders hohen Belastungen ausgesetzt waren,

werden in diesem Beitrag nicht explizit berücksichtigt. Dies sind zum einen Selbstständige, deren Si-

tuation das Thema des Beitrags von Peters und Schulze Buschoff (in diesem Band) ist; zum anderen

sind es Kinder und Jugendliche, deren spezielle Situation anhand des verwendeten Datensatzes, der

sich auf Erwerbspersonen beschränkt, nicht analysiert werden kann. Zahlreiche andere Untersuchun-

gen zeigen, dass auch Kinder und Jugendliche durch die Corona-Pandemie besonders belastet wurden

und weiterhin dringenden Unterstützungsbedarf haben (für eine Übersicht siehe Interministerielle Ar-

beitsgruppe der Bundesregierung 2023).
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ander 2020). Vielmehr kam es wohl eher zu einer »punktuellen Egalisierung«

insofern, als Väter zwar während der ersten Pandemie-Monate einen historisch

hohen Anteil der Kinderbetreuung übernommen haben, was jedoch nur von

kurzfristiger Dauer war (Boll u.a. 2023), sodass letztlich Mütter sowohl vor als

auch während der Pandemie den Großteil der Kinderbetreuung bewältigten (für

eine ausführliche Übersicht hierzu siehe Peters und Kohlrausch in diesem Band).

Bestätigt wird diese ungleiche Verteilung der Sorgeverantwortung auch durch

den Befund, dass es auch während der besonders belastenden Pandemiemonate

in den meisten Haushalten die Frauen waren, welche größtenteils die Verant-

wortung für die gesamte Organisation der anfallenden Alltagsaufgaben (»Mental

Load«) übernommen haben (Czymara u.a. 2021).

Zusammengenommen zeigen diese Befunde eine Fortschreibung der bekann-

ten Muster geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung, da Mütter zu deutlich größe-

ren Anteilen als Väter die entstandenen Betreuungsengpässe aufgefangen und so-

mit den Großteil der zusätzlich entstandenen Care-Arbeit verrichtet haben. Kohl-

rausch und Zucco (2020) sprachen in ihren frühen Analysen zur ungleichen Ver-

teilung der Pandemiebelastung davon, dass die Pandemie Frauen doppelt trifft:

einerseits durch die vermehrte Kinderbetreuung und andererseits durch die ver-

minderte Erwerbstätigkeit.

Was zeigen nun die im WSI-Erwerbspersonenpanel erhobenen Belastungs-

werte für Frauen und Männer seit Beginn der Pandemie? Zunächst lässt sich hier

klar beobachten, dass Frauen häufiger von großen Belastungen berichten als

Männer, vor allem bezogen auf die familiäre Belastung und die der Gesamtsitua-

tion. Für die Arbeitssituation trifft Vergleichbares zu, wenn auch in geringerem

Ausmaß. Nicht so eindeutig ist das Bild mit Blick auf die finanziellen Belastun-

gen. Diese werden zwar zu einzelnen Zeitpunkten ebenfalls von Frauen häufiger

genannt als von Männern, jedoch ist dies keineswegs durchgängig der Fall (vgl.

Abbildung 2).

Betrachtet man nun konkreter die Untergruppen Väter und Mütter, ist hier

der Anteil der Befragten mit hohen Belastungen nochmals deutlich höher als bei

den Befragten ohne Kinder im Haushalt. Dies gilt insbesondere für die ersten

zwei Jahre der Pandemie – also für die Zeit, in der die Pandemie besonders prä-

sent war und das Leben stark beeinflusste. Sowohl der Anteil der Väter als auch

der Mütter mit besonders hoher Belastung ist in dieser Phase klar überdurch-

schnittlich, jedoch auf unterschiedlichem Niveau, da Mütter in allen Bereichen

nochmals deutlich höhere Werte aufweisen als Väter. Beispielsweise gab im Janu-

ar 2021 rund die Hälfte der Mütter unter den Erwerbspersonen »äußerste« oder

»starke« Belastungen bezogen auf die familiäre oder die Gesamtsituation an – un-

ter Vätern waren es jeweils rund 40 Prozent. Diese Werte verdeutlichen, wie weit



206 Andreas Hövermann

Abbildung 2: Entwicklung des Anteils der Erwerbspersonen, die hohe Belastungen (»äußerst« oder »stark«

belastend) in dem jeweiligen Bereich angaben, differenziert nach Geschlecht; Angaben in Prozent

Anmerkung: N = 4.905–7.669

Quelle:WSI-Erwerbspersonenpanel,Wellen 1–12 (nicht alle Zeitpunkte in Legende abgetragen), gewichteteWerte,

eigene Berechnung

extreme Belastungen unter Eltern verbreitet waren und an deren Kräften zehr-

ten.

An den Entwicklungen ab 2022 wird zudem deutlich, dass die pandemiebe-

zogenen Belastungen seither zurückgingen. Seit 2022 weichen die Werte der El-

tern bezüglich der familiären oder der Gesamtbelastung in deutlich geringerem

Ausmaß von den Durchschnittswerten ab. Anders sieht es bei den Belastungs-

werten aufgrund der finanziellen Situation aus. Hier zeigt sich über den gesam-

ten Beobachtungszeitraum, dass Eltern überdurchschnittlich häufig von hohen

Belastungen berichten. In besonderem Maße gilt dies für Mütter, während für

Väter hier zuletzt keine überdurchschnittliche finanzielle Belastung zu erkennen

ist. Die höheren finanziellen Belastungen, die Mütter benennen, sind vermutlich

zum einen dadurch zu erklären, dass ihnen die Preissteigerungen für den alltägli-

chen Bedarf präsenter sind als Vätern, da sie häufiger als Väter den Alltag organi-
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sieren und beispielsweise Einkäufe tätigen – so zumindest ein bekanntes Merk-

mal heterosexueller Paarbeziehungen. Zum anderen sind unter Alleinerziehen-

den, einer Untergruppe, die besonders häufig von Armut betroffen ist (vgl. Brülle

und Spannagel in diesem Band), deutlich häufiger Mütter als Väter zu finden.

Welche problematischen politischen Auswirkungen die besonders hohen

Belastungen aufseiten der Mütter mit sich bringen, zeigen Bastin und Unzicker

(2022: 11) für das Jahr 2020. Anhand ihrer Panel-Daten wurde deutlich, dass ins-

besondere Mütter bereits in dieser eher frühen Pandemiephase besonders häufig

Vertrauen in die Politik verloren. Auch anhand des WSI-Erwerbspersonenpanels

konnten detailliert und für einen längeren Zeitraum die problematischen politi-

schen Begleiterscheinungen der Situation von Müttern nachgezeichnet werden

(Hövermann/Kohlrausch 2022: 9). Unter Müttern zeigten sich nicht nur beson-

ders hohe Belastungswerte, vielmehr fiel auch auf, dass vielfach ihr Vertrauen

in die Politik erodierte. Dazu lässt sich die Zufriedenheit mit dem Pandemie-

Krisenmanagement der damaligen Bundesregierung heranziehen (Abbildung 3).

In den ersten zweieinhalb Pandemiejahren, in denen dies erhoben wurde, fielen

Mütter zu allen Erhebungszeitpunkten mit einer signifikant höheren Unzufrie-

denheit im Vergleich zu allen Erwerbspersonen auf. Somit war die diesbezügliche

Unzufriedenheit der Mütter absolut auch zu allen Zeitpunkten höher als die der

Väter, deren diesbezüglicher Unmut meist auf durchschnittlichem Niveau liegt.

Die Verbreitung und das Ausmaß der von den Müttern genannten Unzufrie-

denheitswerte sind erheblich: Waren es zu Beginn der Pandemie knapp 40 Pro-

zent der Mütter, die angegeben haben, entweder »weniger zufrieden« oder »gar

nicht zufrieden« mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung zu sein, stieg

dieser Wert in den folgenden anderthalb Jahren auf knapp 74 Prozent im Januar

2022. Zu diesem Zeitpunkt zeigten sich unter den befragten Erwerbspersonen

drei von vier Müttern mit dem Pandemiemanagement der Bundesregierung un-

zufrieden – 41 Prozent von ihnen gaben sogar an, »gar nicht zufrieden« zu sein.

In Längsschnittbetrachtungen der vorliegenden Daten deuteten sich zu diesem

Zeitpunkt für Mütter auch besonders häufig Rückgänge der Zufriedenheit mit der

Bundesregierung an – und zwar weitgehend einkommensunabhängig (Höver-

mann/Kohlrausch 2022: 10 f.).

Ein Grund für diese weit verbreitete Unzufriedenheit auch zum Jahresende

2022 könnte auch der bereits im dritten Winter in Folge erlebten fehlenden

Verlässlichkeit der institutionellen Kinderbetreuung geschuldet sein (Kohl-

rausch u.a. 2023). Anhand des WSI-Erwerbspersonenpanels zeigt sich, dass eine

Mehrheit der Eltern in dem besagten Winter mit Betreuungszeitverkürzungen

und/oder zeitweiligen Einrichtungsschließungen konfrontiert war, was sehr

viele Eltern vor große und belastende Probleme im Alltag stellte. Und auch in

diesen Analysen ist eine charakteristische geschlechtsspezifische Differenz of-
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Abbildung 3: Anteil der Mütter und Väter mit geringer Zufriedenheit mit dem Pandemie-Krisenmanage-

ment der Bundesregierung; Angaben in Prozent

Anmerkung: N = 4.952–6.079

Quelle:WSI-Erwerbspersonenpanel,Wellen 1–9, gewichteteWerte, eigene Berechnung

fensichtlich, da laut Angaben der Eltern meist die Mütter einsprangen, um auch

diesen Betreuungsengpass zu kompensieren (ebd.).

Allerdings gab es für die Unzufriedenheit der Mütter zwei prinzipiell un-

terschiedliche Ursachen. Die einen fühlten sich (und ihre Kinder) von den

Entscheidungsträger*innen nicht ausreichend vor dem Virus geschützt; andere

sahen in den Pandemie-Einschränkungen eine deutlich größere Bedrohung als

in dem Virus selbst, was zu einer verhärteten Skepsis gegenüber politischen

Entscheidungsträger*innen führte (ebd.). Kurzum: In dem extremen Belas-

tungsempfinden und der Unzufriedenheit waren sich viele zwar einig, allerdings

divergierten die Überzeugungen erheblich, wie mit der Pandemie umgegangen

werden sollte. Mit dem Abklingen der Pandemie ebbte dann auch die Unzu-

friedenheit der Mütter mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung ab –

jedoch insgesamt nur leicht. Selbst im November 2022 äußerten noch 70 Prozent

von ihnen Unzufriedenheit (Abbildung 3).
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Vorab wurde mit Verweis auf die Untersuchungen von Bastin/Unzicker (2022)

und Hövermann/Kohlrausch (2022) schon benannt, dass gesellschaftliche Kon-

stellationen, die zu individuellen Belastungen führen, sich schließlich auch als

Vertrauensverlust in die Politik niederschlagen können. Diesem Zusammenhang

sind wir im WSI-Erwerbspersonenpanel ab Oktober 2021 – mit dem Start der

»Ampel«-Bundesregierung – nachgegangen. Und es sind wiederum die Mütter,

deren Vertrauen in die Bundesregierung deutlich niedriger ist als das der befrag-

ten Väter und der Befragten insgesamt. Lediglich am aktuellen Rand der Erhe-

bung sank das Vertrauen in die Bundesregierung unter Vätern nochmals schnel-

ler als unter Müttern, sodass im November 2023 das Vertrauen in die Bundesre-

gierung unter Vätern und Müttern ähnlich gering ist – rund 63 bzw. 64 Prozent

äußern »nur wenig« oder »überhaupt kein« Vertrauen (Abbildung 4). Bemerkens-

wert ist auch hier der hohe Anteil der Mütter, die »überhaupt kein Vertrauen« an-

gegeben haben (40 Prozent; unter Vätern: 38 Prozent, unter allen Befragten: 35

Prozent).

Abbildung 4: Anteil der Mütter und Väter mit geringem Vertrauen in die Bundesregierung; Angaben in

Prozent

Anmerkung: N = 4.151–5.326

Quelle:WSI-Erwerbspersonenpanel,Wellen 6–12, gewichteteWerte, eigene Berechnung

Zusammengenommen lässt sich also zum einen eine hohe Belastung unter

Eltern, und hier vor allem unter Müttern, erkennen, die sich während der Hoch-

phasen der Pandemie vor allem auf den familiären Bereich bezog und seit Früh-



210 Andreas Hövermann

jahr 2022 zunehmend den finanziellen Bereich betrifft. Zum anderen entwickelte

sich im Laufe der Pandemie eine enorme Unzufriedenheit mit dem Krisenma-

nagement der Politik unter Eltern – aber auch hier besonders unter Müttern. Seit

Amtsantritt der Ampel-Regierung kann zudem ein erhebliches und ansteigendes

Ausmaß an fehlendem Vertrauen in die Bundesregierung beobachtet werden.

4. Die Belastungen der Geringverdienenden

Ein zweites Schlaglicht wird auf die finanziellen Belastungen geworfen, die, noch

bevor die Pandemie abgeklungen war, infolge der Hochinflationsphase einen

neuen Schub erhielten. Wie anhand der eingangs präsentierten Abbildung 1 zur

Entwicklung der Belastungen ersichtlich wurde, ist der finanzielle Bereich der

einzige, in dem Ende 2023 die Belastungen verbreiteter waren als zu Beginn

der Pandemie. Anfang 2022, also mit Beginn der Hochinflationsphase, stieg der

Anteil derer, die von großen finanziellen Belastungen berichteten, um 50 Prozent

von zuvor 18 auf zuletzt 27 Prozent.

Betrachtet man nun detaillierter, wie sich finanzielle Belastungen auf Haus-

halte mit unterschiedlichen Einkommen verteilen, verwundert es zunächst ein-

mal nicht, dass Haushalte mit geringeren Einkommen häufiger von großen fi-

nanziellen Belastungen berichteten. Die Differenzen sind jedoch erheblich, wie in

Abbildung 5 ersichtlich wird: Waren es am aktuellen Rand 14 Prozent der Befrag-

ten in Haushalten mit hohen Einkommen (über 3.000 Euro monatliches Haus-

haltsnettoäquivalenzeinkommen), die große finanzielle Belastungen benannt ha-

ben, so waren es unter Befragten in Haushalten mit mittleren Einkommen (2.000

bis 2.499 Euro) schon mehr als jede und jeder Vierte. Und unter den Befragten in

Haushalten mit den geringsten Einkommen (unter 1.500 Euro) waren es 57 Pro-

zent und damit vier Mal so viele wie unter den einkommensreichsten Befragten.

Aus Abbildung 5 wird zudem ersichtlich, dass Befragte in Haushalten mit ge-

ringeren Einkommen über alle Zeitpunkte hinweg deutlich häufiger finanzielle

Belastungen angaben als Befragte in Haushalten mit höheren Einkommen. Deut-

lich wird auch, dass es unter den einkommensärmsten Befragten zu einem er-

heblichen Anstieg auf bereits hohem Niveau kam: Während zu Pandemiebeginn

36 Prozent große finanzielle Belastungen angaben, waren es zuletzt 57 Prozent.

Anhand des Zeitverlaufs wird außerdem deutlich, dass nicht nur unter den

Einkommensärmsten die finanziellen Belastungen zunahmen, sondern auch in

allen anderen Einkommensgruppen. Unter Befragten aus Gruppen geringen und

mittleren Einkommens macht sich der erhebliche Anstieg der Inflation im Jahr

2022 auch in der weiteren Verbreitung finanzieller Belastungen deutlich bemerk-

bar: In diesen Einkommensgruppen stieg der Anteil mit hohen Belastungen um
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mindestens 50 Prozent. Am geringsten ist der Anstieg in der Gruppe der Ein-

kommensreichsten zu beobachten: Hier äußerten mit 14 Prozent nur geringfügig

mehr Befragte als zu Pandemiebeginn (12 Prozent) große finanzielle Belastungen.

Eines ist hier zusätzlich bemerkenswert: Während unter den Befragten aus

den beiden höchsten Einkommensgruppen die Verbreitung finanzieller Belas-

tungen zuletzt seit November 2022 nicht weiter stieg bzw. im Fall der höheren

mittleren Einkommen (2.500 bis 2.999 Euro) sogar wieder zurückging, gilt dies

für die mittleren und ärmeren Einkommensgruppen nicht. Unter ihnen kommt

es auch noch zuletzt zu einem kontinuierlichen Anstieg derer, die von großen

finanziellen Belastungen berichten.

Abbildung 5: Entwicklung des Anteils der Befragten mit starken/äußersten finanziellen Belastungen nach

Nettohaushaltsäquivalenzeinkommen; Angaben in Prozent

Anmerkung: N = 3.594–5.156

Quelle:WSI-Erwerbspersonenpanel,Wellen 1–12, gewichteteWerte, eigene Berechnung

Dass sich geringere Einkommen und Armut auch in größerer politischer Ent-

fremdung niederschlagen, konnte zuletzt auch in den WSI-Verteilungsberichten

gezeigt werden, wonach Arme deutlich seltener Vertrauen in politische Institu-

tionen äußerten (Brülle/Spannagel 2023) und häufiger populistische Einstellun-

gen teilten (Spannagel/Zucco 2022). Auch anhand der vorliegenden Daten lässt

sich ein Zusammenhang zwischen finanziellen Belastungen und dem Vertrauen

in die Bundesregierung aufzeigen: Befragte mit starken finanziellen Belastungen
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äußern häufiger niedriges Vertrauen in die Bundesregierung als Befragte mit ge-

ringen oder keinen finanziellen Belastungen (vgl. Abbildung 6). Dies zeigt sich

für alle vier Zeitpunkte, an denen diese beiden Indikatoren gleichzeitig erhoben

wurden. Waren es im April 2022 unter Befragten, die sich kaum finanziell belas-

tet fühlten, 36 Prozent, die geringes Vertrauen in die Bundesregierung äußer-

ten, hatten unter Erwerbspersonen mit hohen finanziellen Belastungen 61 Pro-

zent kaum noch Vertrauen in die Bundesregierung. Anschließend stieg der An-

teil derjenigen mit geringem Vertrauen in beiden Gruppen noch weiter an. Den-

noch ist unter den finanziell Hochbelasteten weiterhin das fehlende Vertrauen

in die Bundesregierung deutlich verbreiteter als unter Befragten ohne finanziel-

le Belastungen: Drei von vier finanziell Hochbelasteten äußerten auch geringes

Vertrauen in die Bundesregierung (unter Befragten mit geringeren finanziellen

Belastungen: 54 Prozent).

Abbildung 6: Anteil der Befragten mit geringem Vertrauen in die Bundesregierung, differenziert nach

finanziellen Belastungen; Angaben in Prozent

Anmerkung: N = 4.423–5.320

Quelle:WSI-Erwerbspersonenpanel,Wellen 8–12, gewichteteWerte, eigene Berechnung

5. Kumulierte und anhaltende Belastungen

In einem abschließenden empirischen Schritt wird betrachtet, wie stark Belas-

tungen in bestimmten Gruppen gehäuft auftreten, also kumulieren. Dabei wird

einerseits analysiert, wer wie häufig von Belastungen in verschiedenen Bereichen

gleichzeitig berichtet – wo sich also Befragte sowohl im Arbeits- und Familienbe-

reich als auch im finanziellen Bereich gleichzeitig stark belastet fühlen. Anderer-

seits wird geschaut, für wen es zu anhaltenden Belastungen kam – wie häufig also
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dieselben Gruppen in den verschiedenen Krisenphasen von hohen Belastungen

betroffen sind. Hierbei werden besonders die Gruppen der Eltern sowie der Ge-

ringverdienenden fokussiert und betrachtet, inwieweit sie hier besonders häufig

vertreten sind.

Wie bereits in den vorherigen Abschnitten ersichtlich, wurden die Belastun-

gen in den Erhebungswellen regelmäßig und differenziert nach drei verschiede-

nen Bereichen (Familie, Arbeit, Finanzen) sowie zusätzlich auch mit Blick auf die

Gesamtbelastung erfragt. In einem ersten Schritt wird nun die kumulierte Belas-

tung berechnet, also betrachtet, ob Befragte häufig in verschiedenen Bereichen

Belastungen wahrnehmen. Da die Belastungen zu zahlreichen Zeitpunkten er-

hoben wurden, wird hierfür zunächst das durchschnittliche Belastungsausmaß

der Befragten für jeden Bereich berechnet – also geschaut, wie hoch beispiels-

weise die angegebene durchschnittliche finanzielle Belastung der Befragten über

alle Befragungswellen hinweg war. Anschließend wird mit diesen durchschnittli-

chen Belastungswerten der vier Belastungsbereiche eine Clusteranalyse3 durch-

geführt. Anhand dieser Clusteranalyse lassen sich Kombinationen und Muster

von Belastungen unter den Befragten aufzeigen. Ziel ist es, hier nun Cluster zu

identifizieren, die jene Befragte bündeln, die in allen Bereichen hohe Belastun-

gen äußerten.

Aus den Berechnungen ergeben sich vier Cluster (vgl. auch Balken »alle Be-

fragten« in Abbildung 7): Eine Gruppe von 31 Prozent der Befragten bildet das

Cluster der »Geringbelasteten«, da sie in allen Bereichen die durchschnittlich

niedrigsten Belastungswerte aufweisen. Ein weiteres – im Folgenden am wenigs-

ten relevantes – Cluster, dem knapp 40 Prozent der Befragten zugeteilt werden,

setzt sich zusammen aus Befragten, die mittlere durchschnittliche Belastungen

angegeben haben. Cluster 3 und 4 sind nun für den hier angestrebten inhaltlichen

Fokus am relevantesten, da sie Befragte umfassen, die überdurchschnittliche

Belastungen genannt haben. Zum einen ergibt sich hier ein Cluster der »Starkbe-

lasteten«, dem 22 Prozent der Befragten zugeordnet werden. Dies sind Befragte,

die in allen Bereichen hohe durchschnittliche Belastungen angaben – höher als

alle Werte der bisher vorgestellten beiden Cluster. Schließlich dann das vierte

Cluster, dem 8 Prozent der Befragten zugeordnet werden, die im Durchschnitt

über den gesamten Zeitraum hinweg und in allen vier abgefragten Dimensionen

3 Die statistische Methode der Clusteranalysen erstellt Gruppen/Cluster von Befragten, für die die Un-

terschiede innerhalb einer Gruppe möglichst minimal und zwischen den Gruppen möglichst maximal

sind. Befragte, die demselben Cluster zugeordnet werden, ähneln sich also in ihrem Belastungsmuster

– also ihrer durchschnittlichen Belastung in den vier Bereichen über alle Erhebungszeitpunkte hinweg.

Berechnet wurde eine hierarchische Clusteranalyse mit der Ward-Clustermethode und dem Intervall

der quadrierten euklidischen Distanz.
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außergewöhnlich hohe Belastungen angegeben haben – entsprechend erhalten

sie das Label der »Extrembelasteten«.

Wo sind die besonders belasteten Befragten nun gesellschaftlich zu verorten –

also welche soziodemografischen Gruppen sind unter den Stark- und Extrembe-

lasteten besonders vertreten? Bei Befragten in West- und Ostdeutschland zeigen

sich nahezu identische Verteilungen der Belastungscluster; hier unterscheidet

sich der Anteil der Stark- und Extrembelasteten nicht voneinander. Frauen wer-

den häufiger den Stark- wie auch den Extrembelasteten zugeordnet als Männer

und sind auch seltener im Cluster der Geringbelasteten zu finden (vgl. hier wie

im Folgenden Abbildung 7). Einige Differenzen bei den Clustern der hohen Belas-

tungen zeigen sich zudem zwischen den Altersgruppen. Hier gilt in der Tendenz,

dass mit zunehmendem Alter die Befragten häufiger dem Cluster der Gering-

belasteten angehören: In der Altersgruppe der ältesten Erwerbspersonen (über

49 Jahre) ist der Anteil der Geringbelasteten mit 38 Prozent deutlich höher als

bei den Jüngsten (24 Prozent). Auch ist unter den jüngsten Befragten der Anteil

der Stark- oder Extrembelasteten signifikant höher als in älteren Altersgruppen.

Als nochmals ausgeprägter erweisen sich jedoch die Differenzen bezüglich des

höchsten erreichten Schulabschlusses: Erwerbspersonen mit Abitur gehören mit

24 Prozent signifikant seltener zu den Stark- oder Extrembelasteten als Befragte

mit geringeren Schulabschlüssen (35 bzw. 36 Prozent). Zwischen Befragten mit

mittlerer Reife und Befragten mit Volks- oder Hauptschulabschluss ergeben sich

keine nennenswerten Differenzen.

Abschließend werden nun die bereits annoncierten Gruppen betrachtet – al-

so Eltern und Geringverdienende. Die Werte der Eltern bestätigen die vorherigen

Analysen, die sie als besonders belastete Gruppe zeigten. Auch bei der Clusterana-

lyse (Abbildung 7) ergeben sich signifikante Differenzen zwischen Erwerbsper-

sonen mit Kindern im Haushalt (Eltern) und Erwerbspersonen ohne Kinder im

Haushalt: Der Anteil der Stark- oder Extrembelasteten unter den Eltern ist signi-

fikant höher als unter Befragten ohne Kinder im Haushalt (39 vs. 28 Prozent). Die

vorherigen Analysen zeigten, dass Eltern in allen Bereichen häufiger hohe Belas-

tungen äußerten als Befragte ohne Kinder im Haushalt. Hier wird nun zusätzlich

deutlich, dass Eltern auch besonders häufig zu denjenigen mit hohen kumulier-

ten Belastungen gehören – also von hohen Belastungen in verschiedenen Berei-

chen gleichzeitig berichten. Dies gilt nicht nur für die Starkbelasteten (27 vs. 21

Prozent), sondern auch für die besonders betroffenen Extrembelasteten (12 vs. 7

Prozent). Hier ist nun wichtig zu betonen, dass diese Differenzen zwischen El-

tern und Befragten ohne Kinder im Haushalt auch dann noch bestehen bleiben,

wenn für Einkommens- und Altersunterschiede der Befragten kontrolliert wird.

Das heißt, die hohen Belastungswerte der Eltern sind nicht auf ihre soziodemo-

grafischen Merkmale zurückzuführen, also etwa darauf, dass sie im Durchschnitt
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Abbildung 7: Anteil der vier Cluster bezüglich der durchschnittlichen Belastungen je soziodemografischer

Gruppe; Angaben in Prozent

Anmerkung: N = 5.266. Dargestellt ist zudem, ob sich Gruppen in ihrem aufaddierten Anteil an Stark- und

Extrembelasteten signifikant voneinander unterscheiden (getestet anhand von einfaktoriellen Varianz-

analysen mit Duncan-Post-Hoc-Tests). Irrtumswahrscheinlichkeiten unter 5 Prozent werden mit einem

* markiert, unter 1 Prozent mit ** und unter 0,1 Prozent mit ***. So bedeutet bspw. im Fall des Vergleichs

des Schulabschlusses die Angabe <*** hinter Abitur/Fachhochschulreife, dass Befragte mit Abitur/Fach-

hochschulreife signifikant seltener unter den Stark- und Extrembelasteten zu finden sind als Befragte mit

niedrigeren Schulabschlüssen.

Quelle:WSI-Erwerbspersonenpanel,Wellen 1–12, gewichteteWerte, eigene Berechnung
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jünger sind oder geringere Einkommen haben. Schaut man hier auf Geschlech-

terdifferenzen bestätigt sich auch für die kumulierten Belastungen das Bild der

höheren Belastung der Mütter: Sie sind sowohl häufiger unter den Extrembelas-

teten (14 vs. 10 Prozent) und Starkbelasteten (28 vs. 25 Prozent) als auch deutlich

seltener unter den Geringbelasteten (20 vs. 27 Prozent) zu finden als Väter.4

Wendet man sich nun den Geringverdienenden und ihren Clusterzuord-

nungen der kumulierten Belastungen zu, unterstreicht dies ebenfalls das Bild

einer besonders stark belasteten Gruppe. Bezüglich der Einkommenssituation

der Befragten zeigt die Clusteranalyse: Je höher das Haushaltseinkommen ist,

desto eher zählen sie zu den Geringbelasteten. Das heißt im Umkehrschluss:

Befragte mit einem guten Haushaltseinkommen sind eher seltener den Clus-

tern derjenigen zuzuordnen, die sich insgesamt hohen Belastungen ausgesetzt

fühlen. In den beiden einkommensstärksten Gruppen sind lediglich 21 bzw. 25

Prozent unter den Stark- oder Extrembelasteten zu finden. Deutlich größer sind

hier jedoch die Werte für Erwerbspersonen mit geringeren Einkommen. In der

Gruppe der Befragten mit den zweitniedrigsten Einkommen wird mit 36 Prozent

mehr als jede und jeder Dritte den Stark- oder Extrembelasteten zugeordnet –

12 Prozent sogar als Extrembelastete. Nochmals deutlich größer sind die Werte

derjenigen mit den geringsten Einkommen: Hier werden mehr als die Hälfte (56

Prozent) den beiden Clustern der hohen Belastung zugeordnet – 19 Prozent sogar

den Extrembelasteten. In keiner anderen hier betrachteten soziodemografischen

Gruppe ist der Anteil derart hoch. Während die bisherigen Ergebnisse zu den

Geringverdienenden vor allem auf ihre sehr hohen finanziellen Belastungen

hindeuteten, zeigt dieser Befund nun, dass unter Geringverdienenden auch

besonders häufig und vielfach längerfristig Belastungen aus den verschiedenen

erfragten Bereichen miteinander kumulieren, was insgesamt zu einem hohen

Belastungslevel führt.

Wie schwer es für viele war – insbesondere für Familien und finanziell Belas-

tete – eine Krise nach der nächsten verkraften zu müssen und verschiedene, di-

rekt aufeinanderfolgende Herausforderungen zu bewältigen, zeigen auch die fol-

genden, abschließenden Berechnungen, die den wiederkehrenden oder gar an-

haltenden Charakter der erlebten Belastungen betonen. Hierbei wird nicht, wie

bei der eben vorgestellten Clusteranalyse, auf die durchschnittliche Belastung in

verschiedenen Bereichen über den gesamtem Beobachtungszeitraum abgezielt.

Vielmehr geht es darum, die Hochphase der Pandemie wie auch die Zeit ab dem

4 Aufgrund der zu niedrigen Fallzahlen lässt sich die Untergruppe der Alleinerziehenden hier nicht ge-

sondert betrachten. Es ist jedoch basierend auf den Befunden aus vorherigen Erhebungswellen davon

auszugehen, dass sie überdurchschnittlich häufig den Clustern der Stark- und Extrembelasteten zuzu-

ordnen wären (vgl. Hövermann 2021).
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russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zunächst jeweils gesondert zu betrach-

ten und sodann bestimmen zu können, wie groß der Anteil der Befragten war,

der sowohl während der ersten als auch der zweiten Phase des Beobachtungszeit-

raums hohe Belastungen zu bewältigen hatte.5

Unter den Eltern, die während der Hochphase der Pandemie bis Januar 2022

von im Durchschnitt hohen familiären Belastungen berichteten, gaben 46 Pro-

zent seit der Hochinflationsphase ab Frühling 2022 auch hohe durchschnittliche

finanzielle Belastungen an. Das bedeutet, dass sich knapp die Hälfte der Eltern

mit großen pandemiebedingten Belastungen direkt danach auch mit großen fi-

nanziellen Herausforderungen konfrontiert sah. Zum Vergleich: Unter allen Be-

fragten berichten nur 20 Prozent im Durchschnitt von hohen finanziellen Belas-

tungen seit Beginn der Hochinflationsphase im Frühling 2022. Schon während

der Pandemie stark belastete Eltern sind also deutlich überdurchschnittlich un-

ter denjenigen zu finden, die seit Frühjahr 2022 auch von besonders hohen finan-

ziellen Belastungen berichten.

Ein ähnliches Bild andauernder hoher Belastungen ergibt sich für die Gruppe,

die sich bereits zur Hochphase der Pandemie mit durchschnittlich hohen finanzi-

ellen Belastungen konfrontiert sah. Fast 70 Prozent von ihnen waren von der sich

anschließenden Hochinflationsphase im Frühling 2022 mit hohen durchschnitt-

lichen finanziellen Belastungen betroffen. Es zeigt sich also eine große Konstanz

der finanziellen Belastungen. Anders formuliert: Wer während der Pandemie be-

reits finanziell stark belastet war, war dies mit großer Wahrscheinlichkeit auch

noch zwischen 2022 und 2023, als die Inflation auf Rekordwerte anstieg.

6. Fazit

Die vorliegenden empirischen Analysen, basierend auf dem WSI-Erwerbsperso-

nenpanel, zeichnen die Belastungen unter Erwerbspersonen seit Pandemiebe-

ginn nach. Diese erscheinen bereits insgesamt als hoch, sind aber für zwei be-

stimmte – hier fokussierte – Gruppen nochmals besonders ausgeprägt. Eltern –

und insbesondere Mütter – sind in der Hochphase der Pandemie besonders ho-

5 Berechnet wurden dafür die durchschnittlichen Belastungswerte für die »familiäre Situation« sowie die

»finanzielle Situation« während der Hochphase der Pandemie (Wellen 1, 2, 3, 4, 5 und 7; April 2020–Janu-

ar 2022) sowie der durchschnittliche Belastungswert »finanzielle Situation« seit Beginn des russischen

Angriffskriegs auf die Ukraine (Wellen 8, 9, 10 und 12; April 2022–November 2023). Befragten, die hier

Durchschnittswerte größer als 2,5 auf der fünfstufigen Skala aufweisen, wird eine hohe Belastung in

dem Bereich zugeschrieben, da sie im Durchschnitt »starke« oder »äußerste« Belastungen angegeben

haben.
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hen Belastungen ausgesetzt, was einer hohen Inanspruchnahme in der Arbeits-

und Familiensituation geschuldet ist. Zwar reduzieren sich diese spezifischen Be-

lastungssituationen im Verlauf der abklingenden Pandemie, jedoch steigen dann

mit Beginn der Hochinflationsphase die finanziellen Belastungen von Eltern auf

überdurchschnittliche Werte an. Neben hoch relevanten Aspekten wie der Auf-

teilung der Kinderbetreuung oder der Erwerbsarbeitszeitentwicklung stellen die

hier dargestellten besonders hohen Belastungen von Müttern somit eine weitere

wichtige Dimension von geschlechtsspezifischer Ungleichheit dar. Diese kann für

die Betroffenen stark gesundheitsgefährdende Konsequenzen haben und in Er-

schöpfung, Burnout oder anderen depressiven Symptomen und Angstzuständen

münden, wie der Anstieg im Verlauf der Pandemie in der Verbreitung ebenjener

Symptome in der deutschen Bevölkerung – vor allem aber unter Frauen – bestä-

tigt (Mauz u.a. 2023). Entsprechend sollten auch die wahrgenommenen subjek-

tiven Belastungen als wichtige Dimension geschlechtsspezifischer Ungleichheit

Berücksichtigung finden.

Als besonders ausgeprägt erweisen sich auch die Belastungswerte der Gering-

verdienenden. Sie berichten bereits seit Pandemiebeginn in großer Anzahl von

hohen finanziellen Belastungen. Anfang 2022 – also mit Beginn der Hochinfla-

tionsphase – stieg die Verbreitung großer finanzieller Belastungen erneut stark

an: auf zuletzt deutlich über 50 Prozent. Sowohl in der Gruppe der Eltern als auch

der Geringverdienenden machten viele die Erfahrung, von einer Phase der Hoch-

belastung in die nächste zu geraten. Beide Gruppen hatten sowohl mit sich ver-

stetigenden als auch kumulierenden Belastungen zu kämpfen, sodass das Belas-

tungsausmaß eine besondere Qualität annimmt.

Als beunruhigend erscheint zudem, dass es – wie dargestellt – einen engen

Zusammenhang zwischen dem hohen Belastungsempfinden dieser beiden Grup-

pen und ihrer Unzufriedenheit mit dem Krisenmanagement der damaligen Bun-

desregierung bis hin zu schwindendem Vertrauen in die politisch Verantwortli-

chen gibt. Besorgniserregend sollte vor allem stimmen, wenn es nicht bei einer

Politik-Unzufriedenheit bleibt, sondern die sukzessive Abwendung von demo-

kratischen Parteien zur Folge hat, wie eine Analyse zur Erforschung des Umfrage-

hochs der AfD anhand des WSI-Erwerbspersonenpanels ergab (Hövermann 2023:

11): Für beide Gruppen zeigte sich im Sommer 2023 eine statistisch signifikant er-

höhte AfD-Wahlintention.6 Die hier berichteten Ergebnisse basieren zwar vor al-

6 Auch ein halbes Jahr später, im November 2023, sind die Werte der beiden Gruppen überdurchschnitt-

lich hoch (AfD-Wahlintention unter allen Erwerbspersonen: 23,8 Prozent; unter Geringverdienenden:

30,9 Prozent; unter Eltern: 26,2 Prozent). Während der erhöhte Wert der Eltern im Juli 2023 noch sowohl

auf Mütter und Väter zurückging (Hövermann 2023: 11), geht er ein halbes Jahr später stärker auf Väter

zurück, unter denen 30 Prozent angeben, AfD zu wählen, während es unter Müttern 20 Prozent sind.
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lem auf Analysen statistischer Zusammenhänge, die nicht zwangsläufig Kausali-

täten ausdrücken, jedoch deutet das Gesamtbild der Befunde darauf hin, dass die

hohen Belastungen der letzten Jahre und die damit einhergehende Unzufrieden-

heit mit politischen Entscheidungsträger*innen auch politisch hoch problema-

tische Spuren hinterlassen und somit auch zur aktuellen Vertrauenskrise in die

Bundesregierung im Speziellen und die Demokratie im Allgemeinen beigetragen

haben.

Welche Lehren lassen sich nun aus diesen Befunden ziehen? Bezüglich der El-

tern lässt sich sagen, dass die weitgehende Privatisierung und Individualisierung

der Sorgeverantwortung durch die langanhaltenden Schließphasen von Schulen

und Kindergärten während der Pandemie bei vielen Eltern zu erheblichen Über-

lastungen geführt und dem Gefühl, mit der Situation alleingelassen zu werden,

Vorschub geleistet haben. Hinzu kamen die oft unklaren und sich häufig auch

kurzfristig ändernden Regeln (beispielsweise bei den Corona-Testvorgaben oder

Quarantäneregeln in Schulen und Kitas), die jedweder und für die Alltagsorgani-

sation so relevanten Planungssicherheit den Boden entzogen haben, die Verein-

barkeit von Beruf und Kinderbetreuung erschwerten und dadurch von Eltern eine

enorme Flexibilität erforderten. Dies hat nicht nur zu situativer Unzufriedenheit

bis hin zu Wut geführt, sondern vielfach auch zu Enttäuschung und schwinden-

dem Vertrauen in demokratische Parteien und deren Entscheidungsträger*in-

nen. Hier lässt sich aus der Pandemie die Lehre ziehen, dass in zukünftigen ähnli-

chen Krisen Eltern nicht in gleicher Weise mit ihrer Sorgeverantwortung im Stich

gelassen werden sollten.

Für viele Geringverdienende bedeutete der massive und anhaltende Anstieg

der Inflation seit 2022 (vgl. dazu Dullien/Tober 2023) eine äußerst belastende

und kritische Situation, da sich Nahrungsmittel und Haushaltsenergie als Güter

des Grundbedarfs besonders stark verteuerten, wovon Geringverdienende wie-

derum überproportional betroffen waren. Zwar schnürte die Bundesregierung

relativ zügig nach Beginn des Inflationsanstiegs milliardenschwere Entlastungs-

pakete, denen Studien durchaus eine »soziale Ausgewogenheit« attestierten, da

geringverdienende Erwerbspersonen stärker entlastet wurden als Besserverdie-

nende (Dullien/Tober 2022, S. 8). Auch die deutliche Anhebung des gesetzlichen

Mindestlohns auf 12 Euro im Oktober 2022 war ein wichtiger Schritt, um untere

Einkommensgruppen zu entlasten. Dessen erneute Anhebung Anfang Januar

2024 war jedoch zu gering, um einen Ausgleich der Inflation zu gewährleisten

(Lübker/Schulten 2024). Und wie die hier vorgestellten Befunde der subjek-

tiv eingeschätzten Belastungen Geringverdienender bestätigten, konnte ganz

offenbar durch diese Maßnahmen keineswegs der große Bedarf nach kurzfris-

tigen Entlastungen angesichts der enormen Preissteigerungen gedeckt werden.

Zudem deuten die Befunde hinsichtlich der enormen verstetigten finanziellen
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Belastungen auf ein großes strukturelles Problem sozialer Ungleichheit hin, dass

durch einmalige »Entlastungspakete« ohnehin nicht geheilt werden kann (vgl.

dazu auch Brülle/Spannagel 2023). Notwendig ist vielmehr, den Mindestlohn wie

auch die Grundsicherung und das Bürgergeld auf ein armutsfestes Niveau anzu-

heben. Dies könnte die enormen finanziellen Belastungen am unteren Ende der

Einkommensverteilung für viele zumindest abfedern. Ob dadurch auch wieder

das Gefühl vermittelt werden kann, dass auch sie von demokratischen Parteien

gesehen, berücksichtigt und vertreten werden, ist jedoch keineswegs gewiss.
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Sorgen als Ursache für die Entfremdung von
demokratischen Parteien

Andreas Hövermann

1. Einleitung

Die Corona-Pandemie war zweifelsfrei für viele Menschen eine mit großen Sor-

gen belastete Zeit. Und nicht zufällig ist die Aufarbeitung der Pandemieerfah-

rungen bis heute ein in der Bevölkerung und Politik virulentes Thema. Dazu zählt

unter anderem die Beobachtung, dass seit Beginn der Pandemie in der hiesigen

Bevölkerung eine ebenso auffällige wie zunehmende Entfremdung von demokra-

tischen Parteien zu beobachten ist, die mit einem erheblichen Anstieg der Wahl-

präferenz für die in Teilen rechtsextreme AfD einhergeht. Vor diesem Hinter-

grund widmet sich dieser Beitrag der Frage, inwieweit es seit Beginn der Pande-

mie einen Zusammenhang zwischen Sorgen – verstanden als Ausdruck von Ver-

unsicherungen und Kontrollverlusten – und der Krise etablierter demokratischer

Parteien, die zum Umfragehoch der AfD beigetragen haben, gibt.

In der WSI-Erwerbspersonenbefragung (siehe dazu auch den Beitrag von

Brehmer und Emmler in diesem Band) haben wir seit 2020 zum einen erfragt,

wie verbreitet Belastungen und Sorgen sind. Zum anderen wurde die Zufrieden-

heit der Befragten mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung erhoben

– sowohl in der Hochphase der Pandemie als auch in der darauffolgenden Zeit.

Die in diesen Befragungen gewonnenen Daten sind Grundlage der folgenden

Analyse.

Sorgen sind – das sei vorangestellt – ebenso wie Belastungen (siehe dazu auch

Hövermann in diesem Band) zwar subjektiv, sie können jedoch problematische

gesundheitliche Folgen für die Betroffenen haben (vgl. zum Beispiel Vȋslặ u.a.

2022). Auch zeigen die Daten des WSI-Erwerbspersonenpanels teilweise erheb-

liche Überschneidungen des Personenkreises, der in den Befragungen Belastun-

gen benennt und derjenigen, die sich Sorgen machen. So hat zum Beispiel ein

Großteil der Befragten, die sich mit großen finanziellen Belastungen konfrontiert

sehen, auch große finanzielle Sorgen. Im Umkehrschluss gilt allerdings nicht,

dass die Mehrheit der Befragten, die finanzielle Sorgen äußern, auch unbedingt
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große finanzielle Belastungen haben. Mit anderen Worten: Man kann sich auch

(bereits) über etwas Sorgen machen, wenn die Situation, welche Anlass der Be-

sorgnis ist, gar nicht vorhanden oder zumindest (noch) nicht eingetreten ist. Hier

liegt auch eine entscheidende Differenz zu Belastungen: Sorgen sind zukunftsbe-

zogen und die Situation, vor der man sich sorgt, muss weder zwangsläufig bereits

eingetreten sein – noch zukünftig überhaupt zum Tragen kommen.

Der im Folgenden betrachtete Zusammenhang zwischen Sorgen und einer

Entfremdung von etablierten demokratischen Parteien wäre in zweierlei Rich-

tungen denkbar. Einerseits ist möglich, dass Sorgen zur Entfremdung führen.

Hier ließe sich anführen, dass Menschen, die besorgt und die vor allem der

Auffassung sind, dass ihre Sorgen politisch nicht adressiert werden, unzufrieden

werden und schließlich auch Vertrauen in etablierte politische Akteure verlieren.

Wenn lediglich die Unzufriedenheit mit etablierten Parteien die Wahlmotivation

prägt – und nicht etwa eine Übereinstimmung mit den Inhalten einer Partei –

wird häufig von der Protestwahl gesprochen. Ebenso kann das unzufriedene und

enttäuschte Abwenden von demokratischen Parteien aber auch dazu führen,

dass man sich inhaltlich näher mit (rechts-)populistischen Parteien auseinan-

dersetzt, die diese Unzufriedenheit bedienen, und man sich so auch inhaltlich

stärker mit ihnen identifiziert. Sorgen können so als negative Emotion in Form

von Ängsten und Verunsicherungen in Ressentiments gegenüber Minderheiten

münden und bis zu rechtspopulistischen Einstellungen und letztlich auch ei-

ner Entfremdung von politischen Institutionen führen (vgl. Salmela/von Scheve

2017). Studien zeigen zudem, wie aus den Sorgen entstehende Verunsicherungen

und Kontrollverluste oftmals zu der Sehnsucht führen, die vorherige, und vor

allem vertraute, Ordnung wiederherzustellen und mittels einfacher Antworten

oder alternativer Deutungen (bis hin zu Verschwörungsmythen) versucht wird,

die verloren gegangene Kontrolle zurückzugewinnen (zum Beispiel Douglas u.a.

2017; Bost/Prunier 2013). Oesterreich (1996) beschrieb dies als eine autoritäre

Reaktion, als »Flucht in die Sicherheit« (so auch der Titel seines Buches) infolge

von Verunsicherung. Gleichzeitig wird häufig die Solidarität mit marginali-

sierten Gruppen aufgekündigt und Etabliertenvorrechte (»Wir zuerst«) werden

eingefordert (Heitmeyer 2018: 106). Für solche Reaktionsmuster bietet die AfD

ein naheliegendes politisches Angebot.

Andererseits ist jedoch auch ein umgekehrter Wirkmechanismus denkbar,

nämlich dass Sorgen, selbst wenn sie nur latent vorhanden sind, durch die

Einflüsse politischer Akteure verstärkt werden können. Dies gilt sowohl für die

Frage, worum man sich sorgt, als auch für das Ausmaß der Sorge. Parteien wie

die AfD, die explizit die Legitimität des bisherigen politischen Systems und

seiner demokratischen Institutionen untergraben, zeichnen sich dadurch aus,

ein düsteres und sorgenvolles Bild über die Zukunft Deutschlands zu malen.
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Gewissermaßen brauchen Parteien wie die AfD besorgte Bürger*innen für ihren

Erfolg (vgl. zum Beispiel Hinterleitner u.a. 2023). Sie benötigen Krisen, um Ver-

unsicherung, Misstrauen und Enttäuschung zu schüren und dies für ihre Zwecke

auszubeuten (ebd.). Hinzu kommt, dass die Echokammern und Filterblasen –

also Umfelder, in denen man nur noch Informationen angeboten bekommt, die

den eigenen Ansichten entsprechen – diesen Effekt strudelartig verstärken: Wer

sich von demokratischen Parteien ab- und der AfD zuwendet, wird ihren ver-

breiteten Untergangsszenarien bezüglich der Zukunft Deutschlands vermutlich

eher Glauben schenken und dadurch weiter verunsichert und besorgt werden. In

der Tat deuten Studien darauf, dass Befragte, die rechtsextremen Parteien zu-

geneigt sind, im Zeitverlauf Vertrauen in demokratische Institutionen verlieren

(Söderlund/Kestilä-Kekkonen 2009; Arzheimer 2024).

Um den möglichen Zusammenhang von Sorgen und der AfD-Wahlpräferenz

bzw. der Entfremdung von demokratischen Parteien zu untersuchen, geht der

Beitrag wie folgt vor: Abschnitt 2 gibt einen Überblick, wie sich verschiedene Sor-

gen seit Beginn der Corona-Pandemie verbreitet haben und sich auf verschiede-

ne soziodemografische Gruppen verteilen. Für dieselbe Zeitspanne skizziert Ab-

schnitt 3, zunächst gleichfalls überblicksartig, die Entfremdung von etablierten

politischen Institutionen. Das Zentrum der empirischen Analyse bilden die Ab-

schnitte 4 und 5: Hier wird auf Basis der Daten des WSI-Erwerbspersonenpa-

nels zum einen beleuchtet, wie eng gesundheitsbezogene, finanzielle, berufliche

und gesellschaftsbezogene Sorgen mit Entfremdungsprozessen von etablierten

demokratischen Parteien assoziiert sind. Zum anderen werden darauf aufbau-

end die finanziellen Sorgen der AfD-Wählenden fokussiert und genauer analy-

siert. Abschließend werden die Befunde diskutiert und Schlussfolgerungen ge-

zogen (6).

2. Sorgen und die Entwicklung ihrer Verbreitung

Versucht man, das Konzept der Sorgen wissenschaftlich zu verorten, stößt man

unweigerlich auf den gesundheitswissenschaftlichen Forschungsbereich zum

subjektiven Wohlbefinden (subjective well-being). Dort versteht man Sorgen als

wiederkehrende negative Gedanken über potenzielle Bedrohungen. Die Well-

Being-Forschung differenziert zwischen affektiven – also emotionalen – und

kognitiven Komponenten, die erklären, wie Menschen ihr Leben einschätzen.

Zusammen mit Traurigkeit werden Sorgen hier meist als negativer Affekt in

Form eines unangenehmen emotionalen Zustands kategorisiert (Diener u.a.

2009). Gleichzeitig können Sorgen aber auch kognitive Elemente beinhalten,

wenn es sich um bewusste Einschätzungen bestimmter eigener Lebenssitua-
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tionen handelt (siehe auch Rohrer u.a. 2021). Die negativen gesundheitlichen

Auswirkungen von Sorgen sind dabei vielfältig und gut belegt (siehe zum Beispiel

Vȋslặ u.a. 2022): Sie können zu anhaltenden Ängsten und einem permanenten

Zustand innerer Anspannung und zu körperlichen Symptomen und sogar De-

pressionen führen. Sie sind häufig verbunden mit negativen Beeinträchtigungen

der Lebensqualität und der allgemeinen Zufriedenheit (Glatzer 2014). Sorgen

sind zudem eng verknüpft mit Weltereignissen und haben Konjunkturen (Rohrer

u.a. 2021). Finanzielle Sorgen gehen zudem einher mit ökonomischen Zyklen: In

Jahren ökonomischer Krisen (2003–2006, 2009–2010) waren sie analog zum An-

stieg der Arbeitslosenzahlen besonders verbreitet (ebd.). Gesundheitliche Sorgen

erwiesen sich hingegen in den Jahren vor der Corona-Pandemie als weitgehend

stabil (ebd.).

Blickt man auf weitere Studien, welche die Sorgen in Deutschland während

der Pandemie untersucht haben, kommt die repräsentative Langzeitstudie »Die

Ängste der Deutschen«, die sich seit 31 Jahren mit den Sorgen der Bevölkerung

befasst, zum Fazit, dass die Deutschen in den Anfangsjahren der Pandemie

2020/21 eher gelassen geblieben sind und »keineswegs panisch« auf die Pande-

mie reagierten, da ihr »Angstindex« in der Zeit auf einem Rekordtief war (R+V

2020: 1). Als Gründe werden hier das zu der damaligen Zeit noch hohe Vertrauen

in die Bundesregierung und ihr Krisenmanagement angeführt sowie die als nur

gering empfundene Hilflosigkeit, da die Menschen wüssten, wie sie sich gut vor

einer Corona-Ansteckung schützen könnten (ebd.). Seit 2022 stieg der »Angst-

index« jedoch wieder stark an, was den Autor*innen dieser Studie zufolge der

verbreiteten Sorgen vor einem Wohlstandsverlust aufgrund des Ukrainekriegs

und der Rekordinflation geschuldet war. Auch die Sorge vor einer »Spaltung

der Gesellschaft« erwies sich in ihrer letzten Befragung des Sommers 2023 als

weitverbreitet (R+V 2023).

Mit Beginn der Pandemie hat auch das Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-

liche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung damit begonnen, im Rahmen sei-

nes WSI-Erwerbspersonenpanels, das die Datenbasis des vorliegenden Beitrags

ist, die Sorgen der Erwerbspersonen systematisch zu erheben. Gleich zu Pande-

miebeginn zeigte sich, dass Personen aus benachteiligten Schichten sowie Frau-

en und Personen mit Migrationshintergrund besonders häufig von finanziellen

Sorgen berichteten (Hövermann 2020). Waren es zum ersten Erhebungstermin

nur vier Bereiche (Gesundheit, allgemeine und eigene wirtschaftliche Situation,

gesellschaftlicher Zusammenhalt), für die das Sorgenausmaß erfasst wurde, so

erhöhte das WSI die Anzahl der berücksichtigten Sorge-Themen in der Studie

schrittweise im Laufe der Zeit. In der achten Welle im Frühjahr 2022 wurde ent-

sprechend der geänderten weltpolitischen Lage auch die thematische Auswahl

der erfragten Sorgen angepasst. So wurden Aspekte der Folgen des russischen
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Angriffskriegs auf die Ukraine miteinbezogen, während pandemiebezogene Sor-

gen nicht mehr erfasst wurden.1 Generell waren die erhobenen Themen der Er-

hebungen vielfältig und umfassten gesundheitliche, finanzielle, berufliche sowie

gesellschaftsbezogene Aspekte.

2.1 Gesundheitsbezogene Sorgen

Betrachtet man zunächst die gesundheitsbezogenen Sorgen (Abbildung 1), so

fällt auf, dass sie letztlich den Verlauf der Pandemie widergespiegelt haben: In

den während der Sommermonate – also bei geringeren Corona-Inzidenzwerten

– durchgeführten Erhebungen äußerten deutlich weniger Befragte gesundheit-

liche Sorgen, als dies während der Herbst- oder Wintererhebungen der Fall war.

Ab 2021, als sich immer mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen

konnten, wurden die hohen Ansteckungssorgen des Jahres 2020 nicht mehr

erreicht. Im November 2022 war dann der Anteil derer, die sich vor einer Anste-

ckung sorgten, nur noch ein Drittel so hoch wie zwei Jahre zuvor im November

2020 – ein deutliches Anzeichen dafür, dass die Pandemie zu dem Zeitpunkt bei

vielen nicht mehr im Fokus der Aufmerksamkeit und ihrer persönlichen Sorgen

stand. Anders als vor der Pandemie (vgl. Rohrer u.a. 2021), als gesundheitliche

Sorgen über lange Zeiträume hinweg sehr stabil und wenig schwankungsintensiv

verteilt waren, führte die Ausnahmesituation der Pandemie somit – vor allem

in ihren intensivsten Phasen – auch zu deutlich präsenteren gesundheitlichen

Sorgen in der Bevölkerung.

Versucht man die gesundheitlichen Sorgen unter den Erwerbspersonen ge-

nauer zu verorten, so ist auffällig, dass diese häufiger von Frauen als von Män-

nern genannt werden. Zudem werden sie eher von Personen mit geringeren Ein-

kommen und niedrigen Schulabschlüssen geäußert – dies gilt insbesondere für

die generelle Sorge um die »eigene Gesundheit«, etwas weniger für die während

der Corona-Pandemie sehr konkrete Ansteckungssorge. Bezüglich letzterer zei-

gen sich auch kaum Altersdifferenzen, sodass die Sorge, sich mit dem Virus zu

infizieren, bei Jung und Alt in etwa ähnlich verbreitet war. Dies ist angesichts des-

sen, dass Ältere eine besonders gefährdete Risikogruppe darstellten, eher über-

raschend. Gleichzeitig ist jedoch wenig überraschend, dass ältere Erwerbsperso-

nen häufiger die generelle Sorge um die eigene Gesundheit umtrieb als jüngere

Erwerbspersonen.

1 Für alle Sorgen wurden in allen Erhebungswellen dieselben drei Antwortausprägungen angeboten:

»große Sorgen«, »einige Sorgen« und »keine Sorgen«.
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Abbildung 1: Entwicklung des Anteils an Befragten mit »großen Sorgen« bezüglich gesundheitlicher und

finanzieller Aspekte; Angaben in Prozent

Anmerkung: N = 5.136–7.677

Quelle:WSI-Erwerbspersonenpanel,Wellen 1–12, gewichteteWerte, eigene Berechnung

2.2 Finanzielle Sorgen

Um die finanziellen Sorgen der Befragten zu erfassen, wurden über den gesamten

Beobachtungszeitraum hinweg sowohl Sorgen um die allgemeine wirtschaftliche

Entwicklung als auch um die eigene wirtschaftliche Situation erfragt. Die beiden

Kurven verlaufen nahezu identisch, jedoch auf unterschiedlichem Niveau: Große

Sorgen um die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung sind rund doppelt so häu-

fig zu konstatieren wie große Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation (Ab-

bildung 1). Zu Pandemiebeginn sind finanzielle Sorgen stark verbreitet: Rund ein

Viertel der Befragten äußert große Sorgen um die eigene und die Hälfte äußert



Sorgen als Ursache für die Entfremdung von demokratischen Parteien 229

große Sorgen um die allgemeine wirtschaftliche Situation – bezüglich letzterer

Sorgen wird im Zeitverlauf ein derart hohes Sorgenausmaß nicht erneut erreicht.

Nur zwei Monate später, im Sommer 2020, sind die wirtschaftlichen Sorgen je-

doch bereits deutlich seltener und bleiben auf diesem – relativ betrachtet – eher

niedrigem Niveau für die nächsten anderthalb Jahre. Hier liegt der Schluss nahe,

dass die frühzeitig nach Ausbruch der Pandemie beschlossenen Entlastungspa-

kete ihre Wirkung entfaltet haben und bei einigen Menschen finanzielle Sorgen

und Unsicherheiten lindern konnten (siehe dazu auch Brülle und Spannagel in

diesem Band).

Erst ab Frühling 2022, also kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs

auf die Ukraine und den damit einhergehenden wirtschaftlichen Verwerfungen,

kommt es wieder zu einem deutlichen Anstieg der finanziellen Sorgen – und

zwar sowohl mit Blick auf die eigene als auch die generelle wirtschaftliche Si-

tuation Deutschlands: Nahezu die Hälfte der Befragten berichtet seitdem von

großen Sorgen um die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. Gleichzeitig

steigen die großen Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation auf über 25

Prozent und sind damit weiter verbreitet als zu allen vorherigen Zeitpunkten

während der Pandemie. Im Laufe der darauffolgenden anderthalb Jahre, die

durch eine Inflationsrate auf Rekordniveau gekennzeichnet waren, verblieben

die wirtschaftlichen Sorgen relativ konstant auf einem derart hohen Niveau.

Mit der geänderten weltpolitischen Lage und ihrem erheblichen Einfluss auf

die wirtschaftliche Situation in Deutschland wurden im WSI-Erwerbspersonen-

panel ab Frühling 2022 vor allem mit Blick auf die finanziellen Sorgen deren Um-

fang und Anlässe noch genauer erfragt, um vertiefende Einblicke in deren Ursa-

chen zu ermöglichen. So gab im April 2022 über die Hälfte der Befragten »große

Sorgen« wegen der steigenden Preise an. Mehr als jede und jeder Dritte sorgte

sich sehr um die Altersabsicherung und knapp 30 Prozent berichteten von Ab-

stiegsängsten, das heißt, sie befürchteten, ihren Lebensstandard nicht halten zu

können. Auch diese finanziellen Sorgen verblieben in den folgenden anderthalb

Jahren der Hochinflationsphase auf derart hohem Niveau, wobei jedoch die In-

flationsangst in den Erhebungen im November 2022 und Juli 2023 von allen er-

fragten Sorgen die am häufigsten genannte war.

Betrachtet man die soziodemografische Verteilung finanzieller Sorgen, so

werden diese häufiger von Frauen als von Männern und häufiger von Befragten

zwischen 30 und 49 Jahren geäußert. Wenig überraschend, werden finanziel-

le Sorgen umso öfter genannt, je niedriger das Haushaltseinkommen und je

niedriger der Schulabschluss der Befragten ist. Die subjektiv empfundenen

Sorgen haben also – wenn man so will – vielfach eine objektive Entsprechung

in der jeweiligen sozioökonomischen Situation. Dennoch ist es hier wichtig zu

betonen, dass sich das Sorgenausmaß bei gleicher objektiver Einkommenslage
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sehr unterscheidet; das heißt, dass eine benachteiligte Einkommenslage keines-

wegs zwangsläufig zu finanziellen Sorgen führt. So zeigt sich in der jüngsten

Befragungswelle (November 2023) für die Gruppe mit den geringsten Haus-

haltseinkommen, dass zwar knapp die Hälfte der Befragten »große Sorgen« um

die eigene wirtschaftliche Situation äußerte; die anderen 50 Prozent mit sehr

niedrigen Haushaltseinkommen jedoch sorgten sich nicht besonders stark um

ihre finanzielle Situation. Analog gilt für Befragte der einkommensreichsten

Haushalte, dass hier zwar finanzielle Sorgen erwartungsgemäß deutlich seltener

geteilt werden als unter Einkommensärmeren; dennoch finden sich selbst hier

zuletzt 15 Prozent, die sich trotz ihrer privilegierten finanziellen Verhältnisse

»große Sorgen« um die eigene wirtschaftliche Situation machten.

2.3 Berufliche Sorgen

Auch berufliche Sorgen wurden in den Befragungen des WSI-Erwerbspersonen-

panels erfasst. Bereits ab Juni 2020 wurden Aussagen zu den Sorgen um die eige-

ne berufliche Zukunft erhoben – also etwa wegen fehlender Aufstiegs- und Ent-

wicklungsmöglichkeiten – und ab April 2022 dann auch Sorgen um die Arbeits-

platzsicherheit (Abbildung 2). Bezüglich beider Aspekte äußerten nur relativ we-

nige Befragte »große Sorgen« – im Vergleich zur Verbreitung der Sorgen in an-

deren Bereichen. Zudem erweisen sich die Werte der beruflichen Sorgen im Zeit-

verlauf als stabil: Zwischen elf und 14 Prozent blicken mit großen Sorgen auf die

eigene berufliche Zukunft und zwischen neun und 11 Prozent sorgen sich in glei-

cher Weise um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes. Während also finanzielle und

wirtschaftliche Sorgen weite Teile der Erwerbspersonen beschäftigten, blickt nur

ein kleiner Teil von ihnen beunruhigt auf die eigene berufliche Situation. Trotz

der zuletzt schrumpfenden wirtschaftlichen Entwicklung spiegelt sich hier die

relativ stabile Arbeitsmarktsituation seit Beginn der Pandemie wider.

Analog zu den finanziellen Sorgen werden auch die beruflichen Sorgen häu-

figer von Befragten mit einem geringen Haushaltseinkommens geäußert. Doch

auch diejenigen, die sich in atypischen Beschäftigungsverhältnissen befinden, al-

so etwa geringfügig, nicht sozialversicherungspflichtig oder befristet beschäftigt

sind, zeigen sich bezüglich ihrer beruflichen Situation häufiger beunruhigt. Und

nicht zuletzt findet die Sorge dieses Typs mehr Verbreitung unter Frauen, Jünge-

ren und Befragten mit eher niedrigeren Schulabschlüssen.
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Abbildung 2: Anteile der Befragten mit »großen Sorgen« bezüglich beruflicher und gesellschaftsbezogener

Aspekte; Angaben in Prozent

Anmerkung: N = 5.136–7.677

Quelle:WSI-Erwerbspersonenpanel,Wellen 1–12, gewichteteWerte, eigene Berechnung

2.4 Gesellschaftsbezogene Sorgen

Ganz anders stellt sich das Bild bezüglich der Entwicklung gesellschaftsbezoge-

ner Sorgen dar. Hier wurden zwei Aspekte über nahezu den gesamten Beobach-

tungszeitraum erfasst: die Sorge um die Entwicklung der sozialen Ungleichheit

wie auch die Sorge um den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft (Abbildung

2). Beide Sorgen-Themen sind weitverbreitet und zeigen im Zeitverlauf eine ähn-

liche, fast kontinuierlich ansteigende Entwicklung. Waren es zu Pandemiebeginn

23 Prozent, die »große Sorgen« um den gesellschaftlichen Zusammenhalt äußer-

ten und 33 Prozent, die ebenso beunruhigt auf die zunehmende soziale Ungleich-

heit blickten, so sind es gegen Jahresende 2023 53 Prozent (Zusammenhalt) so-

wie 50 Prozent (Ungleichheit). Weiterhin sticht hervor, dass gesellschaftsbezoge-

ne Sorgen – im Vergleich aller erfragten Sorgen – am weitesten verbreitet sind

und damit einen noch größeren Stellenwert haben als die Sorge vor einer (anhal-

tend) hohen Inflation.

Wie schon vorab bei den anderen Sorgen-Themen berichtet, werden auch ge-

sellschaftsbezogene Sorgen häufiger von Frauen als von Männern geteilt und fin-
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den stärkere Verbreitung unter Befragten mit niedrigerer Schulbildung und ge-

ringeren Haushaltseinkommen. Uneinheitlicher sind die Alters-Zusammenhän-

ge: Waren es zur Hochphase der Pandemie eher die Jüngeren, die Sorge um den

gesellschaftlichen Zusammenhalt äußerten, und eher die 30- bis 49-Jährigen, die

sich über eine wachsende gesellschaftliche Ungleichheit beunruhigt zeigten, sind

es bei beiden Themen zuletzt eher die Älteren, die mit größerer Besorgnis auf die

gesellschaftlichen Entwicklungen blicken.

3. Die Entfremdung von demokratischen Parteien im Zeitverlauf

Die letzten Jahre, in denen die Menschen zahlreiche Krisen zu bewältigen hat-

ten, waren auch davon geprägt, dass sich eine zunehmende Anzahl unter ihnen

von etablierten demokratischen Parteien ab- und sich der in Teilen rechtsextre-

men AfD zuwandten (Hövermann 2023: 6). Auch andere Studien zeigen, dass das

Vertrauen in die Demokratie oder in Parteien im Zeitverlauf ebenso rückläufig

war wie die Zufriedenheit mit der Demokratie (zum Beispiel Küpper u.a. 2023:

107). Und selbst wenn das politische Vertrauen in Deutschland im internationa-

len Vergleich relativ hoch ist und eine große Mehrheit der hiesigen Bevölkerung

weiterhin generell von der Demokratie als Regierungsform überzeugt ist (ebd.;

infratest dimap 2022: 14), so kann dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den

vergangenen Jahren das Vertrauen in diverse Institutionen recht rapide gesunken

ist (Küpper u.a. 2023: 112; Best u.a. 2023: 31). Das Gefühl, dass die eigenen Interes-

sen vonseiten der etablierten Parteien nicht hinreichend vertreten werden, wird

in diesem Zusammenhang (neben anderen Aspekten) oftmals als Grund für den

Vertrauensverlust genannt (Küpper u.a. 2023: 106 f.).

Auch im WSI-Erwerbspersonenpanel lassen sich anhand verschiedener In-

dikatoren besorgniserregende Prozesse der Entfremdung nachzeichnen (Abbil-

dung 3). Gefragt nach der Zufriedenheit mit dem Pandemie-Krisenmanagement

der Bundesregierung äußerte sich zu Pandemiebeginn noch eine Mehrheit po-

sitiv.2 Erst mit dem ersten Pandemie-Winter stieg die Zahl der Unzufriedenen

deutlich an. Im Sommer 2021 artikulierten dann bereits knapp 60 Prozent Unzu-

friedenheit. Ein weiteres halbes Jahr später stieg dieser Wert dann nochmals, auf

68 Prozent – und das, obwohl die Pandemie zu diesem Zeitpunkt im Januar 2022

schon deutlich eingedämmt war. Diese Unzufriedenheit war unter AfD-Wählen-

den nochmals weiter verbreitet (Hövermann 2023). Andere Studien zeigen ähnli-

2 Die Zufriedenheit mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung wurde anhand einer vierstufigen

Antwortskala mit den Antwortausprägungen »sehr zufrieden«, »zufrieden«, »weniger zufrieden« und

»gar nicht zufrieden« erhoben.
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che zeitliche Entwicklungen: Für den Beginn der Pandemie zeigt sich häufig so-

gar ein Anstieg im Institutionenvertrauen, was auch als Rally-around-the-Flag-Ef-

fekt bezeichnet wird – also dem sprunghaften, aber nur kurzfristigen Vertrau-

ensanstieg in politische Institutionen im Angesicht großer Angst in einer Bedro-

hungssituation, wie sich die Pandemie für viele darstellte (zum Beispiel Mazza/

Sciponi 2022). Mit zunehmender Dauer der Krise verflüchtigt sich dieser Effekt

jedoch. Zudem stiegen ab 2021 mit der Priorisierung der Impfberechtigung, den

je nach Impfstatus abgestuften Freiheitsrechten (Stichworte 2 G, 3 G) und später

dann auch im Zuge der Debatte um eine etwaige Impfplicht sowohl die Unzufrie-

denheit mit den politischen Entscheidungsträger*innen als auch die innergesell-

schaftlichen Spannungen.

Abbildung 3: Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, Vertrauen in die Bundesregierung sowie AfD-

Wahlpräferenz; Angaben in Prozent

Anmerkung: N = 5.136–7.561. Die Zufriedenheit mit dem Pandemiemanagement wurde letztmalig im Ja-

nuar 2022 abgefragt. Im Januar 2022 wurden keine Werte zum Vertrauen in die Bundesregierung erhoben.

Im April 2022 wurden keine Werte zur AfD-Wahlpräferenz erhoben.

Quelle:WSI-Erwerbspersonenpanel,Wellen 1–12, gewichteteWerte, eigene Berechnung

Im WSI-Erwerbspersonenpanel wurde seit Oktober 2021, und damit seit

Amtsantritt der Ampel-Regierung, das Vertrauen in die Bundesregierung regel-

mäßig erfragt.3 Zu Beginn der Legislaturperiode berichteten noch 21 Prozent der

3 Das Vertrauen in die Bundesregierung wurde gleichzeitig in einer Batterie mit Fragen zum Vertrauen

in acht weitere Institutionen erfragt, und zwar anhand einer fünfstufigen Antwortskala mit den Ant-
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Befragten, »großes« oder »sehr großes« Vertrauen in die Arbeit der Regierung

zu haben, während etwas mehr als jede und jeder Dritte geringes Vertrauen

kundtat. Seitdem ging der Anteil derjenigen mit großem Vertrauen jedoch deut-

lich zurück; zugleich stieg der Anteil derjenigen mit geringem oder gar keinem

Vertrauen auffällig an (Abbildung 3). Zuletzt waren es mehr als die Hälfte – im

November 2023 sogar 60 Prozent der Befragten –, die ein nur geringes Vertrauen

in die Bundesregierung zum Ausdruck brachten. Diese Befunde stimmen mit

den Werten überein, die große Meinungsforschungsinstitute in regelmäßigen

Umfragen ermittelt haben: Auch deren Ergebnisse zeigen, wie deutlich die Un-

zufriedenheit mit der Bundesregierung angestiegen ist (zum Beispiel infratest

dimap 2023).

Parallel zu dieser Entwicklung lässt sich auch ein erheblicher Anstieg in der

Wahlpräferenz für die AfD in den Daten des WSI-Erwerbspersonenpanels beob-

achten (Hövermann 2023: 6). Waren es rund um die Bundestagswahl 2021 grob 10

Prozent der Befragten, die angegeben haben, die AfD wählen zu wollen, so stieg

dieser Anteil zunächst auf 16 Prozent im November 2022 und dann im Laufe des

Jahres 2023 auf 23 Prozent bzw. zuletzt sogar auf 24 Prozent an (Abbildung 3).

Als eine weitere Ausdrucksform der Entfremdung von etablierten demokra-

tischen Institutionen lässt sich auch die beträchtliche Zustimmung zu Corona-

Zweifeln und pandemiebezogenen Verschwörungsmythen interpretieren (Hö-

vermann 2021: 9). So gaben zwischen 27 und 36 Prozent bis Januar 2022 an, sie

bezweifelten, dass das Corona-Virus »so gefährlich ist, wie es häufig behauptet

wird«. Knapp 20 Prozent stimmten zwischen November 2020 und Januar 2022

gar der konspirativen Aussage zu, dass sie sich vorstellen können, »dass hinter

der Pandemie eine Elite steht, die eine neue Weltordnung schaffen will«. Auch

bezogen auf den Krieg in der Ukraine äußerten rund 20 Prozent der Befrag-

ten alternative Deutungen und Verschwörungsmythen (Hövermann 2022: 8).

Verschwörungserzählungen erweisen sich in verschiedenen Studien als beson-

ders verbreitet unter AfD-Wählenden und stellen nicht zuletzt aufgrund ihrer

Abkopplung vom demokratischen Diskurs und ihrer Nähe zur Gewaltbilligung

und zu rechtsextremen Einstellungen eine Gefahr für den gesellschaftlichen

Zusammenhalt und die Demokratie im Allgemeinen dar (Lamberty/Rees 2021:

299).

wortausprägungen »sehr großes«, »großes«, »mittelmäßiges«, »nur wenig« und »überhaupt kein« Ver-

trauen.
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4. Welche Rolle spielen Sorgen für die Entfremdung von etablierten

demokratischen Parteien?

Dass es einen Zusammenhang zwischen individuellen Sorgen und der Abwen-

dung von etablierten demokratischen Parteien zu geben scheint, legen die vorab

berichteten Befunde zu den gleichzeitig stattfindenden Entwicklungen nahe.

Empirisch wird dies nun aber im Folgenden zunächst anhand mehrerer Regres-

sionsmodelle überprüft. Dafür werden die Unzufriedenheit mit dem Pandemie-

Krisenmanagement der Bundesregierung sowie das Institutionenvertrauen in

die Bundesregierung als zu erklärende Variablen und die verschiedenen Sorgen

als unabhängige Variablen herangezogen.4 Hierbei gilt es zu bedenken, dass

die jeweiligen Analysen unterschiedliche Zeiträume abdecken. Die Daten zur

Zufriedenheit mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung wurden von

Pandemiebeginn bis Anfang 2022 erhoben, während das Institutionenvertrauen

in der direkt daran anschließenden Zeit seit Frühling 2022 erfragt wurde.

In einem ersten Schritt wird analysiert, wie groß der Einfluss der Sorgen auf

die Unzufriedenheit mit dem Pandemie-Krisenmanagement der Bundesregie-

rung in den ersten anderthalb Jahren der Pandemie war. Zu den fünf Zeitpunk-

ten zwischen April 2020 und Januar 2022, zu denen die Unzufriedenheit mit dem

Pandemie-Krisenmanagement der Bundesregierung sowie die jeweiligen indi-

viduellen Sorgen erfragt wurden, wurden jeweils Regressionsmodelle berechnet

(Tabelle 1). In alle Modelle wurden soziodemografische Variablen einbezogen –

also statistisch kontrolliert. Damit ist intendiert, den eigenständigen Effekt der

Sorgen herauszufinden, der unabhängig von soziodemografischen Faktoren wie

etwa einem geringen Einkommen vorliegt.5

Die Modelle bestätigen, dass Sorgen zu einem nicht unbeträchtlichen Teil zur

Erklärung der Unzufriedenheit beitragen können. Dabei ergeben sich größere Ef-

fektstärken in den Winterbefragungen als in den Sommerbefragungen, sodass

Sorgen in den Wintererhebungen eine größere Rolle für die Entfremdungsindi-

4 Bei der verwendeten Methode der linearen Regression wird von einem linearen Zusammenhang aus-

gegangen und betrachtet, inwieweit die unabhängigen Variablen – hier die Sorgen – erklären, warum

die Werte in den abhängigen Variablen – hier die Indikatoren der Entfremdung von etablierten demo-

kratischen Parteien – variieren.

5 Wenn etwa ein Effekt von finanziellen Sorgen auf die Entfremdung vorliegt, gleichzeitig aber Gering-

verdienende besonders häufig finanzielle Sorgen äußern, könnte es sein, dass der erwähnte Effekt der

finanziellen Sorgen darauf zurückzuführen ist, dass unter den finanziell Besorgten besonders viele Ge-

ringverdienende zu finden sind. Indem in den Modellen sowohl die finanziellen Sorgen als auch das

Einkommen separat berücksichtigt werden, kann zwischen dem Effekt der Sorgen und dem des Ein-

kommens unterschieden werden.
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Sorgen

Unzufriedenheitmit demPandemie-

Krisenmanagement der Bundesregierung

Geringes Vertrauen in

die Bundesregierung

Apr 20 Jun 20 Nov 20 Jul 21 Jan 22 Apr 22 Nov 22 Jul 23 Nov 23

Gesundheitsbezogen

…um eigene Gesundheit -,044 -,065 -,057 ,002 -,035 - - - -

… um Corona-

Ansteckung selbst /

Familienmitglied - - -,219 -,188 -,181 -,152 -,149 - -

Finanziell

… um die allgemeine

wirtsch. Entwicklung ,034 ,114 ,173 ,162 ,167 ,117 ,152 ,187 ,21

… um die eigene wirt-

schaftliche Situation ,177 ,158 ,149 ,142 ,111 ,067 ,033 ,011 -,026

… um Altersabsicherung - - - - - ,067 ,059 ,102 ,088

… steigende Preise - - - - - ,073 ,104 ,101 ,174

… Lebensstandard nicht

halten können - - - - - ,051 ,043 ,061 ,034

Beruflich

… um die eigene beruf-

liche Zukunft - ,069 ,027 ,037 ,032 ,036 ,047 -,032 -,019

… um Arbeitsplatzsicher-

heit - - - - - ,028 ,019 ,028 ,042

Gesellschaftsbezogen

… um den sozialen

Zusammenhalt der Ge-

sellschaft ,119 ,01 ,008 ,07 ,095 ,055 -,027 ,013 ,022

… um die Entwicklung

sozialer Ungleichheit - ,056 ,106 ,089 ,104 ,025 -,015 -,059 -,045

N 6.274 5.118 4.953 5.005 5.186 5.058 4.218 4.164 4.314

Korr. R² ,076 ,09 ,157 ,135 ,168 ,145 ,126 ,14 ,162

Tabelle 1: Einfluss der Sorgen auf die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung und auf das geringe Ver-

trauen in die Regierung.

Anmerkungen: Dargestellt sind Regressionskoeffizienten verschiedener OLS-Regressionsmodelle. Po-

sitive Werte zeigen positive, negative Werte negative Effekte an; Effekte nahe null bedeuten, dass kein

Effekt vorliegt. In allen Modellen sind zusätzlich Alter, Geschlecht, Schulabschluss und Haushaltsnetto-

äquivalenzeinkommen enthalten, sodass um soziodemografische Variablen kontrolliert wird. Signifikante

Koeffizienten (mit p < 0.05) sind fett markiert. Der korrigierte R²-Wert bezieht sich auf Modelle nur mit

Sorgen (und ohne soziodemografische Kontrollvariablen) und gibt den Anteil der Varianz von Unzufrie-

denheit bzw. geringes Vertrauen an, der durch Sorgen erklärt werden kann; je höher er ist, desto besser

können die Sorgen die Indikatoren erklären.

Quelle:WSI-Erwerbspersonenpanel,Wellen 1–12, gewichteteWerte, eigene Berechnungen
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katoren spielten.6 Als besonders erklärungskräftig erweisen sich hier drei Sor-

genbereiche: erstens die finanziellen Sorgen, die mit größerer Unzufriedenheit

zu allen Zeitpunkten einhergehen. Im Detail ist hier interessant, dass im Zeitver-

lauf der Einfluss der Sorgen um die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung grö-

ßer und der Einfluss der Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation kleiner

wurde. Während die Unzufriedenheit zu Pandemiebeginn also stärker mit Sor-

gen um die eigene wirtschaftliche Situation einherging, spielten im Pandemie-

verlauf immer stärker Sorgen um die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung ei-

ne Rolle. Ersteres mag darauf zurückzuführen sein, dass sich für viele die zu Be-

ginn der Pandemie weit verbreiteten Sorgen um die eigene finanzielle Situation

nicht bewahrheitet und sich, anders als erwartet, auch die pandemiebedingten

wirtschaftlichen Verwerfungen als weniger dramatisch erwiesen haben. Jedoch

gewannen im Zuge der sich Anfang 2022 deutlich eintrübenden allgemeinen wirt-

schaftlichen Lage wirtschaftliche Besorgnisse wieder an Relevanz.

Zweitens erweisen sich gesundheitliche Sorgen als besonders relevant. Je-

doch gehen hier geringere Sorgen nicht mit geringerer Unzufriedenheit einher,

sondern sind vielmehr im Gegenteil mit stärkeren Entfremdungsprozessen as-

soziiert.7 Dies deutet darauf hin, dass sich Menschen, die keine große Gefahr

im Coronavirus gesehen haben, häufiger von der Bundesregierung abgewendet

haben – mutmaßlich, weil sie unzufrieden mit deren Krisenmanagement waren.

Gleichzeitig zeichneten sich andersherum eben diejenigen mit hoher Zufrieden-

heit mit dem Krisenmanagement aus, die sich wegen des Coronavirus um ihre

Gesundheit sorgten.

Schließlich sind auch, drittens, die gesellschaftsbezogenen Sorgen mit grö-

ßerer Unzufriedenheit assoziiert: Wer sich um den sozialen Zusammenhalt der

Gesellschaft oder um die Entwicklung der sozialen Ungleichheit sorgt, äußerte

auch eher größere Unzufriedenheit mit dem Pandemie-Krisenmanagement der

Bundesregierung – auch wenn einschränkend zu erwähnen ist, dass die Effek-

te hier insgesamt kleiner ausfallen als zum Beispiel die Effekte der finanziellen

Sorgen. Sorgen um die eigene berufliche Zukunft weisen hingegen nur geringe

zusätzliche Effekte in den Modellen auf.

In einem zweiten Schritt wird das Vertrauen in die Bundesregierung betrach-

tet. Gemeinsam mit den Sorgen wurde dieses in den jüngsten vier Erhebungswel-

6 Der direkte Vergleich der erklärten Varianz (korrigiertes R²) verbietet sich zwar, da die Modelle nicht

identisch sind und zu einigen Zeitpunkten mehr Sorgen-Indikatoren als unabhängige Variablen aufge-

nommen wurden. Die hier getätigte Aussage trifft jedoch dennoch zu, da sich in zusätzlichen Analysen,

in denen lediglich die ursprünglich erfassten vier Sorge-Variablen zu allen Zeitpunkten berücksichtigt

wurden, ebenfalls höhere R²-Werte während der Wintererhebungen ergeben.

7 Hier ist es nochmals wichtig, daran zu erinnern, dass sich diese Effekte unabhängig vom Alter der Be-

fragten zeigen, also nicht etwa lediglich auf ältere Befragte zurückgehen.
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len zwischen April 2022 und November 2023 erfragt (Tabelle 1). Somit wird in den

folgenden Analysen ein späterer Zeitabschnitt betrachtet, der jedoch direkt an

den Zeitabschnitt der gerade berichteten Regressionsmodelle zur Unzufrieden-

heit mit dem Pandemie-Krisenmanagement anschließt. Daher konnten hier auch

mehr und detailliertere Sorgenindikatoren in die Modelle aufgenommen werden,

die insbesondere auf die finanziellen und beruflichen Sorgen abzielen.

Insgesamt ergibt sich für das Vertrauen in die Bundesregierung ein ähnliches

Bild wie bei der gerade dargestellten Unzufriedenheit mit dem Krisenmanage-

ment der Bundesregierung. Analog zeigt sich, dass mittels der Sorgen, die die

Befragten umtreiben, relativ konstant ein nicht unbeträchtlicher Anteil des gerin-

gen Regierungsvertrauens erklärt werden kann. Es sind insbesondere die finan-

ziellen Sorgen, die mit dem geringeren Vertrauen in das Regierungshandeln eng

verknüpft sind: Die Sorge um die Altersabsicherung und vor allem die Sorge we-

gen der steigenden Preise gewinnen im Befragungszeitraum an Bedeutung – ein

Indiz dafür, welch problematischen Folgen die im Laufe der Zeit stärker wirkende

Inflation hatte. Auch die eher generellere Sorge um die allgemeine wirtschaftliche

Entwicklung zeigt durchweg einen relevanten Einfluss auf das geringe Vertrauen

in die Bundesregierung, der im Zeitverlauf noch deutlich zunimmt.

Analog zu den ersten Regressionsmodellen erweist sich auch für das Institu-

tionenvertrauen die Sorge, sich mit dem Corona-Virus anzustecken, als ein re-

levanter Erklärungsfaktor, und zwar erneut in der Richtung, dass mehr gesund-

heitsbezogene Sorgen mitweniger Entfremdung einhergehen: je geringer die An-

steckungssorge, desto geringer das Vertrauen in die Bundesregierung. Allerdings

wurde diese Sorge aufgrund des zurückgehenden Infektionsgeschehens ab dem

Jahr 2023 nicht mehr erfragt.

Eine geringere Rolle zur Erklärung des Vertrauens spielen die gesellschaftsbe-

zogenen Sorgen: Lediglich ab dem Jahr 2023 zeigt die Sorge um die Entwicklung

der sozialen Ungleichheit einen kleinen Effekt, insofern, als Befragte, die sich we-

nig um Ungleichheit sorgen, auch ein geringeres Vertrauen in die Bundesregie-

rung äußern. Erneut spielen zudem berufliche Sorgen eine geringe Rolle in den

Modellen.

5. Finanzielle Sorgen der AfD-Wähler*innen

Die bisher dargestellten Befunde verdeutlichen, dass Sorgen eng mit Indikato-

ren der Entfremdung einhergehen – insbesondere solche Sorgen, die sich auf fi-

nanzielle Themen und Bereiche beziehen. Bereits im Frühjahr 2022 erwiesen sich

diese als bedeutende Erklärungsfaktoren für ein geringes Institutionenvertrau-

en, welches wiederum eng mit Verschwörungsdenken und abwertenden Einstel-
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lungen gegenüber Geflüchteten verbunden ist (Hövermann 2022: 32). Im Folgen-

den werden daher die finanziellen Sorgen besonders fokussiert, um deren her-

vorstechenden Einfluss auf die Entfremdung von demokratischen Institutionen

besser auszuleuchten und zu verstehen. Hierzu wird vor dem Hintergrund der

bereits erwähnten starken Zunahme der AfD in der Gunst der Wähler*innen in

Wahlumfragen in den Jahren 2022 und 2023 die AfD-Wahlpräferenz herangezo-

gen.

Der Vergleich der finanziellen Sorgen zwischen denjenigen, die die AfD

wählen, und den Wähler*innen anderer Parteien zeigte im Juli 2023, dass AfD-

Wählende bei nahezu allen erfragten Sorgen signifikant häufiger »große Sor-

gen« angaben als die Wähler*innen anderer Parteien (vgl. Hövermann 2023:

23). Besonders auffällig sind hier die Unterschiede bei finanziellen Sorgen. So

äußerten AfD-Wähler*innen rund doppelt so häufig wie Wählende anderer

Parteien Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation, Abstiegssorgen oder

Sorgen wegen steigender Preise (ebd.). Zudem beschränkt sich der Befund der

besonders verbreiteten Sorgen unter AfD-Wähler*innen keineswegs auf diese

Erhebungsphase. Sie gaben zu allen Erhebungszeitpunkten deutlich häufiger

Sorgen an als die Wähler*innen anderer Parteien (Hövermann 2023: 25).

Nun ließe sich einschränkend heranführen, dass AfD-Wählende auch häufi-

ger in einkommensschwächeren Schichten zu finden (Hövermann 2023: 11) und

eben deshalb stärker von finanziellen Sorgen betroffen sind. Dann würde es sich

um einen Kompositionseffekt handeln; die hier anzutreffende Häufung finanzi-

eller Sorgen wäre folglich der nachteiligen schichtbezogenen Zusammensetzung

der AfD-Wählerschaft geschuldet. Dass dies jedoch nicht der Fall ist, zeigen die

folgenden Analysen, bei denen das finanzielle Sorgeausmaß von AfD-Wählen-

den und Wählenden anderer Parteien in ähnlichen Einkommenssituationen ver-

glichen wird (Abbildung 4). Es wird deutlich, dass in allen Einkommensgruppen

AfD-Wähler*innen sehr viel häufiger finanzielle Sorgen äußern als Wähler*in-

nen anderer Parteien. Dies gilt für Inflationssorgen, Sorgen um die allgemeine

und um die eigene wirtschaftliche Situation. Die Unterschiede zwischen AfD-

Wählenden und Wählenden anderer Parteien sind immens und teilweise derart

ausgeprägt, dass selbst AfD-Wähler*innen aus der höchsten Einkommensgruppe

häufiger angeben, große finanzielle Sorgen zu haben, als Wähler*innen anderer

Parteien, die der einkommensärmsten Gruppe zuzuordnen sind.
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Abbildung 4: Finanzielle Sorgen nach aktueller Wahlpräferenz und Einkommensgruppe; Angaben in Pro-

zent

Anmerkung: N = 5.217. Die Einkommensgruppen beziehen sich auf das Haushaltsnettoäquivalenzein-

kommen. Lesehilfe: Unter AfD-Wählenden mit den niedrigsten Einkommen geben rund 70 Prozent große

Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation an; unter Wählenden anderer Parteien mit den ebenfalls

niedrigsten Einkommen liegt der Wert bei 38 Prozent.

Quelle:WSI-Erwerbspersonenpanel,Welle 12 (November 2023), gewichteteWerte, eigene Berechnung
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6. Fazit und Diskussion

Der vorliegende Beitrag hat in einem ersten Teil die Entwicklung unterschied-

licher Sorgen unter Erwerbspersonen in Deutschland seit Beginn der Pandemie

nachgezeichnet. Während die allgemeine Verunsicherung zu Beginn der Pande-

mie zu vielfach verbreiteten Sorgen geführt hat, fällt für ihre Hochphase auf, dass

die befragten Erwerbspersonen nicht von einem besonders hohen Sorgenlevel be-

richten. Dieser Befund deckt sich auch mit anderen Studien (bspw. R+V 2020).

Gleichzeitig wird ersichtlich, dass Gesundheitssorgen im Allgemeinen und die

Sorge, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren im Speziellen, während der Pan-

demie verständlicherweise besonders präsent waren. Damit schob sich vorüber-

gehend ein Thema in den Vordergrund, das zwar auch schon vor der Pandemie

mit stabiler Konstanz als sorgenbehaftet bekannt war (Rohrer u.a. 2021), wäh-

rend der Pandemie aber einen gesteigerten Stellenwert erlangte. Die Verlaufskur-

ven während der Pandemie zeigen jedoch, dass auch die Sorge um die Gesund-

heit analog zum Infektionsgeschehen Schwankungen unterworfen war: Sie stieg

während der Herbst- und Wintermonate deutlich an, als die Pandemie besonders

präsent war. Dennoch berichteten selbst in den Hochphasen der Pandemie nicht

mehr als 30 Prozent der Befragten von großen gesundheitlichen Sorgen. Dies sind

zwar im Zeitverlauf überdurchschnittlich hohe Werte, jedoch erweisen sich unter

den befragten Erwerbspersonen Sorgen um andere Themen – auch während der

Hochphase der Pandemie – als deutlich weiter verbreitet.

Besonders stechen hier zum einen finanzielle Sorgen hervor. Dieses Thema,

das schon zu Beginn der Pandemie erstmals aufgeflackert war, wird ab dem Früh-

jahr 2022, und damit mit Beginn der Hochinflationsphase, für große Teile der

Erwerbspersonen virulent. Zum anderen sind es auch auf den Zustand der Ge-

sellschaft bezogene Sorgen, die viele umtreiben. Für beide Bereiche zeigt sich,

dass die hiermit verbundenen Sorgen über den Befragungszeitraum von dreiein-

halb Jahren hinweg kontinuierlich angestiegen sind, also von zunehmend mehr

Befragten artikuliert wurden.

Die Befunde zeigen ferner, dass auch die Sorgenthemen gewisse Konjunktu-

ren hatten: So konnten die zu Pandemiebeginn zunächst verbreiteten finanziel-

len Sorgen unter Erwerbspersonen unter anderem durch die von der Bundesre-

gierung beschlossenen Hilfsmaßnahmen zunächst relativ gut aufgefangen wer-

den (siehe Abbildung 1 wie auch den Beitrag von Brülle und Spannagel in die-

sem Band). Gleichwohl kamen die finanziellen Sorgen mit den sich an die Pande-

mie anschließenden Krisen zurück. Das könnte den Anschein erwecken, dass die

Krisen der Jahre 2022 und 2023 – also der russische Angriffskrieg auf die Ukrai-

ne und die darauffolgenden wirtschaftlichen Verwerfungen – in dieser Hinsicht

die sorgenreicheren Krisen waren. Hier gilt es allerdings, drei wichtige Punkte
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zu berücksichtigen: Erstens ist dieser Eindruck auch durch die Sorgethemen ge-

prägt, die in den jeweiligen Befragungen thematisiert bzw. erfasst werden. Hier

liegt ein besonderer Schwerpunkt des WSI-Erwerbspersonenpanels auf der Er-

fassung des Aspekts der wirtschaftlichen – also finanziellen und beruflichen –

Sorgen. Zweitens geben die hier berichteten Sorge-Werte auch nur bedingt Auf-

schluss darüber, welche Qualität eine Sorge für die Befragten hatte. Die Pandemie

mit ihrer existenziellen gesundheitlichen Bedrohungslage erscheint vor diesem

Hintergrund als besonders, angesichts von mittlerweile weltweit mehr als sieben

Millionen Todesopfern im Zusammenhang mit dem Virus und über 180.000 To-

desopfern in Deutschland. Drittens ist zu berücksichtigen, dass die Krisen 2022

und 2023 eintraten, bevor die Pandemie beendet und bewältigt war; die Befrag-

ten waren folglich mit sich auftürmenden, ineinander verschachtelten und sich

gegenseitig verstärkenden Krisen konfrontiert (zum Stichwort »Polykrisen« siehe

auch den weiteren Beitrag von Hövermann in diesem Band). Entsprechend wäre

der Versuch, die einzelnen Krisen miteinander zu vergleichen bzw. das jeweilige

durch sie ausgelöste »Sorgenlevel« vergleichend zu betrachten, wenig sinnvoll.

Der Beitrag zeigt in einem zweiten Schritt, wie die beschriebene Entwicklung

der Sorgen mit einer fortschreitenden und mittlerweile weit verbreiteten Ent-

fremdung vieler Menschen von etablierten politischen Parteien einherging. War

es während der Pandemie die Unzufriedenheit mit dem Krisenmanagement der

Bundesregierung, sind es zuletzt auch das geringe Vertrauen in die Bundesregie-

rung wie auch die in den Befragungen artikulierte Präferenz, bei der nächsten

Bundestagswahl AfD wählen zu wollen, die anhand der Daten des WSI-Erwerbs-

personenpanels einen kontinuierlichen Anstieg verzeichnen. Die Interpretation

ist naheliegend, dass mit dem fehlenden Vertrauen in das Krisenmanagement der

Bundesregierung und dem dargestellten Aufkommen von Verschwörungsmythen

und/oder Konflikten um Impfpflichten eine gesellschaftliche Spaltung befördert

wurde, die dem Erstarken der AfD in die Hände spielte. Dass sich diese Spaltung

mit Abflauen der Pandemie nicht abschwächte, hat möglicherweise mit dem Auf-

kommen weiterer Krisen zu tun, die bestimmte Sorgen erneut aufgerufen, ver-

stärkt oder Anlass für weitere, anders gelagerte Sorgen gegeben haben.

Die Analysen zum Zusammenhang zwischen Sorgen und politischer Entfrem-

dung zeigen zudem, dass Sorgen eine nicht unerhebliche Rolle für Unzufrieden-

heit und fehlendes Vertrauen spielen. Die meisten Sorgen sind zwar mit einer er-

höhten Entfremdung assoziiert, jedoch gilt dies nicht ausnahmslos. Interessan-

terweise zeigen sich gegenteilige Effekt für die gesundheitsbezogenen Sorgen:

Sowohl für die Unzufriedenheit als auch für das Misstrauen gilt, dass diejenigen,

die stärker Gesundheits- oder Ansteckungssorgen äußerten, eben nicht vonmehr,

sondern im Gegenteil von weniger Entfremdung von etablierten politischen Par-

teien berichteten. Es erscheint naheliegend, dies so zu interpretieren, dass sich
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gerade die Menschen, die keine große Gefahr im Coronavirus gesehen haben,

während der Pandemie eher von der Bundesregierung abgewendet und entfernt

haben – mutmaßlich, weil sie mit deren Krisenmanagement und den damit ver-

bundenen Einschränkungen nicht einverstanden waren. Umgekehrt genoss die

Bundesregierung bei denjenigen hohes Vertrauen, die sich auch wegen des Coro-

navirus um ihre Gesundheit sorgten und deswegen die ergriffenen Maßnahmen

inklusive der partiellen Freiheitsbeschränkungen als schützend empfunden ha-

ben. Allein schon dies verweist auf ein erhebliches gesellschaftliches Konfliktpo-

tenzial.

Allen voran sind es jedoch die finanziellen und wirtschaftlichen Sorgen, die

sich als relevante Faktoren dafür erweisen, ob Menschen unzufrieden mit dem

Krisenmanagement waren oder ein geringes Regierungsvertrauen äußerten. Fi-

nanzielle Sorgen treten nicht nur besonders häufig in Verbindung mit einem ge-

ringen Vertrauen in die Bundesregierung auf, sie sind darüber hinaus auch mit

einer erhöhten AfD-Wahlpräferenz assoziiert. Da sich zudem zeigt, dass finanzi-

elle Sorgen bei vielen – wenn auch keineswegs bei allen – Befragten auch objekti-

ve Entsprechungen in benachteiligten sozialen Lagen haben, könnten finanzielle

Hilfen eine naheliegende politische Handlungsempfehlung sein. Dies könnte ei-

ne bessere finanzielle Absicherung in Zeiten hoher Reallohnverluste bewirken, so-

dass finanzielle Sorgen gelindert würden – etwa durch armutsfeste Regelbedarfe

bei der Grundsicherung oder einen gesteigerten Mindestlohn. Zudem könnten so

aber auch die erheblichen finanziellen Sorgen politisch adressiert werden und da-

mit dem Gefühl, dass die eigenen Interessen durch politische Institutionen nicht

repräsentiert werden, entgegengewirkt und bestenfalls Vertrauen ein Stück weit

zurückgewonnen werden.

Mit Blick auf politische Handlungsempfehlungen sollte ein Befund jedoch be-

sondere Beachtung erhalten: Bei einigen werden mehr staatliche Hilfen weder et-

was am Sorgenlevel noch an der Abwendung von etablierten politischen Parteien

ändern. Finanzielle Sorgen haben eben bei vielen nicht ihre objektiven Entspre-

chungen – sie sorgen sich finanziell trotz hoher Einkommen. Besonders ersicht-

lich wird dies anhand der AfD-Wähler*innen, die in besonders starkem Ausmaß

finanziell besorgt sind, und zwar unabhängig von ihrer objektiven sozialen Lage.

Ob arm oder reich, AfD-Wählende sind deutlich besorgter als ähnlich verdienen-

de Wählende anderer Parteien.

Die dargestellten empirischen Befunde sagen noch nichts über die Richtung

des Zusammenhangs zwischen Sorgen und AfD-Wahlpräferenz aus. Prinzi-

piell sind zwei Wirkmechanismen denkbar, die sich keineswegs gegenseitig

ausschließen, sondern auch ineinandergreifen können: Einerseits erscheint es

naheliegend, dass finanzielle Sorgen eine Wahlpräferenz zugunsten der AfD

befördern können: Vor allem politisch nicht adressiert gesehene finanzielle
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Sorgen können zu Unzufriedenheit, in der Folge zur sogenannten Protestwahl,

aber auch zu Verunsicherungen und Ängsten führen, die darin einmünden, die

Solidarität mit marginalisierten Gruppen aufzukündigen, auf nationalistischem

Denken fußende »Etabliertenvorrechte« einzufordern und schließlich der AfD

die eigene Wahlstimme zu geben. Wenn man bedenkt, dass Menschen bezüg-

lich ihrer Sorgen beeinflusst werden können, ist jedoch auch ein umgekehrter

Wirkmechanismus denkbar. Dieser wurde bezogen auf ein sinkendes Vertrauen

in demokratische Institutionen in anderen Studien bereits nachgewiesen (siehe

Söderlund/Kestilä-Kekkonen 2009; Arzheimer 2024): Die AfD-Wahlpräferenz

und die damit einhergehende Hinwendung zu ihren Deutungen und Sicht-

weisen könnte das bereits vorhandene Sorgenausmaß nochmals verstärken.

Dies erscheint plausibel, wenn man bedenkt, wie stark die AfD das Bild eines

chaotischen und versagenden Systems, also letztlich Untergangsszenarien für

Deutschland zeichnet und sich selbst als einzigen Heilsbringer positioniert.

Hinzu kommen die strudelartig und verstärkend wirkenden Echokammern

und Filterblasen zum Beispiel der sozialen Medien, die das eigene, in dem Fall

antidemokratische Weltbild bestärken.

Dass AfD-Wähler*innen von politisch demokratischen Parteien erreicht oder

gar wieder zurückgewonnen werden können, ist zweifellos nicht bei allen der Fall.

Das Thema der Sorgen scheint unter ihnen jedoch eine bedeutende Rolle zu spie-

len. Damit lassen sich drei mögliche gesellschaftspolitische Ansatzpunkte und

Handlungsempfehlungen aus den Befunden abschließend ableiten:

Erstens gilt generell, dass die derzeitigen komplexen und krisenbehafteten

Zeiten, die viele Menschen verunsichern, eine transparente und nachvollziehba-

re Kommunikation seitens der politisch Verantwortlichen erfordern. Vorliegen-

de Studien verweisen auf außerordentlich hohe Werte der Orientierungslosig-

keit bei Menschen, die antidemokratische Einstellungen teilen (zum Beispiel Hö-

vermann u.a. 2021), was wiederum eng mit der AfD-Wahlpräferenz verknüpft

ist. Das heißt: Politische Maßnahmen, Abwägungs- und Entscheidungsprozes-

se müssen transparent erklärt werden. Das beinhaltet auch, potenzielle Hand-

lungsalternativen zu kommunizieren: Was passiert, wenn man nicht oder anders

handelt? Aus der Medizinsoziologie ist seit Langem bekannt, dass Menschen Be-

lastungen besser aushalten können und resilienter sind, wenn sie deren Ursache

kennen. Wissen hat somit eine wichtige psychologische Funktion (Antonovsky

1979). Dieser Aspekt sollte in der politischen Kommunikation stärker als bisher

berücksichtigt werden.

Zweitens muss der Befund alarmierend stimmen, welch große Schubwir-

kung die sich selbst verstärkenden Echokammern und Filterblasen auf das unter

AfD-Wähler*innen ohnehin große »Sorgenportfolio« haben. Eine Studie zeigte

beispielsweise für AfD-Sympathisant*innen sehr homogene Netzwerke und
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eine hohe Segregation (Teichler u.a. 2023). So berichtete unter ihnen rund die

Hälfte davon, dass sich ihre Bekanntenkreise überwiegend aus AfD-Sympathi-

sant*innen zusammensetzen (ebd.). Hier gilt es Maßnahmen zu entwickeln, die

das Potenzial haben, diese Netzwerksegregation, aber auch die Filterblasen und

Echokammern, so gut es geht, zu durchbrechen, um weiteren lebensweltlichen

Entkopplungen vorzubeugen. Besonders dringlich erscheinen entsprechende In-

terventionen mit Blick auf einige Social-Media-Plattformen, auf denen die AfD

als Akteur klar dominiert, wie beispielsweise auf der bei jungen Menschen sehr

beliebten Plattform »TikTok« (Intermate 2024). Hier darf der digitale Raum nicht

der AfD überlassen werden, die versucht, dort eine rechtsorientierte Gegenöf-

fentlichkeit herzustellen (vgl. Hillje 2024). Es gilt vielmehr, dass demokratische

Kräfte auch hier mit angepassten Social-Media-Strategien mehr Präsenz zeigen,

um den AfD-Botschaften etwas zu entgegnen.

Und schließlich braucht es – drittens –Zukunftsbilder oder auch Visionen, die

für Deutschland eine positive und lebenswerte Zukunft zeichnen. Dies ist ange-

sichts der enormen Herausforderungen und Krisen, denen sich Deutschland ge-

genübersieht, wahrlich keine einfache Aufgabe. Dennoch gilt: Positive und opti-

mistische Gegenentwürfe könnten einige zukunftsbezogene Sorgen lindern, Ver-

trauen schaffen und den von der AfD verbreiteten Untergangsszenarien entge-

genwirken.
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WSI-Erhebungen zur Arbeitswelt in der
Pandemie

WolframBrehmer, Helge Emmler

1. Einleitung

Dieser Sammelband enthält mehrere Beiträge, die originäre Daten des Wirt-

schafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung (WSI)

auswerten, namentlich die WSI-Betriebs- und Personalrätebefragungen (siehe

Abschnitt 2 dieses Beitrags) und die WSI-Erwerbspersonenbefragung – auch

WSI-Erwerbspersonenpanel genannt (siehe Abschnitt 3). Zwar enthalten die

jeweiligen Beiträge methodische Kurzbeschreibungen der genutzten Datensätze

– hier jedoch sollen die geneigten Leser*innen weiterführende Informationen

finden, die einen detaillierten Einblick in die Geschichte und konzeptionelle

Anlage dieser Befragungen bieten und somit ein vertieftes Verständnis der

Datengrundlagen ermöglichen.

Die WSI-Betriebs- und Personalrätebefragungen sind die älteste und auf-

wendigste Primärerhebung des WSI. Seit 1998 werden regelmäßig mehrere

tausend Gremien der betrieblichen Interessenvertretung zu diversen Themen

befragt. Diese Befragungen haben sich als ein Instrument etabliert, um Daten

über die betriebs- bzw. personalrätliche Mitbestimmung in Deutschland bereit-

zustellen. Aufgrund ihrer kontinuierlichen Erhebungen ermöglichen sie nicht

nur die Untersuchung aktueller Themen und Herausforderungen, sondern auch

die Analyse von Veränderungen und Trends über lange Zeitreihen hinweg. Die

Ergebnisse dieser Befragungen sollen dabei nicht nur Erkenntnisse für die For-

schung bieten, sondern auch als eine praktische Orientierungshilfe für politische

Entscheidungen, gewerkschaftliche Aktivitäten und betriebliche Maßnahmen

zur Gestaltung der Arbeitswelt dienen. Da es sich um eine telefonische Befragung

handelt und die Stichprobe aus einem vollständigen Register gezogen wird, kann

– das gilt zumindest für die Bruttostichprobe – die Befragung nach den gängigen

Maßstäben als »repräsentativ« betrachtet werden.

Das WSI-Erwerbspersonenpanel ist erst 2020 entstanden und damit deut-

lich jünger. Es schließt eine Lücke in den für die Arbeit des Instituts relevanten
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Datenquellen, weil das WSI zuvor keine Individualdaten auf Personen- sowie

Haushaltsebene erhoben hatte. Da es sich um eine Online-Befragung handelt, ist

sie nicht per se »repräsentativ«, jedoch wird durch zahlreiche Maßnahmen dafür

Sorge getragen, dass die hier gewonnenen Daten so verallgemeinerbar sind, wie

es auf Grundlage einer Online-Befragung gewährleistet werden kann.

2. Die WSI-Betriebs- und Personalrätebefragungen1

Die WSI-Betriebs- und Personalrätebefragungen sind die größte fortlaufende Er-

hebung des Instituts. Im Folgenden wird das aktuell laufende Befragungspanel

(beginnend 2015) als Ganzes vorgestellt, wobei der Fokus auf dem Erhebungsjahr

2021 liegt, weil diese Welle sich inhaltlich intensiv der in diesem Sammelband

diskutierten Corona-Pandemie widmete. Für eine ausführlichere Darstellung an-

derer Befragungsjahre sei auf die entsprechenden Methodenberichte verwiesen

(Häring u.a. 2015, 2016, 2017, 2018; Mayerböck/Krüger 2021, 2023).2

Zunächst wird die Geschichte der Befragung beschrieben (Abschnitt 2.1).

Anschließend wird das aktuelle Befragungspanel mit Beginn 2015 im Detail

behandelt (2.2). Hierbei werden verschiedene Aspekte beleuchtet, darunter die

Grundgesamtheit der Befragung (2.2.1), die Stichprobenziehung und Teilnah-

mebereitschaft (2.2.2), die Entwicklung des Fragebogens (2.2.3), die operative

Durchführung der Befragung (2.2.4) sowie die Befragungsinhalte, einschließlich

des Schwerpunktthemas »Corona-Pandemie« (2.2.5). Schließlich wird kurz auf

die Gewichtung der Daten (2.2.6) eingegangen.

2.1 Geschichte

Die WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung sammelt seit dem Jahr 1998 regel-

mäßig Informationen über die betriebliche Mitbestimmung in Deutschland. Sie

ist die einzige hiesige wie auch dauerhafte Betriebsbefragung, die nicht die Per-

spektive der Arbeitgeber, sondern die der Interessenvertretungen abbildet. Da-

bei behandelt die Befragung nicht nur den Themenkomplex »Mitbestimmung«,

sondern sie ist eine Mehrthemenbefragung, in der die Betriebs- und Personalrä-

te zu verschiedenen Fragen der Arbeitsorganisation bzw. zu Problemstellungen in

ihren Betrieben Auskunft geben. Dazu gehören unter anderem Beschäftigungs-

1 Abschnitt 2 dieses Beitrags ist eine überarbeitete und gekürzte Fassung von Brehmer 2024.

2 Alle Methodenberichte finden sich auf der Webseite der Befragung: https://www.wsi.de/de/

betriebsraetebefragung-14622.htm (letzter Zugriff: 16.04.2024).

https://www.wsi.de/de/betriebsraetebefragung-14622.htm
https://www.wsi.de/de/betriebsraetebefragung-14622.htm
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strukturen und -entwicklung, Arbeitszeiten, Tarifbindung, Mindestlohn, Alters-

sicherung, Arbeitsniederlegungen, Arbeitsbedingungen und Gesundheit. Neben

den regelmäßig behandelten Themen gibt es auch wechselnde Schwerpunktthe-

men, die in einzelnen Befragungswellen einmalig vertieft behandelt werden –

so wie das Thema »Umgang mit Corona in den Betrieben«, welches das Schwer-

punktthema der Befragung im Jahr 2021 war.

Die Methodik der Befragung hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. An-

fangs wurden Einzelbefragungen durchgeführt, die schriftlich erfolgten (Schäfer

2003: 139). Ab dem Jahr 2005 wurde auf telefonische Befragungen umgestellt. Von

2007 bis 2011 wurde erstmals ein in sich abgeschlossenes Panel mit fünf Wellen

durchgeführt. Dabei wurden jedoch – anders als in den früheren Wellen – nur

Betriebsräte befragt, während Personalräte des Öffentlichen Dienstes nicht ein-

bezogen waren. Seit 2015 läuft ein neues Panel, das noch immer fortgesetzt wird.

Auch dieses Panel befragte in seinen ersten vier Wellen ausschließlich Betriebsrä-

te. Im Jahr 2021 wurde es jedoch im Rahmen einer Nachziehung um Personalräte

des Öffentlichen Dienstes erweitert und auf Dauer gestellt (das heißt es soll auch

künftig weitere Wellen geben). Die Methoden dieses Panels sollen im Folgenden

genauer geschildert werden.

2.2 Methodik: Das Befragungspanel seit 2015

2.2.1 Grundgesamtheit

Die Grundgesamtheit der Befragung sind Betriebe und Dienststellen mit min-

destens 203 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten4 und Betriebs- oder Per-

sonalrat. Dabei umfassten die Panelwellen von 2015 bis 2018 (vier Wellen) nur Be-

triebsräte. Seit dem Erhebungsjahr 2021 (bislang zwei Wellen) wurden auch Per-

sonalräte einbezogen, wodurch die Grundgesamtheit erweitert wurde. Personal-

räte machen etwa ein Viertel aller Betriebs- und Personalratsgremien in Deutsch-

land aus.

Es ist zu beachten, dass die Grundgesamtheit der Betriebe (einschließlich

Dienststellen)mitBetriebs- oderPersonalrat ebenso erheblich wie auch systematisch

3 Die Beschäftigtenzahl bezieht sich auf den Ziehungszeitpunkt. Sinken Panelbetriebe zu einem späteren

Zeitpunkt unter die Beschäftigtengrenze, werden sie dennoch für Längsschnittauswertungen weiter

befragt. Gegebenenfalls erhalten sie jedoch ein verkürztes Interview und werden bei Querschnittaus-

wertungen ausgeschlossen.

4 Beamte gelten nicht als sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Dennoch muss wegen der Auswahl-

grundlage für die Stichprobe diese Definition bestehen bleiben, da die Betriebsdatei der Bundesagentur

für Arbeit (BA) keine Informationen über Beamte beinhaltet.
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von einer Grundgesamtheit aller Betriebe abweicht, da nicht in allen Betrieben

Betriebs- oder Personalräte vorhanden sind. Ob Betriebs- oder Personalräte ge-

bildet sind, ist abhängig vom Wirtschaftsbereich, vor allem aber von der Anzahl

der Beschäftigten: Je größer ein Betrieb ist, desto wahrscheinlicher wird eine

Interessenvertretung installiert.

Tabelle 1 zeigt die Anzahl der Betriebe in der Betriebsdatei 2019 der Bundes-

agentur für Arbeit (BA) sowie die geschätzte Wahrscheinlichkeit, auf einen Be-

triebs- oder Personalrat zu stoßen, basierend auf Daten des IAB-Betriebspanels

2019 (Ellguth u.a. 2014). Die Wahrscheinlichkeiten wurden durch eine Regressi-

on5 ermittelt; die abhängige Variable konnte drei Ausprägungen annehmen.6

Das Ergebnis zeigt die Verteilung von Betriebs- und Personalräten nach Bran-

chen und Betriebsgrößen. Insgesamt wies die BA-Betriebsdatei 2019 im vierten

Quartal rund 280.000 Betriebe aus. Die Wahrscheinlichkeit, bei zufälliger Aus-

wahl eines Betriebes einen Betriebsrat zu finden, liegt bei 22 Prozent, die für ei-

nen Personalrat bei 8 Prozent. Anders formuliert: 70 Prozent der Betriebe (ab 20

Beschäftigten) haben weder einen Betriebs- noch einen Personalrat. In der Tabel-

le ist ersichtlich, wie stark sich Betriebsgrößen und Wirtschaftsbereiche sowie

deren Kreuzung diesbezüglich unterscheiden. Diese Information ist einerseits

relevant, um zu verdeutlichen, dass Befunde aus der Betriebs- und Personalräte-

befragung in der Regel nicht auf Betriebe ohne Betriebs- oder Personalräte über-

tragen werden können. Andererseits ist diese Verteilung die Grundlage für das

Verständnis der Stichprobenziehung der Befragung, die im folgenden Abschnitt

behandelt wird, aber auch für die Gewichtung (Abschnitt 2.2.6).

5 Die Wahrscheinlichkeiten wurden mittels einer multinomialen logistischen Regression ermittelt (Pseu-

do-R² 0,292). Daten IAB-BP 2019; N = 10.742. Alle Angaben sind Hochrechnungen auf die BA-Betriebs-

datei 2019. Fälle ohne vollständige Angaben wurden ausgeschlossen, auch wenn keine eindeutige Zutei-

lung zum Betriebs- oder Personalrat vorgenommen werden konnte. Betriebsgröße logarithmiert, Bran-

che wie angegeben, keine weiteren erklärenden Variablen.

6 Die Ausprägungen sind: a) weder Betriebs- noch Personalrat (in Tabelle 1 nicht ausgewiesen), b) Be-

triebsrat oder c) Personalrat. Die Information über das Vorhandensein eines Betriebs- oder Personal-

rats wird im IAB-BP dichotom erfasst, das heißt, es erfolgt keine explizite Unterscheidung zwischen

den beiden Gremien. Die Zuordnung zum Betriebs- oder Personalrat erfolgte durch die Kreuzung der

Rechtsform (öffentlich-rechtlich vs. privatrechtlich) mit dieser dichotomen Angabe.
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Betriebsgröße

(sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)

Branche (WZ 2008*)

20

bis 49

50 bis

99

100

bis 199

200

bis 499

500

und

mehr Total

Land- und Forstwirtschaft,

Fischerei (01 bis 03) 1.680 161 294 97 0 2.232

Betriebsrat 0,02 0,04 0,08 0,14 0,03

Personalrat 0,07 0,14 0,21 0,31 0,10

Produzierendes Gewerbe ohne

Baugewerbe (05 bis 39) 25.478 11.752 8.142 5.233 1.877 52.482

Betriebsrat 0,21 0,40 0,59 0,77 0,91 0,38

Personalrat 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Baugewerbe (41 bis 43) 13.182 3.985 1.721 224 118 19.230

Betriebsrat 0,08 0,19 0,34 0,60 0,81 0,13

Personalrat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Handel, Verkehr und Lagerei,

Gastgewerbe (45 bis 56) 43.287 20.038 8.280 2.943 657 75.205

Betriebsrat 0,11 0,24 0,41 0,62 0,85 0,18

Personalrat 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00

Information undKommunikation

(58 bis 63) 4.347 3.023 1.225 395 164 9.154

Betriebsrat 0,08 0,19 0,34 0,52 0,72 0,15

Personalrat 0,03 0,05 0,07 0,09 0,10 0,04

Finanz- und Versicherungsdienst-

leister (64 bis 66) 2.969 966 539 1.087 236 5.797

Betriebsrat 0,31 0,43 0,55 0,63 0,74 0,45

Personalrat 0,32 0,36 0,35 0,32 0,25 0,33

UnternehmensnaheDienst-

leistungen (68 bis 82) 21.934 10.864 5.886 2.654 831 42.169

Betriebsrat 0,09 0,19 0,34 0,57 0,81 0,17

Personalrat 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00

Öffentliche Dienstleister, Erzie-

hung,Gesundheit (85 bis 88) 23.982 14.567 7.200 2.918 1.839 50.506

Betriebsrat 0,17 0,33 0,47 0,63 0,76 0,28

Personalrat 0,10 0,15 0,18 0,18 0,16 0,13

Kunst, Unterhaltung und

Erholung; Sonstige Dienstleister

(90 bis 96) 4.517 2.141 1.326 424 225 8.633

Betriebsrat 0,09 0,18 0,28 0,39 0,52 0,16

Personalrat 0,18 0,28 0,35 0,39 0,38 0,24

Öffentliche Verwaltung (84) 4.491 3.906 2.789 2.007 908 14.101

Betriebsrat 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01

Personalrat 0,72 0,84 0,90 0,93 0,95 0,82

Total (01 bis 96) 145.867 71.403 37.402 17.982 6.855 279.509

Betriebsrat 0,12 0,26 0,41 0,58 0,71 0,22

Personalrat 0,05 0,10 0,13 0,18 0,20 0,08

Tabelle 1: Wahrscheinlichkeit der Ziehung von Betriebs- und Personalräten unter allen Betrieben in der

Betriebsdatei der Bundesagentur für Arbeit

* Siehe Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamts, Ausgabe 2008 (Statistisches

Bundesamt 2008), ohne Branchen »Haushalte mit Haushaltshilfen« sowie ohne »exterritoriale Organisa-

tionen«.

Quelle: Eigene Berechnungmit Daten des IAB-Betriebspanels 2019
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2.2.2 Stichprobenziehung und -realisierung

Da es kein vollständiges Register7 von Betriebs- und Personalratsgremien in

Deutschland gibt, muss auf eine Bruttostichprobe von Betrieben ausgewichen

werden, die nach Betrieben mit Betriebs- oder Personalrat durchsucht wird.

Die Betriebe für das Befragungspanel ab 2015 wurden durch eine Zufallsaus-

wahl aus der Betriebsdatei der Bundesagentur für Arbeit (BA) ausgewählt. Die

BA-Betriebsdatei enthält alle Betriebe in Deutschland mit mindestens einem

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und stellt somit die beste verfügbare

Grundlage für Betriebsstichproben dar.8 Die Stichprobe wurde nach Betriebsgrö-

ße und Wirtschaftsbereich stratifiziert, um sicherzustellen, dass auch weniger

häufig vertretene Betriebsgrößen und -branchen angemessen berücksichtigt

werden. Die Schichtungszellen entsprechen der bereits in Tabelle 1 eingeführten

Gliederung in fünf Betriebsgrößenklassen und zehn Wirtschaftsbereiche, wobei

der Wirtschaftszweig »Öffentliche Verwaltung« in der 2015er-Ziehung noch nicht

enthalten war. Dieser kam erst 2021 hinzu.

Die BA-Betriebsdatei enthält weder Telefonnummern noch Informationen

über das Vorhandensein von Betriebs- bzw. Personalräten in den Betrieben.

Daher mussten diese Angaben vor Beginn der 2015er- und 2021er-Befragungen

aufwendig ermittelt werden. Eine Rufnummernrecherche wurde für die gesamte

Betriebsstichprobe durchgeführt, gefolgt von telefonischen Abfragen, um das

Vorhandensein von Betriebsräten festzustellen. Dabei wurde auch der Name

des oder der Betriebsratsvorsitzenden ermittelt. Da nicht jeder Betrieb einen

Betriebsrat hat und Zielpersonen zum Teil nicht zu erreichen oder nicht befra-

gungsbereit sind, wurden etwa 15 Adressen in der Betriebsstichprobe benötigt,

um letztlich ein erfolgreiches Telefoninterview mit einem Betriebsrat zu führen

(Abbildung 1). Die Bruttostichprobe 2015 umfasste insgesamt 63.534 Betriebs-

adressen, aus denen in der ersten Welle 4.125 Interviews realisiert wurden (52

Prozent Teilnahmebereitschaft bezogen auf die um neutrale Ausfälle9 bereinigte

7 Die WSI-Betriebs- und Personalrätebefragungen 1997 bis 2001 rekrutierten ihre Teilnehmer aus Adress-

verteilern von Verlagen, die Literatur für Betriebs- und Personalräte publizieren, sowie Adressverteilern

von Gewerkschaften. Doch auch die Summe dieser Verteiler bildet nur einen Ausschnitt aller Betriebs-

und Personalräte in Deutschland ab, was bei Befragungen zu Verzerrungen führen kann.

8 Die BA-Betriebsdatei eignet sich unter methodischen Erwägungen gut zur Stichprobenziehung von Be-

trieben: Sie beinhaltet Betriebe/Dienststellen (statt Unternehmen), ist komplett und wird stetig aktua-

lisiert, was auch für spätere Adressaktualisierungen genutzt werden kann. Nachteilig ist der erhebliche

administrative Aufwand wegen des (Sozial-)Datenschutzes. Die BA-Betriebsdatei wird aus Sozialda-

ten (Arbeitgebermeldung an Krankenkassen) generiert. Es gelten deswegen dieselben strikten Daten-

schutzbestimmungen auch für die Befragung.

9 Neutrale Ausfälle: überwiegend Betriebe ohne Betriebsrat, aber auch Betriebe, die im Screening aus

anderen Gründen als nicht zur Grundgesamtheit gehörig identifiziert wurden (vgl. Häring u.a. 2015).
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Bruttostichprobe). Nach den Telefoninterviews erklärten sich 3.886 der befrag-

ten Betriebsräte (94 Prozent) bereit, auch an Folgebefragungen teilzunehmen

(»Panelbereitschaft«, siehe Baumann 2015).

Abbildung 1: WSI-Betriebsrätebefragung 2015: Fallzahlen von der Stichprobe bis zur Befragung

Quelle: Baumann 2015: 633

Die weiteren Befragungen in den Jahren 2016, 2017 und 2018 wurden aus-

schließlich unter den 2015 rekrutierten Betriebsräten durchgeführt. Nachziehun-

gen fanden in diesen Wellen nicht statt. Um Änderungen bei Betriebs-, Namens-

oder Adressdaten zu berücksichtigen, wurde jedoch vor jeder Befragung ein

Adressabgleich mit der BA-Betriebsdatei durchgeführt.

In jeder Panelwelle gibt es Ausfälle von Befragungseinheiten, sowohl vorüber-

gehend als auch dauerhaft. Letzteres wird als »Panelmortalität« bezeichnet. Die

Panelmortalität bestimmt, wie oft Betriebsräte befragt werden können und in

welchen Zeitintervallen neue Befragungseinheiten hinzugezogen werden müs-

sen, um die Größe der Stichprobe aufrechtzuerhalten. Generell zeigt die hohe all-

gemeine Akzeptanz der Befragung bei den Betriebsräten sich sowohl in der gu-

ten Teilnahmebereitschaft als auch im seltenen Widerruf der Panelbereitschaft

(Tabelle 2). Panelausfälle entstehen aber nicht nur durch eine Rücknahme der Be-
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fragungsbereitschaft, sondern auch durch Betriebsschließungen, Auflösung des

Betriebsrats und anderes. Bei der Betriebsrätebefragung kommt noch ein geson-

derter Anlass hinzu, der periodisch zu Änderungen im Panel führt: Alle vier Jahre

gibt es Betriebsratswahlen, so eben auch im Jahr 2018. Daher entschied man sich,

nach der 2018er-Befragung eine Aufstockungsstichprobe zu ziehen: einerseits,

um die Teilnehmerzahl wieder zu erhöhen, andererseits, um Veränderungen in

der Grundgesamtheit Rechnung zu tragen und neu gebildete Gremien ins Panel

zu holen.

Befragungsjahr 2015 2016 2017 2018 2021 2023

Gesamtstichprobe von Betriebsadressen

aus BA-Betriebsdatei 63.534 42.752

Erfolgreiche Telefonnummernrecherche 49.448 42.028

Eingesetzte (Sub-)Stichprobe (neue und

erneut eingesetzte Adressen) 46.872 3.884 3.767 3.612 24.926 22.991

Bereinigt Brutto: Betriebe (mutmaßlich)

mit Betriebsrat (ab 2021 auch Personal-

rat) 8.014 3.803 3.658 3.526 11.288 12.723

Antwortausfall

Verweigert vor Erstinterview (keine Auf-

nahme ins Panel) 3.216 2.851 2.133

Nicht erreicht, temporärer Termin, Sta-

tus zum Feldende noch offen, Sonstiges 627 812 890 886 3.673 6.189

Verweigert temporär: nicht diese Welle

(nur Panelteilnehmer) 373 366 336 724 516

Interviews

Auswertbare Interviews 4.125 2.606 2.391 2.288 3.887 3.713

Teilnahmequote (bezogen auf die berei-

nigte Bruttostichprobe) 51,5 % 68,5 % 65,4 % 64,9 % 34,4 % 29,0 %

Teilnahmequote (bezogen auf die einge-

setzte Gesamtstichprobe) 8,8 % 67,1 % 63,5 % 63,3 % 15,6 % 16,1 %

Abgebrochene Interviews 46 12 11 16 153 172

nach Interview: verweigert grundsätz-

lich, Adresse löschen (Panelausfall) 241 36 46 46 66 46

Erneut befragungsbereit (nur bezogen

auf Teilnehmer) 3.884 2.582 2.356 2.258 3.821 3.667

Tabelle 2: WSI-Betriebsrätebefragung 2015 bis 2023: Stichprobenziehungen, Screening und Feldergebnisse

im Überblick; Angaben in absoluten Zahlen und Prozent

Quelle:WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2015 bis 2023, eigene Berechnung

Die notwendige Aufstockungsstichprobe wurde auch genutzt, um das Panel

um Personalräte10 zu erweitern. Weiterhin wurde der Befragungsrhythmus auf

10 Gemäß Betriebsverfassungsgesetz und Personalvertretungsrecht von Bund und Ländern hängt es von

der Rechtsform eines Betriebs (privatrechtlich vs. öffentlich-rechtlich) ab, ob Beschäftigte Betriebs-

oder alternativ Personalräte bilden können.
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zweijährlich umgestellt, wobei die Befragung in ungeraden Jahren stattfinden

soll, um Jahre mit Betriebsratswahlen zu umgehen.11 Auffrischungsstichpro-

ben sollen ab diesem Zeitpunkt regelmäßig gezogen werden, abhängig von der

weiteren Panelmortalität zwei- oder vierjährlich, auf jeden Fall aber immer

nach Betriebsratswahlen. Gleichzeitig gab es zwischen 2018 und 2021 einen

Wechsel des Befragungsinstituts12, was bedeutet, dass die Panelbereitschaft aller

Teilnehmer 2021 neu erfasst werden musste.

Die 2021 eingesetzten Adressen beinhalteten neben den noch verbliebenen Pa-

nelbetrieben (3.476) eine neue Stichprobe von Betrieben aus der BA-Betriebsdatei

(34.259), aber auch Betriebe einer gemeinsamen Studie des Instituts für Arbeits-

markt- und Berufsforschung (IAB) und des WSI aus dem Jahr 2019, aus der noch

Adressen von Betrieben (5.017) – teilweise bereits mit recherchierter Betriebs-

ratsangabe – vorlagen, die aus Gründen der Datensparsamkeit erneut eingesetzt

wurden. Nachgezogen wurde wieder in allen Stichprobenteilen innerhalb dersel-

ben Ziehungszellen wie in der 2015er-Stichprobe.

Innerhalb der Stichprobenzellen wurde per Zufallsauswahl gewählt, sowohl

bei der ersten Auswahl aus der BA-Betriebsdatei als auch bei späteren Teilstich-

proben (»Tranchen«) zur Feldsteuerung.13 Dafür wurden die Stichproben für die

Betriebsräte von den Stichproben für die Personalräte getrennt. Die Verteilung

der 2021 realisierten Interviews ist Tabelle 3 zu entnehmen. Dabei sind Betriebs-

und Personalräte separat dargestellt, um den Vergleich mit der (mutmaßlichen)

Grundgesamtheit zu ermöglichen, wie sie zum Beispiel aus dem IAB-Betriebspa-

nel geschätzt werden kann (vgl. Tabelle 1). Im Falle der Panelbetriebe sind die Zell-

zuteilungen vor der Stichprobenziehung aktualisiert worden (hier: Quartal vier,

2020). Nicht alle Panelbetriebe lassen sich der BA-Betriebsdatei noch zuordnen;

diese sind mit »keine Angabe« markiert. Diese Betriebe werden für die Gewich-

tung gemäß der Eigenangabe der Befragten zur Branche/Betriebsgröße in den

Schichtungsplan einsortiert.

11 Die Befragungen fanden in folgenden Zeiträumen statt: Welle 1 vom 21.01 bis 30.04.2015, Welle 2 vom

02.02. bis 29.04.2016, Welle 3 vom 01.02. bis 13.04.2017, Welle 4 vom 30.01. bis 27.04.2018, Welle 5 vom

26.05. bis zum 14.12.2021 und Welle 6 vom 15.03. bis zum 15.09.2023.

12 Vom infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft mit Sitz in Bonn (infas) zum uzbonn, Umfrage-

zentrum Bonn – Prof. Rudinger GmbH (uzbonn GmbH), Gesellschaft für empirische Sozialforschung

und Evaluation.

13 In der Regel werden nicht immer alle Adressen gleichzeitig kontaktiert, sondern nur Teilstichproben,

während andere Teilstichproben zurückgelegt werden. So kann gesteuert werden, welche Gesamtfall-

zahl (ungefähr) erreicht wird.
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Betriebsgröße

Branche (WZ 2008)

Kleiner

50

50 bis

99

100

bis 199

200

bis 499

500

und

mehr

Keine

Angabe Total

Keine Angabe

Betriebsräte 0 0 0 0 0 24 24

Personalräte 0 0 0 0 0 1 1

Land- und Forstwirtschaft,

Fischerei (01 bis 03)

Betriebsräte 7 5 0 3 0 1 16

Personalräte 0 5

Produzierendes Gewerbe

ohne Baugewerbe (05 bis 39)

Betriebsräte 107 156 204 285 100 32 884

Personalräte 0 10

Baugewerbe (41 bis 43)

Betriebsräte 22 25 16 13 10 2 88

Personalräte 0 2

Handel, Verkehr und

Lagerei, Gastgewerbe (45 bis

56)

Betriebsräte 169 105 96 70 19 39 498

Personalräte 0 1

Information undKommuni-

kation (58 bis 63)

Betriebsräte 22 26 25 15 16 2 106

Personalräte 0 6

Finanz- und Versicherungs-

dienstleister (64 bis 66)

Betriebsräte 35 25 28 27 12 2 129

Personalräte 0 37

UnternehmensnaheDienst-

leistungen (68 bis 82)

Betriebsräte 82 67 71 59 15 17 311

Personalräte 0 9

Öffentliche Dienstleister,

Erziehung,Gesundheit (85

bis 88)

Betriebsräte 142 172 138 103 56 20 631

Personalräte 39 26 21 10 19 0 115

Kunst, Unterhaltung und

Erholung; Sonstige Dienst-

leister (90 bis 96)

Betriebsräte 55 48 30 36 11 1 181

Personalräte 15 17 14 4 4 0 54

Öffentliche Verwaltung (84)

Betriebsräte 18 17 4 13 4 0 56

Personalräte 194 195 129 132 73 0 723
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Betriebsgröße

Branche (WZ 2008)

Kleiner

50

50 bis

99

100

bis 199

200

bis 499

500

und

mehr

Keine

Angabe Total

Total

Betriebsräte 659 646 612 624 243 140 2.924

Personalräte 268 248 179 163 104 1 963

Tabelle 3: Befragte Betriebsräte (BR) und Personalräte (PR) nach Stichprobenplan in Welle 2021; Angaben in

absoluten Zahlen

Anmerkung: Verteilung der Personalräte in den WZ 01 bis 82 auf Betriebsgrößenklassen aus Datenschutz-

gründen nicht ausgewiesen

Quelle:WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung 2021, eigene Berechnung

2.2.3 Eingesetzter Fragebogen

Der Fragebogen wurde im WSI entwickelt. Vor dem Start des Befragungspanels

2015–2023 wurde ein kognitiver Pretest durchgeführt, um die Validität und Relia-

bilität der Panelfragen sicherzustellen. Der Zweck dieses Pretests bestand darin,

das Verständnis der Befragten für die Fragen, Aussagen und Begriffe zu überprü-

fen, die im Fragebogen enthalten waren. Der kognitive Pretest wurde im Som-

mer 2013 durchgeführt und umfasste Interviews mit zehn Betriebsräten unter-

schiedlicher Betriebsgrößen und Branchen. Dabei wurden verschiedene Frage-

techniken angewendet, darunter Special Comprehension Probing, Category Selection

Probing,General Probing und Paraphrasing siehe (Häring u.a. 2015: 22 f.).

Auch die Fragebögen für die einmaligen Schwerpunktthemen wurden im WSI

entwickelt, vereinzelt in Kooperation mit Dritten. In der Regel wurden diese Fra-

gebögen auch an Praktiker*innen in Betrieben oder in den Gewerkschaften wei-

tergegeben, ebenso wie an Forscher*innen aus den betreffenden Fachdisziplinen,

um auch deren Feedback einzuarbeiten.

Vor jeder Welle wurde das gesamte Befragungsinstrument einem telefoni-

schen Pretest mit 100 bis 150 Betriebs- und Personalräten unter realen Feldbedin-

gungen unterzogen. Das Instrument wurde dabei hinsichtlich seiner Eignung

für eine valide Datenerhebung geprüft. Die Pretests fanden jeweils mehrere Mo-

nate vor der eigentlichen Befragung statt, um gegebenenfalls auch umfangreiche

Überarbeitungen im Anschluss zu ermöglichen. So wurden auf Basis der Pretest-

Erfahrungen weitere Anpassungen am Fragebogen vorgenommen, insbesondere

zur Reduzierung der Befragungsdauer und zur Behebung von Filterungsfehlern.

Auch sprachliche Vereinfachungen wurden zum Teil noch vorgenommen.
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2.2.4 Operative Durchführung

Pro Betrieb bzw. Dienstelle wird nur eine Person befragt.14 Im Screening wird

versucht, immer zuerst mit dem oder der Vorsitzenden des Betriebs- oder Per-

sonalrats in Kontakt zu kommen und das Interview zu führen. Wenn der bzw.

die Vorsitzende keine Zeit hat, wird das Interview mit einem anderen Mitglied

durchgeführt. Die deutliche Mehrheit der Interviews findet jedoch mit den Vor-

sitzenden statt. In jedem Fall steht jedes Interview für ein Gremium und einen

Betrieb respektive eine Dienststelle.

Die Befragungsinhalte und einige ausgewählte Fragen werden im Anschrei-

ben angekündigt. Dort wird darauf hingewiesen, dass auch aktuelle Beschäftig-

tenangaben der Betriebe gegliedert nach Beschäftigtengruppen und differenziert

nach Geschlecht erfragt werden, damit die Betriebs- und Personalräte die Gele-

genheit haben, diese Angaben für die Interviews bereitzuhalten. Der Fragebogen

als solcher wird jedoch nicht in schriftlicher Form an die Befragten weitergegeben

und auch erst veröffentlicht, nachdem die Befragung abgeschlossen ist.

Die Befragung wird telefonisch durchgeführt (Computer Assisted Telephone In-

terview). In CATI-Erhebungen wird den Interviewer*innen der Fragebogen über

einen Computerbildschirm angezeigt. Sämtliche Fragentexte und Antwortmög-

lichkeiten werden dort dargestellt und müssen den Befragten vorgelesen wer-

den. Die Filteranweisungen sind im Befragungsprogramm hinterlegt, wodurch

das CATI-Programm je nach den zuvor gegebenen Antworten automatisch die

passenden Folgefragen oder Antwortmöglichkeiten auswählt. Die durchschnitt-

liche Befragungsdauer liegt in den meisten Wellen um die 50 Minuten; sie va-

riiert gelegentlich, abhängig von der Länge der Schwerpunktthemen. Einzelne

Subgruppen (vor allem Großbetriebe) erhalten regelmäßig längere Interviews, da

viele Nachfragen für sie zutreffen. Die Personalratsinterviews fallen im Schnitt

kürzer aus.

Die Fragebögen beinhalten systematisch randomisierte Aspekte: Haben Fra-

gen viele Antwortoptionen, die nicht wegen des Inhalts in bestimmter Reihenfol-

ge vorgelesen werden müssen, wird die Reihenfolge zufällig eingespielt. Das ist

besonders wichtig, wenn längere Listen abgefragt werden (wie die Themen der

Betriebsratsarbeit oder gültige Betriebsvereinbarungen), um Reihenfolgeeffekte

zu vermeiden. Ebenso wird die Reihenfolge ganzer Themenblöcke, aber auch ein-

zelner Fragen innerhalb von Themenblöcken in verschiedenen Wellen an zufällig

14 Gibt es in einem Betrieb bzw. in einer Dienststelle mehrere Betriebs- oder Personalratsgremien (Euro-

betriebsrat, Gesamtbetriebsrat, Stufenpersonalrat etc.), wird jeweils der örtliche Betriebs- oder Perso-

nalrat gewählt, der für den Betrieb respektive die Dienststelle zuständig ist.
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gewählte Substichproben unterschiedlich eingespielt, um Reihenfolgeeffekte zu

prüfen oder zu vermeiden.

In jeder Welle werden Interviewer*innen eingesetzt, die zuvor entsprechend

geschult wurden (vom Befragungsinstitut, aber mitunter auch zusätzlich seitens

des WSI, um den Kontext der Befragung zu erläutern). Die durchschnittliche

Anzahl der Interviews pro Interviewer*in variiert je Welle und kann den Metho-

denberichten entnommen werden. In jeder Welle werden die Interviewer*innen

via Supervision begleitet. Das soll sicherstellen, dass die Befragung ordnungs-

gemäß durchgeführt wird. Die Interviewer*innen werden instruiert, die Fragen

und Antworten genau wie vorgegeben vorzulesen und keine eigenen Interpre-

tationen einzubringen, es sei denn, dies ist explizit im Fragebogen vorgesehen

(was in der Regel jedoch nur im Rahmen des Screenings vorkommt). Auch auf

Rückfragen seitens der Befragten sollen nach Möglichkeit lediglich mit erneutem

Vorlesen der Frage reagiert werden. Panelfragen haben zusätzlich zur eigentli-

chen Frage nur auf Nachfrage vorzulesende Erläuterungen, wenn im Laufe der

Pretests oder der Befragungen festgestellt wurde, dass bestimmte Nachfragen

häufiger auftreten.

2.2.5 Befragungsinhalte: Panelfragen und Schwerpunktthema »Corona-Pandemie«

Die Befragung des Jahres 2021 war eine Mehrthemenbefragung und umfasste

eine Vielzahl zentraler Aspekte der Arbeitswelt in Betrieben. Etwa die Hälfte

des Fragebogens bestand aus unveränderlichen Panelfragen, um zeitliche Ver-

änderungen nachverfolgen zu können. Diese Fragen deckten eine breite Palette

von Themen ab, darunter Mitbestimmung, Betriebsvereinbarungen, Tarifsys-

tem, Lohn und Gehalt, Betriebsklima, Gewerkschaften, Strukturmerkmale des

Betriebs und der Belegschaft, Gesundheitsschutz, Arbeitsbedingungen und

Arbeitszeit (vgl. Tabelle 4). Für den Teil der Befragung, der sich speziell an Per-

sonalräte richtete, wurde der Fragebogen so gestaltet, dass er die Themen des

Betriebsrätefragebogens spiegelte, soweit dies sinnvoll möglich war. Dabei wur-

den jedoch jeweils die Besonderheiten des Öffentlichen Dienstes berücksichtigt.
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Thema Inhalt

Mindestlohn
– BR-Einschätzung zur Höhe des Mindestlohns

– Wie viele Beschäftigte erhalten ihn bzw. sind durch eine

Erhöhung betroffen

Tarifsystem
– Form der Tarifbindung, gültiger Tarifvertrag

– OT-Mitgliedschaft Betrieb

– Bestrebungen zu/Vorgang des Tarifaustritts

– Nutzung von Öffnungsklauseln

Betriebliche Regelungen
– Betriebsvereinbarungen (Themen, wann abgeschlossen,

Art der Vereinbarungen, Tarifbezug)

Mitbestimmung (Themen,

Strukturen) – Themen der BR/PR-Tätigkeit

– Strukturdaten von BR/PR-Gremien

– Arbeitsorganisation im BR/PR

– Ressourcen des BR/PR

– Wirtschaftsausschuss

– GBR, KBR, EBR, § 3 BR

– Informationsverhalten AG

– Klima Mitbestimmung / Behinderung BR/PR-Tätigkeit

– Einigungsstelle / Gerichtsverfahren / sonst. Konflikte

Betriebsklima
– Allgemeine Einschätzung

– Verhältnis BR/PR zu Belegschaft/AG/Gewerkschaft

Gewerkschaft
– Gewerkschaftsmitgliedschaft von BR/PR und von Be-

schäftigten

– Betreuung des BR/PR durch Gewerkschaft

Strukturdaten Betrieb

und Unternehmen – Anzahl Beschäftigte im Unternehmen

– Aufsichtsrat

Arbeitsbedingungen

und Arbeitszeit – Leistungsanforderungen, Termindruck, Arbeitsverdich-

tung

– Formen der Arbeitszeit

– Form der AZ-Dokumentation
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Thema Inhalt

Betriebliche Sozialpolitik und

Arbeits- und Gesundheitsschutz – Betriebliche Sozialleistungen, insbesondere betriebliche

Altersvorsorge

– Vereinbarkeit von Familie und Beruf

– Behinderung/Schwerbehindertenvertretung

– Betrieblicher Arbeits- und Gesundheitsschutz (inkl. Ge-

fährdungsbeurteilungen)

Tabelle 4: Wiederholungsfragen in der WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung (Auszug)

Anmerkungen: AG = Arbeitgeber; AZ = Arbeitszeit; BR = Betriebsrat; EBR = Europäischer Betriebsrat;

GBR = Gesamtbetriebsrat; KBR = Konzernbetriebsrat; OT = ohne Tarifbindung; PR = Personalrat

Quelle: eigene Zusammenstellung

Zusätzlich zu den wiederkehrenden Fragen umfasste die Befragung auch

wechselnde Themen, die aktuelle Entwicklungen und temporäre Forschungs-

schwerpunkte des WSI oder in Forschungskooperationen gewonnene Themen

widerspiegelten. Im Jahr 2021 gab es zum Beispiel neben dem Thema »Corona«

noch zwei weitere Schwerpunktthemen: erstens Fort- und Weiterbildung von

Beschäftigten, zweitens Wahloptionen bei Arbeitszeit und deren Folgen. Die

Schwerpunktthemen der anderen Befragungswellen können den Fragebögen

entnommen werden.15

Der größte Teil der Befragung 2021 beschäftigte sich mit der Corona-Pande-

mie und ihren Folgen. Dabei wurden verschiedene Fragen zu den Auswirkungen

der Corona-Krise auf Betriebe bzw. Dienststellen gestellt. Folgende Themenbe-

reiche wurden behandelt:

– Auswirkungen auf Betriebe und Dienststellen, einschließlich Fragen zur

Kurzarbeit, Aufstockung des Kurzarbeitergeldes, Arbeitszeitreduktionen

und Gehaltseinbußen.

– Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung, Einführung von Homeoffice und

Auswirkungen auf die Digitalisierung.

– Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Ausbildungssituation, ein-

schließlich Fragen zur Ausbildung von Auszubildenden, Einstellung neuer

Auszubildender im Jahr 2020 und Nutzung öffentlicher Fördermittel für die

Ausbildung.

– Wirtschaftslage, Beschäftigungsabbau, Sicherung von Beschäftigung.

– Maßnahmen zur Entlastung von Eltern während der Schul- und Kita-Schlie-

ßungen.

– Durchführung der Betriebs- oder Personalratsarbeit während der Pandemie.

15 Die Fragebögen finden sich auf der Webseite der Befragung (www.betriebsraetebefragung.de).
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2.2.6 Gewichtung

Aufgrund der disproportionalen Schichtung der Stichprobe wurde bei Auswer-

tungen für Aussagen, die auf die Gesamtheit aller Betriebs- und Personalräte ab-

zielen, eine Gewichtung genutzt. Die Korrektur der disproportionalen Stichprobe

geschah mit einer Designgewichtung (für sogenannte Horvitz-Thompson-Schät-

zer). Die Grundgesamtheit kann alternativ aus dem Screening (siehe Abschnitt

2.2.2) oder aus dem IAB-Betriebspanel (siehe Abschnitt 2.2.1) abgeleitet werden.

Für beide Varianten lagen Gewichte vor. Ergänzend wurden Gewichte zum Ausfall

von Panelbetrieben ab »Welle 2« angeboten, die multiplikativ mit den Designge-

wichten verknüpft werden konnten.

3. Das WSI-Erwerbspersonenpanel

Ergänzend zur WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung wird im Folgenden die

WSI-Erwerbspersonenbefragung (auch WSI-Erwerbspersonenpanel genannt)

vorgestellt. Für weitere Informationen zu dieser Befragung sei auf Emmler

(2023a) sowie die einschlägigen Methodenberichte16 verwiesen.

Zunächst werden die Hintergründe von der ersten Befragung – aus dem ers-

ten »Corona-Lockdown« im Frühjahr 2020 – bis zur jüngsten, zwölften Welle dar-

gestellt (Abschnitt 3.1). Es folgt die methodische Anlage des Erwerbspersonenpa-

nels, von der Stichprobe (Wer wird befragt?) über die Fragebogengestaltung (Wie

wird gefragt?) bis zur finalen Datenaufbereitung (3.2). Schließlich wird erörtert,

wie das WSI-Erwerbspersonenpanel künftig ausgestaltet werden könnte (3.3).

3.1 Geschichte

3.1.1 Die »Großwetterlage« vor den Erhebungswellen

Die WSI-Erwerbspersonenbefragung startete als »Corona-Befragung«. Nach-

dem sich das Coronavirus SARS-CoV-2 Anfang des Jahres 2020 in rasantem

Tempo ausbreitete, wurden binnen Tagen Schulen, Kindergärten, kulturelle

Einrichtungen, Gaststätten, Einkaufsläden und vieles mehr geschlossen. Um die

Folgen dieses sogenannten Lockdowns zu erfassen, befragte das Befragungs-

institut »Kantar Public« (heute Verian) im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung

online 7.677 Erwerbspersonen ab 16 Jahren zu verschiedenen Themen, darun-

16 https://www.wsi.de/de/datenzentrum-informationen-zur-erwerbspersonenbefragung-32066.htm

https://www.wsi.de/de/datenzentrum-informationen-zur-erwerbspersonenbefragung-32066.htm
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ter zur Situation im Homeoffice sowie zu diversen Einstellungen und Sorgen

(Sartorius 2020).

Das Virus breitete sich in der Folge regional unterschiedlich und »wellenar-

tig«17 aus, sodass unterschiedliche Themen die (mediale) Aufmerksamkeit domi-

nierten. Die wissenschaftliche Begleitung dieser Themen setzte jeweils schnell

einsetzbare Instrumente voraus, für die sich die 7.677 Erwerbspersonen aus der

ersten Erwerbspersonenbefragung als idealer »Stamm« für ein Panel mit mehre-

ren Befragungswellen erwiesen.

Nachdem die Infektionszahlen zum Sommer des Jahres 2020 deutlich gesun-

ken waren und zuvor geschlossene Einrichtungen schrittweise wieder öffneten,

wurde eine zweite Erhebungswelle durchgeführt. Auf die dritte Welle Anfang No-

vember 2020 folgte eine lange Phase mit relativ hohen Infektionszahlen (Zucco/

Lott 2021). Eine in diese Phase fallende Debatte über eine Homeoffice-Pflicht zur

Eindämmung des Virus wurde durch eine Sonderbefragung des Erwerbsperso-

nenpanels im Januar 2021 begleitet (vierte Welle, siehe Emmler/Kohlrausch 2021).

Im Sommer 2021 wurde wieder eine reguläre Befragungswelle durchgeführt, mit

einer breiten Palette an Themen von der Arbeitszeiterfassung (Lott/Ahlers 2021)

bis hin zu Verschwörungsmythen (Hövermann 2021). In diese Welle fiel auch ei-

ne »Aufstockung« des Anteils der Selbstständigen im Panel, welche bisher unter-

repräsentiert waren (Schulze Buschoff/Emmler 2021). Während die sechste Welle

lediglich eine Nachwahlbefragung im Anschluss an die Bundestagswahl 2021 dar-

stellte, schloss sich die ausführliche siebte Welle vom Januar 2022 wieder stärker

an die ursprünglichen Fragen zur Corona-Pandemie an (Hövermann/Kohlrausch

2022).

Von der achten Welle an (April/Mai 2022) lösten sich die Themen dann stärker

von der Corona-Krise. Diese achte Welle stand bereits im Zeichen der Ukraine-

und Energiepreiskrisen (u.a. Behringer/Dullien 2022), und spätestens die neun-

te Befragungswelle vom November 2022 stellte den Auftakt für ein »verstetig-

tes«, das heißt auf Dauer gestelltes Erwerbspersonenpanel dar, dessen Themen

sich nicht nur aus (tages)aktuellen Krisen, sondern aus den wissenschaftlichen

Diskursen rund um die Arbeitswelt speisen. Die zehnte und elfte Welle waren

Ad-hoc-Befragungen zu den Themen Streiks und Selbstständigkeit (Juni/Juli so-

wie Oktober 2023) und die zwölfte Welle (November/Dezember 2023) stellt die zu

diesem Zeitpunkt (April 2024) aktuellste Befragung mit diversen Themen dar.

17 Für einen Übersichtsverlauf sogenannter Sieben-Tages-Inzidenzen sowie weiterer Kennzahlen siehe

https://corona-pandemieradar.de/de/inzidenz (letzter Zugriff: 29.01.2024).

https://corona-pandemieradar.de/de/inzidenz
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3.1.2 Fallzahlen und Rücklauf

Tabelle 5 zeigt die Entwicklung der Fallzahlen des WSI-Erwerbspersonenpanels

von der ersten bis zur zwölften Welle. Dabei werden – jeweils für die Basis- (erste

Welle) sowie Aufstockungsstichprobe (Welle 5) – die absoluten Fallzahlen (»N«)

sowie die Rücklaufquoten (Response Rates, RR) abgetragen. Die Rücklaufquoten

werden jeweils am Maßstab der ursprünglichen Nettostichprobe gemessen.

Basis Aufstockung

Welle Zeitraum N

RRquer

(%)

RR längs

(%) N

RR quer

(%)

RR längs

(%)

1 03. bis 14. April 2020 7.677 100 100

2 18. bis 29. Juni 2020 6.309 82 82

3

05. bis 23. November

2020 6.102 79 72

4

26. Januar bis 08.

Februar 2021 6.235 81 67

5

29. Juni bis 13. Juli

2021 5.047 66 55 1.142 100 100

6

30. September bis 11.

Oktober 2021 5.454 71 51

7

13. bis 24. Januar

2022 5.476 71 48 943 83 83

8

25. April bis 09. Mai

2022 5.322 69 46 912 80 73

9

23. November bis 02.

Dezember 2022 4.324 56 39 812 71 61

10

29. Juni bis 20. Juli

2023 4.171 54 32 858 75 56

11

02. bis 16. Oktober

2023 226 3 1 838 73 50

12

28. November bis 12.

Dezember 2023 4.405 57 30 812 71 47

Tabelle 5: Fallzahlen und Response Rates (RR) des WSI-Erwerbspersonenpanels; Angaben in absoluten

Zahlen und in Prozent

Anmerkung: RR quer: Teilnehmer an der jeweiligen Welle als Anteil an ursprünglicher Stichprobe; RR längs

= Teilnehmer an bis dahin allen Wellen als Anteil an ursprünglicher Stichprobe.

Welle 11: Die elfte Welle war eine Sonderbefragung unter Selbstständigen. An dieser Welle nahmen ent-

sprechend nur wenige Personen aus der ersten Welle teil.

RR längs, Welle 12: Für die Rücklaufquote im Längsschnitt der zwölften Welle wurde die elfte Welle ausge-

klammert. Die dargestellten 30 Prozent (Spalte 5) sind also Teilnehmer*innen, die an den Wellen 1–10 und

12 teilgenommen haben.

Quelle:WSI-Erwerbspersonenpanel,Wellen 1–12, eigene Berechnungen
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Es werden in der Regel hohe Fallzahlen realisiert, die mit telefonischen Stich-

proben in dieser Fülle und Geschwindigkeit nicht erzielt werden könnten.18 Die-

se Zahlen erlauben auch kleinteilige Analysen, differenziert nach Merkmalen wie

Geschlecht, Bildung oder Einkommen. Dabei beobachten wir im Vergleich von

Basis- und Aufstockungsstichprobe (die nach wie vor überwiegend aus Selbst-

ständigen besteht) sehr ähnliche Trends im Rücklauf. So werden etwa zwei Jah-

re nach der ursprünglichen Ziehung noch etwa 70 Prozent der Teilnehmer*innen

pro Welle erreicht. Ebenso hat nach zwei Jahren knapp dieHälfte aller ursprüngli-

chen Teilnehmer*innen an allen bis dahin durchgeführten Befragungswellen teil-

genommen. Diese hohe Konstanz ist eine Besonderheit der WSI-Erwerbsperso-

nenbefragung, denn sie ermöglicht die Analyse vieler Zeitpunkte für dieselben

Personen. Selbst in Welle zwölf liegen für rund 30 Prozent der ursprünglichen

Stichprobe Messpunkte für alle Wellen vor. Das sind folglich 2.342 Befragte, bei

denen nachvollzogen werden kann, wie sich ihre Sorgen, Belastungen, Einstel-

lungen und Verhaltensweisen im Zeitraum von April 2020 bis Dezember 2023 ent-

wickelt haben

3.2 Methodik

Das WSI-Erwerbspersonenpanel ist eine Online-Erhebung.19 Mit diesem Befra-

gungsmodus geht zunächst eine Reihe von Möglichkeiten einher, aber er birgt

auch einige Schwierigkeiten. Diese sollen im Folgenden kurz diskutiert und re-

flektiert werden.

3.2.1 Stichprobe und Gewichtung

Als Grundgesamtheit sind die deutschsprachigen Erwerbspersonen in Deutsch-

land ab 16 Jahren definiert,20 die über einen Online-Zugang verfügen. Es kann da-

von ausgegangen werden, dass dies für 85 bis 90 Prozent der Personen in dieser

Zielgruppe zutrifft (Sartorius/Scholz 2021: 5).

Die Stichprobe wurde aus dem Online-Access-Panel der Payback GmbH gezo-

gen, welches auf circa 31 Millionen aktiven Payback-Kunden basiert. Es umfasst

rund 160.000 aktive »Panelisten« (Stand Herbst 2023), welche offline rekrutiert

18 Zur Datenqualität in telefonischen Befragungen siehe Baumann (2018).

19 Genauer: Online-Ad hoc-Erhebung bzw. Computer Assisted Web Interviewing = CAWI (Sartorius/Scholz

2021: 5).

20 Streng genommen handelt es sich – solange die Stichprobe nicht erneuert bzw. »aufgefrischt« wird –

um Erwerbspersonen, die zumZeitpunkt der Ersterhebung (April 2020) 16 Jahre und älter waren.
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wurden. Nur die eingeladenen Zielpersonen können an der Studie teilnehmen

– das heißt, es besteht keine Möglichkeit der Selbstanmeldung bzw. -rekrutie-

rung – und eine Mehrfachteilnahme wird ausgeschlossen (ebd.).21 Die Panelis-

ten-Identität wird regelmäßig offline validiert, zudem wird sichergestellt, dass

es sich um einzigartige Accounts handelt, sodass eine mehrfache Beantwortung

durch einzelne Personen nicht möglich ist. Die Rekrutierung erfolgte nach Vor-

selektion über aktuelle Informationen der amtlichen Statistik (zum Beispiel nach

Alter, Geschlecht, Region). Aufgrund der Offlinerekrutierung und der daraus re-

sultierenden sehr guten Abdeckung zentraler Bevölkerungsstrukturen auf Haus-

haltsebene lassen sich auch detaillierte Quotierungen realisieren.

Für die Stichprobe der ersten Welle – aus der nach wie vor ein Großteil des

Erwerbspersonenpanels besteht – wurde das zuvor beschriebene Access-Panel

zunächst nach den Merkmalen Alter, Geschlecht, Bildung und Bundesland stra-

tifiziert. Aus diesen Schichtungszellen wurde jeweils eine Zufallsstichprobe ge-

zogen und es wurden entsprechend Teilnehmer*innen eingeladen, bis die ent-

sprechende Sollvorgabe erfüllt war (»stratifizierte Quotenstichprobe«). Seit der

zweiten Welle wird stets eine Vollerhebung der in der ersten Welle realisierten

Teilnehmer*innen angestrebt. Die Sollvorgaben basieren auf der Bevölkerungs-

fortschreibung und dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes (Sartorius/

Spengler 2022: 5). Abweichungen zwischen den vorgegebenen und den schließ-

lich realisierten Quoten werden per faktorieller Gewichtung in Bezug auf die so-

ziodemografischen Merkmale Alter, Geschlecht, Bildung, Bundesland und Bran-

chen an die Strukturen der Grundgesamtheit angepasst (ebd.: 7). Durch diese Ge-

wichtung wird – mit Ausnahme der Branchen – eine gute »Passung« der oben

genannten Merkmale an die Grundgesamtheit erreicht (Pfister 2021: 2).

3.2.2 Ist die Befragung »repräsentativ«?

Auf die Frage, ob die Befragung »repräsentativ«22 sei, wird gemeinhin ein simp-

les »Ja« oder »Nein« erwartet. Leider gestaltet sich die Beantwortung schwieriger,

denn der Begriff ist zwar gebräuchlich, aber dennoch nicht präzise (»slippery«,

vgl. Chasalow/Levy 2021: 1). Streng genommen existiert das Konzept der Reprä-

sentativität in der Statistik gar nicht. Da es jedoch in wissenschaftlichen und jour-

nalistischen Veröffentlichungen (u.a. Spiewak 2023; Burger 2024) als Gütekrite-

rium verwendet wird, muss sich ihm jede Befragung stellen.

21 Weitere Details zum »Payback-Panel« können dem Anhang des Methodenberichts der neunten Welle

entnommen werden (Sartorius/Spengler 2022: 18 f.).

22 Für eine Zusammenfassung und Einordnung der »Repräsentativitätsdebatte« vgl. Kohler/Post 2023.
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Häufig vermengt der Begriff zwei unterschiedliche Bedeutungen (Rudolph

u.a. 2023: 1):

1. Wie wurde die Stichprobe gezogen? Nach dieser Definition wird die Reprä-

sentativität nicht an eine Eigenschaft der Stichprobe, sondern an die Methode

ihrer Ziehung geknüpft.

2. Können die Ergebnisse der Stichprobe verallgemeinert werden? Diese Definiti-

on kommt dem wörtlichen Verständnis des Begriffs näher. Dabei muss unter-

schieden werden zwischen reinen Schätzwerten (zum Beispiel Anteilen) und

Interpretationen der Daten; so können auch bei Abweichungen in Struktur-

daten Kausalschlüsse möglich sein (ebd.; Kohler/Post 2023: 81).

Je nachdem, von welchem dieser definitorischen Ansätze ausgegangen wird,

muss die Frage der Repräsentativität anders beantwortet werden. Ausgehend

von der Methode der Stichprobenziehung ist festzustellen: Bei der WSI-Erwerbs-

personenbefragung liegt keine einfache Zufallsauswahl vor. Nicht jedes Mitglied

der Grundgesamtheit erhält die Chance, in die Stichprobe zu gelangen, weil nicht

jedes Mitglied der Grundgesamtheit Payback-Kunde ist. Nach dieser Maßgabe

können Online-Befragungen auch in der Regel nicht »repräsentativ« sein, weil es

für die meisten Grundgesamtheiten keine vollständigen Auswahlrahmen gibt.

Legt man jedoch den Maßstab der »Verallgemeinerbarkeit« der Ergebnisse an,

muss die Antwort lauten: Es kommt darauf an. In jedem Fall ist die Stichprobe

im Hinblick auf die quotierten Merkmale Alter, Geschlecht, Bildung und Bun-

desland ein proportionales Abbild der Grundgesamtheit; bei anderen Merkma-

len hängt die Verallgemeinerbarkeit davon ab, wie sehr sie durch den Auswahl-

rahmen beeinflusst sind (das heißt, ob bestimmte Gruppen tendenziell Payback-

Kunden sind) und ob die Methode der Online-Befragung die Ergebnisse beein-

flusst; so kann plausibel angenommen werden, dass in einer Online-Befragung

eher computeraffine Berufe erreicht werden – was eine mögliche Verzerrung be-

wirken kann (siehe dazu auch den Beitrag von Emmler in diesem Band). In Bezug

auf andere Merkmale der Population wurde in der Corona-Pandemie in der Re-

gel eine gute »Treffsicherheit« erzielt – als Beispiele seien dafür Homeoffice- und

Impfquoten oder auch Anteile von Kurzarbeitenden zu verschiedenen Zeitpunk-

ten genannt.

Sinnvoll erscheint es jedoch, die Frage der Repräsentativität im Sinne der

Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse nicht als binäres Qualitätskriterium zu

verstehen: Keine Stichprobe steht nur für sich, und keine Stichprobe steht eins

zu eins für die Grundgesamtheit. Entsprechend sollte die Stichprobenqualität als

Kontinuum verstanden werden. Um damit auf die Erwerbspersonenbefragung

zurückzukommen: Die Art der Auswahlgesamtheit (Payback) stellt zwar eine Ein-

schränkung der Verallgemeinerbarkeit dar, jedoch ist diese Auswahlgesamtheit
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sehr groß und deckt wesentliche Teile der Erwerbspersonen ab. In Verbindung

mit den Qualitätskontrollen bei der Datenerhebung und -aufbereitung (siehe

3.2.5) darf deshalb postuliert werden, dass die WSI-Erwerbspersonenbefragung

so »repräsentativ« ist, wie eine Online-Erhebung sein kann.

Dennoch muss eingeräumt werden, dass Wahrscheinlichkeitsauswahlen bzw.

Zufallsstichproben selbst bei geringeren Ausschöpfungsquoten weniger verzerr-

te, das heißt bessere Schätzwerte liefern als Nicht-Wahrscheinlichkeitsauswah-

len aus zum Beispiel Quotenstichproben (Schnell u.a. 2011: 297; Kohler/Post 2023:

84). Für die WSI-Erwerbspersonenbefragung bedeutet dies, dass sie sich zwar

gut für die Analyse von Kausalzusammenhängen eignet, bei Schätzwerten jedoch

stets erörtert und transparent gemacht werden muss, inwieweit die Stichprobe

unter Umständen durch die Art der Erhebung bzw. durch die Stichprobenziehung

verzerrt sein könnte.

3.2.3 Selektivität im Zeitverlauf

Die in Abschnitt 3.2.1 dargestellten Fallzahlen sagen für sich genommen wenig

über die Selektivität der Stichprobe aus. Bei den Merkmalen der Befragten aus

Welle neun lässt sich beobachten, dass im Wesentlichen geringe Abweichun-

gen zwischen Soll- und Ist-Vorgaben vorliegen. Überrepräsentiert sind vor allem

Männer im Alter von 35 bis 64 Jahren. Zudem liegt eine geringe Überrepräsentanz

höherer Bildungsgruppen vor sowie eine Unterrepräsentanz in den Branchen

»Produzierendes/Verarbeitendes Gewerbe«, »Erziehung und Unterricht«, »Han-

del/Kfz-Gewerbe« sowie im »Baugewerbe« (Sartorius/Spengler 2022: 13 ff.).

Eigene Auswertungen zeigen, dass sich diese Selektivitäten tendenziell verstär-

ken, wenn die spezielle Gruppe der Teilnehmer*innen an allen Wellen betrachtet

wird.

Eine Möglichkeit, der selektiven Panelmortalität entgegenzusteuern, bestün-

de in einer Auffrischungsstichprobe. Dabei würden Personengruppen, die im

Laufe des Erwerbspersonenpanels tendenziell häufiger ausfallen, gezielt einge-

laden. Eine Nachsteuerung bei Branchen ist jedoch nur bedingt möglich (ebd.:

15), da im Payback-Access-Panel keine Brancheninformationen hinterlegt sind.

Bisher wird das Erwerbspersonenpanel ausschließlich aus der ursprünglichen

Stichprobe und aus der Aufstockungsstichprobe der fünften Welle rekrutiert.

3.2.4 Fragebogen

Der Fragebogen der ersten Erhebungswelle wurde vom Befragungsinstitut Kant-

ar Public entwickelt. Seitdem wird dieser vom WSI in enger Abstimmung mit

Kantar Public (jetzt Verian) weiterentwickelt. Die Fragebögen der WSI-Erwerbs-
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personenbefragung werden als interaktive Dokumente23 auf den Webseiten des

WSI bereitgestellt (siehe u.a. Emmler 2023b).

Der Fragebogen wird im adaptive design programmiert, das heißt, es erfolgt

eine automatische Anpassung der Darstellung auf verschiedenen Browsern und

mobilen Endgeräten. Das Fragebogenskript wird anhand von Testlinks vor dem

Feldstart intensiv getestet, um Schwächen hinsichtlich Logik, Verständlichkeit

und Filterführung auszuschließen. In der Regel startet die Befragung mit einem

soft launch, zu dem nur wenige Teilnehmer*innen eingeladen werden, sodass Auf-

fälligkeiten bemerkt und etwaige Fehler ohne weitreichende Konsequenzen kor-

rigiert werden können (Sartorius/Spengler 2022).

Tabelle 6 demonstriert den Panelcharakter der Erwerbspersonenstudie. Für

jede Befragungswelle wird dargestellt, wie viele Items in der jeweiligen Welle er-

hoben wurden (zweite Spalte) und welcher Anteil dieser Items in den jeweils vor-

herigen Wellen ihren Ursprung hat bzw. welcher Anteil in der jeweiligen Welle

erstmals gestellt wurde (Hauptdiagonale). In der ersten Welle wurden naturge-

mäß alle Fragen erstmals gestellt (100 Prozent). In den Wellen zwei, fünf, sechs

sowie acht bis zehn wurden vergleichsweise viele neue Fragen entwickelt, also

mehr als die Hälfte. Die elfte Welle stellt eine Sonderbefragung unter Selbststän-

digen war, die weitgehend für sich steht und für die nur wenige Strukturitems

aus den Wellen eins und neun eingesetzt wurden.

Die aktuelle zwölfte Welle demonstriert wieder deutlich den Panelcharakter

der Studie: Mehr als die Hälfte aller Items wurden aus vorherigen Befragungen

übernommen. Immerhin stammt noch etwa jedes fünfte Item aus der ersten Wel-

le – für diese Fragen können also Zeitreihen über fast vier Jahre gebildet werden.

Und auch die neunte Welle bildet einen größeren Teil des Fundaments der Welle

– dies war auch so beabsichtigt, denn die neunte Welle bildete den Start für eine

regelmäßige kontinuierliche Befragung (siehe Abschnitt 2).

23 Die Dokumente werden als PDF bereitgestellt und enthalten die Codebücher sowie Fragebögen. Da-

bei ist jede Frage mit den zugehörigen Variablen im Datensatz verlinkt, sodass von jeder Frage zu den

darauf generierten Variablen »gesprungen« werden kann. Dies kann ebenso in umgekehrter Richtung

erfolgen.
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Ursprung ausWelle… (in%)

Welle

Items

gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 112 100

2 143 38 62

3 206 32 29 39

4 53 57 15 6 23

5 275 19 12 7 1 61

6 63 17 5 0 0 0 78

7 97 36 24 9 2 16 0 12

8 152 16 5 7 1 9 5 1 57

9 187 19 3 3 1 7 3 0 10 55

10 186 18 3 1 1 6 3 0 4 9 55

11 447 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 92

12 194 18 3 2 1 8 3 0 7 11 4 0 45

Tabelle 6: Anzahl der Items und deren Ursprünge im WSI-Erwerbspersonenpanel; Angaben in absoluten

Zahlen und in Prozent

Quelle:WSI-Erwerbspersonenpanel,Wellen 1–12; eigene Berechnungen

3.2.5 Datenaufbereitung undQualitätskontrolle

Eine erste Datenbereinigung erfolgte durch Kantar Public. Dabei wurden die Da-

ten auf Auffälligkeiten geprüft, zum Beispiel zu schnelles Ausfüllen des Fragebo-

gens (Speeder), keine bzw. kaum Varianz bei langen Statement-Batterien (Straight-

liner) – gemessen anhand der summierten Standard-Abweichung bei ausgewähl-

ten Statement-Batterien – oder inhaltlich inkonsistentes Antwortverhalten in Be-

zug auf spezifische Fragestellungen. Dabei wurden in der ersten Welle 395 Fälle

ausgeschlossen (Sartorius/Scholz 2021: 6 ff.).

In den folgenden Wellen wurden seitens Kantar Public ebenfalls Auffälligkei-

ten notiert und dem WSI berichtet, jedoch fand kein weiterer Ausschluss von be-

fragten Teilnehmer*innen statt. Zuvor wurde jedoch geprüft, ob Merkmale wie

Alter, Geschlecht und Bildung mit den ursprünglichen Angaben übereinstimmen

bzw. plausibel sind.

Die anschließende Datenaufbereitung und -bereitstellung erfolgt standard-

mäßig im WSI. Dies betrifft zum einen die Transformation der Daten in diverse

Formate (Stata, R), zum anderen die Verknüpfung der Erhebungswellen Längs-

schnittdatensätze im Wide-24 und Longformat25. Zudem wird im WSI-Datenzen-

trum eine Reihe von Variablen generiert, die sich aus der Kombination verschie-

24 EinWideformat im Längsschnitt bedeutet, dass jede befragte Person eine Zeile bildet und jede Variable

– unabhängig davon, ob sie in verschiedenen Wellen wiederholt gestellt wurde – eine Spalte.

25 In einem Longformat bildet jede Befragungswelle einer Person eine eigene Zeile; identisch erhobene

Variablen werden zu einer Spalte zusammengefasst.
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dener Angaben ergeben. So wird zum Beispiel aus den Haushalts- und Einkom-

mensinformationen das Haushaltsnettoäquivalenzeinkommen erzeugt.

4. Ausblick

Die WSI-Erwerbspersonenbefragung war als einmalige »Corona-Befragung« ge-

startet und ist inzwischen ein Panelinstrument mit zwölf Wellen, welches sich

unter anderem für die Analyse der Corona-Pandemie in diesem Band eignet. Da-

bei zeichnet sie sich insbesondere durch Möglichkeiten der Verlaufsbetrachtung

aus, denn es liegen zahlreiche Messpunkte mit vielen wiederholt befragten Er-

werbspersonen vor – von denen ein großer Teil sogar an allen Wellen teilnahm.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist geplant, die Befragung regelmäßig gegen

Jahresende durchzuführen und bei Bedarf durch themenspezifische Ad-hoc-Wel-

len zu ergänzen. Um eine solche Panelbefragung auf Dauer gewährleisten zu kön-

nen, wird jedoch in regelmäßigen Abständen eine »Auffrischungsstichprobe« ge-

zogen werden müssen, um einerseits die Fallzahlen aufrechtzuerhalten und an-

dererseits die selektiven Ausfälle zu korrigieren (siehe 3.2.3). Damit verbunden

ist eine regelmäßige Aktualisierung der Gewichtung – auch rückwirkend –, um

die Verteilungen an eine sich verändernde Grundgesamtheit anzupassen.
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Abstracts

Arbeiten im Homeoffice vor und nach Corona – Wer es kann, wer es

möchte und wer es darf

Helge Emmler

Der Beitrag untersucht die Verbreitung des Homeoffice vor, während und nach

der Corona-Pandemie. Die Option, die Erwerbstätigkeit zu Hause zu leisten, hat

während der Pandemie rasant zu- und seitdem keineswegs wieder gänzlich abge-

nommen. Deshalb wird zunächst anhand deskriptiver Merkmale betrachtet, wel-

che Beschäftigtengruppen – und in welchem Umfang – ihre Erwerbstätigkeit in

den »eigenen vier Wänden« ausüben und was die Ursachen für die unterschiedli-

che Nutzung dieser Form mobiler Arbeit sind. Als Datengrundlage dient das WSI-

Erwerbspersonenpanel, eine Online-Erhebung, die sich seit Frühjahr 2020 an ur-

sprünglich 7.677 Erwerbstätige und Arbeitsuchende richtet, von denen nach nun-

mehr zwölf Erhebungsrunden im November 2023 noch rund 5.200 Personen er-

reicht werden konnten. Es zeigt sich, dass sich die Verbreitung des Homeoffice

entlang soziodemografischer Merkmale, aber auch betrieblicher Eigenschaften

unterscheidet: Zum einen arbeiten Geringqualifizierte und Beschäftigte in klei-

nen bis mittleren Betrieben seltener im Homeoffice, selbst wenn sich ihre Tätig-

keit dafür eignet und sie mehr Homeoffice wünschen. Im Sinne einer besseren

Work-Life-Balance der Beschäftigten und als Maßnahme zur Eindämmung des

Fachkräftemangels sollten ihnen entsprechende Angebote unterbreitet werden.

Zum anderen ist es keineswegs so, dass jede*r Beschäftigte*r mehr Homeoffice

wünscht. Umso wichtiger ist es, dass Beschäftigte, die im Homeoffice arbeiten

müssen, entsprechend ausgestattet werden und den sozialen Anschluss nicht ver-

lieren. Und schließlich kann, allen Anstrengungen zum Trotz, nicht jeder mobil

arbeiten: Gerade Beschäftigte mit geringen Qualifikationen und Einkommen ha-

ben seltener hierfür geeignete Jobs. Dies kann aus individueller Perspektive als
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ungerecht empfunden werden und somit Belegschaften spalten. Die Abwägung

aller Interessen bleibt in jedem Fall ein Balanceakt.

Homeoffice: Gekommen, um zu bleiben – Der Trend zum orts- und

zeitflexiblen Arbeiten und das Potenzial für eine gute Gestaltung

Elke Ahlers

Homeoffice hat sich seit der Corona-Pandemie über unterschiedliche Konzepte

wie mobiles, hybrides oder auch orts- und zeitflexibles Arbeiten etabliert. Dieser

Artikel beschreibt die Entwicklungslinien des Homeoffice wie auch die damit

verbundenen arbeitspolitischen Herausforderungen vor dem Hintergrund der

digitalen Transformation und veränderter Formen der Arbeitsorganisation.

Basierend auf Befunden der WSI-Betriebsrätebefragungen werden Gestaltungs-

potenziale für orts- und zeitflexible Arbeitsformen aus dem Blickwinkel der

betrieblichen Interessenvertretungen und des betrieblichen Gesundheitsma-

nagements aufgezeigt. Die Befunde zeigen, dass die betrieblichen Interessen-

vertretungen mittlerweile vielfältige Betriebsvereinbarungen abgeschlossen

haben, um flexible Arbeitsarrangements zu gestalten und den betrieblichen Ge-

sundheitsschutz zu optimieren. Auch ganzheitliche Gefährdungsbeurteilungen

werden als Folge der während der Corona-Pandemie gewonnenen Erfahrungen

häufiger umgesetzt. In der Gesamtschau wird deutlich, dass die Arbeitswelt

in vielen Bereichen flexibler wird, aber trotzdem gestaltbar bleibt. Das zeigen

zumindest die hier für den Teilbereich der mitbestimmten Betriebe gewonnenen

Befunde. Angesichts der sich dynamisch wandelnden Arbeitswelt sind Forschung

und Politikberatung gleichwohl gefordert, betriebliche Akteure auch künftig in

ihrem Anliegen zu unterstützen, betriebliche Rahmenbedingungen zu setzen,

die individuelle Beschäftigteninteressen mit den Anforderungen einer flexiblen

Arbeitswelt in Einklang bringen.
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Krise ohne Ende? – Die Folgen der Corona-Pandemie für die

Selbstständigen

Eileen Peters, Karin Schulze Buschoff

Im Mittelpunkt des Beitrags stehen die Folgen der Corona-Pandemie für die

Selbstständigen. Deren risikobehaftete wirtschaftliche Situation und mangelnde

soziale Absicherung sind im Zuge der Pandemie stärker in den Fokus öffentlicher

Debatten gerückt. Es wird beleuchtet, wie sich die Situation der Selbstständigen

während und nach der Pandemie entwickelt hat und was dies insbesondere für

ihre soziale Absicherung bedeutet. Die Datengrundlage für die Analysen bildet

die WSI-Erwerbspersonenbefragung. In einem ersten Schritt geht es um die

Frage, welche Folgen die Pandemie in Bezug auf das persönliche Einkommen

hatte, aber auch, welche Belastungen und Sorgen sie ausgelöst hat. Verglichen

wird die Situation der Selbstständigen mit jener der abhängig Beschäftigten, um

mögliche Besonderheiten identifizieren zu können. Der zweite Analyseschritt

fokussiert auf den Vergleich zwischen Solo-Selbstständigen und Selbstständigen

mit Mitarbeiter*innen hinsichtlich wirtschaftlicher Auswirkungen der Pande-

mie und Belastungen sowie Einstellungen zu sozialen Sicherungssystemen.

Die Befunde bestätigen, dass die Selbstständigen im Vergleich zu abhängig

Beschäftigten besonders stark von den negativen Folgen der Corona-Krise be-

troffen waren – und es vielfach auch noch sind. Vor allem in der ersten Phase

der Pandemie gab es für sie gravierende Einschnitte. Doch auch im Oktober

2023 ist noch der Großteil der Selbstständigen der Ansicht, dass die Pandemie

andauernde negative Auswirkungen auf ihre wirtschaftliche Situation hatte.

Die Erfahrung mit der Pandemie verdeutlicht, dass der Mangel an sozialer Ab-

sicherung für Selbstständige eine schwerwiegende und folgenreiche Lücke in

den Sozialversicherungssystemen darstellt. Darüber hinaus zeigen die Befra-

gungsergebnisse, dass deutlich mehr als die Hälfte der Selbstständigen einer

Erwerbstätigenrente zustimmen würde, also einer reformierten gesetzlichen

Rentenversicherung, die neben abhängig Beschäftigten auch Selbstständige und

Beamte als Beitragszahler erfasst.
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Ausbildung während der Corona-Pandemie – Betriebliche

Qualifizierungsstrategien, staatliche Unterstützungsangebote und

die Rolle der Mitbestimmung

WolframBrehmer,Magdalena Polloczek

Während der Corona-Pandemie hatten viele Betriebe Schwierigkeiten, ihr Aus-

bildungsengagement aufrechtzuerhalten. Insbesondere im ersten Corona-Aus-

bildungsjahr 2020 kam es zu einem starken Rückgang bei neu abgeschlossenen

Ausbildungsverträgen. Das staatliche Unterstützungsprogramm »Ausbildungs-

plätze sichern« wurde eingeführt, um das Ausbildungsangebot zu stärken und

ausbildungsaktive Betriebe zu fördern. Vor diesem Hintergrund untersucht der

Beitrag den Einfluss der Corona-Pandemie auf das Ausbildungsengagement

von Betrieben und die Wirksamkeit des staatlichen Unterstützungsprogramms

»Ausbildungsplätze sichern«. Datengrundlage ist die WSI-Betriebs- und Per-

sonalrätebefragung 2021. Die Analyse zeigt, welche Betriebe sich während der

Pandemie aus der betrieblichen Ausbildung zurückgezogen haben, wie Be-

triebs- und Personalräte in diese Entscheidung einbezogen waren und ob das

staatliche Unterstützungsprogramm einen Rückgang bei den neu abgeschlos-

senen Ausbildungsverträgen verhindern konnte. Die Ergebnisse verdeutlichen,

dass die überwiegende Mehrheit der Betriebe auch während der Pandemie an

ihren Ausbildungsaktivitäten festhielt. Dies spricht dafür, dass Betriebe ihr

Engagement und ihre Investitionen in die betriebliche Erstausbildung auch in

Krisenzeiten als langfristige Fachkräftestrategie betrachten. Dennoch war eine

Reduktion an Ausbildungsplätzen in bestimmten Segmenten zu beobachten,

vor allem dort, wo Betriebe einer hohen wirtschaftlichen Unsicherheit aufgrund

der Pandemie ausgesetzt waren. Obwohl in mitbestimmten Betrieben eine hohe

Ausbildungsbeteiligung vorherrscht, liefern die Ergebnisse weiterhin Hinweise

darauf, dass Betriebs- und Personalräte ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten

während der Corona-Pandemie bei Fragen der beruflichen Bildung und des zu-

künftigen Personalbedarfs nicht immer ausschöpfen konnten. In Bezug auf das

Förderprogramm »Ausbildungsplätze sichern« zeigen die Befunde schließlich,

dass diese Maßnahme nach Einschätzung der Betriebs- und Personalräte keinen

entscheidenden Einfluss auf das Ausbildungsplatzangebot der Betriebe hatte.
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Mitbestimmung im Lockdown – Auswirkungen der Corona-

Pandemie auf die Betriebs- und Personalratsarbeit

Martin Behrens,WolframBrehmer

Die Corona-Pandemie veränderte nicht nur die Arbeitsbedingungen der Beschäf-

tigten, sondern auch die Arbeitsweisen der Betriebs- und Personalräte deutlich.

Dieser Beitrag zeigt, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Mitbestimmung

in den Betrieben hatte. Dafür werden Daten der WSI-Betriebs- und Personalrä-

tebefragung 2021 und 2023 analysiert.

Es zeigt sich, dass neben dem Infektionsschutz an sich auch Themen wie

Arbeitszeitflexibilität und Erreichbarkeit deutlich in den Fokus der Betriebs- und

Personalräte rückten. Die vermehrte Nutzung mobiler Arbeit schärfte auch das

Bewusstsein für die Entgrenzung von Arbeit und Privatleben. Aber nicht nur die

Themen der Mitbestimmung änderten sich, auch die Kommunikationsweisen

und -wege der Interessenvertretungen passten sich an. So kam es während

der Pandemie zu einem signifikanten Rückgang von Betriebs- und Personal-

versammlungen. In Fällen von unzureichendem Infektionsschutz im Betrieb

verschlechterte sich das Verhältnis der Interessenvertretungen zu den Arbeit-

gebern. In den meisten Betrieben und Dienststellen blieb das Verhältnis der

Betriebsparteien jedoch unverändert, da der Infektionsschutz aus Perspektive

der Interessenvertretungen gut gewährleistet werden konnte.

Insgesamt diente die Pandemie als Katalysator für Digitalisierungsprozesse

in der Mitbestimmung. Langfristig könnte sie somit die Mitbestimmung in Be-

trieben und Dienststellen nachhaltig beeinflusst haben. Die Studie zeigt jedoch

auch, dass Betriebs- und Personalräte unter extremen Bedingungen handlungs-

fähig blieben und einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der krisenbeding-

ten Herausforderungen leisteten.

Einkommensungleichheit und Armut seit der Corona-Pandemie

Jan Brülle, Dorothee Spannagel

Dass die Corona-Pandemie zahlreiche soziale Ungleichheiten verschärft hat, ist

inzwischen vielfach belegt. Weitgehend unklar ist aber immer noch, welchen

Einfluss die Pandemie auf Einkommensungleichheit und Armut hatte. Diese

Erkenntnislücke zu füllen, ist Ziel des Beitrags. Er geht der Frage nach, wie
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sich die Verteilung der verfügbaren Haushaltseinkommen seit dem Ausbruch

der Pandemie verändert hat und welche typischen Einkommensverläufe sich

zeigen. Die Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) belegen, dass sowohl

Armut als auch Einkommensungleichheit im ersten Jahr der Pandemie gestiegen

sind. Daten der Erwerbspersonenbefragung der Hans-Böckler-Stiftung zei-

gen vertiefend, dass gerade Personen mit niedrigen Einkommen in den ersten

Monaten der Pandemie Einkommensverluste hatten, die für einige in Armut

mündeten. Das Einkommensniveau vor der Pandemie hatte dabei einen großen

Einfluss auf die Entwicklung der Einkommen während der Krise. Multinomiale

Regressionsanalysen belegen, dass Personen in vulnerablen Lebensphasen –

junge Erwachsene und Paare mit Kindern – hohe Risiken hatten, zumindest

temporär in Armut zu geraten. Aber auch die berufliche Position und (situative)

Arbeitslosigkeit erwiesen sich als zentrale Bestimmungsfaktoren für Armuts-

erfahrungen während der Pandemie. Frauen, Alleinerziehende, Personen mit

niedrigen Bildungsabschlüssen und solche in unteren beruflichen Positionen

waren besonders häufig von dauerhafter Armut betroffen. Die Ergebnisse zei-

gen insgesamt, dass die Pandemie bereits bestehende Ungleichheiten zwischen

Gruppen vergrößert hat. Gleichzeitig waren Haushalte, die Armut ausgesetzt

waren, auch am stärksten von den stark steigenden Preisen seit 2022 betroffen.

In dieser Bevölkerungsgruppe haben sich ökonomische Probleme im Verlauf der

multiplen Krisen geradezu akkumuliert.

Geschlechtsspezifische Arbeitszeiten während der Corona-Pandemie

– Alles wie üblich oder Abbau von Geschlechterungleichheiten?

Eileen Peters, Bettina Kohlrausch

Die mit der Corona-Pandemie verbundenen Schließungen von Kitas, Kindergär-

ten und Schulen sowie die lang anhaltende instabile Betreuungssituation haben

die Debatte darüber entfacht, ob die Pandemie die Geschlechtergleichstellung

zurückgeworfen (»Retraditionaliserungsthese«) oder aber eine gleichberechtigte

Arbeitsteilung (»Egalisierungsthese«) forciert hat. Um hierauf eine Antwort zu

finden, untersucht dieser Beitrag die geschlechtsspezifischen Muster der Er-

werbsarbeitszeitentwicklung während und nach der Pandemie. Ein besonderer

Fokus liegt auf der Frage, wie sich die familiären Arrangements der Kinderbe-

treuung auf die Arbeitsmarktbeteiligung von Müttern ausgewirkt haben. Die

der Analyse zugrunde liegende These lautet: Falls geschlechtsspezifische Muster
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einer (dauerhaften) Erwerbsarbeitszeitreduktion vorzufinden sind, kann dies

bestehende Geschlechterungleichheiten am Arbeitsmarkt reproduzieren und

verstärken. Um die Entwicklungen der Erwerbsarbeitszeiten von Frauen und

Männern – mit und ohne Kinder – in der Zeitspanne von April 2020 bis Juli

2023 nachzuzeichnen, werden auf Basis der Daten der WSI-Erwerbspersonen-

befragung deskriptive Auswertungen sowie Fixed-Effekt-Regressionsmodelle

verwendet. Hierfür wird zunächst die durchschnittliche Erwerbsarbeitszeit der

jeweiligen Untersuchungsgruppe betrachtet. Sodann wird untersucht, wie stark

die Erwerbsarbeitszeitreduktionen oder -aufstockungen in Wochenstunden

gemessen ausfallen. Dieser Analyseschritt zeigt, wie eindeutig Kinderbetreu-

ung und Erwerbstätigkeit zusammenhängen: Mütter in Partnerschaften mit

egalitärer Verteilung der Kinderbetreuung reduzieren ihre durchschnittliche

Erwerbsarbeitszeit nicht, wohingegen Mütter, die für die Kinderbetreuung

hauptverantwortlich sind, ihr Arbeitszeitpensum verkürzen. Die nach Anzahl

der reduzierten oder erhöhten Wochenstunden differenzierte Betrachtung zeigt

zudem, dass es mit Blick auf die erwerbstätigen Frauen, und insbesondere Müt-

ter – anders als bei den Männern und Vätern –, zwei gegensätzliche Tendenzen

gibt: Ein Teil der Mütter reduziert ihre Erwerbsarbeitszeit stark; ein anderer Teil

erhöht sie in gleicher Weise deutlich. Künftige Forschung muss diese parallelen,

aber hinsichtlich ihrer Wirkung unterschiedlichen Dynamiken berücksichtigen,

um die geschlechtsspezifischen Konsequenzen der Corona-Pandemie in ihrer

Komplexität abbilden zu können.

Von einer Krise in die nächste – Eltern und Geringverdienende als

besonders belastete Gruppen in den Polykrisen

Andreas Hövermann

Um die Bedeutung hoher Belastungen im Rahmen der zahlreichen Krisen

für die vielfach diskutierte Entfremdung von etablierten politischen Parteien

auszuleuchten, untersucht der Beitrag, welchen besonderen Belastungen Er-

werbspersonen seit Beginn der Corona Pandemie und bis Ende des Jahres 2023

ausgesetzt waren und wie diese mit der in dieser Zeitspanne stark angestiege-

nen politischen Unzufriedenheit einhergehen. Im Zentrum der Analyse stehen

Eltern und Geringverdienende, da sie sowohl während der Pandemie als auch

in der sich anschließenden Hochinflationsphase mit großen und multiplen

Belastungen konfrontiert waren. Basierend auf zwölf Wellen des WSI-Erwerbs-
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personenpanels, für das zwischen April 2020 und November 2023 zwischen

4.905 und 7.677 Erwerbspersonen befragt wurden, werden sowohl Verläufe und

Gruppenvergleiche gezeigt als auch Cluster der besonders hohen kumulativen

Belastungen berechnet. Ein besonders hohes Belastungsausmaß von Eltern und

Geringverdienenden bestätigt sich in den Analysen, da sie nicht nur über lange

Zeiträume hinweg überdurchschnittliche und anhaltende Belastungen erfuhren,

sondern auch besonders stark von kumulierenden – also in vielen Bereichen

gleichzeitig auftretenden – Belastungen betroffen waren. Gleichzeitig wiesen

Eltern und Geringverdienende, die von einer Krise in die nächste gerieten, eine

zunehmende und überdurchschnittliche politische Unzufriedenheit auf, die mit

einem Vertrauensverlust in etablierte demokratische Parteien korrespondiert.

Die Befunde deuten darauf hin, dass die hier entstandenen außergewöhnlichen

Belastungen nicht nur zu kurzfristiger Unzufriedenheit und Wut auf politische

Entscheidungsträger*innen führten, sondern auch zur aktuellen Vertrauenskri-

se in die Bundesregierung im Speziellen und in die Demokratie im Allgemeinen

beigetragen haben.

Sorgen als Ursache für die Entfremdung von demokratischen Parteien

Andreas Hövermann

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Entfremdung vieler Menschen von

etablierten demokratischen Parteien und dem Umfragehoch der AfD unter-

sucht der Beitrag, inwieweit Sorgen, welche die Menschen umtreiben, auch

ihre politischen Orientierungen beeinflussen. Dazu wird anhand aller ver-

fügbaren Erhebungswellen des WSI-Erwerbspersonenpanels das Ausmaß der

gesundheitsbezogenen, finanziellen, beruflichen und gesellschaftsbezogenen

Sorgen seit Pandemiebeginn nachgezeichnet und herausgearbeitet, in wel-

chen soziodemografischen Gruppen sie jeweils eine besondere Verbreitung

fanden. Anschließend wird anhand linearer Regressionsmodelle der Einfluss

der Sorgen auf die Unzufriedenheit mit dem Pandemie-Krisenmanagement der

Bundesregierung sowie auf das fehlende Vertrauen in die Bundesregierung zu

verschiedenen Zeitpunkten berechnet, um zu betrachten, wie eng Sorgen mit

Entfremdungsprozessen von etablierten demokratischen Parteien assoziiert

sind. In einem letzten empirischen Schritt werden die besonders ausgeprägten

finanziellen Sorgen von AfD-Wählenden detailliert analysiert. Abschließend wer-

den die Befunde sowie verschiedene Wirkmechanismen der Beziehung zwischen

Sorgen und der AfD-Wahlpräferenz diskutiert und Handlungsempfehlungen
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abgeleitet, die möglicherweise das Potenzial haben, in der Bevölkerung weit

verbreitete Sorgen wirksam zu lindern und weiteren Entfremdungsprozessen

entgegenzuwirken.

WSI-Erhebungen zur Arbeitswelt in der Pandemie

WolframBrehmer, Helge Emmler

Dieser Beitrag gibt einen detaillierten Einblick in die Methodik der Befragungen

des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-

Stiftung, deren Daten den Analysen dieses Sammelbands zugrunde liegen: die

WSI-Betriebs- und Personalrätebefragungen und die WSI-Erwerbspersonenbe-

fragungen – auch als WSI-Erwerbspersonenpanel benannt. Die WSI-Betriebs-

und Personalrätebefragungen sind die älteste und aufwändigste Primärerhebung

des WSI. Seit 1998 werden regelmäßig mehrere tausend Gremien der betriebli-

chen Interessenvertretung zu diversen Themen befragt. Diese Befragungen stel-

len Daten über die betriebs- bzw. personalrätliche Mitbestimmung in Deutsch-

land bereit. Aufgrund ihrer kontinuierlichen Durchführung ermöglichen die ge-

wonnenen Daten nicht nur die Untersuchung aktueller Themen und Herausfor-

derungen, sondern auch die Analyse von Veränderungen und Trends über lange

Zeitreihen hinweg. Da es sich um eine telefonische Befragung handelt und die

Stichprobe aus einem vollständigen Register gezogen wird, kann – das gilt zu-

mindest für die Bruttostichprobe – die Befragung nach den gängigen Maßstäben

als »repräsentativ« betrachtet werden. Das WSI-Erwerbspersonenpanel wieder-

um ist erst 2020 entstanden und damit deutlich jünger. Es schließt eine Lücke

in den für die Arbeit des Instituts relevanten Datenquellen, weil das WSI zuvor

keine Individualdaten auf Personen- sowie Haushaltsebene erhoben hatte. Da es

sich um eine Online-Befragung handelt, ist sie nicht per se »repräsentativ«, je-

doch wird durch zahlreiche Maßnahmen dafür Sorge getragen, dass die hier ge-

wonnenen Daten so verallgemeinerbar sind, wie es auf Grundlage einer Online-

Befragung gewährleistet werden kann. Beide Befragungen sind mittlerweile eta-

blierte Instrumente der wissenschaftlichen Landschaft in Deutschland und ihr

Panelcharakter soll auch in Zukunft erhalten bleiben.
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